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327 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIX. GP 

Ausgedruckt am 2. 10. 1995 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozeßordnung, das Auslieferungs­
und Rechtshilfegesetz, das Bewährungshilfegesetz, das Tilgungsgesetz, das Strafregisterge­
setz, das Suchtgiftgesetz und das Lebensmittelgesetz geändert werden (Strafrechtsände­

rungsgesetz 1995) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Strafgesetzbuch, BGBL Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 622/ 
1994, wird wie folgt geändert: 

]. Die Überschrift des dritten Abschnitts im Allgemeinen Teil hat zu lauten: 

"Strafen, Abschöpfung der Bereicherung, Verfall und vorbeugende Maßnahmen". 

2. §]9 Abs. 4 wird aufgehoben. 

3. An die Stelle der §§ 20 und 20a sowie deren Überschriften treten folgende Bestimmungen: 

"Abschöpfung der Bereicherung 

§ 20. (1) Wer eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen und dadurch Vermögensvorteile 
erlangt hat, ist zur Zahlung eines Geldbetrages in Höhe der dabei eingetretenen unrechtmäßigen Berei­
cherung zu verurteilen. Das gleiche gilt, wenn jemand Vermögensvorteile für die Begehung einer mit 
Strafe bedrohten Handlung empfangen hat. Soweit das Ausmaß der Bereicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann, hat das Gericht den abzuschöpfenden Betrag 
nach seiner Überzeugung festzusetzen. 

(2) Wenn 
1. der Täter fortgesetzt oder wiederkehrend Verbrechen (§ 17) begangen und Vermögensvorteile 

durch deren Begehung erlangt oder für diese empfangen hat und 
2. ihm im zeitlichen Zusammenhang mit den begangenen Verbrechen weitere Vermögensvorteile 

zugeflossen sind, bei denen die Annahme naheliegt, daß sie aus weiteren Verbrechen dieser Art 
stammen, und deren rechtmäßige Herkunft nicht glaubhaft gemacht werden kann, 

sind auch diese Vermögensvorteile bei der Festsetzung des abzuschöpfenden Betrages zu berücksich­
tigen. 

(3) Zur Zahlung eines Geldbetrages, den das Gericht in Höhe der eingetretenen Bereicherung 
nach seiner Überzeugung festsetzt, ist auch der Täter zu verurteilen, dem im zeitlichen Zusammen­
hang mit seiner Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation (§ 278a) Vermögensvorteile zugeflos­
sen sind, bei denen die Annahme naheliegt, daß es sich um Vermögenswerte der kriminellen Organisa­
tion handelt oder daß sie aus strafbaren Handlungen stammen, und deren rechtmäßige Herkunft nicht 
glaubhaft gemacht werden kann. 

(4) Wer durch die mit Strafe bedrohte Handlung eines anderen oder durch einen für deren Bege­
hung zugewendeten Vermögensvorteil unmittelbar und unrechtmäßig bereichert worden ist, ist zur 
Zahlung eines Geldbetrages in Höhe dieser Bereicherung zu verurteilen. Ist eine juristische Person 
oder eine Personengesellschaft bereichert worden, so ist sie zu dieser Zahlung zu verurteilen. 
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2 327 der Beilagen 

(5) Ist ein unmittelbar Bereicherter verstorben oder besteht eine unmittelbar bereicherte juristi­
sche Person oder Personengesellschaft nicht mehr, so ist die Bereicherung beim Rechtsnachfolger 
abzuschöpfen, soweit sie beim Rechtsübergang noch vorhanden war. 

(6) Mehrere Bereicherte sind nach ihrem Anteil an der Bereicherung zu verurteilen. Läßt sich die­
ser Anteil nicht feststellen, so hat ihn das Gericht nach seiner Überzeugung festzusetzen. 

Unterbleiben der Abschöpfung 

§ 20a. (1) Die Abschöpfung ist ausgeschlossen, 
1. wenn das Ausmaß der Bereicherung 100000 S nicht übersteigt oder 
2. soweit der Bereicherte zivilrechtliehe Ansprüche aus der Tat befriedigt oder sich dazu in voll­

streckbarer Form vertraglich verpflichtet hat, er dazu verurteilt worden ist oder zugleich verur­
teilt wird oder die Bereicherung durch andere rechtliche Maßnahmen beseitigt wird. 

(2) Von der Abschöpfung ist abzusehen, soweit 
1. der abzuschöpfende Betrag oder die Aussicht auf dessen Einbringung außer Verhältnis zum 

Verfahrensaufwand steht, den die Abschöpfung oder die Einbringung erfordern würde, oder 
2. die Zahlung des Geldbetrages den Bereicherten unbillig hart träfe, insbesondere weil die Berei­

cherung im Zeitpunkt der Anordnung nicht mehr vorhanden ist; aus einer Verurteilung erwach­
sende andere nachteilige Folgen sind zu berücksichtigen. 

Verfall 

§ 20b. (1) Vermögenswerte einer kriminellen Organisation (§ 278a) sind für verfallen zu erklären. 

(2) Vermögenswerte, die aus einer mit Strafe bedrohten Handlung herrühren, sind, soweit nicht an 
der strafbaren Handlung nicht beteiligte Personen Rechtsansprüche auf sie haben, für verfallen zu 
erklären, wenn 

1. die Tat, aus der die Vermögenswerte herrühren, auch durch die Gesetze des Tatorts mit Strafe 
bedroht ist, aber nach den §§ 62 bis 65 nicht den österreichischen Strafgesetzen unterliegt, oder 

2. der Täter unbekannt ist. 

(3) Der Verfall ist ausgeschlossen, soweit sein Zweck durch andere rechtliche Maßnahmen erreicht 
wird, insbesondere soweit die unrechtmäßige Bereicherung in einem ausländischen Verfahren abge­
schöpft wird und die ausländische Entscheidung in Österreich vollstreckt werden kann." 

4. § 26 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Von der Einziehung ist abzusehen, wenn der Berechtigte die besondere Beschaffenheit der 
Gegenstände beseitigt, insbesondere indem er Vorrichtungen oder Kennzeichnungen entfernt oder 
unbrauchbar macht, die die Begehung mit Strafe bedrohter Handlungen erleichtern. Gegenstände, 
auf die eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person Rechtsansprüche hat, dürfen nur ein­
gezogen werden, wenn die betreffende Person keine Gewähr dafür bietet, daß die Gegenstände nicht 
zur Begehung strafbarer Handlungen verwendet werden." 

5. Nach dem § 31 wird folgende Bestimmung eingefügt: 

"Nachträgliche Milderung der Strafe, der Abschöpfung der Bereicherung und des Verfalls 

§ 31a. (1) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die zu einer milderen 
Bemessung der Strafe geführt hätten, hat das Gericht die Strafe angemessen zu mildem. 

(2) Verschlechtern sich nachträglich die persönlichen Verhältnisse oder die wirtschaftliche Lei­
stungsfähigkeit eines zu einer Geldstrafe Verurteilten nicht bloß unerheblich, so hat das Gericht für 
die noch aushaftende Geldstrafe die Höhe des Tagessatzes innerhalb der Grenzen des § 19 Abs.2 
neu zu bemessen, es sei denn, daß der Verurteilte die Verschlechterung vorsätzlich, und sei es auch 
nur durch Unterlassung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, herbeigeführt hat. 

(3) Befriedigt ein zur Abschöpfung der Bereicherung Verurteilter nachträglich zivilrechtliche 
Ansprüche aus der Tat oder treten sonst Umstände ein, bei deren Vorliegen im Zeitpunkt des Urteils 
nicht auf Abschöpfung der Bereicherung oder nur auf Zahlung eines geringeren Betrages zu erkennen 
gewesen wäre, so hat das Gericht die Entscheidung entsprechend zu ändern. Ebenso ist vorzugehen, 
wenn solche Umstände nachträglich bekannt werden. 

(4) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, bei deren Vorliegen im Zeit­
punkt des Urteils nicht auf Verfall oder nur auf Verfall geringerer Vermögenswerte zu erkennen gewe­
sen wäre, hat das Gericht die Entscheidung entsprechend zu ändern." 
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6. Im § 32 Abs. 2 hat der erste Satz zu lauten: 

"Bei Bemessung der Strafe hat das Gericht die Erschwerungs- und die Milderungsgründe, soweit sie 
nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen und auch auf die Auswirkungen 
der Strafe und anderer zu erwartender Folgen der Tat auf das künftige Leben des Täters in der Gesell­
schaft Bedacht zu nehmen." 

7. Im § 33 hat die Z 5 zu lauten: 

,,5. aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder anderen besonders verwerflichen Beweggründen 
gehandelt hat;" 

8. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Inhalt erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)", an die Stelle des Punktes am Ende der 
Z 18 tritt ein Strichpunkt, und folgende Zahl wird angefügt: 

,,19. dadurch betroffen ist, daß er oder eine ihm persönlich nahestehende Person durch die Tat oder 
als deren Folge eine beträchtliche Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung oder sonsti­
ge gewichtige tatsächliche oder rechtliche Nachteile erlitten hat." 

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Ein Milderungsgrund ist es auch, wenn das gegen den Täter geführte Verfahren aus einem 
nicht von ihm oder seinem Verteidiger zu vertretenden Grund unverhältnismäßig lange gedauert hat." 

9. § 44 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Nebenstrafen und Rechtsfolgen der Verurteilung können unabhängig von der Hauptstrafe 
bedingt nachgesehen werden." 

JO. Im § 45 Abs.1 hat der letzte Satz zu lauten: 

,,§ 43 Abs. 2 gilt dem Sinne nach." 

11. Im § 46 Abs. 4 hat der erste Satz zu lauten: 

"Verbüßt ein Rechtsbrecher mehrere Freiheitsstrafen, so ist ihre Gesamtdauer maßgebend, sofern sie 
unmittelbar nacheinander verbüßt oder lediglich durch Zeiten unterbrochen werden, in denen er sonst 
auf behördliche Anordnung angehalten wird." 

12. An die Stelle des § 50 und seiner Überschrift tritt folgende Bestimmung: 

"Erteilung von Weisungen und Anordnung der Bewährungshilfe 

§ 50. (1) Wird einem Rechtsbrecher die Strafe bedingt nachgesehen oder wird er aus einer Frei­
heitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme bedingt entlas­
sen, so hat das Gericht ihm Weisungen zu erteilen oder die Bewährungshilfe anzuordnen, soweit das 
notwendig oder zweckmäßig ist, um den Rechtsbrecher von weiteren mit Strafe bedrohten Handlun­
gen abzuhalten. Ordnet das Gericht die Bewährungshilfe an, so hat der Leiter der zuständigen 
Dienst- oder Geschäftsstelle für Bewährungshilfe dem Rechtsbrecher einen Bewährungshelfer zu 
bestellen und diesen dem Gericht bekanntzugeben. 

(2) Weisungen sowie die Anordnung der Bewährungshilfe gelten für die Dauer des vom Gericht 
bestimmten Zeitraumes, höchstens jedoch bis zum Ende der Probezeit, soweit sie nicht vorher aufge­
hoben oder gegenstandslos werden." 

13. § 52 hat zu lauten: 

,,§ 52. (1) Der Bewährungshelfer hat sich mit Rat und Tat darum zu bemühen, dem Rechtsbrecher 
zu einer Lebensführung und Einstellung zu verhelfen, die diesen in Zukunft von der Begehung mit 
Strafe bedrohter Handlungen abzuhalten vermag. Soweit es dazu nötig ist, hat er ihn auf geeignete Wei­
se bei seinen Bemühungen zu unterstützen, wesentliche Lebensbedürfnisse zu decken, insbesondere 
Unterkunft und Arbeit zu finden. 

(2) Der Bewährungshelfer hat dem Gericht über seine Tätigkeit und seine Wahrnehmungen zu 
berichten, 

1. soweit dies das Gericht verlangt oder es erforderlich oder zweckmäßig ist, um den Zweck der 
Bewährungshilfe zu erreichen, 

2. wenn Anlaß besteht, die Bewährungshilfe aufzuheben, 
3. in jedem Fall aber sechs Monate nach Anordnung der Bewährungshilfe sowie bei deren Been­

digung. 
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(3) Das Gericht hat während der Probezeit die Bewährungshilfe auch nachträglich anzuordnen 
oder sie aufzuheben, soweit dies nach § 50 geboten erscheint." 

14. § 53 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Wenn der Rechtsbrecher während des vom Gericht bestimmten Zeitraumes eine Weisung 
trotz förmlicher Mahnung mutwillig nicht befolgt oder sich beharrlich dem Einfluß des Bewährungshel­
fers entzieht, hat das Gericht die bedingte Strafnachsicht oder die bedingte Entlassung zu widerrufen 
und die Strafe oder den Strafrest vollziehen zu lassen, wenn dies nach den Umständen geboten 
erscheint, um den Rechtsbrecher von der Begehung strafbarer Handlungen abzuhalten." 

15. §57 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Mit dem Eintritt der Verjährung werden auch die Abschöpfung der Bereicherung, der Verfall 
und vorbeugende Maßnahmen unzulässig." 

16. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Vollstreckbarkeit anderer Strafen, einer Abschöpfung der Bereicherung, eines Verfalls 
und vorbeugender Maßnahmen erlischt durch Verjährung. Die Frist für die Verjährung beginnt mit 
der Rechtskraft der Entscheidung, in der auf die Strafe, die Abschöpfung der Bereicherung, den Ver­
fall oder die vorbeugende Maßnahme erkannt worden ist." 

b) Dem Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Ist gegen denselben Täter sowohl auf eine Strafe als auch auf Abschöpfung der Bereicherung erkannt 
worden, so richtet sich die Verjährung der Vollstreckbarkeit der Abschöpfung der Bereicherung nach 
jener der Strafe." 

17. § 64 Abs.l wird wie folgt geändert: 

a) Der Einleitungssatz hat zu lauten: 

"Die österreichischen Strafgesetze gelten unabhängig von den Strafgesetzen des Tatorts für folgende 
im Ausland begangene Taten:" 

b) In der Z 4 werden vor dem Wort "Menschenhandel" die Wendung "ausbeuterische Schlepperei 
(§ 104a)," und nach dem Klammerausdruek ,,(§ 237)" die Wendung ,n kriminelle Organisation (§ 278a 
Abs. 1)" eingefügt. 

e) Nach der Z 7 wird folgende neue Z 8 eingefügt: 

,,8. Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (§ 177a), wenn der Täter Öster­
reicher ist;" 

d) Die bisherige Z 8 erhält die Bezeichnung ,,9." und hat zu lauten: 

,,9. Beteiligung (§ 12) an einer strafbaren Handlung, die der unmittelbare Täter im Inland began­
gen hat, sowie Hehlerei (§ 164) und Geldwäscherei (§§ 165, 278a Abs. 2) in bezug auf eine im 
Inland begangene Tat." 

18. Naeh dem § 65 wird folgende Bestimmung eingefügt: 

"Geltungsbereich des Verfalls und der Einziehung 

§ 65a. Der Verfall und die Einziehung treffen alle Vermögenswerte und Gegenstände, die sich im 
Inland befinden." 

19. Im § 83 Abs.l werden die Worte "sechs Monaten" dureh die Worte "einem Jahr" ersetzt. 

20. § 91 Abs.l hat zu lauten: 

,,(1) Wer an einer Schlägerei oder an einem Angriff mehrerer tätlich teilnimmt, ist schon wegen 
dieser Teilnahme mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessät­
zen zu bestrafen, wenn die Schlägerei oder der Angriff mehrerer eine Körperverletzung (§ 83 
Abs. 1) eines anderen verursacht. Verursacht die Schlägerei oder der Angriff mehrerer eine schwere 
Körperverletzung (§ 84 Abs.l) eines anderen, so ist der Teilnehmer mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, im Falle des verursachten Todes eines anderen aber 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen." 

.. 
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21. Nach dem § 104 wird folgende Bestimmung eingefügt: 

"Ausbeuterische Schlepperei 

§ 104a. (1) Wer eine Person durch Täuschung über die Möglichkeiten, sich als Fremder in einem 
Staat niederzulassen oder dort einer erlaubten Erwerbstätigkeit nachzugehen, zur rechtswidrigen Ein­
reise in einen Staat sowie dazu verleitet, für deren Förderung ein Entgelt zu entrichten oder sich zur 
Entrichtung eines Entgelts zu verpflichten, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einer Person zum Zweck ihrer Ausbeutung in einem anderen Staat 
als in dem, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
die rechtswidrige Einreise in einen Staat verschafft. 

(3) Wer die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande oder einer kriminellen Organisation 
begeht oder durch die Tat viele Menschen schädigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren zu bestrafen. Ebenso ist der Täter zu bestrafen, wenn die Tat den Tod eines Menschen zur Folge 
hat." 

22. Nach dem § 177 wird folgende Bestimmung eingefügt: 

"Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

§ 177a. (1) Wer zur Massenvernichtung bestimmte und geeignete atomare, biologische oder che-
mische Kampfmittel 

1. herstellt, verarbeitet oder zum Zweck der Herstellung entwickelt, 
2. in das Inland einführt, aus dem Inland ausführt oder durch das Inland durchführt oder 
3. erwirbt, besitzt oder einem anderen überläßt oder verschafft, 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Weiß der Täter, daß die Kampfmittel in ein Gebiet gelangen sollen, in dem ein Krieg oder ein 
bewaffneter Konflikt ausgebrochen ist oder unmittelbar auszubrechen droht, so ist er mit Freiheitsstra­
fe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, weiß er aber, daß die Kampfmittel zum Einsatz gelangen sollen, mit 
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen." 

23. An die Stelle des § 181 b und seiner Überschrift treten folgende Bestimmungen: 

"Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen 

§ 181b. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag Abfälle so 
behandelt, lagert oder ablagert, abläßt oder sonst beseitigt, daß dadurch die Gefahr einer Verunreini­
gung oder Beeinträchtigung nach Art und Umfang des § 180 Abs.l oder einer schweren, nachhaltigen 
und in großem Ausmaß eintretenden Verunreinigung oder sonstigen Beeinträchtigung eines Gewäs­
sers, des Bodens oder der Luft entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld­
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag 
Abfälle, deren ordnungsgemäße Behandlung auf Grund ihrer Art, Beschaffenheit oder Menge zur Ver­
meidung einer der in Abs.l bezeichneten Gefahren erforderlich ist, in das Inland einführt, aus dem 
Inland ausführt oder durch das Inland durchführt. 

Fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln von Abfällen 

§ 181c. Wer fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag eine der 
im § 181b Abs. 1 mit Strafe bedrohten Handlungen begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Vorsätzliches umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 

§ 181d. Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag eine Anlage, die 
Schadstoffe freisetzt, so betreibt, daß dadurch die Gefahr einer Verunreinigung oder Beeinträchtigung 
nach Art und Umfang des § 180 Abs. 1 oder einer schweren, nachhaltigen und in großem Ausmaß ein­
tretenden Verunreinigung oder sonstigen Beeinträchtigung eines Gewässers, des Bodens oder der Luft 
entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. " 

24. § 183a wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs.1 treten an die Stelle des Wortes "und" nach dem Zitat ,,181 b" ein Beistrich und die Wen­
dung ,,181d und". 

b) Im Abs. 2 treten an die Stelle des Wortes "und" ein Beistrich und die Wendung ,,18Ic und". 
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25. § 194 wird aufgehoben. 

26. An die Stelle des § 195 und seiner Oberschrift tritt folgende Bestimmung: 

"Kindesentziehung 

§ 195. (1) Wer eine Person unter sechzehn Jahren dem Erziehungsberechtigten entzieht, sie vor 
ihm verborgen hält, sie verleitet, sich ihm zu entziehen oder sich vor ihm verborgen zu halten, oder 
ihr dazu Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat in Beziehung auf eine unmündige Person begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen. 

(3) Der Täter ist nur auf Antrag des Erziehungsberechtigten zu verfolgen. Entzieht er diesem eine 
Person, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, so bedarf die Verfolgung überdies der Ermächti­
gung des Jugendwohlfahrtsträgers. 

(4) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn er Grund zur Annahme hatte, daß ohne sein Handeln das 
körperliche oder seelische Wohl der Person unter sechzehn Jahren ernstlich gefährdet wäre, und er­
soweit erforderlich - deren Aufenthalt dem Erziehungsberechtigten, dem Jugendwohlfahrtsträger 
oder einer Sicherheitsbehörde ohne unnötigen Aufschub bekanntgegeben hat. 

(5) Eine Person unter sechzehn Jahren, die einen anderen dazu verleitet, sie dem Erziehungsbe­
rechtigten zu entziehen oder ihr Hilfe zu leisten, sich selbst dem Erziehungsberechtigten zu entzie­
hen, ist nicht zu bestrafen." 

27. § 217 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Wer eine Person, mag sie auch bereits der Prostitution nachgehen, der Prostitution in einem 
anderen Staat, als in dem, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, zuführt oder sie hiefür anwirbt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande oder einer kriminellen 
Organisation begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen." 

b) Im Abs. 2 wird die Wortfolge "gewerbsmäßige Unzucht treibe" durch die Wendung "der Prosti­
tution nachgehe" ersetzt. 

28. Im §277 Abs.1 werden nach der Wendung "eines Sklaven handels (§ 104)," die Wendung "einer 
ausbeuterischen Schlepperei (§ 104a)," sowie nach dem Zitat ,,176," das Zitat "l77a," eingefügt. 

29. Im §278 Abs.1 werden nach dem Ausdruck "Sklavenhandel (§ 104)," der Ausdruck "ausbeu­
terische Schlepperei (§ 104a)," sowie nach dem Zitat ,,176," das Zitat "l77a," eingefügt. 

30. Im § 283 Abs.1 werden die Worte "einem Jahr" durch die Worte "zwei Jahren" ersetzt. 

Artikelß 

Die Strafprozeßordnung 1975, BGBI. Nr. 631, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 507/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 9 Abs.1 Z 1 wird die Wendung "des umweltgefährdenden Beseitigens von Abfällen und 
Betreibens von Anlagen (§ 181b StGB)" durch die Wendung "des fahrlässigen umweltgefährdenden 
Behandelns von Abfällen (§ 181c StGB)" ersetzt. 

2. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 3 wird das Zitat ,,410a" durch das Zitat ,,410 Abs. 1" ersetzt. 

b) Folgender Abs. 5 wird angefügt: 

,,(5) In den Fällen der §§ 201 bis 207 StGB muß dem Schöffengericht sowohl mindestens ein Rich­
ter oder Schöffe des Geschlechtes des Angeklagten als auch mindestens ein Richter oder Schöffe des 
Geschlechtes jener Person angehören, die durch die strafbare Handlung in ihrer Geschlechtssphäre 
verletzt wurde." 

3. 1m §16 werden nach dem Wort "Nichtigkeitsbeschwerden" die Worte", über Anträge auf 
Erneuerung des Strafverfahrens" eingefügt. 

4. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs.1 Z2 wird das Zitat ,,164 Abs. 3 StGB" durch das Zitat ,,164 Abs.4 StGB" ersetzt. 

b) Im Abs.1 wird am Ende der Z 6 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt; folgende Z 7 wird ange­
fügt: 

• 

.... 
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,,7. zur Ausführung eines Antrags auf Erneuerung des Strafverfahrens und für den Gerichtstag zur 
öffentlichen Verhandlung über einen solchen (§§ 363a Abs. 2 und 363c)." 

c) Dem Abs. 5 werden am Ende vor dem Punkt die Worte "oder eines Antrags auf Erneuerung des 
Strafverfahrens" angefügt. 

5. Im § 45 Abs. 4 wird nach dem Wort "Briefverkehr" die Wendung "und die Telefongespräche" 
eingefügt. 

6. Im § 48 Z 2 wird im zweiten Satz die Wendung "drei Monaten" durch die Wendung "einem Jahr" 
ersetzt . 

7. Im § 49 Abs. 2 Z2 entfallen die Worte "außer der Beschwerde gegen die Einstellung der Vorun­
tersuchung". 

8. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs.1 wird vor den Worten "vom Verfall" die Wendung "von der Abschöpfung der Berei-
cherung," eingefügt. 

b) Im Abs. 3 wird das Zitat" § 45a Abs. 1" durch das Zitat" § 45b Abs. 1" ersetzt. 

9. Nach dem § 58 wird folgender § 59 eingefügt: 

,,§ 59. (1) Für die Erledigung von Ersuchen um Rechtshilfe sind, wenn nichts anderes bestimmt ist, 
die Bezirksgerichte zuständig. 

(2) Wären für mehrere Amtshandlungen in derselben Strafsache verschiedene Bezirksgerichte ört­
lich zuständig, deren Amtsgebäude in derselben Gemeinde gelegen sind, so hat das ersuchte Bezirks­
gericht alle diese Amtshandlungen vorzunehmen, wenn es zumindest für eine von ihnen zuständig ist. 

(3) Ein unzuständiges Gericht hat bei ihm einlangende Rechtshilfeersuchen an das zuständige 
Gericht weiterzuleiten; Abs.2 gilt sinngemäß." 

10. Dem § 68 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Von der Entscheidung über einen Antrag auf Erneuerung des Strafverfahrens (§ 363a) sowie 
von der Mitwirkung und Entscheidung im erneuerten Verfahren ist ausgeschlossen, wer in derselben 
Sache als Richter tätig gewesen ist." 

11. Im § 80 Abs.l entfällt der zweite Satz. 

12. Im § 120 wird das Zitat" § 152 Abs. 1 Z 1" durch das Zitat" § 152 Abs. 1 Z 2" ersetzt. 

13. Im § 144a Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten: 

"Besteht der Verdacht der unrechtmäßigen Bereicherung und ist anzunehmen, daß diese Bereicherung 
nach § 20 StGB abgeschöpft werden wird, oder besteht der Verdacht, daß Vermögenswerte in der Ver­
fügungsmacht einer kriminellen Organisation stehen oder aus einer mit Strafe bedrohten Handlung 
herrühren, und ist anzunehmen, daß diese Vermögenswerte nach § 20b StGB für verfallen zu erklären 
sein werden, so hat der Untersuchungsrichter auf Antrag des Staatsanwaltes zur Sicherung einer sol­
chen Anordnung eine einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn zu befürchten ist, daß andernfalls 
die Einbringung gefährdet oder wesentlich erschwert würde." 

14. Im § 180 Abs. 5 hat die Z 8 zu lauten: 

,,8. die Anordnung der vorläufigen Bewährungshilfe nach § 197." 

15. § 187 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs.l werden die Wendung ,,§§ 85 und 88" des StraJvollzugsgesetzes durch die Wendung 
,,§§ 85, 90b und 96a" des StraJvoLlzugsgesetzes ersetzt und nach den Worten "schriftlich verkehren" 
die Wendung "sowie Telefongespräche führen" eingefügt. 

b) Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Briefverkehr unterliegt keinen Beschränkungen, es sei denn, daß durch den außerordent­
lichen Umfang des Briefverkehrs eines Untersuchungshäftlings die Überwachung beeinträchtigt wird. 
In diesem Fall sind unter Bedachtnahme auf § 87 Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes diejenigen Beschrän­
kungen anzuordnen, die für eine einwandfreie Überwachung notwendig sind. Schreiben, von denen 
eine Beeinträchtigung des Haftzweckes zu befürchten ist oder die den Verdacht erwecken, daß durch 
sie eine nicht bloß auf Begehren eines Beteiligten zu untersuchende strafbare Handlung begangen wird, 
sind zurückzuhalten, soweit sich nicht aus der Bestimmung des § 90b des Strafvollzugsgesetzes über den 
schriftlichen Verkehr mit Behörden, Rechtsbeiständen und Betreuungsstellen etwas anderes ergibt." 
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16. § 188 wird wie folgt geändert: 

a) 1m Abs.1 wird im ersten Satz nach den Worten "schriftlich verkehren" die Wendung "und tele­
fonieren" sowie nach den Worten "die Überwachung des Briefverkehrs" die Wendung", der Telefonge­
spräche" eingefügt; im zweiten Satz wird nach den Worten "Überwachung des Briefverkehrs" die Wen­
dung "und der Telefongespräche" eingefügt. 

b) Im Abs. 2 werden die Worte "der Ratskammer" durch die Worte "dem Untersuchungsrichter" 
ersetzt. 

17. § 190 Abs.1 hat zu lauten: 

,,(1) Gegen Kaution oder Bürgschaft sowie gegen Ablegung der im § 180 Abs. 5 Z 1 und 2 erwähn­
ten Gelöbnisse kann der Beschuldigte freigelassen oder die über ihn verhängte Untersuchungshaft auf­
gehoben werden, sofern ausschließlich der Haftgrund der Fluchtgefahr (§ 180 Abs. 2 Z 1) vorliegt oder 
nicht ausgeschlossen werden kann (§ 180 Abs.7); die Haft muß gegen die angegebenen Sicherheiten 
unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn die strafbare Handlung nicht strenger als mit fünf jähriger 
Freiheitsstrafe bedroht ist. Die Höhe der Kautions- oder Bürgschaftssumme ist vom Untersuchungs­
richter unter Bedachtnahme auf das Gewicht der dem Beschuldigten angelasteten strafbaren Hand­
lung, die Verhältnisse der Person des Verhafteten und das Vermögen des Sicherheit Leistenden zu 
bestimmen. " 

18. § 197 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 hat ZU lauten: 

,,(1) Vorläufige Bewährungshilfe ist anzuordnen, wenn der Beschuldigte dem zustimmt und es 
geboten erscheint, dadurch die Bemühungen des Beschuldigten um eine Lebensführung und Einstel­
lung, die ihn in Zukunft von der Begehung strafbarer Handlungen abhalten werde, zu fördern." 

b) Im A bs. 2 werden die Worte "die vorläufige Bestellung eines Bewährungshelfers" durch die Wor­
te "die Anordnung der vorläufigen Bewährungshilfe" ersetzt. 

19. Tm §218 entfällt im Klammerausdruck das Zitat", § 114 Abs.4". 

20. Dem § 221 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Auf § 13 Abs. 5 ist Bedacht zu nehmen." 

21. Im § 265 Abs.l werden im letzten Satz die Worte "einen Bewährungshelfer zu bestellen" durch 
die Worte "die Bewährungshilfe anzuordnen" ersetzt. 

22. § 300 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

,,(2a) Liegt dem Angeklagten eine der in den §§ 201 bis 207 StGB bezeichneten strafbaren Hand­
lungen zur Last, so müssen dem Geschworenengericht sowohl mindestens zwei Geschworene des 
Geschlechtes des Angeklagten als auch mindestens zwei Geschworene des Geschlechtes jener Person 
angehören, die durch die strafbare Handlung in ihrer Gesch\echtssphäre verletzt wurde." 

b) Dem Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

."Auf Abs. 2a ist Bedacht zu nehmen." 

23. § 346 hat zu lauten: 

,,§ 346. Der Ausspruch über die Strafe kann in den im § 283 angeführten Fällen mit Berufung ange­
fochten werden." 

24. Die Überschrift des XX Hauptstückes hat zu lauten: 

"XX. Hauptstück 

Von der Wiederaufnahme und der Erneuerung des Strafverfahrens sowie der Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand". 

25. Nach dem § 363 wird folgender neuer ll. Abschnitt eingefügt: 

,,11. Erneuerung des Strafverfahrens 

§ 363a. (1) Wird in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte eine Verlet­
zung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBL Nr. 210/1958, oder 
eines ihrer Zusatzprotokolle durch eine Entscheidung oder Verfügung eines Strafgerichtes festgestellt, 
so ist das Verfahren auf Antrag insoweit zu erneuern, als nicht auszuschließen ist, daß die Verletzung 

• 

... 
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einen für den hievon Betroffenen nachteiligen Einfluß auf den Inhalt einer strafgerichtlichen Entschei­
dung ausüben konnte. 

(2) Über den Antrag auf Erneuerung des Verfahrens entscheidet in allen Fällen der Oberste 
Gerichtshof. Den Antrag können der von der festgestellten Verletzung Betroffene und der General­
prokurator stellen; § 282 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden. Der Antrag ist beim Obersten Gerichtshof 
einzubringen. Zu einem Antrag des Generalprokurators ist der Betroffene, zu einem Antrag des 
Betroffenen ist der Generalprokurator zu hören; § 35 Abs.2 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 363b. (1) Der Oberste Gerichtshof hat über den Antrag auf Erneuerung des Verfahrens nur dann 
in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten, wenn der Generalprokurator oder der Berichterstatter einen 
der im Abs. 2 oder 3 angeführten Beschlüsse beantragt. 

(2) Bei der nichtöffentlichen Beratung kann der Oberste Gerichtshof den Antrag zurückweisen, 
1. wenn der Antrag des Betroffenen nicht von einem Verteidiger unterschrieben ist, 
2. wenn der Antrag von einer Person gestellt worden ist, der das Antragsrecht nicht zusteht, oder 
3. wenn der Gerichtshof den Antrag einstimmig als offenbar unbegründet erachtet. 

(3) Bei der nichtöffentlichen Beratung kann der Gerichtshof dem Antrag stattgeben, die strafge­
richtliche Entscheidung aufheben und die Sache erforderlichenfalls an das Gericht erster oder zweiter 
Instanz verweisen, wenn schon vor der öffentlichen Verhandlung über den Antrag feststeht, daß das 
Verfahren zu erneuern ist. Im erneuerten Verfahren darf keine strengere Strafe über den Verurteilten 
verhängt werden, als das frühere Urteil ausgesprochen hatte. 

§ 363c. (1) Wird über den Antrag nicht schon in nichtöffentlicher Sitzung entschieden, so ist ein 
Gerichtstag zur öffentlichen Verhandlung der Sache anzuberaumen. Für dessen Anordnung und 
Durchführung gelten die §§ 286 und 287 dem Sinne nach mit der Maßgabe, daß der nicht verhaftete 
Angeklagte stets vorzuladen und auch die Vorführung des verhafteten Angeklagten zu veranlassen 
ist, wenn er dies beantragt hat oder die Vorführung sonst im Interesse der Rechtspflege geboten 
erscheint. 

(2) Wenn der Oberste Gerichtshof den Antrag weder nach § 363b Abs.2 Z 1 oder 2 zurückweist 
noch als unbegründet erachtet, gibt er ihm statt, hebt die strafgerichtliehe Entscheidung auf und ver­
weist die Sache erforderlichenfalls an das Gericht erster oder zweiter Instanz." 

26. Der bisherige II. Abschnitt des xx. Hauptstückes erhält die Bezeichnung ,,111. ". 

27. Im § 373b wird das Zitat ,,§ 20a StGB" durch das Zitat,,§ 20 StGB" ersetzt. 

28. § 381 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Z 4 hat zu lauten: 

,,4. die Kosten der Beförderung und Bewachung des Beschuldigten im Zusammenhang mit seiner 
Überstellung aus einem anderen Staat sowie die Kosten aus dem Ausland geladener Zeugen, 
sofern diese Kosten insgesamt den Betrag von 1 000 S übersteigen;". 

b) Im Abs. 3 werden die Beträge von ,,30000S, 15000S, 6000S" und ,,3000S" dureh die Beträge 
von ,,60000 S, 30000 S, 12000 S" und ,,6000 S" ersetzt. 

e) Dem Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Ist der Verurteilte zum Kostenersatz verpflichtet, so ist bei der Bemessung des Pauschalkostenbeitra­
ges überdies auf die ausgesprochene Strafe und die sonstigen den Verurteilten treffenden Folgen der 
Tat Bedacht zu nehmen." 

d) Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Die Kosten der Verwahrungs- und Untersuchungshaft sind bei Bemessung des Pauschalko­
stenbeitrages nicht zu berücksichtigen." 

29. Im § 389 Abs. 3 hat der zweite Satz zu lauten: 

"Von mehreren Angeklagten ist jeder einzelne zur Tragung des Pauschalkostenbeitrages, der dem 
gegen ihn gefällten Erkenntnis entspricht, sowie der Kosten zu verurteilen, die durch seine Verteidi­
gung oder durch besondere, nur bei ihm eingetretene Ereignisse oder durch sein besonderes Verschul­
den entstanden sind." 

30. Im § 393a Abs.l werden die Worte "gemäß den §§ 353 oder 362 erfolgten Wiederaufnahme" 
durch die Worte "gemäß den §§ 353, 362 oder 363a erfolgten Wiederaufnahme oder Erneuerung des 
Strafverfahrens" ersetzt. 

31. Im §395 Abs.l wird das Zitat ,,§393 Abs.3" durch das Zitat ,,§393 Abs.4" ersetzt. 
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32. Im § 409 Abs. 3 entfällt der letzte Satz. 

33. § 410 hat zu lauten: 

,,§ 410. (1) Über die nachträgliche Strafmilderung, die Neubemessung des Tagessatzes sowie die 
Änderung der Entscheidung über die Abschöpfung der Bereicherung oder den Verfall (§ 31a StGB) 
entscheidet das Gericht, das in erster Instanz erkannt hat, auf Antrag oder von Amts wegen nach Erhe­
bung der für die Entscheidung maßgebenden Umstände mit Beschluß. 

(2) Gegen einen Beschluß nach Abs.1 steht dem Verurteilten und dem Staatsanwalt die binnen 
vierzehn Tagen einzubringende Beschwerde an den übergeordneten Gerichtshof zu. 

(3) Wenn der Zweck der Entscheidung nach Abs.1 sonst ganz oder teilweise vereitelt werden 
könnte, hat das Gericht den Vollzug der Strafe, der Abschöpfung der Bereicherung oder des Verfalls 
bis zur Rechtskraft seiner Entscheidung vorläufig zu hemmen oder zu unterbrechen, es sei denn, daß 
ihm ein offenbar aussichtsloser Antrag vorliegt." 

34. Die §§ 410a und 410b werden aufgehoben. 

35. § 411 hat zu lauten: 

,,§ 411. Mit dem Tod des Verurteilten erlischt die Verbindlichkeit zur Zahlung von Geldstrafen, 
soweit sie noch nicht vollzogen worden sind. Dies gilt dem Sinne nach für den Verfalls- und Werter­
satz." 

36. § 433 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für die Wiederaufnahme und die Erneuerung des Strafverfahrens sowie für die Wiederein­
setzung in den vorigen Stand gelten die Bestimmungen des XX. Hauptstückes dem Sinne nach." 

37. Im § 444 Abs.l wird im ersten Satz das Wort "Sachen" durch die Worte "Vermögenswerte oder 
Gegenstände" ersetzt. 

38. § 445 wird wie folgt geändert: 

a) Abs.l hat zu lauten: 

,,(1) Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, daß die Voraussetzungen der Abschöp~ 
fung der Bereicherung, des Verfalls oder der Einziehung gegeben seien, ohne daß darüber in einem 
Strafverfahren oder in einem auf Unterbringung in einer der in den §§ 21 bis 23 StGB genannten 
Anstalten gerichteten Verfahren entschieden werden kann, so hat der Ankläger einen gesonderten 
Antrag auf Abschöpfung der Bereicherung, auf Verfall oder auf Einziehung zu stellen." 

b) Im Abs. 2 werden vor dem Wort "Gegenstand" die Worte "Vermögenswert oder" eingefügt. 

39. 1m § 479 werden die Worte "ist nur die Nichtigkeitsbeschwerde an den Obersten Gerichtshof 
zur Wahrung des Gesetzes (§§ 33 und 292) zulässig" durch die Worte "ist ein weiteres Rechtsmittel 
nicht zulässig" ersetzt. 

40. Im § 480 entfallen der Abs. 2 und die Absatzbezeichnung ,,(1 )". 

41. § 482 und die davorstehende Überschrift werden aufgehoben. 

42. § 490 Abs.l hat zu lauten: 

,,(1) Für die Wiederaufnahme und die Erneuerung des Strafverfahrens sowie für die Wiederein­
setzung in den vorigen Stand gelten die Bestimmungen des XX. Hauptstückes dem Sinne nach; über 
die Zulassung der Wiederaufnahme entscheidet der Einzelrichter." 

43. In der Überschrift des XXVIII. Hauptstückes werden die Worte "Bestellung eines Bewährungs­
helfers" durch die Worte "Anordnung der Bewährungshilfe" ersetzt. 

44. Im § 494 und in der davorstehenden Überschrift wird jeweils die Wendung "Bestellung eines 
Bewährungshelfers" durch die Wendung "Anordnung der Bewährungshilfe" ersetzt. 

45. Im § 494a Abs. 6 wird die Wendung "ein Bewährungshelfer bestellt" durch die Wendung "die 
Bewährungshilfe angeordnet" ersetzt. 

46. Im § 498 Abs.l wird die Wendung "Bestellung eines Bewährungshelfers" durch die Wendung 
"Anordnung der Bewährungshilfe" ersetzt. 

Artikel III 

Das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, BGBI. NI. 529/1979, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBI. NI. 756/1992, wird wie folgt geändert: 

.. 
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1. Im § 9 Abs. 2 werden nach der Zahl 392 die Worte "sowie § 393 Abs. 3 letzter Satz" eingefügt und 
die Worte "der Ratskammer" durch die Worte "des Untersuchungsrichters" ersetzt. 

2. 1m § 29 treten an die Stelle des Abs. 3 folgende Abs. 3 bis 6: 

,,(3) Vor der Entscheidung über die Verhängung der Auslieferungshaft ist die auszuliefernde Per­
son über die gegen sie erhobenen Anschuldigungen zu unterrichten und darauf hinzuweisen, daß es ihr 
freistehe, sich zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und sich zuvor mit einem Verteidiger zu ver­
ständigen. Sie ist auch über ihr Recht zu belehren, die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung 
vor dem Gerichtshof zweiter Instanz zu beantragen. 

(4) Wird über eine auszuliefernde Person, die nicht durch einen Verteidiger vertreten ist, die Aus­
lieferungshaft verhängt, so ist ihr sogleich ein Pflichtverteidiger (§ 42 Abs.2 der Strafprozeßordnung 
1975) beizugeben. Dieser hat sie bei der gemäß § 181 Abs.2 ZIder Strafprozeßordnung 1975 durch­
zuführenden Haftverhandlung und danach so lange zu vertreten, bis ein nach § 41 Abs.2 oder 3 der 
Strafprozeßordnung 1975 bestellter Verteidiger einschreitet. Ein solcher ist nicht beizugeben, wenn 
sich die auszuliefernde Person mit der vereinfachten Auslieferung einverstanden erklärt. Mit dem Ein­
schreiten eines gewählten Verteidigers erlischt die Bestellung des Pflichtverteidigers jedenfalls. 

(5) Die Wirksamkeit des zuletzt ergangenen Beschlusses auf Verhängung oder Fortsetzung der 
Auslieferungshaft ist durch die Haftfrist nicht mehr begrenzt, wenn und sobald sich die auszuliefernde 
Person mit der vereinfachten Auslieferung einverstanden erklärt (§ 32) oder der Gerichtshof zweiter 
Instanz beschließt, daß die Auslieferung zulässig sei (§ 33); Haftverhandlungen von Amts wegen fin­
den danach nicht mehr statt. 

(6) Die auszuliefernde Person ist jedenfalls zu enthaften, wenn sie sich schon ein Jahr in Ausliefe­
rungshaft befindet, ohne daß über das Auslieferungsersuchen entschieden worden ist (§ 34). Über sechs 
Monate hinaus darf die Auslieferungshaft nur dann aufrechterhalten werden, wenn dies wegen beson­
derer Schwierigkeiten oder besonderen Umfangs des Verfahrens unvermeidbar ist und es sich bei der 
der Auslieferung unterliegenden strafbaren Handlung um ein Verbrechen (§ 17 des Strafgesetzbuches) 
handelt." 

3. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) 1m Abs.l tritt an die Stelle des ersten und zweiten Satzes folgender Satz: 

"Der Untersuchungsrichter hat die auszuliefernde Person zum Auslieferungsersuchen zu vernehmen; 
§ 29 Abs.3 gilt sinngemäß." 

b) Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Nach Abschluß etwa erforderlicher Erhebungen hat der Untersuchungsrichter die Akten dem 
Gerichtshof zweiter Instanz mit einer begründeten Äußerung darüber vorzulegen, ob die Auslieferung 
zulässig ist." 

4. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Abs.l hat zu lauten: 

,,(1) Die auszuliefernde Person kann sich auf Grund eines ausländischen Ersuchens um Ausliefe­
rung oder um Verhängung der Auslieferungshaft mit der Auslieferung einverstanden erklären und ein­
willigen, ohne Durchführung eines förmlichen Auslieferungsverfahrens übergeben zu werden. Befindet 
sich die auszuliefernde Person in Auslieferungshaft, so kann sie diese Einwilligung jedoch frühestens in 
der gemäß § 181 Abs.2 ZIder Strafprozeßordnung 1975 durchzuführenden Haftverhandlung wirksam 
abgeben. Die Einwilligung wird jedenfalls nur dann rechtsgültig, wenn sie gerichtlich zu Protokoll gege­
ben wird." 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die vereinfachte Auslieferung eines Jugendlichen ist nur zulässig, wenn auch sein gesetzlicher 
Vertreter zustimmt oder er durch einen Verteidiger vertreten ist." 

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt: 

,,( 4) Hat sich die auszuliefernde Person mit der vereinfachten Auslieferung einverstanden erklärt, 
so hat der Untersuchungsrichter die Akten unmittelbar dem Bundesministerium für Justiz vorzulegen." 

5. Im §35 Abs. 2 werden die Worte "der Ratskammer" durch die Worte "des Untersuchungsrich­
ters" ersetzt. 
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6. Im § 50 hat der Abs.1 zu lauten: 

,,(1) In Strafsachen einschließlich der Verfahren zur Anordnung vorbeugender Maßnahmen und 
zum Ausspruch einer vermögens rechtlichen Anordnung sowie der Angelegenheiten der Tilgung und 
des Strafregisters, der Verfahren über die Entschädigung für strafgerichtliehe Anhaltung und Verurtei­
lung, der Gnadensachen und der Angelegenheiten des Straf- und Maßnahmenvollzuges kann nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf Ersuchen einer ausländischen Behörde Rechtshilfe geleistet 
werden." 

7. Im § 55 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten: 

"Zur Erledigung eines Rechtshilfeersuchens ist unbeschadet der Abs. 2 und 3 das Bezirksgericht, in den 
Fällen, in denen die Entscheidung nach der Strafprozeßordnung 1975 der Ratskammer vorbehalten ist 
oder in denen um eine Durchsuchung, Beschlagnahme oder einstweilige Verfügung ersucht wird, der 
Gerichtshof erster Instanz zuständig, in dessen Sprengel die Rechtshilfehandlung vorzunehmen ist." 

8. Dem § 58 wird folgender Satz angefügt: 

"Wird Rechtshilfe durch eine Beschlagnahme (§ 143 der Strafprozeßordnung 1975) oder einstweilige 
Verfügung (§ 144a der Strafprozeßordnung 1975) geleistet, so ist diese zu befristen; hievon ist die ersu­
chende ausländische Behörde auf dem vorgesehenen Weg zu benachrichtigen." 

9. § 64 hat zu lauten: 

,,§64. (1) Die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen 
Gerichtes, mit der eine Geld- oder Freiheitsstrafe, eine vorbeugende Maßnahme oder eine vermögens­
rechtliche Anordnung rechtskräftig ausgesprochen worden ist, ist auf Ersuchen eines anderen Staates 
zulässig, wenn 

1. die Entscheidung des ausländischen Gerichtes in einem den Grundsätzen des Art. 6 der Kon­
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBI. Nr. 210/1958, entspre­
chenden Verfahren ergangen ist, 

2. die Entscheidung wegen einer Handlung ergangen ist, die nach österreichischem Recht mit 
gerichtlicher Strafe bedroht ist, 

3. die Entscheidung nicht wegen einer der in den §§ 14 und 15 angeführten strafbaren Handlungen 
ergangen ist, 

4. nach österreichischem Recht noch keine Verjährung der Vollstreckbarkeit eingetreten wäre, 
5. der durch die Entscheidung des ausländischen Gerichtes Betroffene nicht wegen der Tat im 

Inland verfolgt wird, rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen oder sonst außer Verfolgung 
gesetzt worden ist. 

(2) Die Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen Gerichtes, mit der eine Freiheitsstrafe 
oder vorbeugende Maßnahme ausgesprochen worden ist, ist nur zulässig, wenn der Verurteilte öster­
reichischer Staatsbürger ist, seinen Wohnsitz oder Aufenthalt im Inland hat und der inländischen Voll­
streckung zugestimmt hat. 

(3) Der Vollzug vorbeugender Maßnahmen ist nur zulässig, wenn das österreichische Recht eine 
gleichartige Maßnahme vorsieht. 

(4) Die Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen Gerichtes, mit der vermögensrecht -
liehe Anordnungen getroffen werden, ist nur zulässig, soweit nach österreichischem Recht die Voraus­
setzungen für eine Geldstrafe, eine Abschöpfung der Bereicherung, einen Verfall oder eine Einziehung 
vorliegen und eine entsprechende inländische Anordnung noch nicht ergangen ist. 

(5) Die Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen Gerichtes, mit der eine Geldstrafe 
oder eine Abschöpfung der Bereicherung ausgesprochen worden ist, ist überdies nur zulässig, wenn 
die Einbringung im Inland zu erwarten ist und der Betroffene gehört worden ist, sofern er erreichbar 
ist. 

(6) Die Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen Gerichtes, mit der ein Verfall oder 
eine Einziehung rechtskräftig ausgesprochen worden ist, ist überdies nur zulässig, wenn sich von der 
Entscheidung erfaßte Gegenstände oder Vermögenswerte im Inland befinden und der Betroffene 
gehört worden ist, sofern er erreichbar ist. 

(7) Geldstrafen, abgeschöpfte Geldbeträge, verfallene Vermögenswerte und eingezogene Gegen­
stände fallen dem Bund zu." 

10. Im §65 haben die Abs.1 und 2 zu lauten: 

,,(1) Wird die Vollstreckung einer ausländischen gerichtlichen Entscheidung in Strafsachen über­
nommen, so ist unter Bedachtnahme auf die darin ausgesprochene Strafe oder Maßnahme nach öster-

.,. 
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reichischem Recht die im Inland zu vollstreckende Strafe, vorbeugende Maßnahme oder vermögens­
rechtliche Anordnung zu bestimmen. Ein in einer ausländischen gerichtlichen Entscheidung angeord­
neter Verfall kann auch im Inland als Verfall vollstreckt werden, wenn nach österreichischem Recht 
eine Abschöpfung der Bereicherung stattfände. 

(2) Der von der Entscheidung Betroffene darf durch die Übernahme der Vollstreckung nicht 
ungünstiger gestellt werden als durch die Vollstreckung im anderen Staat." 

11. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Über das Ersuchen um VOllstreckung und die Anpassung der Strafe, der vorbeugenden Maß­
nahme oder der Abschöpfung der Bereicherung entscheidet der im § 26 Abs. 1 bezeichnete Gerichtshof 
erster Instanz, des Verfalls oder der Einziehung jedoch der Gerichtshof erster Instanz, in dessen 
Sprengel sich der Vermögenswert oder Gegenstand befindet, durch einen Senat von drei Richtern 
(§ 13 Abs. 3 der Strafprozcßordnung 1975) mit Beschluß. Gegen diesen Beschluß steht dem öffentli­
chen Ankläger und dem Betroffenen die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an den 
Gerichtshof zweiter Instanz offen." 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Nach der Übernahme der Vollstreckung einer Strafe oder vorbeugenden Maßnahme darf ein 
Strafverfahren wegen der dem Urteil zugrundeliegenden Tat nicht mehr eingeleitet werden." 

12. Im § 75 wird nach der Zahl ,,43," die Zahl ,,43a," eingefügt. 

13. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten: 

"Besteht Anlaß, einen anderen Staat um die Übernahme der Vollstreckung einer rechtskräftigen Ent­
scheidung zu ersuchen, mit der eine Strafe oder vorbeugende Maßnahme ausgesprochen oder wider­
rufen oder eine Abschöpfung der Bereicherung angeordnet wurde, so hat der Vorsitzende (Einzelrich­
ter) des Gerichtes, das in erster Instanz erkannt hat, dem Bundesministerium für Justiz die zur Erwir­
kung der Übernahme der Vollstreckung erforderlichen Unterlagen zu übermitteln." 

b) Im Abs. 2 hat der erste Halbsatz zu lauten: 

"Ein Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder vorbeugenden Maßnahme 
ist zulässig,". 

c) Im Abs. 3 hat der erste Halbsatz zu lauten: 

"Um Übernahme der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder vorbeugenden Maßnahme darf nicht 
ersucht werden,". 

d) Nach dem Abs. 3 wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt: 

,,(4) Ein Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung einer Geldstrafe oder der Anordnung einer 
Abschöpfung der Bereicherung ist zulässig, wenn die Einbringung im ersuchten Staat zu erwarten ist." 

e) Die bisherigen Abs. 4, 5 und 7 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(5)", ,,(6)" und ,,(8)". 

[) Der bisherige Abs. 6 erhält die Absatzbezeichnung ,,(7)" und hat zu lauten: 

,,(7) Auf die im ersuchten Staat zu vollstreckende Strafe oder vermögensrechtliche Anordnung 
bleiben die Bestimmungen des österreich ischen Gnadenrechtes weiterhin anwendbar." 

g) Der bisherige Abs. 8 erhält die Absatzbezeichnung ,,(9)" und hat zu lauten: 

,,(9) Vor einem Ersuchen um Übernahme der VOllstreckung ist eine Äußerung des Staatsanwaltes 
einzuholen und der Betroffene zu hören, wenn er sich im Inland befindet." 

Artikel IV 

Das Bewährungshilfegesetz, BGBI. NT. 146/1969, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 9111993, wird wie folgt geändert: 

1. Im §12 wird in den Abs. 2 und 6 das Wort "Geschwornen" jeweils durch das Wort "Geschwo­
renen" ersetzt. 

2. § 15 und seine Überschrift werden wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift hat zu lauten: 
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"Vorbereitung der Anordnung der Bewährungshilfe". 

b) Im ersten Satz treten an die Stelle der Worte "ein Bewährungshelfer zu bestellen" die Worte 
"Bewährungshilfe anzuordnen". 

3. § 16 hat zu lauten: 

,,§ 16. Das Gericht hat die Entscheidung, mit der Bewährungshilfe angeordnet wird, nach deren 
Rechtskraft dem Leiter der Dienststelle für Bewährungshilfe, in deren Sprengel der Rechtsbrecher sei­
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuzustellen. Der Dienststellenleiter hat die Person 
des Bewährungshelfers zu bestimmen und diese dem Gericht unverzüglich bekanntzugeben. Zur Vor­
bereitung der Entscheidung des Dienststellenleiters sind die Bestimmungen des § 19 Abs.1 bis 3 dem 
Sinne nach anzuwenden." 

4. § 18 hat zu lauten: 

,,§ 18. Ordnet das Gericht Bewährungshilfe an, so hat es den Rechtsbrecher über diese zu beleh­
ren." 

5. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Bewährungshelfer hat dem Gericht über seine Tätigkeit und seine Wahrnehmungen zu 
berichten, 

1. soweit dies das Gericht verlangt oder es erforderlich oder zweckmäßig ist, um den Zweck der 
Bewährungshilfe zu erreichen, 

2. wenn Anlaß besteht, die Bewährungshilfe aufzuheben, 
3. in jedem Fall aber sechs Monate nach Anordnung der Bewährungshilfe sowie bei deren Been­

digung. 

Die Berichte sind schriftlich zu erstatten, sofern das Gericht nicht anderes bestimmt." 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Schriftliche Berichte sind im Wege der Dienststelle für Bewährungshilfe zu übermitteln. Der 
Dienststellenleiter hat die Berichte, wenn es nach seiner eigenen Kenntnis des Einzelfalles und nach 
seinen Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Bewährungshilfe erforderlich ist, ergänzen 
zu lassen oder auch selbst zu ergänzen; die Ergänzung ist als solche zu kennzeichnen. Den wesentlichen 
Inhalt mündlich erstatteter Berichte hat der Bewährungshelfer in seinen Akten festzuhalten und dem 
Dienststellenleiter zur Kenntnis zu bringen." 

6. §22 hat zu lauten: 

,,§ 22. (1) Der Dienststellenleiter hat den einem Rechtsbrecher bestellten Bewährungshelfer zu 
entheben und an seiner Stelle einen anderen Bewährungshelfer zu bestimmen, 

1. wenn der hauptamtlich tätige Bewährungshelfer aus dem Dienststand ausscheidet oder für eine 
andere Dienststelle bestellt wird oder der ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer aus dem Ver­
zeichnis (§ 12 Abs. 1) ausgeschieden wird, oder 

2. wenn der Bewährungshelfer wegen seines Gesundheitszustandes oder aus anderen Gründen 
voraussichtlich für einen sechs Wochen übersteigenden Zeitraum verhindert ist, dem Schütz­
ling weiterhin Bewährungshilfe zu leisten, oder wenn der Bewährungshelfer hiezu nicht geeig­
net ist. 

(2) Nimmt der Schützling seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sprengel einer ande­
ren Dienststelle für Bewährungshilfe, so hat der Dienststellenleiter den bisher bestellten Bewährungs­
helfer zu entheben, es sei denn, daß die Fortführung der Bewährungshilfe durch diesen zweckmäßiger 
erscheint qls ein Wechsel in dessen Person und wirtschaftlich gerechtfertigt ist. An Stelle des enthobe­
nen Bewährungshelfers hat der nunmehr zuständige Dienststellenleiter einen Bewährungshelfer seiner 
Dienststelle (§ 17 Abs.1) zu bestimmen. Die Enthebung des bisher bestellten Bewährungshelfers wird 
erst mit der Bestellung des neuen Bewährungshelfers wirksam. Das Gericht ist von der Neubestellung 
zu verständigen. 

(3) Wird die Bewährungshilfe vorzeitig aufgehoben (§ 52 Abs. 3 des Strafgesetzbuches), so hat das 
Gericht dies dem Leiter der zuständigen Dienststelle für Bewährungshilfe (§ 17 Abs. 1) mitzuteilen, der 
den Bewährungshelfer zu entheben hat. Endet die Bewährungshilfe mit dem Ablauf der Probezeit oder 
des sonst vom Gericht bestimmten Zeitraums (§ 50 Abs.2 des Strafgesetzbuches), so gilt der Bewäh­
rungshelfer als mit diesem Zeitpunkt enthoben." 

7. Im § 23 werden die Worte "Bestellung eines Bewährungshelfers" durch die Worte "Anordnung 
der Bewährungshilfe" ersetzt. 
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8. Im § 24 haben die Abs. 1 und 2 wie folgt zu lauten: 

,,(1) Der Bundesminister für Justiz kann die Besorgung der Aufgaben der im ersten Abschnitt die­
ses Bundesgesetzes vorgesehenen Einrichtungen für den Bereich einer oder mehrerer Dienststellen 
einer privaten Vereinigung übertragen, die in der Bewährungshilfe tätig ist, über ähnliche Einrichtun­
gen verfügt und zur Mitarbeit bereit ist. Der Bundesminister für Justiz hat mit einer solchen Vereini­
gung einen Vertrag über die Führung der Bewährungshilfe abzuschließen, der insbesondere nähere 
Regelungen über Inhalt und Umfang der übertragenen Aufgabenbereiche, über Kontrolle und Auf­
sicht über die Vereinigung durch den Bundesminister für Justiz, über die innere Kontrolle, die Geba­
rung und das Berichtswesen der Vereinigung sowie über das vom Bundesministerium für Justiz an die 
Vereinigung zu leistende Entgelt zu enthalten hat. Im Fall einer solchen übertragung bleiben dem Bun­
desminister für Justiz unbeschadet der §§ 12 und 13 die Aufgaben vorbehalten, die sich aus einer sinn­
gemäßen Anwendung des § 14 in Verbindung mit dem folgenden Abs. 3 und § 26 ergeben. 

(2) Soweit die Führung der Bewährungshilfe privaten Vereinigungen übertragen ist, sind die Vor­
schriften des zweiten Abschnittes dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme des § 21 Abs.l mit der Maß­
gabe anzuwenden, daß an die Stelle des Leiters der Dienststelle für Bewährungshilfe der Leiter der 
Geschäftsstelle der Vereinigung tritt, der die Führung der Bewährungshilfe im Sprengel der Dienststel­
le übertragen ist. Die Vereinigung hat die ihr übertragenen Aufgaben unbeschadet des § 26 durch bei 
ihr angestellte und für die Durchführung von Aufgaben der Bewährungshilfe geeignete Personen zu 
besorgen. Die §§ 19 Abs.5 und 20 Abs. 5 gelten für diese Personen sinngemäß." 

9. § 25 entfällt. 

10. An die Stelle des § 26 und dessen Überschrift treten folgende Bestimmungen: 

"Verwendung von Beamten bei einer privaten Vereinigung 

§ 26. (1) Soweit die Führung der Bewährungshilfe einer privaten Vereinigung übertragen ist, gilt 
für die Verwendung der dieser Vereinigung zur Verfügung gestellten Bundesbeamten folgendes: 

1. Der Arbeitsplatz des Beamten bei der Vereinigung muß die Erfordernisse des § 36 des Beam­
ten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBI. Nr. 333, erfüllen. 

2. Der Beamte darf für die Dauer der Verwendung bei der Vereinigung nur auf einem Arbeits­
platz verwendet werden, der bis 31. Dezember 1998 gemäß § 137 Abs. 1 BOG 1979 in der Fas­
sung des Besoldungsreforrn-Gesetzes 1994, BGBI. Nr. 550, bewertet und zugeordnet worden ist. 

3. Die Dienstaufsicht des Bundesministeriums für Justiz und der Bundespersonalstelle für Bewäh­
rungshilfe (§ 26a) über einen der Vereinigung zur Verfügung gestellten Beamten erstreckt sich 
auch auf seine dort ausgeübte Tätigkeit. Der Beamte hat unbeschadet der dem Bundesministe­
rium für Justiz und der BundespersonalsteIle vorbehaltenen Rechte den Anordnungen Folge zu 
leisten, die die von der Vereinigung hiezu bestellten Organe zur Erfüllung der nach § 24 Abs. 3 
der Vereinigung obliegenden Pflichten treffen. 

(2) Ab 1. Jänner 1996 dürfen einer mit der Führung der Bewährungshilfe betrauten privaten Ver­
einigung nur Beamte zur Verfügung gestellt werden, die am 31. Dezember 1995 im Planstellenbereich 
Bewährungshilfe ernannt und an diesem Tag einer derartigen Vereinigung zur Verfügung gestellt 
waren. 

Dienstrechtliche Sonderbestimmungen 

§ 26a. (1) Zur Wahrnehmung der Dienstaufsicht und der anderen dienstrechtlichen Zuständigkei­
ten gegenüber Beamten, die gemäß § 26 einer privaten Vereinigung zur Verfügung gestellt sind, wird 
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1996 eine Bundespersonalstelle für Bewährungshilfe errichtet. Die 
BundespersonalsteIle ist eine nachgeordnete Dienstbehörde im Wirkungsbereich des Bundesministers 
für Justiz im Sinne des § 2 Abs.2 des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984, BGBI. Nr. 29. 

(2) Der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe kommen auch die Wahrnehmung der dienst­
rechtlichen Zuständigkeiten nach § 2 Abs. 4 DVG und die Erteilung von Dienstaufträgen zu Dienstrei­
sen zu. Diese Zuständigkeiten können vom Bundesminister für Justiz nach Einholung eines Vorschla­
ges des Leiters der Bundespersonalstelle an den Leiter einer Organisationseinheit der privaten Verei­
nigung übertragen werden. 

(3) Der Leiter der Bundespersonalstelle für Bewährungshilfe ist vom Bundesminister für Justiz 
nach Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens nach den §§ 5 ff. des Ausschreibungsgesetzes 
1989 für die Dauer von fünf Jahren, längstens jedoch für die Dauer des Bestehens der Bundespersonal­
steIle für Bewährungshilfe, zu bestellen. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Bei gleicher Eignung meh­
rerer Bewerber ist einem Bewerber der Vorzug zu geben, der bei einer im § 24 genannten Vereinigung 
tätig war oder ist. 
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(4) Der Leiter der Bundespersonalstelle für Bewährungshilfe wird von einem vom Bundesminister 
für Justiz bestellten Stellvertreter vertreten. Vor der Bestellung des Stellvertreters hat der Bundesmi­
nister für Justiz einen Vorschlag des Leiters der Bundespersonalstelle einzuholen. 

(5) Soweit Organen der gesetzlichen Personalvertretung Mitwirkungsrechte gegenüber der Bun­
despersonalsteIle für Bewährungshilfe zukommen, sind sie von dem gemäß § 11 Abs.1 Z 4 lit. b des 
Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBI. Nr.133/1967, eingerichteten Fachausschuß wahrzuneh­
men. 

§ 26b. Ein im § 26 genannter Beamter, der bis zum 31. Dezember 1997 aus dem öffentlich-rechtli­
chen Dienstverhältnis zum Bund austritt, hat Anspruch darauf, unmittelbar anschließend in ein Ange­
stelltenverhältnis zu der mit der Führung der Bewährungshilfe betrauten privaten Vereinigung, der er 
zur Verfügung gestellt ist, aufgenommen zu werden. Ansprüche, die sich auf die Zeit vor der Auflösung 
des Dienstverhältnisses zum Bund beziehen, bleiben hievon unberührt. 

§ 26c. Die im § 26 genannten Beamten können Erklärungen gemäß § 254 Abs. 1 BDG 1979 nur bis 
31. Dezember 1997 abgeben. 

§ 26d. Dienstort im Sinne des § 2 Abs. 5 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. Nr.133, ist die­
jenige Ortsgemeinde, in der die Organisationseinheit liegt, der der zur Verfügung gestellte Beamte dau­
ernd zur Dienstleistung zugewiesen ist. 

§ 26e. Die Bundespersonalstelle für Bewährungshilfe ist mit Ablauf des Kalenderjahres aufgelöst, 
in dem die Zahl der in § 26 genannten Beamten unter 40 sinkt. 

§ 26(. Vertragsbedienstete des Bundes, die am 31. Dezember 1997 einer mit der Führung der 
Bewährungshilfe betrauten Vereinigung zur Verfügung gestellt sind, scheiden mit Ablauf des 
31. Dezember 1997 aus dem Dienstverhältnis zum Bund aus und sind mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
1998 Angestellte dieser Vereinigung. Ansprüche, die sich auf die Zeit vor der Auflösung des Dienst­
verhältnisses zum Bund beziehen, bleiben unberührt." 

11. § 27 entfällt. 

Artikel V 

Das Tilgungsgesetz 1972, BGBI. Nr. 68, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 291 
1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 entfällt der zweite Satz. 

b) Im Abs. 3 hat der zweite Satz zu lauten: 

"Die Tilgung aller Verurteilungen tritt jedoch auch in diest;;m Fall nur gemeinsam ein (Abs.1)." 

c) Folgender neuer Abs. 4 wird eingefügt: 

,,(4) Die Tilgung der Anordnung der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechts­
brecher nach § 21 Abs.1 des Strafgesetzbuches tritt unabhängig davon ein, ob andere Verurteilungen 
vorliegen. Eine solche Anordnung hindert weder die Tilgung anderer Verurteilungen, noch bewirkt sie 
eine Verlängerung der Tilgungsfrist nach Abs.2; ebensowenig wird die Tilgungsfrist einer solchen 
Anordnung durch andere Verurteilungen verlängert." 

d) Der bisherige Abs. 4 erhält die Absatzbezeichnung ,,(5)". 

2. Im § 6 Abs. 1 wird folgende Z 1 a eingefügt: 

"la. den Finanzstrafbehörden zum Zwecke eines verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahrens 
gegen den Verurteilten oder gegen jemand, der verdächtig ist, an derselben strafbaren Hand­
lung beteiligt zu sein," 

3. § 7 hat zu lauten: 

,,§ 7. (1) Ausländische Verurteilungen stehen tilgungsrechtlich inländischen Verurteilungen gleich, 
wenn sie den Rechtsbreeher wegen einer Tat schuldig sprechen, die auch nach österreichischem Recht 
gerichtlich strafbar ist, und in einem den Grundsätzen des Art. 6 der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBI. Nr. 210/1958, entsprechenden Verfahren 
ergangen sind. 

(2) Die Tilgungsfrist ausländischer Verurteilungen beginnt mit dem Tag, der sich ergibt, wenn man 
dem Tag ihrer Rechtskraft die Dauer der mit ihr ausgesprochenen Freiheits- oder Ersatzfreiheitsstrafe 
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oder der Summe dieser Strafen hinzurechnet. Ist keine Freiheits- oder Ersatzfreiheitsstrafe verhängt 
worden, so beginnt die Tilgungsfrist mit Rechtskraft der Verurteilung. 

(3) Ausländische Verurteilungen gelten aber auch dann als getilgt, wenn sie nach dem Recht des 
Staates, in dem sie erfolgt sind, getilgt sind, sobald dies durch eine öffentliche Urkunde bescheinigt 
wird." 

Artikel VI 

Das Strafregistergesetz 1968, BGBI. Nr. 277, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 257/1993, wird wie folgt geändert: 

§ 12 wird allfgehoben. Der bisherige § 12a erhält die Bezeichnung ,,§ 12". 

Artikel VII 

Das Suchtgiftgesetz 1951, BGBI. Nr. 234, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 184/ 
1985, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 5 entfällt. 

2. § 13 entfällt. 

3. § 16 Abs. 3 entfällt. 

4. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt: 

,,§ 16a. Suchtgift, das Gegenstand einer nach den §§ 12, 14a oder 16 mit Strafe bedrohten Handlung 
war, ist einzuziehen (§ 26 StGB)." 

5. § 23a Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Hat sich ein dem Mißbrauch eines Suchtgiftes ergebener Rechtsbrecher nach Rechtskraft 
eines gegen ihn gefällten Strafurteils mit Erfolg einer ärztlichen Behandlung unterzogen, so stellt dies 
einen Umstand im Sinn des § 31a Abs. 1 StGB dar. Die nachträgliche Strafmilderung ist durch Gewäh­
rung einer bedingten Strafnachsicht vorzunehmen." 

Artikel VIII 

Das Lebensmittelgesetz, BGBI. Nr. 86/1975, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 756/1992, wird wie folgt geändert: 

1. §68 entfällt. 

2. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Betriebsinhaber haftet für Geldstrafen, Kosten der Urteilsveröffentlichung und als Berei­
cherung abgeschöpfte Geldbeträge (§ 20 StGB), zu deren Zahlung ein Arbeitnehmer oder Beauftragter 
seines Betriebes wegen einer naeh den §§ 56 bis 64 mit Strafe bedrohten Handlung verurteilt worden 
ist, es sei denn, daß der Verurteilte die strafbare Handlung nieht im Rahmen der dienstlichen Obliegen­
heiten des Betriebes begangen hat." 

b) Im Abs. 2 entfällt der Klammerausdruck ,,(§ 68 Abs.1 zweiter Satz)". 

c) Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Haftung ist in Anspruch zu nehmen, wenn die Geldstrafe, die Kosten oder die Geldbe­
träge aus dem beweglichen Vermögen des Verurteilten nicht eingebracht werden können. Der Einbrin­
gungsversuch kann unterbleiben, wenn Einbringungsmaßnahmen offenkundig aussichtslos sind. Soweit 
Maßnahmen zur Einbringung einer Geldstrafe beim Haftenden erfolglos bleiben, ist, unbeschadet des 
§ 31a Abs.2 des Strafgesetzbuches, die entsprechende Ersatzfreiheitsstrafe am Verurteilten zu vollzie­
hen." 

3. § 70 hat zu lauten: 

,,§ 70. Können die §§ 56 bis 64 nur deshalb nicht angewendet werden, weil sich die Tat als eine mit 
strengerer Strafe bedrohte Handlung darstellt, so ist dennoch auf die in den §§ 65 bis 67 vorgesehenen 
Maßnahmen und auf die Haftung zu erkennen." 

4. § 71 wird aufgehoben. 

2 
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Artikel IX 

Amtshilfe der Sozialversicherungsträger für die Sicherheitsbehörden im Dienste der Strafrechtspflege 

Auskunft 

§ 1. (1) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, bei den Sozialversicherungsträgern und deren 
Hauptverband Auskunft über Daten einzuholen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Dienste 
der Strafrechtspflege (§§ 24, 26, 36 und 88 StPO) benötigen. 

(2) Die Sozialversicherungsträger und ihr Hauptverband sind zur Auskunft verpflichtet, die sich 
nur auf die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, Geburtsorte und Arbeits- oder Betriebsstätten der 
Versicherten und der Arbeitgeber, auf Beginn und Ende des laufenden oder letzten Versicherungsver­
hältnisses sowie auf die Bezeichnung einer meldepflichtigen Stelle beziehen darf. 

(3) Ersuchen sind nach Möglichkeit automationsunterstützt zu stellen, Auskünfte möglichst in die­
ser Weise zu erteilen. § 31 Abs.4 Z 3 lit. b ASVG ist sinngemäß anzuwenden. 

Kostenersatz 

§ 2. Der Bund hat dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger die Kosten 
zu ersetzen, die durch die Übermittlung von Daten an die Sicherheitsbehärden nach § 1 entstehen. Die­
ser Kostenersatz ist von den Bundesministern für Inneres, für Justiz und für Arbeit und Soziales nach 
Anhörung des Hauptverbandes einvernehmlich festzusetzen; er kann mit einem Pauschalbetrag festge­
setzt werden. 

Artikel X 

Inkrafttreten und Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in Strafsachen nicht anzu­
wenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhe­
bung eines Urteils infolge Nichtigkeitsbeschwerde, Berufung oder Wiederaufnahme des Strafverfah­
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1,61 StGB vorzugehen. 

(3) Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf andere Rechtsvorschriften des Bundes sind als Ver­
weisungen auf die jeweils geltende Fassung zu verstehen. Wird in anderen Bundesgesetzen auf Bestim­
mungen verwiesen, an deren Stelle mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes neue Bestimmungen 
wirksam werden, so sind diese Verweisungen auf die entsprechenden neuen Bestimmungen zu bezie­
hen. 

(4) Mit der Vollziehung des Artikels IX sind die Bundesminister für Inneres, für Justiz und für 
Arbeit und Soziales nach ihrem jeweiligen Wirkungsbereich betraut. 

.. 
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VORBLATT 

Probleme und Ziele der Gesetzesinitiative: 

Neue und veränderte Erscheinungsformen der Kriminalität erfordern ebenso entsprechende 
Reaktionen des Staates wie die Fortentwicklung gesellschaftlicher Wertvorstellungen. Dazu gehören 
auch legislative Änderungen im Strafrecht. Derzeit besteht einerseits ein gewisses Regelungsdefizit 
ua. im Bereich der Abschöpfung von illegalen Gewinnen der (organisierten) Schwer- und Mittelkrimi­
nalität, bei bestimmten Arten der Gewaltkriminalität, bei auf Täuschung und Ausbeutung gerichteter 
Schlepperei, bei der Herstellung und Verbreitung von ABC-Waffen sowie im Bereich des Umweltstraf­
rechts. Andererseits entsprechen manche strafrechtliche Regelungen nicht mehr den heutigen prakti­
schen Bedürfnissen und sollten angepaßt (Regelungen im Bereich der Bewährungshilfe) oder aus dem 
Rechtsbestand ausgeschieden werden (Ehebruch). 

Grundzüge der Problemlösung: 

Der Entwurf schlägt vor, im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches die auf Straftaten mit Vermö­
genszuwachs zugeschnittenen Sanktionen neu zu ordnen und damit zusammenhängende Fragen der 
inländischen Strafgerichtsbarkeit zu regeln sowie entsprechende Vorkehrungen und Anpassungen in 
der Strafprozeßordnung und im Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (zur Ermöglichung bzw. Erleich­
terung der zwischenstaatlichen Rechts- und Vollstreckungshilfe im Bereich vermögensrechtlicher 
Anordnungen) vorzunehmen. 

Im Besonderen Teil des Strafgesetzbuches soll durch Einführung neuer Tatbestände und neuer 
Qualifikationen das bestehende Regelungsdefizit beseitigt und durch Aufhebung obsoleter Strafbe­
stimmungen das Strafrecht heutigen Bedürfnissen und Wertvorstellungen angepaßt werden. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Es kann davon ausgegangen werden, daß die Gesetzwerdung des Entwurfes jedenfalls zu keinen 
Mehrausgaben des Bundes führen wird, wobei einnahmenseitig vor allem die Neuordnung und Erwei­
terung der vermögensrechtlichen Anordnungen sowie die erhöhten Pauschalkostenbeiträge im Straf­
verfahren, ausgabenseitig die Einrichtung einer BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe sowie allfäl­
liger Verfahrensmehraufwand durch die Änderungen im Besonderen Teil des Strafgesetzbuches zu 
Buche schlagen werden. 

EU-Konformität: 

Der Ausbau der Bestimmungen über vermögensrechtliche Anordnungen und deren zwischen­
staatliche Vollstreckung dient der Umsetzung des "Acquis" der Europäischen Union und ihrer Mit­
gliedstaaten bei der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, weil er Voraussetzung für 
die Ratifikation zweier in der Aquisliste genannter Übereinkommen ist, nämlich des Übereinkom­
mens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stof­
fen und des Übereinkommens des Europarates über das Waschen, das Aufspüren, die Beschlagnahme 
und die Einziehung von Erträgen aus Straftaten. 

Die vorgeschlagene Strafbestimmung gegen die umweltgefährdende grenzüberschreitende Ver­
bringung gefährlicher Abfälle dient auch der Anpassung an die Verordnung (EWG) Nr. 259/1993 
des Rates vom 1. Februar 1992 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in 
der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft, ABI. NT. L 30 vom 6.2. 1993. 

Die übrigen Änderungsvorschläge haben keine EU-bezogene Relevanz. 
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Erläuterungen 

Allgemeines 

I. 

1. Die Regierungserklärung vom 30. November 1994 sieht - ebenso wie das Arbeitsübereinkom­
men der beiden Regierungsparteien vom 29. November 1994 - eine Fortsetzung der Rechtsreform 
vor. Nach der Verabschiedung der Strafgesetznovelle 1993, des Strafprozeßänderungsgesetzes 1993 
und der Strafvollzugsnovelle 1993 wurde im Jahre 1994 die Regierungsvorlage eines Strafrechtsände­
rungsgesetzes 1994 (1564 BlgNR XVIII. GP) eingebracht. Ein vom Justizausschuß des Nationalrates 
zur Vorberatung dieses Entwurfes eingesetzter Unterausschuß konnte die Vorlage jedoch vor Ablauf 
der Legislaturperiode nicht mehr zu Ende beraten. Dcr - zumal im Lichte der bisherigen parlamenta­
rischen Beratungen - überarbeitete und nunmehr als Strafrechtsänderungsgesetz 1995 bezeichnete 
Entwurf versteht sich als weiterer Schritt zur Verbesserung der Rechtsgrundlagen im Bereich des Straf­
rechts. 

Dem Entwurf liegen - wie schon der Regierungsvorlage eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1994 
- zum Großteil jene Änderungsvorschläge zugrunde, die bereits in den Begutachtungsverfahren zu 
den Entwürfen eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1992 und eines Geldwäschereigesetzes zur Diskus­
sion gestellt und in der Folge einer Überarbeitung unterzogen worden waren. Darüber hinaus haben 
aber auch Anregungen Berücksichtigung gefunden, die entweder im Begutachtungsverfahren vorge­
bracht worden waren (zB der Ausbau der Strafbestimmungen gegen Gewaltkriminalität) oder die in 
der Zwischenzeit dem Bundesministerium für Justiz aus verschiedenen Bereichen der Praxis zugegan­
gen (zB die Bestimmungen, die sich mit der Rechtsstellung der Bewährungshelfer befassen) oder im 
Hinblick auf die Erfüllung internationaler Verpflichtungen erforderlich geworden sind (Umweltstraf­
recht). Die zuletzt genannten Vorschläge wurden entweder einem gesonderten Begutachtungsverfah­
ren oder zumindest einer eingehenden Diskussion mit Vertretern der für die Vollziehung dieser 
Bestimmungen in Betracht kommenden Berufsgruppen unterzogen. 

2. Hervorzuheben sind die im Entwurf enthaltenen Vorschläge für eine Neuregelung der Abschöp­
fung der Bereicherung (§§ 20 f. StGB) und des Verfalls (§ 20b StGB), die durch entsprechende Ände­
rungen in der Strafprozeßordnung und im Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz sowie durch Anpas­
sungen in einigen strafrechtlichen Nebengesetzen ergänzt werden und dazu dienen sollen, die Effizienz 
bisher getroffener Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwerkriminalität, insbesondere des organisier" 
ten Verbrechens, und der Geldwäscherei zu verbessern. Zugleich soll damit auch internationalen Ver­
pflichtungen entsprochen werden, die Österreich in den letzten Jahren eingegangen ist. Ähnliches gilt 
für die Einfügung einer besonderen Strafbestimmung gegen "ausbeuterische Schlepperei" (§ 104a) 
sowie eines speziellen Tatbestandes gegen die Herstellung und Verbreitung von ABC-Waffen 
(§ 177a) in das Strafgesetzbuch. Insbesondere die internationalen Verpflichtungen Österreichs waren 
auch ausschlaggebend für die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich des Umweltstrafrechts 
(§ 181b ff. StGB). Weitere Schwerpunkte des Entwurfes sind Verschärfungen im Bereich der Gewalt 
sowie der rassistisch oder fremdenfeindlich motivierten Kriminalität durch Strafsatzerhöhungen, Tat­
bestandsausweitung und Schaffung eines besonderen Erschwerungsgrundes (§§ 83 und 91 StGB einer­
seits, §§ 33 Z 5 und 283 StGB andererseits). 

Der Entwurf schlägt jedoch auch die Aufhebung oder Änderung einiger strafrechtlicher Regelun­
gen vor, die entweder unzeitgemäß geworden sind und ihre praktische Bedeutung verloren haben 
(Ehebruch - § 194 StGB) oder die den Bedürfnissen der Rechtsanwendung nicht mehr voll entspre­
chen (Änderungen bei der Anordnung von Bewährungshilfe; größere Flexibilität bei der Sanktionsge­
staltung). Einer Gesetzesinitiative im Zusammenhang mit den im Bereich der Homosexualität noch 
bestehenden besonderen Strafbestimmungen (§§ 209, 220 und 221 StGB) bedarf es im Rahmen des 
vorliegenden Entwurfes nicht, da vor kurzem drei diesen Gegenstand betreffende selbständige Anträ-
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ge im Nationalrat eingebracht wurden (NT. 253/A, 261/A und 278/A), die allesamt die Aufhebung der 
angeführten Bestimmungen vorsehen und zu deren Beratung der lustizausschuß des Nationalrates 
bereits einen Unter ausschuß eingesetzt hat. 

11. 

Der wesentliche Inhalt des Entwurfes läßt sich wie folgt zusammenfassen: 

A. Änderungen des Strafgesetzbuches 

1. Ausbau der Bestimmung über die Abschöpfung der Bereicherung (§ 20a idgF) zu einer eigen­
ständigen, nicht als Strafe ausgestalteten Sanktion bei allen Straftaten, die zu einem unrechtmäßigen 
Vermögensvorteil in beträchtlichem Ausmaß geführt haben, sowie bei Mitgliedern einer kriminellen 
Organisation (§§ 20, 20a). 

2. Einführung eines Verfalls neuen Typs für die Konfiszierung von Vermögenswerten aus Strafta­
ten bei unbekanntem Täter und bei Auslandstaten sowie von Vermögenswerten krimineller Organisa­
tionen (§ 20b) . 

3. Schaffung einer Sammelbestimmung, in der Rechtsgrundlagen für eine nachträgliche Milderung 
der Strafe (derzeit in § 410 StPO geregelt) und für eine nachträgliche Anpassung von Abschöpfungs­
und Verfallsentscheidungen geschaffen werden und in die die Regelung über die Neubemessung des 
Tagessatzes einer Geldstrafe (§ 19 Abs. 4 idgF) in modifizierter Form aufgenommen wird (§ 31a). 

4. Ergänzung der Grundsatzbestimmung über die Strafbemessung (§ 32 Abs. 2). 

5. Schaffung eines besonderen Erschwerungsgrundes für Fälle rassistisch oder fremdenfeindlich 
motivierte Straftaten (§ 33 Z 5). 

6. Schaffung zweier besonderer Milderungsgründe für Fälle einer unverhältnismäßig langen Ver­
fahrensdauer sowie einer Betroffenheit des Täters durch Körperverletzungen oder andere gewichtige 
tatsächliche oder rechtliche Nachteile als Folgen der Tat (§ 34 Abs.1 Z 19 und Abs. 2). 

7. Kompetenzänderung bei der Bestellung der Person des Bewährungshelfers und Entkoppelung 
der Dauer von Bewährungshilfe und Weisungen von der Probezeit (§ 50). 

8. Neuregelung der Berichtspflicht des Bewährungshelfers (§ 52). 

9. Flexiblere Gestaltung der Widerrufsregelung bei Nichtbeachtung einer Weisung oder Nichtko­
operieren des Verurteilten mit dem Bewährungshelfer (§ 53). 

10. Anpassung der Bestimmungen des Strafgesetzbuches über die ästerreichische Strafgerichtsbar­
keit in Fällen mit Auslandsbezug an das vorgeschlagene System der vermögensrechtlichen Anordnun­
gen, an die neuen Geldwäschereitatbestände (§§ 165, 278a Abs.2 idF der Strafgesetznovelle 1993) 
sowie an die vorgeschlagenen Strafbestimmungen gegen ausbeuterische Schlepperei und gegen die 
Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (§§ 64, 65a). 

11. Anhebung der Strafdrohung für vorsätzliche (nicht qualifizierte) Körperverletzungen (§83). 

12. Ausweitung der Strafbestimmung gegen Raufuandel auf verursachte leichte Körperverletzun­
gen (§ 91). 

13. Einführung einer neuen Strafbestimmung gegen "ausbeuterische Schlepperei" (§ 104a). 

14. Schaffung einer Strafbestimmung gegen die Herstellung und Verbreitung von Massenvernich­
tungswaffen (ABC-Waffen; § 177a). 

15. Einführung einer neuen Strafbestimmung gegen die umweltgefährdende grenzüberschreitende 
Verbringung von gefährlichen Abfällen ("Mülltourismus"); Trennung der Tatbestände des umweltge­
fährdenden Behandelns von Abfällen und des umweltgefährdenden Betreibens von Anlagen, Einbe­
ziehung von Gefährdungen der Luftgüte sowie Schaffung einer entsprechenden Fahrlässigkeitsva­
riante für das umweltgefährdende Behandeln von Abfällen (§§ 181b bis 181d). 

16. Aufuebung der Strafbestimmung gegen den Ehebruch (§ 194). 

17. Änderung der Strafbestimmung gegen Entziehung eines Minderjährigen aus der Macht des 
Erziehungsberechtigten (§ 195). 

18. Teilweise Neufassung der Strafbestimmung gegen Menschenhandel (§ 217). 

19. Anhebung der Strafdrohung für Verhetzung (§ 283). 
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B. Änderungen der Strafprozeßordnung 

1. Anpassung des Strafverfahrensrechtes an das vorgeschlagene System der vermögensrechtlichen 
Anordnungen (Bereicherungsabschöpfung und Verfall). 

2. Bedachtnahme auf das Geschlecht von Opfer und Angeklagtem bei der Zusammensetzung von 
Schöffen- und Geschworenengericht im Verfahren wegen Sexualdelikten (§§ 13 Abs. 5,221 Abs. 3,300 
Abs.3). 

3. Neuregelung der Zuständigkeit für die Erledigung von Rechtshilfeersuchen in Gemeinden mit 
mehreren Bezirksgerichten (§ 59). 

4. Einführung des neuen Rechtsbehelfs der Erneuerung des Strafverfahrens nach Feststellung 
einer Verletzung der EMRK (Transformation von Urteilen des Europäischen Gerichtshofes für Men­
schenrechte in die innerstaatliche Rechtsordnung). 

5. Anhebung der Pauschalkostenbeiträge für Kostenersatzpflichtige (§ 381 Abs.3). 

6. Vereinheitlichung des Verfahrens bei nachträglicher Änderung von Sanktionen auf Grund 
nachträglich eingetretener oder bekanntgewordener Umstände (§ 410). 

C. Änderungen des Auslieferungs- und Rechtshilfegesetzes 

1. Anpassung der Bestimmungen über die Auslieferungshaft an die durch das Strafprozeßände­
rungsgesetz 1993 neugestalteten Regelungen für die Untersuchungshaft (§ 29 Abs.3 bis 6). 

2. Änderung und Beschleunigung des Verfahrens bei vereinfachter Auslieferung (§ 32). 

3. Anpassungen an das vorgeschlagene System der vermögensrechtlichen Anordnungen (Berei­
cherungsabschöpfung, Verfall) zur Ermöglichung der zwischenstaatlichen Vollstreckung solcher 
Anordnungen (§§ 50 Abs. 1, 55 Abs. 1, 65 Abs. 1 und 2, 67 Abs. 1 und 3, 76). 

4. Einführung einer Befristung für eine Beschlagnahme oder einstweilige Verfügung auf Ersuchen 
eines anderen Staates (§ 58). 

5. Neuordnung der Vollstreckung ausländischer gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen 
(§ 64). 

D. Änderungen des Bewährungshilfegesetzes 

1. Neufassung der dienstrechtlichen Regelungen für die einer privaten Bewährungshilfevereini­
gung zur Verfügung gestellten Beamten im Hinblick auf die verstärkte Privatisierung der Bewährungs­
hilfe ("Bewährungshilfe Neu") und Schaffung eines zweistufigen Instanzenzuges in Dienstrechtsange­
legenheiten durch Einrichtung einer dem Bundesministerium für Justiz nachgeordneten Dienstbehör­
de. 

2. Anpassung der Bestimmungen des zweiten Abschnittes des Bewährungshilfegesetzes an die 
durch die §§ 50 ff .. StGB geänderte Rechtsstellung des Bewährungshelfers. 

E. Änderungen des Tilgungsgesetzes 

1. KlarsteIlung der Regelung für die Tilgung mehrerer Verurteilungen (§ 4). 

2. Ermächtigung zur unbeschränkten Erteilung von Strafregisterauskünften an die Finanzstrafbe­
hörden (§ 6). 

3. Vereinfachung der Regelung über die Tilgungsfrist bei ausländischen Verurteilungen (§ 7). 

F. Änderungen des Suchtgiftgesetzes und des Lebensmittelgesetzes 

Anpassung an das vorgeschlagene System vermögensrechtlicher Anordnungen. 

G. Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Abfrage von Daten der Sozialversicherung durch die 
Sicherheitsbehörden im Dienste der Strafrechtspflege 

ßI. Zu den finanziellen Auswirkungen 

Die Neuordnung und Erweiterung der vermögensrechtlichen Anordnungen durch die Strafge­
richte wird einen (zwar nicht konkret abschätzbaren, doch voraussichtlich nicht unbeträchtlichen) 
Zuwachs an Einnahmen des Bundes bewirken, möglicherweise auch die - als solche freilich bloß klar­
stellende - Regelung des § 64 Abs.7 ARHG, wonach jene Geldstrafen und vermögensrechtlichen 
Anordnungen, die auf Grund eines Ersuchens eines anderen Staates in Österreich vollstreckt wer­
den, dem Bund zustehen. In Einzelfällen können die in inländischen Strafverfahren oder im Rahmen 

.. 
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der Rechtshilfe angeordneten Bereicherungsabschöpfungen zu hohen Einnahmen führen. Die Höhe 
dieser (Mehr-)Einnahmen läßt sich - auf Grund der Systemumstellung und der bevorzugten Ansprü­
che der Verbrechensopfer - derzeit noch nicht absehen. Den erhöhten Mehreinnahmen steht teilweise 
ein Verfahrensmehraufwand gegenüber, der mit der Feststellung der Voraussetzungen für vermögens­
rechtliche Anordnungen sowie mit ihrer Bemessung und Hereinbringung verbunden sein wird. 

Mehreinnahmen werden auch die erhöhten Pauschalkostenbeiträge im Strafverfahren bewirken. 

Durch die geplante Einrichtung der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe, einer - ver­
gleichsweise sehr kleinen - nachgeordneten Dienstbehörde, ist mit gewissen Mehrkosten zu rech­
nen, die jedoch 500000 Schilling voraussichtlich nicht übersteigen werden. Im Bereich der Bewährungs­
hilfe können Einsparungen beim Personalaufwand (denen allerdings Mehrkosten beim Sachaufwand 
gegenüberstehen) dadurch eintreten, daß die einer privaten Vereinigung zur Verfügung gestellten 
Beamten in ein Angestelltenverhältnis zu dieser Vereinigung überwechseln. 

Im übrigen werden die im Entwurf vorgeschlagenen Änderungen keine nennenswerten Kosten zur 
Folge haben, wenn man davon absieht, daß die Schaffung neuer und die Erweiterung bestehender 
Straf tatbestände - je nach dem Maß ihrer Anwendung in der Praxis - stets mit einem Verfahrens­
mehraufwand der Strafverfolgungsbehörden verbunden ist, der jedoch im Falle der Gesetzwerdung 
des Entwurfes durch Mehreinnahmen abgedeckt sein wird. 

IV. Kompetenzgrundlage 

Die Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 6 und 16 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929. 

V. EU-Konformität 

Der Ausbau der Bestimmungen über vermögensrechtliche Anordnungen und deren zwischen­
staatliche Vollstreckung dient der Umsetzung des "Acquis" der Europäischen Union und ihrer Mit­
gliedstaaten bei der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, weil er Voraussetzung für 
die Ratifikation zweier in der Acquisliste genannter Übereinkommen ist, nämlich des Übereinkom­
mens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stof­
fen und des Übereinkommens des Europarates über das Waschen, das Aufspüren, die Beschlagnahme 
und die Einziehung von Erträgen aus Straftaten. 

Die vorgeschlagene Strafbestimmung gegen die umweltgefährdende grenzüberschreitende Ver­
bringung gefährlicher Abfälle dient auch der Anpassung an die Verordnung (EWG) NT. 259/1993 
des Rates vom 1. Februar 1992 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in 
der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft, ABI. NT. L 30 vom 6. 2. 1993. 

Im übrigen berührt der Entwurf eine Reihe anderer internationaler Verpflichtungen, nicht aber 
EU-Recht. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I (Änderungen des Strafgesetzbuches) 

Vorbemerkungen zu Art I Z 1, 3, 4, 5, 9, 15, 16, 17 und 18 (§§ 20, 20a, 20b, 26 Abs.2, 31a, 44 Abs. 2, 57 
Abs.4, 59 Abs.2 und 4, 64 Abs.l, 65a StGB): 

1. Die Strafgesetznovelle 1993, BGBI. NT. 527, die am 1. Oktober 1993 in Kraft getreten ist, hat in 
das StGB Straf tatbestände zur Bekämpfung der Geldwäscherei (§ 165) und krimineller Organisationen 
(§ 278 a) eingefügt. Schon die Regierungsvorlage (874 BlgNR XVIII. GP, 4 ff.) verstand die Schaffung 
eines Geldwäschereitatbestandes nur als erste von mehreren gesetzgeberischen Maßnahmen, die im 
Interesse einer effizienten Verbrechensbekämpfung, aber auch zur Erfüllung internationaler Verpflich­
tungen notwendig sind. 

Wie in der zitierten Regierungsvorlage näher ausgeführt, werden die durch organisierte Schwer­
kriminalität (Drogenhandel, aber auch Waffenhandel, erpresserische Entführung, Menschenhandel, 
Schutzgelderpressung, Autoschieberei, Großbetrug) erlangten sehr hohen Gewinne zunehmend unter 
Verschleierung der wahren Herkunft in den \egalen Wirtschaftskreislauf eingebracht; dabei werden 
häufig die Möglichkeiten der allgemeinen Finanzsysteme in Anspruch genommen ("Geldwäsche­
rei"). Zur Bekämpfung dieser organisiert begangenen Straftaten ist auf strafrechtlichem Gebiet -
neben der Verfolgung des Vortäters und des Geldwäschers - vor allem auch die Abschöpfung der 
unrechtmäßigen Bereicherung wichtig. 

2. An internationalen Vereinbarungen zu nennen sind das am 19. Dezember 1988 in Wien unter­
zeichnete "Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen 
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und psychotropen Stoffen" (im folgenden Wiener Übereinkommen), das über den Suchtgiftbereich 
hinausgehende, am 1. September 1993 in Kraft getretene Übereinkommen des Europarates "über 
das Waschen, das Aufspüren, die Beschlagnahme und die Einziehung von Erträgen aus Straftaten" 
(im folgenden Europaratsübereinkommen), die 40 Empfehlungen einer vom Weltwirtschaftsgipfel 
1989 eingesetzten Expertengruppe ("Financial Action Task Force on Money Laundering", im folgen­
den FATF) und die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 10. Juni 1991 "zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche" (im folgenden EG-Geld­
wäscherei-Richtlinie). Österreich hat das Wiener Übereinkommen und das Europaratsübereinkom­
men unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Beide Übereinkommen sehen unter anderem die Schaf­
fung von umfassenden Bestimmungen zur Abschöpfung von Verbrechensgewinnen und zur internatio­
nalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vor. Die vorgeschlagene Neuregelung ist daher ein wichtiger 
Schritt zur angestrebten Ratifikation der bei den Übereinkommen. 

3. Die seit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1987 mögliche Abschöpfung der Bereicherung (§ 20a 
StGB) ist - u.a. wegen ihrer hohen Untergrenze - nur in sehr beschränktem Umfang für die hier 
angestrebten Ziele verwendbar. Darüber hinaus besteht - vor allem im Zusammenhang mit Regelun­
gen des Nebenstrafrechts - eine gewisse Doppel- und Mehrgleisigkeit bei jenen strafrechtlichen Reak­
tionsformen, die zumindest teilweise das Ziel der Entziehung unrechtmäßiger Vermögensvorteile ver­
folgen (die Nebenstrafe des Verfalls, die Verfalls- oder Wertersatzstrafe, die Abschöpfung dcr Berei­
cherung, die nutzenabhängige oder erlösorientierte Geldstrafe, die vorbeugende Maßnahme der Ein­
ziehung). Weiters besteht zum Teil eine unzweckmäßige Verknüpfung und Vermengung dieser 
vermögensrechtlichen Anordnungen, wodurch bisweilen deren unterschiedliche Funktionen verwischt 
werden. In diesem Bereich ist eine Bereinigung und vor allem eine Vereinheitlichung notwendig. 
Schließlich ist auch das Auslieferungs- und Rechtshilferecht im Hinblick auf die Änderungen bei 
den vermögensrechtlichen Anordnungen sowie auf die Bedürfnisse der internationalen Zusammenar­
beit bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und der gegenseitigen Vollstreckung vermögensrechtli­
cher Anordnungen strafrechtlichen Charakters überarbeitungsbedürftig. 

Das der Regierungsarbeit zugrundeliegende Arbeitsübereinkommen der beiden Regierungspar­
teien sah vor, die "gesetzlichen Bestimmungen über die Beschlagnahme, Abschöpfung und Einzie­
hung von Verbrechensgewinnen zu erneuern und zu vereinheitlichen". Die vorgeschlagenen Bestim­
mungen verstehen sich - in Fortführung des mit der Schaffung von Geldwäschereitatbeständen durch 
die Strafgesetznovelle 1993 begonnenen Weges - als Umsetzung dieses Teils des Regierungspro­
gramms. Im Mittelpunkt steht die systematisch vereinheitlichende Neuordnung der auf Straftaten 
mit Vermögenszuwachs zugeschnittenen Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbu­
ches, die auch entsprechende Regelungen in Teilen des Nebenstrafrechts (Suchtgiftgesetz, Lebensmit­
telgesetz) ersetzen. 

4. In einem in Vorbereitung stehenden weiteren legislativen Schritt werden im Zusammenhang mit 
dem vorliegenden Entwurf Änderungen im Strafverfahrensrecht vorzuschlagen sein, wobei auch die 
Provisorialmaßnahmen, die die Abschöpfung der Bereicherung sichern sollen (insbesondere § 144a 
StPO), auszubauen sein werden. Damit werden die prozessualen Rahmenbedingungen für die im All­
gemeinen Teil des Strafgesetzbuches vorgesehenen neuen Reaktionsformen zu verbessern sein. Dane­
ben wird die Frage zu prüfen sein, ob nicht auch andere prozessuale Befugnisse, vor allem die Bestim­
mungen über die Beschlagnahme, dahin überarbeitet werden sollten, daß sie - im Sinn einer besseren 
Berücksichtigung von Opferinteressen - (ausdrücklich) auch zur Sicherung der Ansprüche von 
Geschädigten herangezogen werden können. 

Der vorliegende Entwurf enthält zunächst nur die für die Vollziehung der materiellrechtlichen 
Bestimmungen unbedingt erforderlichen Anpassungen der bereits in der Strafprozeßordnung enthal­
tenen Verfahrensbestimmungen auf diesem Gebiet (§§ 144a, 443 ff. StPO). 

5. Zur Bekämpfung von organisiert begangenen Straftaten durch Verfolgung der Geldwäscherei 
und Abschöpfung der Bereicherung sind jedoch auch flankierende Maßnahmen außerhalb des Straf­
und Strafprozeßrechts erforderlich, um die legale Wirtschaft für einschlägige Aktivitäten weniger 
leicht nutzbar zu machen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die am 1. Jänner 1994 wirksam 
gewordene Schaffung von Sorgfalts-, Identifizierungs- und Meldepflichten für Kredit- und Finanzinsti­
tute (§§ 39 bis 41 BankwesenG) und für Versicherungsunternehmen (§ 18a VersicherungsaufsichtsG 
1978) durch das Finanzmarktanpassungsgesetz 1993, BGBI. Nr. 532. 

Zu Art. I Z 1 und 3 (§§ 20, 20a, 20b StGB): 

1. Der Verfall (§ 20 StGB) war ursprünglich die einzige Nebenstrafe des StGB. Das Gericht kann 
nach dieser Bestimmung - zusätzlich zur Hauptstrafe - Geschenke und andere geldwerte Zuwendun­
gen, die der Täter unmittelbar als Belohnung für die Straftat empfangen hat, für verfallen erklären. 
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Besitzt der Täter diese Geschenke im Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr, so ist anstelle des Ver­
falls eine Wertersatzstrafe ("Verfallsersatz") auszusprechen. Das Zweite Antikorruptionsgesetz 
(BGBI. Nr. 205/1982) dehnte den Anwendungsbereich dieser Wertersatzstrafe auf Zuwendungen 
aus, die nicht in einer körperlichen Sache bestehen, und führte bei Tätermehrheit eine solidarische Haf­
tung ein; daneben wurde der (strafbare) Zuwender in diese Haftung einbezogen. Ferner wurde - als 
Sanktion sui generis - eine solidarische Haftung des Eigentümers des Unternehmens für solche Wert­
ersatzstrafen geschaffen, die über dessen leitende Angestellte verhängt worden sind. Diese Unterneh­
menshaftung wurde schließlich durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1987, BGBI. Nr. 605, präzisiert. 

Das Strafrechtsänderungsgesetz 1987 stellte mit der Abschöpfung der Bereicherung (§ 20a StGB) 
dem Verfall eine weitere Nebenstrafe mit der Zielsetzung des Entzuges unrechtmäßiger Verrnögens­
zuwächse zur Seite. Diese Bereicherungsabschöpfung erfaßt - im Gegensatz zum Verfall - den 
gesamten Gewinn, den der Täter durch die Straftat erlangt hat, und betrifft nicht einen bestimmten 
Vermögensgegenstand, sondern besteht in der Verpflichtung zur Zahlung einer Geldsumme im Aus­
maß der Bereicherung, die in das gesamte Vermögen des Täters vollstreckt werden kann. Auch bei 
der Abschöpfung der Bereicherung wurde eine Unternehmenshaftung eingeführt, die der für den Ver­
fall vorgesehenen entspricht. 

Die praktische Bedeutung dieser beiden Nebenstrafen (bzw. der bei den als Sanktion sui generis 
gestalteten Unternehmenshaftungstypen) hielt sich in sehr engen Grenzen. Die Gründe dafür dürften 
darin liegen, daß einerseits der Verfall lediglich Zuwendungen für die Begehung einer Straftat erfaßt, 
andererseits die Bereicherungsabschöpfung zwar grundsätzlich Vermögenswerte, die durch die Straftat 
erlangt wurden, einbezieht, aber wegen des geforderten Mindestausmaßes der Bereicherung (eine Mil­
lion Schilling) und mehrerer Ausschlußregeln (Verhängung einer nutzenorientierten Geldstrafe, Scha­
densgutmachung, Härteklausel) nur einen sehr schmalen Anwendungsbereich hat. 

Ein rechtstheoretisches Problem stellt die sachlich kaum gerechtfertigte Ungleichbehandlung des 
Verfallsbelasteten und des Abschöpfungsbelasteten dar. Der Verfall - und die von ihm abgeleitete 
Wertersatzstrafe - bauen auf dem "Bruttoprinzip" auf (Aufwendungen bleiben außer Betracht), wäh­
rend die Abschöpfung der Bereicherung auf das "Nettoprinzip" (Bereicherung als Differenz zwischen 
Ertrag und Aufwendung) abstellt. Wer also für die Straftat eine Belohnung erhalten hat, muß diese zur 
Gänze abführen, selbst wenn er sie nicht mehr besitzt, während derjenige, der durch die Straftat Ver­
mögenswerte erlangt hat, nur eine Zahlungsanordnung erhält, die auf den um die Aufwendungen ver­
minderten Erlös abstellt. 

2. Die vorgeschlagene Neuregelung des Systems der vermögensrechtlichen Anordnungen soll 
deren Anwendungsbereich ausdehnen, die bestehenden Mehrgleisigkeiten beseitigen und durch ein 
einheitliches Grundkonzept eine möglichst einfache und effiziente Handhabung ermöglichen. Sie 
orientiert sich an folgenden Zielsetzungen: 

- Grundsatz der vermögensrechtlichen "Entreicherung" soll sein, daß sich Straftaten nicht loh­
nen sollen. Wer im Zuge von Straftaten unrechtmäßig Vermögensvorteile erlangt hat, soll 
diese nicht behalten dürfen, gleichgültig, ob er durch die Straftat bereichert wurde oder für 
deren Begehung eine Belohnung erhalten hat und ob das unmittelbar Erlangte noch vorhan­
den oder schon in andere Vermögenswerte umgetauscht worden ist (in diesem Fall sollte es 
ohne Belang sein, ob Vermögensgegenstände, die der Täter besitzt, durch eine geschlossene 
Kette von Umwandlungen auf das ursprünglich Erlangte zurückgeführt werden können). 

- Die Beseitigung des unrechtmäßig erlangten Vorteils soll keine (Neben-) Strafe für die Tat sein 
- diese Aufgabe ist vom Geld- und Freiheitsstrafensystem hinreichend abgedeckt -, sondern 
allein die Funktion des "contrarius actus", also der Rückgängigmachung der Bereicherung, 
übernehmen. Anknüpfungspunkt soll daher nicht schuldhaftes Handeln sein, sondern die 
unrechtmäßige Erlangung eines Vermögensvorteils durch oder für eine rechtswidrige ("mit 
Strafe bedrohte") Handlung. Deshalb soll es auch bei nicht schuld haft handelnden ode, abwe­
senden Tätern sowie bei Rechtsnachfolgern des Täters zur Abschöpfung kommen. 

- Kommt jener Vermögensvorteil, der als angestrebter Erfolg der mit Strafe bedrohten Hand­
lung üblicherweise beim Täter selbst eintritt, ausnahmsweise unmittelbar anderen, vom Täter 
(und dessen Gcsamtrechtsnachfolgern) verschiedenen Personen zugute, etwa weil der Täter 
auf deren Rechnung handelt, so soll eine Abschöpfung auch bei diesen möglich sein. Eine sol­
che Abschöpfung soll nicht nur gegen natürliche, sondern auch gegen juristische Personen und 
Personen gesellschaften angeordnet werden können. Ebenso soll eine an Gesamtrechtsnachfol­
ger weitergegebene Bereicherung abschöpfbar sein. 

- Die vorgeschlagene vermögensrechtliche Anordnung soll im Bereich fortgesetzt oder wieder­
kehrend begangener schwerer Straftaten sowie bei Mitgliedern krimineller Organisationen in 
rechtsstaatskonformer Weise mit einer - kriminalistisch und kriminalpolitisch indizierten -
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Beweiserleichterung (ohne volle Beweislastumkehr) bewehrt werden. Im Hinblick auf den 
Schuldgrundsatz (§ 4 StGB) ist dazu nur eine Unrechtsfolge geeignet, die keinen Schuldnach­
weis erfordert, weil sie nicht auf die Vorwerfbarkeit der Tat, sondern allein auf die unrechtmä­
ßige Erlangung der Bereicherung abstellt. 

Diesen kriminalpolitischen Zielsetzungen wird die - dem Nettoprinzip verpflichtete - Abschöp­
fung der Bereicherung besser gerecht als der Verfall, weil dieser als Ausformung des Bruttoprinzips 
typischerweise zugleich auch Strafe ist, soweit ein die Bereicherung übersteigender Vermögenswert 
für verfallen erklärt wird. Das nach den dargelegten Grundsätzen gestaltete System der vermögens­
rechtlichen Erlösentziehung muß daher dem Nettoprinzip den Vorzug einräumen. 

Dieses kann allerdings in drei Fällen nicht durchgehalten werden: Bei Vermögenswerten kriminel­
ler Organisationen sowie bei Verfahren gegen unbekannte Täter und im Fall der unter bestimmten 
Voraussetzungen stattfindenden stellvertretenden Strafrechtspflege (bei inländischen Vermögenswer­
ten, die aus im Ausland begangenen Straftaten herrühren) ist der - mit der gleichnamigen Rechtsfigur 
des geltenden Rechts nicht idente - Verfall der vorhandenen Vermögenswerte auszusprechen (§ 20b 
StGB). Gegenstände, bei denen wegen ihrer besonderen Beschaffenheit die Gefahr der Begehung von 
(weiteren) Straftaten besteht, sind wie bisher nach der grundsätzlich unverändert bleibenden Bestim­
mung des § 26 StGB einzuziehen. 

3. Hauptbestimmung des neuen Systems der vermögensrechtlichen Anordnungen ist die Abschöp­
fung der Bereicherung (§ 20 neu). 

Im § 20 Abs. 1 werden das Prinzip und der Regelfall der Abschöpfung der Bereicherung umschrie­
ben. Das Wort "Bereicherung" weist auf das Nettoprinzip hin (s. Vorbemerkungen). Bei der Berech­
nung der - aus welcher Straftat auch immer herrührenden - Bereicherung sind grundsätzlich keine 
eingehenden Ermittlungen zu pflegen, sondern es ist lediglich auf eine "gewichtsmäßige Entsprechung" 
abzustellen. Dabei ist von den Vermögensvorteilen auszugehen, die dem Täter durch die Straftat zuge­
flossen sind (Bruttoerlös); die Bestimmung im zweiten Satz bezieht Zuwendungen ein, die der Täter für 
die Begehung von Straftaten empfangen hat - unabhängig davon, ob er diese tatsächlich begangen 
hat -, und tritt an die Stelle des bisherigen Verfalls nach § 20, der damit entbehrlich wird. Aufwendun­
gen, die in realen Vermögenswerten bestanden haben und unmittelbar mit der Straftat verknüpft waren 
(zB der Kaufpreis für Suchtgift, das später verkauft wurde), sind abzuziehen, wenn sie feststehen oder 
glaubhaft gemacht werden; andere Aufwendungen (Arbeitsleistungen von Tatbeteiligten, Gemeinko­
sten) mindern die Bereicherung nicht. Ferner ist zu beachten, daß bei der Berechnung auf den Zeit­
punkt des Eintritts der Bereicherung - und nicht auf den Entscheidungszeitpunkt (Urteil erster 
Instanz) - abzustellen ist; hat der Täter die erlangte Bereicherung wieder verloren oder sind nachträg­
lich Wertminderungen eingetreten, so bleibt dics grundsätzlich (außer im Rahmen der Härteklausel des 
§ 20a Abs. 2 Z 2) außer Betracht. 

Da die Zahlungsverptlichtung keine Nebenstrafe, sondern eine eigenständige vermögensrechtli­
che Unrechtsfolge darstellt (darauf weist auch die Erweiterung der Überschrift des dritten Abschnitts 
im Allgemeinen Teil hin), die bei Zahlungsverweigerung mit den Mitteln des Exekutionsrechts einzu­
bringen ist, ist eine - indirekten Zahlungsdruck erzeugende - Ersatzfreiheitsstrafe entbehrlich. (Eine 
solche wäre nach dem angestrebten System auch unzulässig, weil die Bereicherungsabschöpfung als 
eine den Schuldgrundsatz nicht berührende Unrechtsfolge nicht durch eine - schuldhaftes Handeln 
voraussetzende - Strafe substituiert werden darf; eine Ersatzfreiheitsstrafe ist im übrigen auch im gel­
tenden § 20a StGB nicht vorgesehen.) 

Soweit das gen aue Ausmaß der Bereicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
ermittelt werden kann, soll das Gericht den abzuschöpfenden Betrag in Anlehnung an § 273 ZPO einer­
seits sowie § 73b dStGB und Art. 59 Ziffer 4 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (nach den bei den 
zuletzt genannten Bestimmungen kann geschätzt werden) andererseits, nach seiner Überzeugung fest­
setzen. 

Eine Bestimmung zur Ermöglichung der nachträglichen Änderung von Entscheidungen über die 
Abschöpfung der Bereicherung ist im neuen § 31 a Abs.3 vorgesehen. 

Im Regelfall wird die Abschöpfung im Strafurteil und zugleich mit der Verurteilung des Täters 
anzuordnen sein. Da aber der Anknüpfungspunkt für die Abschöpfung lediglich die unrechtmäßige 
Erlangung eines Vermögensvorteils durch oder für eine rechtswidrige ("mit Strafe bedrohte") Hand­
lung oder die (tatsächliche) Beteiligung an einer kriminellen Organisation ist, kann es auch zu einer 
Abschöpfung kommen, ohne daß der Täter verurteilt wird, ja ohne daß gegen ihn ein Strafverfahren 
durchgeführt wird. So wird die Abschöpfung in einem selbständigen Verfahren anzuordnen sein, wenn 
der Täter nicht schuldhaft gehandelt hat oder abwesend ist. Es wird auch zu erwägen sein, die Abschöp­
fungsanordnung von der Verurteilung in jenen Fällen abzukoppeln, in denen die Entscheidung in der 

.. 
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Hauptsache bereits getroffen werden könnte, die Bestimmung des abzuschöpfenden Betrages aber 
noch nicht entscheidungsreif ist; diese Teilung könnte sich insbesondere in Haftsachen als notwendig 
erweisen. 

4. Die Bestimmung des § 20 Abs.2 stellt ein Kernstück der Reform dar; mit ihr wird der Versuch 
unternommen, Verbrechen mit erheblicher Bereicherungswirkung im Rahmen der fortgesetzten oder 
wiederkehrenden (Mittel- und) Schwerkriminalität (auch) im Bereich des strafrechtlichen Sanktionen­
systems wirksam entgegenzutreten. Wie in den Vorbemerkungen ausgeführt, kommt bei der Bekämp­
fung von komplexen, verbrecherisch tätigen Personenverflechtungen vor allem dem Zugriff auf die 
Tatgewinne - und damit auf die finanziellen Ressourcen für weitere Verbrechen - große Bedeutung 
zu. Die verwundbare Stelle bei organisierten Verbindungen liegt nicht so sehr in der Bestrafung einzel­
ner - meist innerhalb der Organisation nur untergeordnet wichtiger - Täter, weil diese in der Regel 
austauschbar sind, sondern vielmehr in der Entziehung von "Betriebs- und Investitionskapital". Wenn 
es gelingt, die "Gewinneinspeisung" in die verbrecherische Organisation in der Praxis wirksam zu 
behindern, kann eine substantielle Beeinträchtigung der Tätigkeit solcher Verbindungen ("Betriebs­
störung") erfolgen. 

Aus diesem Grund wird im § 20 Abs. 2 eine außergewöhnliche Maßnahme vorgeschlagen: Im Ein­
klang mit Art. 5 Abs.7 des Wien er Übereinkommens und der Rechtsentwicklung in anderen Staaten 
(zB Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, USA, vor allem aber Deutschland: § 73d StGB 
- erweiterter Verfall, eingefügt durch das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels 
und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität, BGB!. 1992 I 1770) soll eine krimi­
nalpolitisch notwendig erscheinende Beweiserleichterung, die einer partiellen Beweislastumkehr nahe­
kommt, eintreten. Da im Zuge von Strafverfahren häufig zwar einzelne Verbrechen nachgewiesen wer­
den können, bisweilen aber ein weit größeres Vermögen vorgefunden wird, als auf Grund der Beweis­
lage eindeutig den - der Verurteilung zugrundeliegenden - Straftaten zugeordnet werden kann, ist 
nach geltendem Recht der Zugriff auf das von der Verurteilung nicht erfaßte Vermögen verwehrt, 
auch wenn es mit großer Wahrscheinlichkeit aus gleichartigen Straftaten stammt. Diesem vielfach als 
unbefriedigend empfundenen Zustand will die vorgeschlagene Bestimmung abhelfen: Kumulative Vor­
aussetzungen sind, daß die Begehung mehrerer schwerer "Anlaßtaten" (fortgesetzte oder wiederkeh­
rende Verbrechen iS des § 17) erwiesen ist, daß durch diese "Anlaßtaten" oder für deren Begehung 
dem Täter illegale Vermögensvorteile zugewachsen sind und daß ihm im zeitlichen Zusammenhang 
mit den "Anlaßtaten" weitere Vermögensvorteile zugeflossen sind, bei denen die Annahme nahe­
liegt, daß sie aus weiteren Verbrechen dieser Art stammen. Bei einer solchen Sachlage kann auch jene 
Bereicherung abgeschöpft werden, die zwar nicht auf die nachgewiesenen Taten zurückgeführt werden 
kann, aber deren Herrühren aus Straftaten gleicher Art naheliegt. Diese "zusätzliche" Bereicherung ist 
dadurch zu berücksichtigen, daß das Gericht die Höhe der gesamten Bereicherung ("Anlaßtaten" plus 
aus gutem Grund vermutete Erlöse aus weiteren Taten) festzusetzen hat, wobei es gerade in solchen 
Fällen auf eine unverhältnismäßig aufwendige Detailabklärung verzichten wird können, allerdings 
an die Aktivitätsperiode ("im zeitlichen Zusammenhang mit den Anlaßtaten") und an den Deliktsty­
pus ("weitere Taten dieser Art") gebunden ist. 

In solchen Fällen soll es dem Täter obliegen bzw. offenstehen, den rechtmäßigen Erwerb des -
von dieser Vermutung der kriminellen Herkunft erfaßten - Vermögens glaubhaft zu machen 
(Beweislastumkehr, genauer: Bescheinigungslastumkehr). Diese Bescheinigung könnte sich zum Bei­
spiel auf eine Erbschaft, einen Lottogewinn, ein realisiertes Sparguthaben, einen Verkaufserlös, einen 
(wenngleich allenfalls nicht versteuerten) geschäftlichen Ertrag oder sonst auf ein hohes (legales) Ein­
kommen stützen. Wenn diese Glaubhaftmachung gelingt, hat die Anordnung einer Abschöpfung nach 
§ 20 Abs.2 zu unterbleiben. 

5. Eine solche "Bescheinigungslastumkehr" erscheint im Interesse einer effizienten Bekämpfung 
organisierter Kriminalität auch bei Mitgliedern krimineller Organisationen im Sinne des § 278a StGB 
geboten. 

§ 20 Abs. 3 sieht daher vor, daß Vermögensvorteile, die einem Mitglied einer kriminellen Organi­
sation im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Mitgliedschaft zugeflossen sind, abzuschöpfen sein sol­
len, soweit die Annahme nahe liegt, 

- daß es sich um Vermögenswerte der kriminellen Organisation handelt oder 
- daß sie aus einer strafbaren Handlung stammen, das heißt, daß sie durch ihre Begehung 

erlangt oder dafür empfangen wurden, 
und - wie im Fall des Abs.2 - sofern die rechtmäßige Herkunft dieser Vermögensvorteile nicht 
glaubhaft gemacht werden kann. 

§ 20 Abs. 3 geht sohin insofern einen Schritt weiter als Abs.2, als die einzige Tat, die für eine 
Abschöpfung nach Abs.3 erwiesen sein muß, die Beteiligung an einer kriminellen Organisation ist. 
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Im übrigen kommt es - wie bei Abs.2 in bezug auf die fortgesetzte bzw. wiederkehrende verbreche­
rische Delinquenz - auf den zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Zufließen von Vermögensvor­
teilen und der Mitgliedschaft in der kriminellen Organisation an; Vermögensvorteilc ohne einen sol­
chen Zusammenhang bleiben hier - unbeschadet einer allfälligen Abschöpfung nach Abs. 1 oder 2 
- außer Betracht. 

Daß es sich bei Vermögensvorteilen, die einem Mitglied einer kriminellen Organisation im zeitli­
chen Zusammenhang mit dieser Mitgliedschaft zugeflossen sind, um Bestandteile des Vermögens der 
kriminellen Organisation handelt oder daß zugeflossene Vermögensvorteile aus strafbaren Handlun­
gen stammen, wird regelmäßig dann anzunehmen sein, wenn den - erwiesenen - Vermögenszuwäch­
sen des Täters keine reellen Einnahmequellen gegenüberstehen. Eine solche Annahme wird umso 
näher liegen, wenn - was an sich nicht Voraussetzung ist - ein Teil der Vermögenszuwächse erwie­
senermaßen krimineller Herkunft ist. Die Fälle der Herkunft aus einer kriminellen Organisation und 
aus strafbaren Handlungen werden gleichgesetzt - und bei der Herkunft aus einer kriminellen Orga­
nisation braucht überdies nicht erwiesen zu sein, ob die Vermögenswerte aus strafbaren Handlungen 
stammen, die von oder im Interesse der kriminellen Organisation begangen wurden - , weil einerseits 
bei kriminellen Organisationen die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, daß Vermögenswerte deliktischer 
Herkunft sind, und andererseits auch die spezifische Geldwäschereibestimmung des § 278a Abs. 2 StGB 
nicht darauf abstellt, wie die kriminelle Organisation die Verfügungsrnacht über die nach dieser 
Bestimmung tatbildlichen Vermögensbestandteile erlangt hat. 

6. Das geltende Recht kennt gegen andere Personen als den Täter gerichtete vermögensrechtliche 
Anordnungen nur in Form der Unternehmenshaftung beim Verfall (§ 20 Abs.5 idgF) und bei der 
Abschöpfung der Bereicherung (§ 20a Abs.3 idgF). Beiden Bestimmungen ist gemeinsam, daß der 
Eigentümer des Unternehmens nur dann haftet, wenn er durch oder aus der strafbaren Handlung 
bereichert ist (im Fall des § 20 Abs. 5 idgF auch: bereichert werden sollte). 

In Übereinstimmung mit der Rechtsentwicklung in vergleichbaren Staaten (vgl. § 73 Abs.3 des 
deutschen Strafgesetzbuches, Art. 33a Abs. 2 und 3 des niederländischen Strafgesetzes in der Fassung 
einer Novelle vom Dezember 1992 und Art. 59 Z 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches) soll dieser 
Gedanke im § 20 Abs. 4 verallgemeinert werden: Kommt jener Vermögensvorteil, der als angestrebter 
Erfolg der mit Strafe bedrohten Handlung üblicherweise beim Täter selbst eintritt, ausnahmsweise 
unmittelbar einem anderen zugute, so soll eine Abschöpfung auch bei diesem möglich sein. Zu denken 
ist dabei vor allem an jene Fälle, in denen der Täter nicht auf eigene, sondern auf fremde Rechnung 
(deliktisch) handelt, etwa als Angestellter eines Unternehmens, oder in denen der Täter eines Beste­
chungsdeliktes die Leistung nicht an sich selbst, sondern etwa an einen nahen Angehörigen erbringen 
läßt. Der Anwendungsbereich der Bestimmung entspricht daher der Umschreibung des Bereicherungs­
vorsatzes in vielen Vermögensdelikten ("sich oder einen Dritten ... unrechtmäßig zu bereichern") und 
dcs durch Bestechungsdelikte begünstigten Personenkreises ("für sich oder einen Dritten fordert, 
annimmt oder sich versprechen läßt"). 

Die Bestimmung folgt damit dem Grundsatz, daß die unrechtmäßige Bereicherung bei demjenigen 
rückgängig gemacht wcrden soll, bei dem sie eingetreten ist. Eine Haftung des Täters und des Berei­
cherten für ein und denselben Betrag ist nicht mehr vorgesehen; es wird darauf ankommen, wem die 
Bereicherung oder der Vermögensbestandteil wirtschaftlich zuzurechnen ist. 

Verschafft der Täter die unrechtmäßige Bereicherung auf die beschriebene Weise nicht einer 
natürlichen, sondern einer juristischen Person oder Personengesellschaft, so ist kein Grund ersicht­
lich, warum diese anders behandelt werden sollte. Der Entwurf schlägt daher vor, auch gegen juristi­
sche Personen oder Personengesellschaften mit Abschöpfung vorzugchen, wenn diese unmittelbar 
durch die Tat unrechtmäßig bereichert worden sind. An Personengesellschaften kommen nur jene in 
Betracht, die rechtsfähig sind; dazu gehören etwa neben Handelsgesellschaften im Sinne des Handels­
gesetzbuches auch Erwerbsgesellschaften nach dem Erwerbsgesellschaftengesetz. 

Grundsätzlich gelten die gleichen Überlegungen, wenn eine zunächst bereicherte natürliche Per­
son (sei es der Täter oder ein Dritter) stirbt oder eine juristische Person oder Personengesellschaft 
beendet wird und die Bereicherung auf einen Rechtsnachfolger übergeht. Erfaßt werden sollen jene 
Fälle, in denen der Tod dcr natürlichen Person bzw. die Beendigung der juristischen Person oder Per­
sonengesellschaft mit dem Übergang der Bereicherung an den oder die Rechtsnachfolger in unmittel­
barem Zusammenhang steht. Im gesellschaftsrechtlichen Bereich ist dabei an die Fälle der Umwand­
lung, Verschmelzung, Spaltung, Übernahme nach § 142 des Handelsgesetzbuches, Einbringung nach 
§ 61a des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 92 Abs. 4 des Bankwesengesetzes usw., aber auch an 
die bloße Liquidation zu denken. 

327 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)28 von 125

www.parlament.gv.at



327 der Beilagen 29 

In all diesen Fällen wird freilich der Anwendung der Härteklausel (§ 20a Abs.2 Z2) besondere 
Bedeutung zukommen. So wird etwa im Rahmen der dort vorzunehmenden Gesamtbetraehtung in 
Rechnung zu stellen sein, ob der Rechtsnachfolger jenes Vermögen, in dem die Bereicherung enthal­
ten ist, entgeltlich oder unentgeltlich erworben hat. Eine Abschöpfung beim Rechtsnachfolger wird 
wohl praktisch ausgeschlossen sein, wenn die Bereicherung gutgläubig verbraucht wurde. 

7. Ist die Bereicherung im Vermögen mehrerer Personen eingetreten, so soll, gleichgültig um wel­
chen der in Abs. 1 bis 5 angeführten Fälle es sich handelt, nach § 20 Abs. 6 grundsätzlich bei jeder Per­
son der Betrag abgeschöpft werden, um den sie bereichert ist; auch hier wird keine gen aue Berechnung 
zu verlangen sein, sondern nur eine "gewichtsmäßige Entsprechung". Ist auch dies nicht möglich, so 
kann das Gericht die Anteile schätzen. 

8. Im § 20a sind alle jene Fälle zusammengefaßt, in denen eine Abschöpfung der Bereicherung 
nicht anzuordnen ist, obwohl die im § 20 genannten Voraussetzungen gegeben sind. In den in Abs.l 
angeführten Fällen ist eine Bereicherungsabschöpfung von vornherein ausgeschlossen; nach Abs.2 
hat das Gericht bei bestimmten Konstellationen auf Grund einer Interessensabwägung zu entschei­
den, ob und inwieweit es eine Abschöpfung anordnet. 

Die im geltenden Recht vorgesehene Untergrenze des Bereicherungsausmaßes von einer Million 
Schilling soll aufgegeben werden, da diese zu einer weitgehenden Unanwendbarkeit des § 20a geführt 
hat und (deshalb) auch in der Literatur kritisiert wurde (vgl. ZIPF, ÖIZ 1988,440; SCHMOLLER, 
ÖIZ 1990, 258 L). Eine Abschöpfung soll nach § 20a Abs.1 Z 1 nur dann nicht stattfinden, wenn die 
Bereicherung den Betrag von 100000 S nicht übersteigt. Damit soll ein - wohl auch von der kriminal­
politischen Zielrichtung her indizierter - Komprorniß zwischen der (inhibierenden) geltenden Unter­
grenze und der in der Regierungsvorlage eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1994 vorgeschlagenen 
Untergrenze von 25000 S festgelegt werden, zumal diese Untergrenze Befürchtungen begegnete, 
daß damit auch die Alltagskriminalität getroffen werden könnte. Freilich muß die Bereicherung -
wie schon nach geltendem Recht (vgl. den Bericht des lustizausschusses zum Strafrechtsänderungsge­
setz 1987, 359 BlgNR XVII. GP, 7) - nicht aus einer Tat herrühren, sondern kann auch das Produkt 
mehrerer strafbarer Handlungen sein, deren Erlöse sohin bei Anwendung der Untergrenze zusammen­
zurechnen sind. 

§ 20a Abs. 1 Z 2 bestimmt, daß der Abschöpfungsanspruch des Staates gegenüber zivilrechtlichen 
Ansprüchen, insbesondere Sehadenersatzansprüchen, aus der Tat subsidiär ist. Anders als riach § 20a 
Abs.2 Z3 idgF soll die Bereicherungsabschöpfung jedoch nur dann zurücktreten, wenn und soweit 
der Geschädigte befriedigt ist oder einen Exekutionstitel erlangt hat. 

Schließlich soll die Bereicherungsabschöpfung auch in all jenen Fällen zurücktreten, in denen die 
Rechtsordnung, unter welchem Titel auch immer, Rechtsfolgen vorsieht, deren Zweck auch in der 
Abschöpfung des durch eine Straftat Erlangten besteht, etwa im Zug eines zivilgerichtlichen oder 
finanzbehördlichen Verfahrens. Hat sich der Geschädigte dem Strafverfahren als Privatbeteiligter 
angeschlossen, so wird das Gericht danach zu trachten haben, im Strafverfahren vornehmlich über des­
sen Ansprüche mitzuentscheiden (statt etwa eine Abschöpfung der Bereicherung anzuordnen und den 
Privatbeteiligten auf den Zivilrechtsweg zu verweisen). 

Nach § 20a Abs. 2 Z 1 kann das Gericht von der Abschöpfung absehen, soweit diese einen unver­
hältnismäUigen Verfahrensaufwand verursachen würde; dabei kann es sich um aufwendige Ermittlun­
gen, aber auch um eine vorhersehbar aufwendige Vollstreckung handeln. Die Unverhältnismäßigkeit 
kann sich aus einer Abwägung des abzuschöpfenden Betrages, aber auch der Einbringungswahrschein­
lichkeit, gegenüber dem Verfahrensaufwand ergeben. Die Bestimmung ist also als Ausformung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu verstehen. 

Schließlich soll eine Abschöpfung ganz allgemein immer dann unterbleiben, wenn eine Gesamtbe­
trachtung der Folgen der Tat ergibt, daß eine zusätzlich angeordnete Abschöpfung eine überharte 
Kumulation von Unrechtsfolgen darstellen würde (Abs.2 Z 2, "Härteklausel"). Dies kann insbesonde­
re dann der Fall sein, wenn die Bereicherung nicht mehr vorhanden ist oder wenn andere Ziele des 
Strafrechts, wie die Sicherung der sozialen Wiedereingliederung des Täters, dem Abschöpfungsinter­
esse vorgehen. Andere Unrechtsfolgen der Tat (Strafen, Schadenersatzleistungen usw.) sind in diesem 
Zusammenhang zu berücksichtigen. Besonderes Augenmerk wird auf die erwähnte Abwägung dann zu 
legen sein, wenn sich die Abschöpfung nicht gegen den Täter, sondern naeh § 20 Abs.4 oder 5 gegen 
eine von diesem verschiedene Person richten soll, insbesondere wenn diese Person die Vermögenswer­
te gutgläubig erlangt hat. 

9. Der neue Verfall (§20b), der sich ungeachtet der Wortgleichheit grundlegend vom Verfall des 
geltenden Rechts unterscheidet, soll in drei Fällen, in denen die Bereicherungsabschöpfung nicht mög­
lich ist, deren Funktion übernehmen. Der Verfall ist zum Unterschied von der personenbezogenen 
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Abschöpfung gegenstandsbezogen und erfaßt Vermögenswerte, die durch eine Straftat oder als 
Zuwendung für deren Begehung erlangt worden sind oder die Surrogate des unmittelbar Erlangten 
darstellen (unter der Voraussetzung, daß eine lückenlose Kette von Umtauschvorgängen vorliegt 
bzw. nachweisbar ist). Allerdings soll hier auf das Nettoprinzip verzichtet werden, weil kein Raum 
(und sehr oft auch gar keine hinreichende Entscheidungsgrundlage) für die Berücksichtigung von Auf­
wendungen besteht, die von einer kriminellen Organisation, einem Unbekannten oder einem nicht 
greifbaren Ausländer erbracht wurden. 

Der Verfall ist für folgende drei Anwendungsfälle vorgesehen: 

Zum einen sollen - nach dem Vorbild des Art. 59 Ziffer 3 erster Satz des Schweizerischen Straf­
gesetzbuches (vgl. dazu die "Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und 
des Militärstrafgesetzes" vom 30. Juni 1993) - Vermögenswerte einer kriminellen Organisation für 
vcrfallen erklärt werden, und zwar ohne daß nachgewiesen werden muß, aus welcher konkreten Tat 
ein bestimmter Vermögenswert stammt. Unter "Vermögenswerten einer kriminellen Organisation" 
sind dabei Vermögenswerte zu verstehen, die der Verfügungsrnacht der kriminellen Organisation 
unterliegen. Daß ein bestimmter Vermögenswert der Verfügungsrnacht einer kriminellen Organisati­
on unterliegt, soll deswegen für sich genommen verfallsbegründend sein können, weil solche Vermö­
genswerte mit großer Wahrscheinlichkeit deliktischer Herkunft sind und überdies zur Begehung (wei­
terer) strafbarer Handlungen benützt werden. Indem der kriminellen Organisation die finanzielle Basis 
entzogen wird, soll der Verfall daher insoweit (auch) präventiv wirken. Bei der Verfügungsrnacht kann 
es nicht bloß auf die rechtliche Verfügungsrnacht ankommen. Gerade angesichts der für das organi­
sierte Verbrechen typischen Vermögensverwaltung über Stroh firmen und Strohmänner (aber auch gut­
gläubige Dritte) muß der Durchgriff durch bloß scheinbare, formale Verfügungsberechtigungen auf die 
wirtschaftliche Zugehörigkeit möglich sein. Diese tatsächliche Verfügungsrnacht wird - in Anlehnung 
an den strafrechtlichen Gewahrsamsbegriff - regelmäßig insoweit angenommen werden können, als 
eine unmittelbare Einwirkungsmöglichkeit, verbunden mit dem entsprechenden Herrschaftswillen, 
besteht. 

Zum anderen sollen Verfallsverfahren durchgeführt werden, wenn im Inland vorgefundene Ver­
mögenswerte aus einer im Ausland von einem Ausländer begangenen Straftat stammen, für die man­
gels eines sonstigen Inlandsbezuges keine österreichische Gerichtsbarkeit besteht (Abs.2 Z 1, s. auch 
die Erläuterungen zu § 65a StGB), oder wenn Vermögenswerte aufgefunden werden, die aus Strafta­
ten herrühren und keinem bestimmten Täter zugeordnet werden können (Abs.2 Z 2). 

Nach § 20 b Abs.3 soll der Verfall unterbleiben, wenn die Vermögenswerte durch die Vollstrek­
kung einer ausländischen strafgerichtlichen Entscheidung erfaßt werden oder der Zweck des Verfalls 
durch andere rechtliche Maßnahmen erreicht wird (analog zu §20a Abs.l Z2 StGB idF des Entwur­
fes). 

Eine Bestimmung über die nachträgliche Änderung der Verfallsentscheidung findet sich im vorge­
schlagenen § 31a Abs. 4. 

Der Vcrfall wird in der Regel in einem selbständigen (objektiven) Verfahren anzuordnen sein. 
Verfahrensrechtliche Bestimmungen werden dafür Vorsorge zu treffen haben, daß das Verfallsverfah­
ren und das Verfallserkenntnis bestimmte Publizitätserfordernisse erfüllen und daß die Überleitung 
eines Verfallsverfahrens in ein Abschöpfungsverfahren ermöglicht wird, wenn der Täter bekannt oder 
greifbar wird. 

Zu Art. I Z 2 (§ 19 Abs.4 StGB): 

Die - etwas modifizierte - Bestimmung findet sich nun aus systematischen Gründen im neuen 
§ 31a Abs.2. 

Zu Art. I Z 4 (§ 26 StGB): 

Grund für die Einziehung eines Gegenstandes ist, daß dieser auf Grund seiner besonderen 
Beschaffenheit (§ 26 Abs.l) "Quelle einer Gefahr" (RV zum StGB 30 BlgNR XIII. GP, 113) ist. 
Das Gesetz ist jedoch nur auf solche Gegenstände zugeschnitten, in denen die besondere Beschaffen­
heit der Gegenstände diesen gleichsam unverrückbar anhaftet (vgl. die in der RV, a.a.O., genannten 
Beispiele: Spezialwerkzeuge zur Begehung von Einbrüchen, Sprengstoffe, Rauschgifte, Falschgeld, 
gefälschte öffentliche Urkunden). 

Nicht selten wird die undifferenzierte Einziehung des Gegenstandes den Betroffenen wirtschaft­
lich unbillig hart treffen; dies ist jedoch nicht gerechtfertigt, weil die Einziehung keine Strafe, sondern 
nur eine vorbeugende Maßnahme ist. Andererseits ist in vielen Fällen eine Beseitigung der Gefahren­
quelle durch ein gelinderes Mittel als die Einziehung möglich. In strafrechtlichen Nebengesetzen wird 
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diese Problematik - mit durchaus unterschiedlichen Lösungsmodellen - berücksichtigt. So trifft etwa 
das Weingesetz differenzierte Regelungen über die Verwertung eingezogener oder beschlagnahmter 
Getränke (§ 63) und ermöglicht "in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen" die Ausfolgung 
des Erlöses an den Betroffenen (§ 62 Abs. 3). Letztere Möglichkeit sieht auch das Lebensmittelgesetz 
vor (§ 65 Abs. 4); eine Einziehung ist nach § 65 Abs. 1 LMG ausgeschlossen, wenn "Gewähr geboten ist, 
daß die Mittel, Stoffe oder Gegenstände nicht unter Verletzung der Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes und der auf Grund desselben erlassenen Verordnungen in Verkehr gebracht werden". Schließ­
lich ist nach § 33 Abs.4 des Mediengesetzes an Stelle der Einziehung "dem Medieninhaber (Verleger) 
auf seinen Antrag hin aufzutragen, innerhalb einer ihm zu setzenden angemessenen Frist durch 
Abtrennung von Teilen, Überklebung oder auf eine andere geeignete Weise dafür zu sorgen, daß 
die die strafbare Handlung begründenden Stellen bei einer weiteren Verbreitung der Medienstücke 
nicht mehr wahrnehmbar sind". 

Das deutsche Strafrecht (§ 74b dStGB) kennt - ebenfalls als Ausdruck des Grundsatzes der Ver­
hältnismäßigkeit - die Anordnung "weniger einschneidender Maßnahmen, wenn der Zweck der Ein­
ziehung auch durch sie erreicht werden kann"; unter anderem sind die Anweisungen angeführt, die 
Gegenstände unbrauchbar zu machen oder bestimmte Einrichtungen oder Kennzeichen an ihnen zu 
beseitigen. 

Allen diesen Bestimmungen liegt der Gedanke zugrunde, daß der Zweck der Einziehung nicht 
darin besteht, dem Betroffenen Vermögenswerte zu entziehen oder diese zu vernichten, sondern in 
der Beseitigung der Gefahr. Als Ausformung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, der das gesamte 
Maßnahmenrecht durchzieht (PALLIN im Wiener Kommentar, Rz 11 zu § 26 StGB) schlägt der Ent­
wurf daher vor, daß von einer Einziehung abzusehen sein soll, wenn die besondere, Gefahren begrün­
dende Beschaffenheit des Gegenstandes auf welche Weise immer beseitigt wird. Dabei soll es nicht 
Aufgabe des Gerichtes sein, nach einer möglichst wirtschaftlichen Vorgangsweise zu suchen, vielmehr 
soll dies dem durch die Einziehung Betroffenen obliegen - gleichgültig, ob es sich um den Täter oder 
einen Dritten handelt. Die Kosten der vorzunehmenden Veränderungen werden selbstverständlich 
vom Einziehungsbetroffenen zu tragen sein. 

Ein Anwendungsfall der vorgeschlagenen Bestimmung wird der Transport von Suchtgiften in 
einem mit speziellen Verstecken präparierten Fahrzeug sein. Soweit solehe Fahrzeuge nicht ohnehin 
dem Verfall nach § 17 des Finanzstrafgesetzes unterliegen, werden sie nach § 26 StGB nur dann einge­
zogen werden können, wenn eine Entfernung der als Versteck verwendeten Vorrichtungen nicht mög­
lich ist oder sich der Betroffene weigert, die Entfernung (auf seine Kosten) durchführen zu lassen. Die 
vorgeschlagene Bestimmung ersetzt daher auch § 13 Abs.3 SGG. 

Zu Art. I Z5 (§ 31a StGB): 

1. Das geltende Strafrecht kennt mehrere Bestimmungen, nach denen eine einmal festgesetzte 
Sanktion auf Grund nachträglich eingetretener oder bekanntgewordener Umstände (zugunsten des 
Verurteilten) geändert werden kann. Neben der zentralen Bestimmung des § 410 StPO über die nach­
trägliche Strafmilderung finden sich solche Regelungen auch in § 19 Abs.4 StGB (Neubemessung des 
Tagessatzes) und § 20a Abs.4 StGB (Änderung einer Entscheidung auf Abschöpfung der Bereiche­
rung). 

Im Zuge der Neuordnung der vermögensrechtlichen Anordnungen ist die zuletzt genannte 
Bestimmung anzupassen, daneben ist eine analoge Bestimmung für den neuen Verfall zu schaffen. 

Darüber hinaus scheint auch § 410 StPO überarbeitungsbedürftig. Zum einen enthält diese 
Bestimmung eine Vermengung von materiellem und prozessualem Recht. Zum anderen genügt das 
im § 410 StPO vorgesehene Verfahren ("Rechtsgespräch" zwischen den Gerichtshöfen erster und zwei­
ter Instanz) modernen rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht mehr, unterscheidet sich in einer sachlich 
nicht begründbaren Weise von dem im § 410a StPO (für die in den §§ 19 Abs.4 und 20a Abs. 4 StGB 
geregelten Fälle) vorgesehenen Verfahren und hat auch in der Praxis zu Unzukömmlichkeiten geführt, 
insbesondere bei der Anwendung der auf § 410 StPO aufbauenden Bestimmung des § 23a Abs. 2 SGG. 

2. Es bietet sich daher an, eine materiellrechtliche Grundlage für die nachträgliche Strafmilderung 
im StGB zu schaffen, die Regelungen der Neubemessung des Tagessatzes und der nachträglichen 
Änderung von Abschöpfungs- und Verfallsentscheidungen anzufügen und für alle diese Fälle ein ein­
heitliches Verfahren vorzusehen (§ 410 StPO idF des Entwurfes). 

3. Die Voraussetzungen für eine nachträgliche Strafmilderung nach Abs.1 unterscheiden sich nicht 
von jenen, die im § 410 StPO idgF vorgesehen sind. 
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Die in Abs. 2 vorgesehene Regelung unterscheidet sich von § 19 Abs. 4 idgF insoweit, als das Erfor­
dernis der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe fallengelassen wird; dadurch soll unnötiger Verfahrens­
aufwand durch erfolglose Eintreibungsversuche vermieden werden. 

Die Bestimmung des Abs. 3 entspricht im wesentlichen jener des geltenden § 20a Abs. 4 StGB. Als 
Sonderfall der nachträglich eintretenden Umstände wird die nachträgliche Schadenswiedergutma­
chung hervorgehoben; wird nachträglich ein Exekutionstitel iSd § 20a Abs. 1 Z 2 geschaffen, so wird 
dies einen sonstigen Umstand darstellen, der zu einer Änderung der Entscheidung führen wird. Wei­
ters wird eine Gleichbehandlung für den Fall sichergestellt, daß anspruchsmindernde Umstände zwar 
ursprünglich bereits vorhanden gewesen sind, aber erst nachträglich bekannt werden. 

Analog dazu enthält Abs.4 die Grundlage für eine nachträgliche Anpassung einer Verfallsent­
scheidung. 

Zu Art. I Z 6 (§ 32 Abs.2 StGB): 

1. Im § 32 Abs. 1 StGB ist festgelegt, daß Grundlage für die Strafbemessung die Schuld des Täters 
ist. Darüber, ob bzw. welche weiteren Kriterien in die Entscheidung über die konkrete Ausformung der 
Strafe einzufließen haben, bestehen divergierende Auffassungen; insbesondere die Frage nach dem 
Einfluß von Präventionserwägungen wird unterschiedlich beantwortet. Nach Auffassung des überwie­
genden Teils der Lehre (BURGSTALLER, ZStW 1982, 131ff.; LEUKAUF-STEININGER, StGB3, 
Rz 9 f. zu § 32, ua.) sind - im Rahmen des Tatschuldangemessenen - auch Belange der Spezial­
und der Generalprävention zu berücksichtigen. Diese Ansicht wird von der Judikatur grundsätzlich 
geteilt (ÖJZ-LSK 1979/2, 1981/3, 1983/7, 1984/38 ua.). 

Nach Auffassung des Entwurfes ist der im Schrifttum vorherrschenden Auffassung und der ihr 
folgenden Judikatur grundsätzlich zuzustimmen. Dafür spricht zum einen die Intention des Gesetzge­
bers des Strafgesetzbuches, der die Strafe nicht zuletzt als Mittel zur Resozialisierung des Rechtsbre­
chers verstanden wissen wollte (RV 1971, 30 BlgNR XIII. GP, 55), aber auch, daß nicht einzusehen 
wäre, daß Präventionsbedürfnisse zwar in besonderen Bereichen der Stra!bcmcssung (§§ 37, 42, 43 
und 43a) zu berücksichtigen sind, nicht aber im allgemeinen Kernbereich der Strafbemessung im enge­
ren Sinn. 

JI. 1. Um diese Auffassung, welche die Strafe eher als an den Ergebnissen der modernen Verhal­
tensforschung ausgerichtete Zweckstrafe betrachtet, legislativ zu untermauern, schlägt der Entwurf 
vor, in Anlehnung an die Regelungen des § 46 Abs. 1 des deutschen Strafgesetzbuches sowie des 
Art. 49 Abs. 1 ("Strafzumessung") des Vorentwurfes der Expertenkommission zum Allgemeinen Teil 
des Schweizerischen Strafgesetzbuches in ~ 32 Abs. 2 StGB (Allgemeine Grundsätze der Strafbemes­
sung) eine Wendung einzufügen, wonach das Gericht bei der Bemessung der Strafe nicht nur die 
Erschwerungs- und Milderungsgründe gegeneinander abzuwägen, sondern "auch auf die Auswirkun­
gen der Strafe und anderer zu erwartender Folgen der Tat auf das künftige Leben des Täters in der 
Gesellschaft Bedacht zu nehmen (hat)". Damit soll der Primat der Schuld als Grundlage und Rahmen 
für die Bemessung der Strafe unangetastet bleiben, zugleich aber klargestellt werden, daß Schuldaus­
gleich durch Strafe kein Selbstzweck sein darf, sondern die Strafe in der Regel nur insoweit und in der 
Form gerechtfertigt ist, als sie sich zuglcich als notwendiges Mittel zur Erfüllung der präventiven und 
damit auch (re-)sozialisierenden Aufgaben des Strafrechts erweist. "Für die Strafzumessung im Einzel­
fall ergibt sich daraus, daß der Richter darauf zu achten hat, daß die Sanktion (abgesehen von der 
Generalprävention, die in jedem Fall zum Tragen kommt) der Wiedereingliederung des Täters in 
die Gesellschaft, soweit nötig, dient und ihn auf der anderen Seite, soweit möglich, nicht aus gesicher­
ten sozialen Verhältnissen herausreißt" (JESCHECK, Strafrecht, AT4, 787). 

2. Das vorgeschlagene Erfordernis, bei der Strafbemessung nicht nur die allgemein gehaltenen 
Erschwerungs- und Milderungsgründe gegeneinander abzuwägen, sondern auch auf Auswirkungen 
der Strafe und sonstiger Tatfolgen auf das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft Bedacht zu 
nehmen, hat im Begutachtungsverfahren bei einigen Stellen die Befürchtung hervorgerufen, dies 
könnte zu einer Ungleichbehandlung von Tätern je nach ihrer gesellschaftlichen Stellung führen. 
Der Entwurf geht jedoch davon aus, daß gerade das Gegenteil der Fall ist: Eine Sanktion ist nämlich 
nicht dann "gerecht", wenn sie - sozusagen als objektive Größe - für jede Tat in quantitativer und 
qualitativer Hinsicht völlig gleich ausgemessen wird, sondern wenn jeder Täter - unter Berücksichti­
gung aller Umstände einschließlich seines sozialen Umfeldes - durch die für eine bestimmte Tat ver­
hängte Strafe in gleicher Weise belastet wird. Diese Erkenntnis lag in gewisser Weise auch den Über­
legungen anläßlich der Einführung des Tagessatzsystems für die Bemessung der Geldstrafe zugrunde, 
welches davon ausgeht, daß "bei der Unterschiedlichkeit der Einkommens- und Vermögensverhält­
nisse (. ... ) gleiche Taten verschiedener Täter mit Beträgen von sehr unterschiedlicher Höhe belegt 
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werden, wenn das Strafübel für den Betroffenen jeweils gleich schwer wiegen soll" (30 B1gNR XIII. GP, 
93). 

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung der Grundsatzbestimmung über die Stratbemessung soll 
somit sichergestellt werden, daß sich das Gericht bei der Stratbemessung eingehend mit der Frage 
befaßt, wie sich die Strafe und deren Vollstreckung in ihrer Gesamtauswirkung auf den Täter, dessen 
berufliche und soziale Stellung, sein Fortkommen sowie auf seine innere Festigkeit im Hinblick auf das 
Unterbleiben künftiger Straftaten auswirken werden, wobei den Bereichen Arbcit, Ausbildung und 
Wohnung sowie familiären und sonstigen partnerschaftlichen Beziehungen besonderes Augenmerk 
zugewendet werden soll. Nur durch eine möglichst genaue Prüfung dieser Umstände kann eine 
"gerechte" Strafc verhängt und damit die Gefahr ausgeschaltet oder zumindest gering gehalten wer­
den, daß die entsozialisierenden Wirkungen der Strafe die (re-)sozialisierenden überwiegen. Insbeson­
dere bei Beantwortung der Frage, ob eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bzw. ob diese bedingt, 
teilbedingt oder unbedingt verhängt werden sollen, werden der Grad der sozialen Verankerung und die 
anderen Lebensumstände des Täters eine wesentliche Rolle spielen; auch für die Entscheidung, ob eine 
Weisung erteilt oder Bewährungshilfe angeordnet werden soll, können sie maßgebend sein. Die 
Bedachtnahme auf (alle) Auswirkungen der Strafe auf das künftige Leben des Täters in der Gesell­
schaft unterstreicht den Grundsatz, daß Strafe möglichst nicht zur Entsozialisierung des Täters führen 
soll. Sie verdeutlicht im besonderen, daß die fast in jedem Fall mit sozial abträglichen Wirkungen ver­
bundene (unbedingte) Freiheitsstrafe in der Skala der strafrechtlichen Reaktionsweisen einen "Qua­
litätssprung" darstellt und deshalb - im Sinne des ultima-ratio-Grundsatzes - nur nach sorgfältiger 
Abwägung ihrer "kontraproduktiven" (entsozialisierenden und deshalb die Gefahr neuer Straftaten 
vergrößernden) Begleiterscheinungen und mit großer Zurückhaltung eingesetzt werden darf. 

Grundsätzlich ist zu erwarten, daß die Berücksichtigung auch der Auswirkungen von Strafen und 
anderen Tatfolgen auf die soziale (Re-)Integration des Täters sich im Ergebnis häufig strafmildernd 
auswirken wird. Dennoch ist die vorgeschlagene Erweiterung des § 32 Abs.2 StGB nicht als gesetzli­
cher Auftrag zu verstehen, Strafen generell zu mildern. Im Einzelfall kann auch die Verhängung einer 
höheren Strafe oder die Wahl einer belastenderen Strafart das Ergebnis der stärkeren Berücksichti­
gung solcher Überlegungen sein. 

3. Bei Bemessung der Strafe sollen nicht nur deren Auswirkungen, sondern - soweit sie für das 
Gericht konkret abschätzbar sind - auch die "anderer zu erwartender Folgen der Tat" auf das künftige 
Leben des Täters in der Gesellschaft, Berücksichtigung finden. Unter solchen "anderen Folgen" sind 
alle von der eigentlichen Strafe verschiedenen, unmittelbar oder mittelbar nachteiligen Folgen der 
Tat zu verstehen, die für sich allein oder im Zusammenhalt mit anderen Auswirkungen Einfluß auf 
die (Re-)Sozialisierung und das weitere Leben des Täters haben können. Je nach Sachlage können dar­
unter etwa der Verlust des Arbeitsplatzes, der sonstige Verlust oder die Beeinträchtigung der wirt­
schaftlichen Existenz oder andere wirtschaftliche Belastungen des Täters, ferner auch verwaltungs­
rechtliche Folgen (etwa der Verlust von Berechtigungen usw.), aber auch eigene Verletzungen des 
Täters fallen, soweit diese auf sein Fortkommen Einfluß haben können. Im Einzelfall wird es auf das 
Ausmaß solcher Auswirkungen auf die (Wieder-)Eingliederung des Täters in die Gesellschaft ankom­
men. 

4. Im Hinblick auf den - im weiteren Sinn - spezialpräventiven Charakter der vorgeschlagenen 
Regelung können Auswirkungen der über den Täter zu verhängenden Strafe oder anderer Folgen der 
Tat auf andere Personen als den Täter bei der Bemessung der Strafe nur insoweit von Bedeutung sein, 
als sie sich auf das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft auszuwirken vermögen. Das könnte 
zum Beispiel der Fall sein, wenn eine dem Täter "persönlich nahestehende Person" (im Sinne des unter 
Art. I Z 8 vorgeschlagenen § 34 Z 19 StGB) durch die Tat oder als deren Folge so schwer verletzt ist, 
daß sie ständiger Pflege oder Obsorge durch den Täter bedarf, oder diese Person auf Grund ihrer Ver­
letzungen, ihrer wirtschaftlichen Beeinträchtigung udgl. ihrer Sorgepflicht gegenüber dem Täter nicht 
mehr oder nur noch in eingeschränktem Maß nachkommen kann. 

Zu Art. I Z 7 (§ 33 Z 5 StGB): 

1. In letzter Zeit haben Gewaltakte gegen Personen auf Grund ihrer (tatSächlichen oder vermeint­
lichen) Herkunft, Nationalität, Religions- oder Volkszugehörigkeit, Rasse oder Hautfarbe oder auch 
gegen solche Personen, die sich für deren Rechte einsetzen, deutlich zugenommen. Seit Dezember 
1993 sind in Österreich drei Brietbombenserien organisiert und durchgeführt worden, bei denen meh­
rere Personen im In- und Ausland zum Teil schwer verletzt wurden. Durch Anschläge mittels Rohr­
bomben wurden vier Personen einer österreichischen Minderheit getötet und drei weitere Personen 
zum Teil schwer verletzt. Die Begleitumstände der erwähnten Taten (Bekennerschreiben, Auswahl 
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der Opfer usw.) lassen mit großer Wahrscheinlichkeit auf rassistische bzw. fremdenfeindliche Motive 
schließen. 

Eine Zunahme ähnlicher Gewalttaten gegen Personen, aber auch gegen Institutionen und 
Objekte, ist in mehreren anderen westeuropäischen Staaten ebenfalls zu beobachten. So wurden in 
den letzten Jahren in Deutschland zahlreiche Brandanschläge auf Wohnheime von Asylwerbern 
begangen, bei denen mehrere Personen starben und viele schwer verletzt wurden. Derartige Brandan~ 
schläge ereigneten sich auch in Belgien und Dänemark. In Spanien wurden Einwanderer in einer para­
militärischen Aktion mit Maschinengewehren beschossen und dabei eine Person getötet, in Frankreich 
wurde unter anderem ein Schüler ausländischer Herkunft offensichtlich aus fremdenfeindlichen Moti­
ven erschossen, in Italien wurden zwei zehnjährige Kinder ausländischer Herkunft mittels eines in einer 
Puppe versteckten Sprengstoffes schwer verletzt, in Schweden mehrere Einwanderer in Tötungsabsicht 
angegriffen, in den Niederlanden wurde ein Sprengsatz an einem Wohnwagen einer Flüchtlingsfamilie 
zur Detonation gebracht, und in Portugal sowie im Vereinigten Königreich ereigneten sich zahlreiche 
gewalttätige Ausschreitungen bei Fußballspielen, wobei nicht zuletzt fremdenfeindliche und rassisti­
sche Beweggründe vorhanden waren. 

2. Das Strafrecht hat in diesem Zusammenhang - unter Berücksichtigung internationaler Trends 
und Bemühungen, vor allem im Rahmen des Europarates und der Europäischen Union - die Aufga­
be, den verschiedenen Erscheinungsformen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verstärkt und 
entschlossen entgegenzutreten. Dies wird in Österreich zum Teil durch speziell vertypte Verhaltenswei­
sen (insbesondere Völkermord und Verhetzung, aber auch Beleidigung, Aufforderung zu mit Strafe 
bedrohten Handlungen und Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen sowie die Bestimmungen 
zum Schutz des religiösen Friedens im StGB; die Tatbestände des Verbotsgesetzes; im Bereich des Ver­
waltungsstrafrechts etwa die Tatbestände des Art. IX Abs. 1 Z 3 und 4 des Einführungsgesetzes zu den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen, BGBI. Nr. 5011991, idF BGBl. Nr 143/1992 sowie des § 3 des Abzei­
chengesetzes, BGBI. Nr. 84/1960, idF BGBI. Nr. 117/1980) angestrebt. Zum Teil erfüllen fremdenfeind­
lich motivierte Taten aber keinen besonders vertypten Straf tatbestand, sondern gehen im allgemeinen 
Deliktskatalog des StGB auf (etwa bei Straftaten gegen Leib und Leben oder gegen fremdes Vermögen 
oder bei gemeingefährlichen strafbaren Handlungen). Um zu verhindern, daß rassistische und xeno­
phobe Motive bei solchen Tathandlungen, die nicht unter die genannten Spezialtatbestände fallen, 
ohne weitere Berücksichtigung bleiben, erscheint es angebracht, rassistische oder fremdenfeindliche 
Beweggründe als Beispiele für besonders verwerfliche Formen der Tatbegehung im Bereich der beson­
deren Erschwerungsgründe ausdrücklich hervorzuheben. Damit soll bei der Strafbemessung die Miß­
billigung und Ablehnung von rassistischen und fremdenfeindlichen Verhaltensweisen deutlich zum 
Ausdruck gebracht werden können. 

Mit dieser erschwerenden Berücksichtigung von rassistischen und fremdenfeindlichen Beweg­
gründen bei der Strafzumessung kommt Österreich auch einem konkreten Vorschlag der vom Europäi­
schen Rat 1994 im Rahmen der Europäischen Union eingesetzten "Beratenden Kommission Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit" nach. 

Zu Art. I Z 8 (§ 34 StGB): 

I. Zu den Aufgaben der Strafrechtspolitik gehört es, Vorkehrungen für eine Strafzumessung zu 
treffen, die eine dem Schuld- und Unrechtsgehalt einer Verurteilung möglichst angemessene und 
sowohl von der Allgemeinheit als auch (nach Möglichkeit) vom Täter selbst als recht und billig emp­
fundene "Betroffenheit" des Täters erreicht. Eine solche Betroffenheit ergibt sich angesichts vielfälti­
ger rechtlicher, sozialer und wirtschaftlicher Verflechtungen häufig nicht erst oder nicht allein durch 
das Verspüren des Strafübels selbst, sondern auch - und in vielen Fällen sogar vor allem - aus ande­
ren den Täter treffenden nachteiligen Folgen der Tat. Diese können aus der Tat unmittelbar erwach­
sen, zB die eigene Verletzung oder die Beschädigung des eigenen Fahrzeugs bei einem Unfall, oder 
auch mittelbare Folgen der Tat sein, etwa der Verlust des Arbeitsplatzes, von Berufsberechtigungen 
oder der Befugnis zum Lenken eines Kraftfahrzeuges, aber auch Krankheiten, Regreßansprüche von 
Versicherungen usw. sowie die mit einem Strafverfahren verbundenen psychischen und wirtschaftli­
chen Belastungen des Beschuldigten. 

Im Einzelfall werden solche Umstände von den Strafgerichten nicht selten berücksichtigt. Eine 
Ergänzung der im § 34 StGB demonstrativ aufgezählten Milderungsgründe erscheint jedoch ange­
zeigt, um damit deutlicher herauszustellen, daß die Strafe als ultima ratio gesellschaftlicher Sanktions­
mittel- beinahe nach Art einer "Zusatz"-Sanktion - nur jenes Strafbedürfnis erfüllen soll, das unter 
Berücksichtigung der den Täter ohnehin direkt oder indirekt treffenden Tatfolgen im Einzelfall (über 
diese hinaus) tatsächlich besteht. 

.. 
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Ein solches Vorgehen erscheint angesichts der überaus unterschiedlichen Auswirkungen, die die 
Begehung einer Straftat auf den Täter selbst haben kann, nicht nur "gerechter" und damit einer Wie­
dereingliederung des Rechtsbrechers förderlicher, sondern kann auch mit dem Verständnis der Rechts­
gemeinschaft rechnen, die schon seit jeher mehr die Gesamtbetroffenheit des Täters als die gerichtliche 
Strafe allein als maßgeblich angesehen hat. 

II. 1. Mit dcr vorgeschlagenen Einführung des neuen Milderungsgrundes der Z 19 soll ausdrücklich 
festgehalten werden, daß es dem Täter in jedem Fall bei der Strafbemessung als Milderungsgrund in 
Rechnung zu stellen ist, wenn "er dadurch betroffen ist, daß er oder eine ihm persönlich nahestehende 
Person durch die Tat oder als deren Folge eine beträchtliche Körperverletzung oder Gesundheitsschä­
digung oder sonstige gewichtige tatsächliche oder rechtliche Nachteile erlitten hat". 

2. Mit dem Begriff der "beträchtlichen" Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung soll - wie 
auch in den §§ 93 Abs. 1 und 94 Abs. 3 StGB - ein Maß zwischen einer ganz leichten und einer schwe­
ren Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung ausgedrückt werden, das sich etwa an der Regelung 
des geltenden § 88 Abs.2 Z 2 und 3 orientiert. Darunter wird somit eine Körperverletzung mit einer 
Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit von etwa 14 Tagen oder darüber zu verstehen sein. 

Einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung gleichgestellt sollen (sonsti­
ge) tatsächliche, also bereits per se wirkende, oder rechtliche, also erst auf Grund der Rechtsordnung 
bzw. der Tätigkeit von Behörden wirksam werdende, Nachteile sein, sofern sie von einigem Gewicht 
sind. Unter "gewichtigen" Nachteilen sind solche zu verstehen, die ein Ausmaß erreichen, das die 
Lebensführung des Täters nachhaltig oder längerfristig beeinträchtigt, zB die Verpflichtung zu hohen 
Schadenersatzleistungen, der Verlust des Arbeitsplatzes oder Amtes, einer Berufs- oder Gewerbebe­
rechtigung, der Befugnis zum Lenken eines Kraftfahrzeuges und dergleichen. 

3. Im Hinblick darauf, daß der Täter in aller Regel auch dann betroffen ist, wenn (nicht er selbst, 
sondern) ein ihm persönlich nahestehender Mensch verletzt wird, sollen nicht nur die den Täter unmit­
telbar (selbst) treffenden Tatfolgen, sondern auch jene zu berücksichtigen sein, die der Täter (nur) des­
halb als schmerzlich empfindet, weil sie einen ihm persönlich nahestehenden Menschen getroffen 
haben. Maßgeblich für die Annahme dieses Milderungsgrundes sollen die Auswirkungen der Tatfol­
gen auf die nahestehende Person nicht als solche sein, sondern nur insofern, als dadurch eine spürbare 
emotionale oder wirtschaftliche Betroffenheit des Täters eingetreten ist. Eine vom Täter selbst mit 
Vorsatz gegen Leib und Leben, gegen die körperliche Integrität oder sonstige Interessen der ihm nahe­
stehenden Person gerichtete Handlung wird allerdings die Berücksichtigung einer "schmerzlichen 
Empfindung" des Täters grundsätzlich ausschließen. Als Milderungsgrund könnte sie ihm nur dann 
zugute gehalten werden, wenn er (lediglich) fahrlässig (vgl. § 7 Abs.2 StGB) und uneIWartet eine 
besonders schwere Folge verursacht hat, die infolge der Umstände nach der Tat (besonders wegen 
des engen Zusammenlebens zwischen Täter und Opfer) auch ihn selbst merklich belastet und ihm 
dadurch das Unrecht seiner Verhaltensweise nachhaltig vor Augen führt, und seine Betroffenheit nach 
den Umständen des Falles nicht durch die Schwere des Tatvorwurfs aufgewogen wird. 

Der Begriff der "persönlich nahestehenden Person" findet sich bereits im geltenden § 74 Z 5 StGB. 
Bei ihr kommt es - anders als bei den Angehörigen nach § 72 Abs. 1 - nicht so sehr auf die Art oder 
den Grad der VeIWandtschaft, sondern vielmehr auf das Naheverhältnis an, in dem die verletzte Person 
zum Täter steht. Die Angehörigeneigenschaft wird in der Regel zwar ein Indiz für ein solches Nahever­
hältnis sein, vermag dieses aber nicht schon an sich zu begründen. 

Mit dem vorgeschlagenen neuen Milderungsgrund würde im übrigen auch der Empfehlung des 
Europarates NT. (75) 24 vom 18. September 1975 zum Teil Rechnung getragen, wonach in jenen Fällen 
der Verkehrsdelinqucnz von einem gerichtlichen Verfahren bzw. von einer Bestrafung abgesehen wer­
den soll, in denen der Täter selbst oder eine ihm nahestehende Person so schwer verletzt wurden, daß 
eine Bestrafung sinnlos, wenn nicht inhuman wäre. 

IH. 1. Nach Art. 6 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch darauf, daß seine Sache innerhalb einer 
angemessenen Frist gehört wird. Diese Frist beginnt mit der förmlichen Mitteilung oder sonstigen 
Information des Verdächtigen darüber, daß er strafrechtlich verfolgt wird (vgl. § 38 Abs.4 StPO), 
und endet grundsätzlich mit der endgültigen (letztinstanzlichen) Enscheidung im ordentlichen Rechts­
weg. Diese kann eine gerichtliche Entscheidung, aber auch eine Einstellungserklärung der Anklagebe­
hörde sein, sofern sie auch dem Betroffenen bekanntgegeben wird und das gesamte Verfahren (gegen 
ihn) betrifft (FROWEIN-PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention-Kommentar, Rz 99ft. 
zu Art. 6). Was unter einer "angemessenen" Frist zu verstehen ist, läßt sich nicht allein auf Grund der 
Dauer des Verfahrens als solcher ermessen, sondern ergibt sich nach der Rechtsprechung der Straßbur­
ger Instanzen in erster Linie aus drei Gesichtspunkten: aus dem Umfang und der Schwierigkeit des 
Falles, der Art seiner Behandlung durch die mit dem Verfahren befaßten Behörden sowie aus dem 
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Verhalten des Beschuldigten. Nimmt im Sinne dieser Kriterien die Dauer des Strafverfahrens ein Aus­
maß an, das als "unangemessen" anzusehen ist, so kann der Beschuldigte bei der Europäischen Kom­
mission und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde führen und auch eine 
"gerechte Entschädigung" nach Art. 50 EMRK beanspruchen, doch kann nach derzeitiger österreichi­
scher Rechtslage daraus kein Anspruch auf Strafmilderung oder gar auf Einstellung des Verfahrens 
oder Freispruch abgeleitet werden. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß ein längeres Wohlver­
halten zwischen Tat und Verurteilung grundsätzlich einen Milderungsgrund im Sinn des geltenden § 34 
Z 18 darstellt, weil dessen Anwendung nach oberstgerichtlicher Judikatur nur in sehr beschränktem 
Ausmaß, nämlich erst ab ungefähr fünf Jahren in Betracht kommt, und etwa dann nicht, wenn der 
Täter sofort nach der Tat in Verfolgung gezogen wurde und sich in Haft befunden hat und die späte 
Aburteilung der Tat bloß auf die Dauer des Verfahrens zurückzuführen ist (vg!. MA YERHOFER­
RIEDER, StGB4 Anm. 56 und 56a zu § 34 Z 18 und die dort zitierte Judikatur). 

Ein Beschuldigter ist jedoch während eines längeren Strafverfahrens beträchtlichen psychischen 
Belastungen ausgesetzt und muß während dessen Anhängigkeit häufig erhebliche rechtliche, wirt­
schaftliche oder persönliche Nachteile in Kauf nehmen. Es erscheint daher ebenso einsichtig wie bil­
lig, wenn eine Verzögerung, die zu einer längeren als der für die Behandlung eines Straffalles im all­
gemeinen erforderlichen Verfahrensdauer geführt hat, vom Gericht als Milderungsgrund in Rechnung 
gestellt wird. Dabei soll nicht so sehr auf ein "Verschulden" der in Betracht kommenden Behörden, 
sondern vor allem auf das Ergebnis der Verzögerung, also die tatsächliche (Mehr-)Belastung des 
Beschuldigten abgestellt werden. Ein ähnlicher Standpunkt wird im übrigen auch von der deutschen 
Lehre überwiegend vertreten (vg!. RÜPING, ZStW 1979, 361; PFEIFFER im Karlsruher Kommen­
tar, Ein!. Rn 10; TREIER im Karlsruher Kommentar vor § 213 Rn 4). Auch der Vorentwurf zum All­
gemeinen Teil bzw. der Bericht zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafgesetz­
buches erachtet im Hinblick auf die Praxis der Menschenrechtskommission die Aufnahme eines sol­
chen Umstandes in den Katalog der Milderungsgründe (Art. 50) als erforderlich. 

Eine lange Verfahrensdauer soll aber insoweit nicht strafmildernd wirken, als die eingetretene 
Verzögerung vom Beschuldigten oder seinem Verteidiger selbst verursacht wurde. Dies schließt -
unbeschadet der Befugnis eines jeden Beschuldigten, im Strafverfahren alle ihm zustehenden Rechte 
in Anspruch zu nehmen - jene Zeiten ein, die infolge eigenen Verhaltens des Beschuldigten oder sei­
nes Verteidigers verlorengehen oder die zur Erledigung seiner Anträge, Beschwerden, Rechtsmittel 
oder Rechtsbehelfe gewöhnlich erforderlich sind. Die dadurch hervorgerufene Verfahrensverlänge­
rung soll sich für den Beschuldigten nur strafmildernd auswirken, soweit bei der Bearbeitung der 
Anträge usw. Verzög"erungen eingetreten sind (vgl. FROWEIN-PEUKERT, a.a.O. Rz 110 zu Art. 6). 

2. Es wird daher vorgeschlagen, die im § 34 StGB demonstrativ aufgezählten Milderungsgründe 
durch den der "unverhältnismäßig langen Verfahrensdauer" zu ergänzen. Hiebei soll es nicht wie beim 
bestehenden Milderungsgrund der schon länger zurückliegenden Tat auf das "seitherige Wohlverhal­
ten" des Beschuldigten ankommen, doch werden Verfahrensverzögerungen infolge Einbeziehung neu­
er (nach Verfahrenseinleitung begangener) Straftaten des Beschuldigten grundsätzlich - nämlich 
solange eine solche Einbeziehung als verfahrensökonomisch zweckmäßig anzusehen ist - von diesem 
"zu vertreten" (und ihm als Erschwerungsgrund zuzurechnen) sein. 

Der Umstand, daß der nun vorgeschlagene Milderungsgrund unabhängig davon zum Tragen kom­
men soll, ob (auch) der Milderungsgrund des längeren Zurückliegens der Tat und des seitherigen 
Wohlverhaltens (Z 18) gegeben ist oder ob der Täter während des Verfahrens neuerlich straffällig 
geworden ist, soll dadurch hervorgehoben werden, daß - anders als im zur Begutachtung versendeten 
Ministerialentwurf - der Milderungsgrund der unverhältnismäßig langen Verfahrensdauer in einen 
eigenen Absatz2 aufgenommen wird. 

Zu Art. I Z 9 (§ 44 Abs.2 StGB): 

Mit der Umgestaltung der vermögensrechtlichen Anordnungen kennt das StGB keine Nebenstra­
fe mehr; Nebenstrafen gibt es dann nur noch in strafrechtlichen Nebengesetzen. § 44 Abs. 2 erster Satz 
ist daher entbehrlich. 

Die Abschöpfung der Bereicherung und der Verfall iS des Entwurfes sind einer bedingten Nach­
sicht nicht zugänglich, weil es sich nicht um Strafen handelt. Dies versteht sich von selbst und muß daher 
im Gesetz nicht erwähnt werden. 

Nach § 44 Abs. 2 zweiter und dritter Satz können Nebenstrafen und Rechtsfolgen der Verurteilung 
nur dann bedingt nachgesehen werden, wenn die Hauptstrafe bedingt nachgesehen wird. Diese Rege­
lung schränkt den Entscheidungsspielraum der Gerichte unnötig ein und soll daher aufgehoben wer­
den, sodaß es der Beurteilung der Gerichte anheimgestellt wird, ob sie Nebenstrafen und Rechtsfolgen 
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(auch) in Fällen bedingt nachsehen, in denen die Hauptstrafe nicht (oder nur zum Teil) bedingt nach­
gesehen wird. 

Zu Art. I Z 10 (§ 45 Abs.1 StGB): 

Hier handelt es sich lediglich um die Richtigstellung eines im Strafrechtsänderungsgesetz 1987, 
BGB!. NT. 605, unterlaufenen Redaktionsversehens. 

Zu Art. I Z 11 (§ 46 Abs.4 StGB): 

1. Der erste Satz des § 46 Abs. 4 StOB (vor dem Strafrechtsänderungsgesetz 1987: § 46 Abs. 3) wur­
de - inhaltlich unverändert - aus § 12 Abs.2 des Gesetzes über die bedingte Verurteilung, BGB!. 
NT. 27711949, übernommen. Tragender Gedanke dieser Bestimmung ist, daß der kriminalpolitische 
Sinn der bedingten Entlassung nur erreicht wird, wenn sie einen Übertritt in die Freiheit bedeutet 
(30 BlgNR XIII. GP, 148). Es soll daher verhindert werden, daß ein Rechtsbrecher zwar aus einer Frei­
heitsstrafe bedingt entlassen wird, im Anschluß daran aber sofort eine weitere Freiheitsstrafe verbüßen 
muß. Um jedoch einen Rechtsbrecher, dem für einen bestimmten Zeitraum die Freiheit entzogen wird, 
der sich aus mehreren Freiheitsstrafen.zusammensetzt, nicht gegenüber einem Rechtsbrecher schlech­
ter zu stellen, bei dem diese Zeitspanne auf eine einzige Verurteilung zurückgeht, sind zur Berechnung 
des Zeitpunktes, ab dem eine bedingte Entlassung in Betracht kommt, alle hintereinander verbüßten 
Freiheitsstrafen zusammenzurechnen. 

Die derzeit geltende Bestimmung hat sich jedoch hinsichtlich der entscheidenden Voraussetzung, 
in welchen Fällen eine solche Zusammenrechnung vorzunehmen ist, als nicht hinreichend deutlich 
erwiesen. So wurde von der Rechtsprechung mehrfach eine Zusammenrechnung in Fällen abge­
lehnt, in denen der Verurteilte nach Verbüßung einer ersten Freiheitsstrafe zunächst in Untersuchungs­
haft genommen und hierauf neuerlich in Strafbaft überstellt wurde, und zwar selbst dann, wenn die 
Untersuchungshaft nach § 38 auf die Strafe angerechnet wurde. Begründet wurde dies mit dem Wort­
laut des Gesetzes, der eine Verbüßung mehrerer Freiheitsstrafen "unmittelbar nacheinander" fordere. 

Diese Rechtsprechung steht zum erklärten Willen des Gesetzgebers zumindest in einem Span­
nungsverhältnis. Während nämlich die RV zum StOB als Voraussetzung für eine bedingte Entlassung 
aus einer Freiheitsstrafe vorsah, daß eine gewisse Mindestzeit "in Strafbaft zugebracht" worden sein 
müsse, ließ der Justizausschuß dieses Erfordernis ausdrücklich fallen und verwies darauf, daß dem Ver­
urteilten eine erlittene Vorhaft, deren Ausmaß seinem Einfluß ja weitgehend entzogen sei, nicht zu 
seinem Nachteil gereichen dürfe. Die Mindesthaftzeit könne daher auch ganz oder teilweise durch eine 
angerechnete Vorhaft erfüllt werden (959 BlgNR XIII. GP, 11 f.; vg!. auch KUNST im Wiener Kom­
mentar, Rz 14 zu § 46 StGB). 

Dieser Grundsatz muß auch bei der Zusammenrechnung von Freiheitsstrafen für die Beurteilung 
gelten, zu welchem Zeitpunkt eine bedingte Entlassung zulässig ist. Wird ein Verurteilter im Anschluß 
an die Verbüßung einer Strafbaft in Untersuchungshaft genommen und diese schließlich auf die folgen­
de Strafe angerechnet, so sind beide Freiheitsstrafen zusammenzurechnen. Jede andere Vorgangsweise 
würde zu unsachlichen und damit gleichheitswidrigen Differenzierungen führen. 

II. Die vorgeschlagene Regelung soll diesen Grundsatz verdeutlichen und gleichzeitig dessen 
Anwendungsbereich erweitern. Eine Zusammenrechnung soll nur dann unterbleiben, wenn der Verur­
teilte zwischen der Verbüßung mehrerer Freiheitsstrafen tatsächlich auf freien Fuß gesetzt wird. Die 
Zusammenrechnung wird daher immer vorzunehmen sein, wcnn der Verurteilte zwischen der Verbü­
ßung zweier Freiheitsstrafen nicht in die Freiheit entlassen wird, sondern entweder eine Haft verbüßt, 
die auf eine der Freiheitsstrafen anzurechnen ist, wie eine Verwahrungs- und Untersuchungshaft nach 
§ 38 StGB oder ausländische Strafzeiten nach § 66 StGB, oder auf Grund einer anderen behördlichen 
Anordnung angehalten wird. Solche - auf die Freiheitsstrafe nicht anzurechnende - Anhaltungen 
sind zB mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahmen nach §§ 21 H. StGB, die Schub­
haft nach dem Fremdengesetz, die Auslieferungshaft, die Beugehaft nach § 360 der Exekutionsord­
nung, aber auch eine Unterbringung ohne eigenes Verlangen nach dem Unterbringungsgesetz (vgl. 
FOREGGER-SERINI, StGB5 Anm. II zu § 49). Lege non distinguente wird auch eine im Ausland 
erlittene Anhaltung zu berücksichtigen sein. 

Der Begriff der "Anhaltung auf behördliche Anordnung" wird im StGB bereits in den §§ 23 
Abs. 4, 39 Abs. 2,49 und 60 Abs. 2 Z 3 StGB verwendet. In diesen Bestimmungen geht es um die Nicht­
einrechnung der Zeiten, in denen der Verurteilte auf behördliche Anordnung angehalten worden ist, in 
Fristen, innerhalb derer bestimmte Verhaltensweisen (besonders ein Rückfall) für den Verurteilten 
negative Rechtsfolgen nach sich ziehen. Dem Verurteilten soll in diesen Fällen sein Wohlverhalten 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nur zugute kommen, soweit er sich tatsächlich in Freiheit 
befunden und bewährt hat. Sozusagen als "Kehrseite" dieser Bestimmungen sollen daher künftig alle 
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diese Anhaltungen keine Unterbrechung des Zusammenhanges bei der Verbüßung mehrerer Freiheits­
strafen bewirken. 

Der seinerzeit aus dem Gesetz über die bedingte Verurteilung übernommene Begriff des "Gefan­
genen" soll im Sinne der Vereinheitlichung durch den sonst im § 46 StGB wie im gesamten Fünften 
Abschnitt des Allgemeinen Teiles des Strafgesetzbuches verwendeten Ausdruck "Rechtsbrecher" 
ersetzt werden. 

Zu Art. I ZU bis 14 (§§ 50, 52 und 53 Abs.3 StGB): 

I. Allgemeines: 

1. Seit dem Jahre 1991 sind im Rahmen des Projektes "Bewährungshilfe Neu" Vorbereitungen im 
Gange, die die Zusammenarbeit des Vereins für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit mit dem Bundes­
ministerium für Justiz auf eine neue Grundlage stellen sollen. Ziel dieser Bestrebungen ist es, durch 
Schaffung neuer - privatrechtlicher - Organisationsformen eine Steigerung der Effizienz und Beweg­
lichkeit der Bewährungshilfe zu erreichen, was schon deshalb erforderlich erscheint, weil der Aufga­
benbereich der Bewährungshilfe sich in den letzten Jahren ständig erweitert hat (insbesondere in 
den Bereichen der Straffälligenhilfe, der Konfliktregelung und der Haftentlassenenhilfe ). 

Einer der im Zuge der bisherigen Erörterungen diskutierten Punkte war die Anpassung der 
Rechtsstellung des Bewährungshelfers an die geänderten Arbeitsbereiche und -bedingungen sowie 
an moderne Auffassungen der Sozialarbeit. Die - von einem aus Vertretern des Vereins für Bewäh­
rungshilfe und Soziale Arbeit, der Richter und der Staatsanwälte sowie des Bundesntinisteriums für 
Justiz zusammengesetzten Arbeitskreis erarbeiteten - Ergebnisse dieser Überlegungen wurden ntit 
weiteren Vertretern dcr betroffenen Berufsgruppen erörtert und auch bereits zum Teil legislativ umge­
setzt: für den Bereich des Strafverfahrens ntit dem Strafprozeßänderungsgesetz 1993, BGBI. Nr. 526, 
das Neuregelungen zur Einschränkung der Anzeigepflicht und ein Zeugnisentschlagungsrecht für 
den Bewährungshelfer, eine Neufassung des § 197 StPO (früher: § 197a) über die vorläufige Bewäh­
rungshilfe sowie ein Mitwirkungsrecht des Bewährungshelfers in Haftverhandlungen enthält, und im 
Bereich des Strafvollzuges durch die Strafvollzugsnovelle 1993, BGBI. Nr. 799, mit der in bezug auf 
den Verkchr mit Strafgefangenen eine grundsätzliche Gleichstellung des Bewährungshelfers mit den 
Rechtsbeiständen vorgenommen wurde. 

Als weiterer Schritt sollen nun die Bestimmungen des Strafgesetzbuches über die Bewährungshilfe 
(§§ 50,52 und 53 Abs. 3) neu ge faßt werden. Mit den im Entwurf vorgeschlagenen Änderungen soll in 
erster Linie den gestiegenen Anforderungen an die praktische Arbeit des Bewährungshelfers entspro­
chen werden. Darüber hinaus soll durch eine zeitgemäßere Fassung dieser Bestimmungen auch das 
moderne, sozialarbeiterisch und therapeutisch orientierte Selbstverständnis der Bewährungshilfe 
zum Ausdruck gebracht werden. 

2. Im wesentlichen sollen folgende Änderungen vorgenommen werden: 
a) Kompetenzänderung bei der Bestellung der Person des Bewährungshelfers; 
b) Entkoppelung der Dauer von Bewährungshilfe und Weisungen von der Probezeit; 
c) Neuregelung der Berichtspflicht des Bewährungshelfers; 
d) flexiblere Gestaltung des Widerrufs bei mutwilliger Nichtbeachtung einer Weisung bzw. bei 

beharrlichem Nichtkooperieren des Verurteilten mit dem Bewährungshelfer. 

3. Unter einem werden die erforderlichen Anpassungen im Bewährungshilfegesetz vorgenommen. 

ll. Zu § 50 StGB: 

1. Nach der geltenden Fassung des § 50 Abs.1 obliegt es dem Gericht, dem Rechtsbrecher unter 
den dort erwähnten Voraussetzungen "einen Bewährungshelfer" zu bestellen. Diese Regelung wird 
im § 16 Abs.1 BewHG dahin präzisiert, daß das Gericht in dieser Entscheidung "auch die Person 
des Bewährungshelfers zu bestimmen" hat. Dem Umstand, daß das Gericht sich in aller Regel kaum 
in der Lage sieht, die Eignung eines bestimmten Bewährungshelfers in bezug auf die Eigenart und 
die persönlichen Verhältnisse des Rechtsbrechers (§ 17 Abs. 2 BewHG) selbst zu beurteilen, und auch 
kaum Kenntnis von der jeweiligen Auslastung der einzelnen Bewährungshelfer einer Geschäfts- oder 
Dienststelle hat, wurde bisher mit der Bestimmung des § 16 Abs.2 BewHG Rechnung getragen, 
wonach das Gericht vor jeder Entscheidung, mit der die Person des Bewährungshelfers bestimmt 
wird, eine Äußerung des Leiters der zuständigen Geschäfts(Dienst-)Stelle für Bewährungshilfe über 
die zum Bewährungshelfer zu bestimmende Person einzuholen hat. Um Verfahrensverzögerungen 
zu vermeiden, sind die Gerichte jedoch häufig dazu übergegangen, die Bestimmung der Person des 
Bewährungshelfers überhaupt der zuständigen Geschäftsstelle zu überlassen und diese Entscheidung 
bloß zur Kenntnis zu nehmen. Ein tatsächlicher Einfluß auf die Auswahl der Person des Bewährungs­
helfers wird somit von den Gerichten faktisch nicht (mehr) ausgeübt. 
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Mit der vorgeschlagenen Neufassung des § 50 Abs. 1 soll dieser Praxis dadurch Rechnung getragen 
werden, daß nicht mehr die Bestellung des im konkreten Fall eingesetzten Bewährungshelfers, sondern 
nur die Anordnung der Bewährungshilfe als solche vom Gericht vorgenommen wird. Die Bestimmung 
einer bestimmten Person als Bewährungshelfer soll nach Zustellung des Beschlusses über die Anord­
nung der Bewährungshilfe an den Leiter der zuständigen Geschäfts- oder Dienststelle für Bewährungs­
hilfe durch diesen erfolgen (und dem Gericht sodann unverzüglich mitgeteilt werden). 

Auch der Wechsel in der Person des Bewährungshelfers durch Enthebung des bisherigen und 
Bestimmung eines neuen Bewährungshelfers aus den Gründen des § 22 Abs. 1 und 2 BewHG, der bis­
her (zumindest formal) durch das Gericht vorzunehmen war, wird nach der vorgeschlagenen Neurege­
lung vom Dienst( Geschäfts-)stellenleiter selbständig zu besorgen und dem Gericht lediglich mitzuteilen 
sein. Im Falle eines Wohnsitzwechsels im Sinne des § 22 Abs. 2 BewHG wird die Bestimmung des neu­
en Bewährungshelfers dem Leiter der nunmehr zuständigen Dienst( Geschäfts-)stelle obliegen. 

Mit dem Wort "oder" zwischen den Begriffen "Weisungen zu erteilen" und "die Bewährungshilfe 
anzuordnen" soll keine materielle Änderung vorgenommen, sondern lediglich verdeutlicht werden, 
daß die Maßnahmen der Weisung und der Bewährungshilfe zwar im Einzelfall auch kumulativ ange­
ordnet werden können, im Regelfall aber nur alternativ getroffen werden sollen. 

2. Nach § 50 Abs.2 gelten Weisungen und die Bestellung eines Bewährungshelfers für die Dauer 
der vom Gericht ausgesprochenen Probezeit. Die Sinnhaftigkeit dieser zeitlichen Koppelung, die der­
zeit nur durch eine neuerliche gerichtliche Entscheidung aufgehoben werden kann, ist jedoch in Frage 
zu stellen, weil Bewährungshilfe zur Erreichung eines individuellen Betreuungsziels angeordnet wird, 
während die Festsetzung der Probezeit ganz allgemein dazu dient, den Rechtsbrecher von weiteren 
strafbaren Handlungen abzuhalten und die Möglichkeit eines Widerrufs offen zu halten. Die im Gesetz 
vorgesehene grundsätzliche Bindung der Betreuungs- an die Probezeit erscheint daher nicht geboten 
und ist jedenfalls dort unbefriedigend, wo von vornherein feststeht, daß eine Betreuung während der 
gesamten Probezeit nicht erforderlich sein wird. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für die Erteilung 
von Weisungen. Auch hier läßt sich oft schon zum Urteilszeitpunkt absehen, daß nicht jede Weisung 
ihrer Aufrechterhaltung während der gesamten Probezeit bedarf. 

Der Entwurf will daher dem Gericht die Möglichkeit einräumen, schon zum Zeitpunkt der Ertei­
lung einer Weisung oder der Anordnung von Bewährungshilfe auch einen kürzeren Geltungszeitraum 
als den der Probezeit zu bestimmen. 

Gelangt das Gericht - entgegen seiner ursprünglichen Auffassung - später zur Ansicht, daß eine 
erteilte Weisung zu ändern ist bzw. diese oder die angeordnete Bewährungshilfe verlängert werden 
sollte, so kann es dies auf Grund der Regelungen der §§ 51 Abs.4 bzw. 52 Abs. 3 während (und für 
die Dauer) der Probezeit beschließen. Die Möglichkeit, vor Ablauf der festgesetzten Zeit Weisungen 
zu ändern bzw. diese oder die angeordnete Bewährungshilfe aufzuheben, kann sich ebenfalls auf die 
erwähnten Regelungen stützen. 

III. Zu § 52 StGB: 

1. Die besondere Betonung der Überwachungsaufgabe im § 52 Abs.1 erster Satz könnte den 
Schluß nahelegen, der Bewährungshelfer sei in erster Linie als Hilfsorgan des Gerichtes bei der Wei­
sungsüberwachung tätig. Dies wird jedoch dem eigentlichen Aufgabenbereich des Bewährungshelfers, 
nämlich der sozialarbeiterischen Betreuungstätigkeit, nicht gerecht und ist mit dem für deren Erfolg 
unbedingt erforderlichen besonderen Vertrauensverhältnis zwischen Bewährungshelfer und Proband 
nur schwer vereinbar. Hauptaufgabe des Bewährungshelfers ist es ja, im Alltag auftretende Schwierig­
keiten und Konflikte, die zu einer neuerlichen Straffälligkeit führen könnten, rechtzeitig zu erkennen 
und abzufangen. Voraussetzung dafür ist aber, daß sich der Proband dem Bewährungshelfer möglichst 
offen und rückhaltlos anvertraut. 

Einerseits wurde der besonderen Bedeutung dieses Vertrauensverhältnisses für die Vermeidung 
von Rückfällen bereits mit der Einschränkung der Anzeigepflicht im § 84 Abs.2 Z 1 StPO und der 
Schaffung eines auch den Bewährungshelfer einschließenden Zeugnisentschlagungsrechtes im § 152 
Abs.1 Z5 StPO durch das Strafprozeßänderungsgesetz 1993 sowie mit den Einschränkungen von 
Briefzensur und Telefonüberwachung beim Verkehr von Strafgefangenen mit Bewährungshelfern 
durch die Strafvollzugsnovelle 1993 Rechnung getragen (§§ 90b und 96a StVG). Andererseits ist im 
Strafprozeßänderungsgesetz 1993 durch eine Neufassung der Regelung über die vorläufige Bewäh­
rungshilfe (§ 197 StPO) eine neue, allgemeinere Umschreibung des Aufgabenbereiches des Bewäh­
rungshelfers vorgenommen worden, wobei ua. die ausdrückliche Anführung der Überwachung der 
Lebensführung des Beschuldigten, also der "eher noch am 'Aufpasserprinzip' orientierte Wortlaut" 
des bis dahin geltenden § 197a StPO entfiel, um "den modernen, therapeutisch orientierten Ansatz 
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der Bewährungshilfe, welcher deren praktischer Arbeit und Selbstverständnis besser entspricht, zum 
Ausdruck (zu) bringen" (1157 BlgNR XVIII. GP, 15). Damit sollte auch im Gesetz selbst verdeutlicht 
werden, daß die umfassende sozialarbeiterische Betreuungstätigkeit des Bewährungshelfers nicht 
durch eine diesen in gleichem Umfang treffende "polizeiliche" Funktion konterkariert werden darf. 
Dabei wird keineswegs übersehen, daß Bewährungshilfe stets auch soziale Kontrolle bedeutet, doch 
läßt sich dies ohne weiteres mit der allgemein gehaltenen Umschreibung der AufgabensteIlung des 
Bewährungshelfers im Entwurf vereinbaren und bedarf keiner gesonderten Anführung im Gesetz. 
Daß dem Bewährungshelfer nach wie vor eine gewisse Kontrollfunktion zukommt, ergibt sich im übri­
gen schon daraus, daß er über seine im Zuge der Betreuungstätigkeit gemachten Wahrnehmungen zur 
Lebensführung des Probanden dem Gericht zu berichten hat. 

Aus Anlaß der Neufassung dieser Bestimmung werden auch folgende weitere Änderungen vorge­
schlagen: 

Der Wortlaut des geltenden § 52 Abs. 1 geht davon aus, daß die Tätigkeit eines Bewährungshelfers 
dem Rechtsbrecher zu einer Lebensführung und zu einer Einstellung verhelfen kann, die "Gewähr 
dafür bieten", daß der Rechtsbrecher in Hinkunft keine weiteren Straftaten begeht. Diese Formulie­
rung ist geeignet, Erwartungen hinsichtlich des Erfolges der Betreuungstätigkeit zu wecken, die von 
den Angehörigen der Bewährungshilfe in diesem Ausmaß nicht erfüllt werden können. Der Entwurf 
schlägt daher eine realitätsnähere Fassung vor, in der (lediglich) auf die Eignung der Lebensführung 
und Einstellung abgestellt wird, in Hinkunft von der Begehung von Straftaten abzuhalten. 

Der letzte Satz des Abs. 1 wurde gleichfalls einer zeitgemäßen Rechtssprache und dem erweiterten 
Aufgabenbereich der Bewährungshilfe angepaßt: Die auf das Gesetz über die bedingte Verurteilung 
von 1920 zurückgehende und allgemein nicht mehr als zeitgemäß empfundene Wendung "Versuchun­
gen vom Rechtsbrecher fernzuhalten" soll daher entfallen, ohne daß damit eine inhaltliche Änderung 
oder gar Einschränkung der Tätigkeit der Bewährungshilfe verbunden wäre. Um zu unterstreichen, 
daß die zu gewährende Hilfe sich (zwar auch, aber) nicht nur auf die häufigsten Fälle, nämlich die 
Beschaffung von Unterkunft und Arbeit, beziehen soll, wurde der Überbegriff "wesentliche Lebensbe­
dürfnisse" in den Gesetzestext aufgenommen. Die Worte "in geeigneter Weise (dabei) zu unterstüt­
zen" dienen der KlarsteUung, daß der Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit weder Aufgaben 
der Arbeitsmarktverwaltung noch solche eines Wohnungsamtes erfüllen kann und soll. 

2. Die bisher im § 52 Abs. 2 (sowie auch im § 20 Abs. 2 BewHG) vorgesehene "Berichtsautomatik" 
soll eingeschränkt und im wesentlichen durch eine flexiblere, anlaßbezogene Berichterstattung ersetzt 
werden. Damit wird den Erfahrungen der Praxis Rechnung getragen, die gezeigt haben, daß mit der­
größtenteils über Jahre fortlaufenden - Berichterstattung sowohl für die Gerichte als auch für die 
Bewährungshilfe ein erheblicher Aufwand verbunden ist, eine Information des Gerichtes aber zumeist 
nur in der ersten Zeit der Betreuung und bei deren Beendigung sowie als Vorbereitung für eine Ent­
scheidung und bei bestimmten Vorkommnissen sinnvoll und erforderlich erscheint. Nach der vorge­
schlagenen Regelung soll der Bewährungshelfer daher künftig in folgenden Fällen zu berichten haben: 

a) Jedenfalls, dh. auch ohne Aufforderung, soll dem Gericht sechs Monate nach Anordnung der 
Bewährungshilfe sowie bei deren Beendigung zu berichten sein (Z3). Der - auch schon nach gelten­
der Rechtslage (§ 20 Abs. 2 BewHG) erforderliche - Bericht nach sechs Monaten soll das Gericht ins­
besondere darüber informieren, welche Schritte von seiten der Bewährungshilfe zur Betreuung des 
Probanden in die Wege geleitet worden sind, ob der Proband die Bewährungshilfe "annimmt" oder 
ob Anlaß besteht, von der ursprünglich festgelegten Dauer der Bewährungshilfe wieder abzugehen 
oder ergänzend Weisungen zu erteilen. Der Bericht anläßlich der Beendigung soll das Gericht im 
wesentlichen über die Ergebnisse der Betreuung informieren. Diese Information soll einerseits ein 
(positives) "feedback" für das Gericht sein, andererseits aber auch dazu dienen, dem Gericht für eine 
allfällige Entscheidung darüber Grundlagen zu liefern, ob gegebenenfalls die Bewährungshilfe (bis zum 
Ende der Probezeit) verlängert oder - allenfalls zusätzlich - nachträglich eine Weisung erteilt werden 
soll. 

b) Darüber hinaus soll dem Gericht stets berichtet werden, soweit es dies verlangt (Z 1). Der Ent­
wurf hat davon Abstand genommen, Anlässe aufzuzählen, die das Gericht zu einer solchen Berichts­
abforderung berechtigen, geht aber davon aus, daß Berichte nur dann verlangt werden, wenn das 
Gericht sie als Entscheidungshilfe benötigt, sie also sozusagen eine "Anhörung" des Bewährungshel­
fers darstellen. Mit dem Wort "soweit" soll indiziert werden, daß das Gericht sowohl die Art (schrift­
lich und/oder mündlich) des Berichtes (vgl. § 20 BewHG) bestimmen als auch jene Punkte bezeichnen 
kann, auf die sich der Bericht beziehen soll. 

c) Abgesehen von diesen "obligatorischen" Berichten soll auch dann berichtet werden, wenn der 
Bewährungshelfer selbst der Überzeugung ist, dies sei erforderlich oder zweckmäßig, um den Zweck 
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der Bewährungshilfe zu erreichen (Z 1), oder wenn er der Ansicht ist, die Bewährungshilfe sollte vor­
zeitig beendet werden (Z 2). Dadurch soll ihm die Möglichkeit gegeben werden, dem Gericht von sich 
aus die im Rahmen der Betreuungstätigkeit gewonnenen Erfahrungen und Wahrnehmungen mitzutei­
len und ihm sinnvoll scheinende Maßnahmen, etwa die vorzeitige Aufhebung der Bewährungshilfe 
oder die nachträgliche Erteilung einer Weisung, anzuregen. 

IV. Zu § 53 Abs.3 StGB: 

1. Anders als beim Widerrufsgrund der Begehung einer strafbaren Handlung in der Probezeit (§ 53 
Abs. 1), der seit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1987, BGBI. Nr. 605, voraussetzt, daß eine solche 
Maßnahme - zusätzlich zur neuerlichen Verurteilung - "geboten erscheint, um den Rechtsbrecher 
von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten", schreibt das Gesetz den Widerruf der bedingten 
Nachsicht oder Entlassung bei Nichtbefolgung einer Weisung aus bösem Willen oder bei beharrlichem 
Entziehen aus dem Einfluß des Bewährungshelfers ohne ein solches spezialpräventives Erfordernis 
vor. Zweck der zuletzt erwähnten Regelung war es, "den Weisungen des Gerichtes und der Stellung 
des Bewährungshelfers Autorität zu sichern" (30 BlgNR XIII. GP, 158). Damit wird die Widerrufsre­
gelung des § 53 Abs.3 der kriminalpolitischen Zielsetzung einer bedingten Strafnachsicht oder beding­
ten Entlassung jedoch nicht gerecht, die einen Widerruf nur dann gerechtfertigt erscheinen läßt, wenn 
die materiellen Voraussetzungen für solche Maßnahmen, nämlich daß die bloße Androhung der Voll­
ziehung der Strafe oder des Strafrestes genügen werde, um den Rechtsbrecher von weiteren straf­
baren Handlungen abzuhalten, nicht mehr vorliegen. Die Nichtbefolgung einer Weisung oder das 
Entziehen aus dem Einfluß des Bewährungshelfers für sich allein gibt jedoch - anders als vielfach 
die Begehung einer strafbaren Handlung innerhalb der Probezeit - keinen verläßlichen Hinweis 
darauf, daß die (Re-)Sozialisierungsbestrebungen erfolglos geblieben sind, sondern ist - soweit 
keine weiteren Umstände hinzutreten - in der Regel lediglich als "Ungehorsam" zu betrachten, zu 
dessen Ahndung - sofern überhaupt notwendig - ein Widerruf der bedingten Strafnachsicht oder 
bedingten Entlassung jedenfalls eine unverhältnismäßige Sanktion darstellen würde. Soweit 
überblickbar, haben die Gerichte von diesem Widerrufsgrund bislang auch kaum jemals Gebrauch 
gemacht. 

2. Eine differenzierende Behandlung der Widerrufsgründe, wie sie das geltende Recht vorsieht, 
läßt sich aus heutiger Sicht sachlich nicht mehr rechtfertigen, auch wenn im Fall des § 53 Abs.3 vom 
Gericht schon im Vorfeld einer solchen Entscheidung Maßnahmen getroffen werden können, die 
einen Widerruf entbehrlich machen. Da sowohl die Erteilung von Weisungen als auch die Anordnung 
von Bewährungshilfe ausschließlich kriminalpolitischen Zwecken dienen, soll sich die zur Durchset­
zung und Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen vorgesehene Sanktion des Widerrufs ebenfalls nur 
an diesen Zielsetzungen orientieren. Ein Widerruf, um einer vom Gericht angeordneten Maßnahme 
"Autorität" zu sichern, läßt sich kriminalpolitisch jedenfalls kaum begründen. Daß auch schon der sei­
nerzeitige Gesetzgeber ein gewisses Unbehagen über diese Regelung verspürt hat, läßt sich den Erläu­
ternden Bemerkungen der RV zum StGB entnehmen, wo einschränkend ausgeführt wird, das Gericht 
könne, bevor es eine förmliche Mahnung erteilt oder der Widerstand des Rechtsbrechers die voraus­
gesetzte "Beharrlichkeit" erreicht, eine entsprechende Neuregelung treffen und den Konflikt auf diese 
Weise bereinigen, wobei es sich in diesem Zusammenhang ausschließlich von der kriminalpolitischen 
Zweckmäßigkeit leiten lassen dürfe (30 BlgNR XIII. GP, 159). 

Der Entwurf schlägt daher vor, nach der Einschränkung der Widerrufbarkeit im Fall neuerlicher 
Straffälligkeit (§ 53 Abs. 1) durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1987 auch die bei den Widerrufsgrün­
de des § 53 Abs. 3 unter die Bedingung spezialpräventiver Erforderlichkeit zu stellen. Ein Widerruf soll 
demnach auch in diesen Fällen künftig nur erfolgen, wenn die Vollziehung der Strafe oder des Straf­
restes nach den Umständen geboten scheint, um den Rechtsbrecher von der Begehung strafbarer 
Handlungen abzuhalten. Die Umstände werden nur dann für eine Vollziehung der Strafe oder des 
Strafrestes sprechen, wenn der Rechtsbrecher auch sonst kein Verhalten zeigt, aus dem auf ein Bemü­
hen, sich (wieder) sozial zu integrieren, geschlossen werden kann, vielmehr Anhaltspunkte für weitere 
konkrete Gefahrenmomentc:: vorliegen und spezialpräventiven Erfordernissen anders nicht entspro­
chen werden kann. 

Die Wendung "aus bösem Willen" wurde (lediglich) zugunsten einer moderneren Rechtssprache 
durch das Wort "mutwillig" ersetzt; der Bedeutungsinhalt soll dadurch nicht ausgeweitet werden. 

Zu Art. I Z 15 (§ 57 Abs.4 StGB): 

Mit dem Eintritt der Verjährung der mit Strafe bedrohten Handlung, aus der die Bereicherung 
herrührt, soll eine Abschöpfung der Bereicherung oder ein Verfall nicht mehr möglich sein. 
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Zu Art. I Z 16 (§ 59 StGB): 

Nach der vorgeschlagenen Neufassung des § 59 Abs.2 soll die Vollstreckbarkeit von Abschöp­
fungs- und Verfallsentscheidungen nach fünf Jahren erlöschen (§ 59 Abs. 3 dritter Fall). Die Nebenstra­
fen werden nicht mehr ausdrücklich erwähnt, sind aber durch den Begriff "Strafen" weiterhin miter­
faßt. Bei dieser Weglassung handelt es sich somit lediglich um eine sprachliche Vereinfachung, ebenso 
bei der der Worte "zu vollstreckende" im zweiten Satz des Abs. 2. 

Ähnlich wie in dem im ersten Satz des Abs.4 geregelten Fall des Zusammentreffens mehrerer 
Strafen oder vorbeugender Maßnahmen soll die Vollstreckbarkeit einer Abschöpfungsentscheidung 
gleichzeitig mit der Vollstreckbarkeit einer gegen denselben Täter verhängten Strafe verjähren. Dies 
bedeutet, daß sich die Verjährungsfrist einerseits verlängert, wenn die Strafe erst nach zehn oder fünf­
zehn Jahren verjährt, andererseits aber verkürzt, wenn die Abschöpfungsentscheidung später als die 
Strafe rechtskräftig wird. Im Hinblick darauf, daß der Ausspruch der Strafe und der Bereicherungsab­
schöpfung nicht in jedem Fall im selben Urteil erfolgen muß (s. oben zu Z 1 und 3, Pkt. 3.), soll ein 
gleichzeitiger Ausspruch nicht erforderlich sein. 

Zu Art. I Z 17 (§ 64 Abs.1 StGB): 

1. Während in den §§ 62,63 und 65 von einer Geltung österreichischer Strafgesetze für bestimmte 
Taten die Rede ist, gebraucht § 64 die engere Formulierung "werden ..... begangene Taten bestraft". 
Dies könnte den Schluß zulassen, daß § 64 auf die Abschöpfung der Bereicherung, bei der es sich nicht 
um eine Strafe handelt, nicht anwendbar ist. Um klarzustellen, daß alle im österreichischen Strafrecht 
vorgesehenen Sanktionen auch in den Fällen des § 64 zur Anwendung kommen können, wird eine 
Anpassung an die ohnehin in den anderen Bestimmungen über die österreichische Strafgerichtsbarkeit 
(des sog. internationalen Strafrechts) gebräuchliche Formulierung vorgeschlagen. 

2. Zu einer wirksamen Bekämpfung des Schleppereiunwesens und (international) organisierter 
Kriminalität erscheint es zweckmäßig, den neu vorgeschlagenen Tatbestand des § 104a StGB (ausbeu­
terische Schlepperei; s. Art. I Z 21) sowie den Tatbestand der kriminellen Organisation nach § 278a 
Abs.l StGB (Gründung einer kriminellen Organisation oder Beteiligung daran als Mitglied) in den 
Katalog jener strafbaren Handlungen aufzunehmen, die, wenn sie im Ausland begangen wurden, unab­
hängig von den Strafgesetzen des Tatorts nach österreichischem Recht strafbar sind, sofern durch die 
Tat österreichische Interessen verletzt worden sind oder der Täter nicht ausgeliefert werden kann. Es 
wird daher eine entsprechende Ergänzung des § 64 Abs. 1 Z 4 StGB vorgeschlagen. 

Für den Tatbestand des § 104a StGB ergibt sich ein gewisser Handlungsbedarf in diese Richtung 
auch im Hinblick auf die Ähnlichkeit mit den derzeit schon von dieser Regelung erfaßten Tatbestän­
den, insbesondere mit § 217 StGB. Österreichische Interessen werden beim Tatbestand des § 104a 
StGB - abgesehen von den in der Praxis vermutlich kaum relevanten Fällen, in denen die geschleppte 
Person die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt - auch schon dann verletzt sein, wenn Personen 
von einem Staat in einen anderen mit Österreich als Zielland geschleppt werden. Im Bereich des § 278a 
Abs.1 StGB soll ein Vorgehen nach österreichischem Strafrecht insbesondere gegen solche im Ausland 
gegründeten oder agierenden kriminellen Organisationen ermöglicht werden, die noch keine Aktivitä­
ten im Sinne dieser Bestimmung in Österreich entfaltet haben, dies aber bezwecken. 

3. Auch der im Entwurf vorgeschlagene Tatbestand des § 177a StGB (Herstellung und Verbrei­
tung von Massenvernichtungswaffen; s. Art. I Z 22) kann seine Wirksamkeit nur dann zur Gänze ent­
falten, wenn er durch eine Ausweitung der österreichischen Strafgerichtsbarkeit ergänzt wird. Eine sol­
che Maßnahme ist schon deshalb erforderlich, weil Handlungen im Sinn des § 177a StGB nicht selten 
nach dem Recht des Tatortes keinen Straftatbestand darstellen und daher ein österreichischer Staats­
bürger, der den Tatbestand des § 177a StGB im Ausland verwirklicht hat, gegebenenfalls nicht verfolgt 
werden könnte (§ 65 Abs.1 Z 1 StGB). Es wird daher vorgeschlagen, § 64 Abs.1 StGB durch eine 
Bestimmung zu ergänzen, wonach auch die Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaf­
fen (§ 177a) im Ausland nach österreichischem Strafrecht - unabhängig von den Strafgesetzen des 
Tatortes - strafbar ist, wenn der Täter Österreicher ist. Dadurch soll sichergestellt werden, daß öster­
reichische Staatsbürger, die als "Technologiesöldner" im Ausland an der Entwicklung oder Herstellung 
von Massenvernichtungswaffen mitwirken, in jedem Fall unter die österreichische Strafgerichtsbarkeit 
fallen. Dies schließt auch Fälle ein, in denen ein österreichischer Staatsbürger als Beteiligter tatbe­
standsmäßig im Sinne der §§ 12, 177 a StGB handelt, der ausländische ,,(Haupt-)Täter" jedoch nicht 
strafbar ist oder nicht verfolgt werden kann. 

4. Aus denselben Erwägungen, die im Rahmen des Strafrechtsänderungsgesetzes 1987 zur Auf­
nahme der Hehlerei in den Katalog dieser Bestimmung geführt haben, soll auch die Geldwäscherei 
(und zwar nicht nur die nach § 165, sondern auch die nach § 278a Abs.2 zu beurteilenden Taten) in 
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die Gruppe jener strafbaren Handlungen aufgenommen werden, die ohne Rücksicht auf die Gesetze 
des Tatorts bestraft werden, wenn die Vortat in Österreich begangen worden ist. Unter dieser Voraus­
setzung kann damit auch eine in einem anderen Staat begangene Geldwäscherei, die dort (noch) nicht 
mit Strafe bedroht ist, zu einer inländischen Strafverfolgung führen. 

Zu Art. I Z 18 (§ 65 a StGB): 

Die Abschöpfung der Bereicherung nach § 20 setzt voraus, daß eine bestimmte Person der Tat 
verdächtig ist. Die Zuständigkeit der österreichischen Gerichte ergibt sich somit bereits aus den 
§§ 62 bis 65 (vgl. auch oben zu § 64 Abs. 1). 

Der Verfall nach § 20b dagegen ist - ebenso wie die Einziehung - nicht personen-, sondern 
gegenstandsbezogen; die an den Begehungsort anknüpfenden Bestimmungen der §§ 62 bis 65 sind 
daher auf Verfall und Einziehung nicht anwendbar. 

Nach der vorgeschlagenen Bestimmung soll inländische Gerichtsbarkeit für Verfall und Einzie­
hung immer dann bestehen, wenn sich der betreffende Gegenstand im Inland befindet. Die Vollstrek­
kung einer ausländischen Einziehungsentscheidung ist aber erst ausgeschlossen, wenn eine selbständi­
ge Anordnung nach § 26 Abs.3 StGB bereits ergangen ist (§ 64 Abs.4 ARHG). 

Zu Art. I Z 19 (§ 83 StGB): 

Die Regierungsvorlage 1971 zum Strafgesetzbuch, 30 BlgNR XIII. GP, sah als Strafdrohung für 
die unqualifizierte vorsätzliche Körperverletzung Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen vor. Dies hätte gegenüber dem damals geltenden Recht im wesentlichen eine 
Anhebung der Obergrenze der Freiheitsstrafdrohung auf das Doppelte bedeutet. Begründet wurde 
dieser Vorschlag "vor allem" damit, "daß die Strafen, die das geltende Recht für die vorsätzlichen Kör­
perverletzungen vorsieht, schon seit langem allgemein als zu niedrig empfunden werden" (a.a.O., 213). 

Im Justizausschuß des Nationalrates wurde die vorgeschlagene Strafobergrenze auf sechs Monate 
herabgesetzt, was unter anderem damit begründet wurde, "daß die Aburteilung der durch die vorlie­
gende Bestimmung erfaßten leichten Körperverletzungen seit jeher in die Zuständigkeit der Bezirks­
gerichte fällt", die Zuständigkeit der Bezirksgerichte auch weiterhin gegeben sein sollte, eine Verschie­
bung der Zuständigkeitsgrenze zwischen Bezirksgericht und Gerichtshof erster Instanz aber - damals 
- nicht in Betracht kam (vgl. den Bericht des Justizausschusses zum StGB, 959 BlgNR XIII. GP, 17). 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1987, BGB!. Nr. 605, wurden einerseits die Wertgrenzen bei 
den Vermögensdelikten hinaufgesetzt, womit auch "dem Umstand Rechnung getragen" werden sollte, 
"daß die Strafsätze vielfach, insbesondere im Vergleich zu den Strafsätzen für Delikte gegen die kör­
perli.7he Integrität, als überhöht empfunden werden" (vg!. den Bericht des Justizausschusses zum 
StRAG 1987, 359 BlgNR XVII. GP, 14). Andererseits setzte das Strafrechtsänderungsgesetz 1987 
auch dadurch Zeichen für eine ausgewogenere Sanktionierung von Vermögens- und Gewaltkriminali­
tät, daß mit § 84 Abs.3 StGB eine zusätzliche Tatbestandsvariante der schweren Körperverletzung 
geschaffen und die Strafobergrenze der Grundstrafdrohung des § 92 StGB angehoben wurde; mit letz­
terer Maßnahme sollte "jedenfalls dem allfälligen Eindruck einer wenn auch nur gelegentlichen Baga­
tellisierung von Kindesrnißhandlungen demonstrativ entgegengewirkt werden" (so der Bericht des 
Justizausschusses, a.a.O.). 

Als ein weiteres solches Zeichen versteht sich der Vorschlag, die Strafobergrenze bei der unqua­
lifizierten vorsätzlichen Körperverletzung nunmehr generell auf ein Jahr anzuheben, zumal der seiner­
zeitige Einwand - die Begrenzung der Zuständigkeit der Bezirksgerichte auf Delikte mit einer Straf­
obergrenze von sechs Monaten Freiheitsstrafe - seit dem Strafprozeßänderungsgesetz 1993 nicht mehr 
besteht. Es soll damit den Gerichten ermöglicht werden, auf die auch unterhalb der Schwelle der schwe­
ren Körperverletzung vom Unrechtsgehalt her mitunter höchst unterschiedlichen Formen der Gewalt­
delinquenz flexibler und differenzierter zu reagieren als bisher. Im Sinne dieser Flexibilität und damit 
größtmöglicher Einzelfallgerechtigkeit erscheint es auch zweckmäßiger und praxisgerechter, von der 
Normierung einzelner kasuistischer (qualifizierender) Tatbestandsvarianten - wie sie Art. I Z 18 
der Regierungsvorlage eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1994 vorgesehen hatte - Abstand zu neh­
men und diese statt dessen im Anwendungsbereich des nicht zuletzt im Hinblick darauf strenger 
bedrohten Grundtatbestands zu belassen. 

Zu Art. I Z 20 (§ 91 Abs.l StGB): 

Die geltende Strafbestimmung gegen Raufhandel (§ 91 StGB) bedroht denjenigen mit Strafe, der 
an einer Schlägerei oder an einem Angriff mehrerer tätlich teilnimmt, soweit dadurch zumindest eine 
schwere Körperverletzung eines anderen verursacht wird, die als solche (nach der Beweislage) nicht 
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dem mit Strafe Bedrohten zugerechnet werden kann. Es besteht daher insofern eine gewisse Strafbar­
keitslücke, als die tätliche Teilnahme an einer Schlägerei oder an einem Angriff mehrerer straflos 
bleibt, wenn weder (zumindest) eine schwere Körperverletzung entstanden noch nachweisbar ist, 
daß der Täter selbst im Zuge der Tätlichkeiten einen anderen vorsätzlich leicht verletzt hat (sodaß 
§ 83 zur Anwendung käme; vgl. LEUKAUF-STEININGER, StGB3, Rz 15 zu § 91). Der Entwurf sieht 
deshalb vor, die Strafbestimmung gegen Raufhandel auch auf die Fälle einer leichten Körperverletzung 
auszudehnen, wobei - dem geringeren Schuld- und Unrechtsgehalt der Tat entsprechend - als Straf­
obergrenze Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen vorgeschlagen 
wird. 

Zu Art. I Z 21,28 und 29 (§§ 104a, 277 und 278 StGB): 

1. In den letzten Jahren sahen sich mehrere europäische Staaten durch das Einsetzen größerer 
Wanderbewegungen in einigen europäischen, aber auch in Ländern der Dritten Welt vor die Notwen­
digkeit gestellt, Sanktionen gegen das Schlepperunwesen zu ergreifen bzw. bereits vorhandene Sank­
tionsmöglichkeiten auszubauen, um dem vermehrten Zustrom illegaler Einwanderer entgegenzuwir­
ken (v gl. Art. 23 Abs.3 des schweizerischen Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der 
Ausländer sowie § 92 des deutschen Gesetzes über die Einrcise und den Aufenthalt von Ausländern 
im Bundesgebiet vom 9. 7.1990 [BGBl. I 1354; III 26-1]). Auch die Republik Österreich, die auf Grund 
von "Schubabkommen" mit der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland zur Zurücknahme einer 
erheblichen Anzahl Fremder gezwungen war, die von österreichischem Gebiet aus die Grenze zu die­
sen Staaten überschritten hatten, hat sich veranlaßt gesehen, besondere Verwaltungs- und gerichtliche 
Strafbestimmungen gegen Schlepperei einzuführen (v gl. 1213 BlgNR XVII. GP, 1). Auch die Vereinten 
Nationen haben sich in letzter Zeit verstärkt mit diesem Thema befaßt (vgl. Resolution der General­
versammlung 48/102). 

Die mit dem Bundesgesetz vom 14. März 1990, BGBl. Nr. 190/1990, für das Fremdenpolizeigesetz 
beschlossenen Regelungen wurden im wesentlichen unverändert in das Bundesgesetz über die Einreise 
und den Aufenthalt von Fremden (Fremdengesetz - FrG), BGBI. Nr. 839/1992, übernommen. Derzeit 
ist Schlepperei ("Förderung der rechtswidrigen Ein- oder Ausreise eines Fremden, gleichgültig ob sie 
vor oder nach dem Grenzübergang oder während des Aufenthaltes des Fremden im Bundesgebiet 
gewährt wird") somit nach den §§ 80 und 81 FrG strafbar. Die Verwaltungsstrafbestimmung (§ 80) 
bedroht die nicht weiter qualifizierte vorsätzliche Begehung von Schlepperei mit Geldstrafe bis zu 
50000 S, begeht der Täter die Tat jedoch "um seines Vorteils willen", bis zu 200000 S. Die gerichtliche 
Strafbestimmung (§ 81) sieht Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
vor, wenn die Schlepperei um des Täters Vorteils willen begangen wird und mehr als fünf Fremde 
betrifft oder der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre schon einmal vom Gericht oder einer Verwal­
tungsbehörde wegen Schlepperei verurteilt bzw. bestraft worden ist oder innerhalb der letzten fünf Jah­
re von einem ausländischen Gericht wegen Schlepperei verurteilt wurde. Gewerbsmäßige Schlepperei 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht (Abs. 2). 

Diese Regelungen haben sich im allgemeinen als zweckmäßig und praxisgerecht zur Bekämpfung 
eines großen Bereichs des Schlepperunwesens erwiesen, doch wurde gegen sie mitunter eingewendet, 
sie stellten grundSätzlich (lediglich) auf den Schutz staatlicher Hoheitsrechte ab und trügen nicht oder 
nur indirekt dem Schutzbedürfnis der "Geschleppten" vor Täuschung und Ausbeutung Rechnung. 
Gerade in solchen Fällen scheint auch der im geltenden Recht zur Verfügung stehende Strafrahmen 
zu gering, um insbesondere den organisierten Formen dieser Art von Kriminalität wirkungsvoll entge­
gentreten zu können. Auch in der Bundesrepublik Deutschland werden derzeit von den Regierungs­
parteien Überlegungen angestellt, im Rahmen eines "Verbrechensbekämpfungsgesetzes" die gelten­
den Schleppereibestimmungen des Ausländergesetzes zu verschärfen (vgl. Drucksache des Deutschen 
Bundestages 12/6853). 

Mit der vorgeschlagenen Strafbestimmung gegen "ausbeuterische Schlepperei" sowie deren Ein­
beziehung in die Gruppe der Delikte des § 278 StGB (Bandenbildung) soll dieses Regelungsdefizit 
beseitigt werden. Die Einführung des neuen Tatbestandes in das Strafgesetzbuch hätte aber auch 
zur Folge, daß diese sozialschädlichste Form von Schlepperei als "gefährlicher Angriff" im Sinne des 
§ 16 Abs.2 und 3 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBI. Nr. 566/1991, idF BGBI. Nr. 662/1992 
und somit als "allgemeine Gefahr" im Sinn des § 16 Abs. 1 SPG anzusehen wäre, an welche die Aufga­
benstellungen und Befugnisse zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit anknüpfen (§§ 21 ff. 
SPG). Mit anderen Worten: Die Neuregelung würde sicherstellen, daß zur Bekämpfung der schwer­
sten Formen der Schlepperei in jedem Stadium von den Sicherheitsbehörden die zur Aufrechterhal­
tung der öffentlichen Sicherheit im SPG aufgezählten Mittel eingesetzt werden können. 
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H. 1. Mit der Strafbestimmung des § 104 a Abs. 1 sollen jene Handlungsweisen erfaßt werden, die 
darin bestehen, eine Person durch Täuschungshandlungen über die Möglichkeiten, sich als Fremder in 
einem Staat niederzulassen oder dort einer erlaubten Erwerbstätigkeit nachzugehen, dazu zu verleiten, 
rechtswidrig in diesen oder einen anderen Staat einzureisen und für die angebotenen Schlepperleistun­
gen ein Entgelt zu entrichten oder sich dazu zu verpflichten. 

2. Die Tathandlung besteht wie beim Betrug (§ 146 StGB) im "Verleiten" - also im "Bestimmen" 
(vgl. LIEBSCHER im Wiener Kommentar, Rz 9 zu § 146) - eines anderen zu konkreten Verhaltens­
weisen, nämlich einerseits zur "rechtswidrigen Einreise" in einen Staat und andererseits zur Entrich­
tung eines Entgeltes (oder zur Verpflichtung, ein solches Entgelt zu entrichten) "für deren Förde­
rung", worunter - wie im Fremdengesetz - jede Leistung, gleichgültig, ob sie handelsüblich ist oder 
nicht, für einen Geschleppten zu verstehen ist, die diesem die rechtswidrige Einreise ermöglicht oder 
erleichtert und von der der Erbringende weiß, daß sie der rechtswidrigen Einreise in einen Staat dient 
(1213 BlgNR XVII. GP, 5). Was als "rechtswidrige" Einreise anzusehen ist, richtet sich nach den Vor­
schriften des jeweils betroffenen Staates. Unter "Entgelt" ist gemäß § 74 Z 6 StGB jede einer Bewer­
tung in Geld zugängliche Gegenleistung, also jeder bewertbare Vorteil (vgl. LEUKAUF-STEININ­
GER StGB3, Rz 29 zu § 74) zu verstehen, auch wenn sie einer anderen Person zugute kommen soll 
als der, der sie angeboten oder gegeben wird. 

Mittel der Verleitung ist eine Täuschungshandlung, also jedes Tun oder Unterlassen (§ 2 StGB), 
das in der Vorspiegelung falscher oder der Entstellung oder Unterdrückung richtiger Tatsachen 
besteht (vgl. LSK 1977/347, 1978/121). Die Täuschung muß zur Irreführung und damit zur Einwirkung 
auf das intellektuelle Vorstellungsbild des anderen bestimmt und geeignet oder darauf gerichtet sein, 
dessen schon vorhandenen Irrtum aufrechtzuerhalten oder zu bestärken. Das bloße Ausnützen eines 
vorhandenen Irrtums reicht daher ebensowenig aus (vgl. LEUKAUF-STEININGER StGB3, Rz 6 
und 15 zu § 146) wie undifferenzierte, reklamehafte Anpreisungen der politischen und wirtschaftlichen 
Lage in einem fremden Land oder das Erwecken bloßer (vager) Hoffnungen (v gl. LEUKAUF-STEI­
NINGER, a.a.O., Rz 11 bis 13 und 23). Andererseits wird aber auch keine besonders raffinierte Vor­
gangsweise verlangt; selbst eine besondere Nachlässigkeit oder Leichtgläubigkeit des Getäuschten 
schließt die Eignung der Täuschungshandlung nicht aus. Die Person des Täuschenden und desjeni­
gen, dem das Entgelt zukommt oder zukommen soll, braucht - lege non distinguente - nicht ident 
zu sein. 

3. Im Sinn einer Tatbestandseinschränkung soll eine Täuschungshandlung jedoch nur tatbildlich 
sein, wenn sie sich auf die im § 104a Abs. 1 aufgezählten Tatsachen bezieht, also auf die Möglichkei­
ten, sich in einem Staat, dessen Staatsangehörigkeit das Tatopfer nicht besitzt (in dem es somit "Frem­
der" ist), den gesetzlichen Vorschriften entsprechend niederzulassen oder in diesem Staat eine erlaubte 
Erwerbstätigkeit auszuüben. Unter erlaubter Erwerbstätigkeit wird dabei jede Tätigkeit zu verstehen 
sein, die eine Person - sei es als unselbständig oder als selbständig Erwerbstätiger - ausüben darf, die 
somit zu den in Betracht kommenden rechtlichen Vorschriften des betreffenden Staates, insbesondere 
dessen gewerbe- und ausländerbeschäftigungsrechtlichen Bestimmungen, nicht im Widerspruch ste­
hen. 

III. Die Strafbestimmung des Abs. 2 ist gegen jene Erscheinungsform grenzüberschreitender Men­
schenverbringung gerichtet, die darin besteht, einer anderen Person die rechtswidrige Einreise in einen 
Staat zu dem Zwecke zu verschaffen, daß sie "in einem anderen Staat als dem, dessen Staatsangehörig­
keit sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat" ausgebeutet werde. Mit dieser, dem 
§ 217 Abs.1 StGB entnommenen Wendung soll sichergestellt werden, daß als Schutzobjekt Personen 
erfaßt werden, die "Fremde" sind, weil sie eine andere Staatsangehörigkeit als die des "Zielstaates" 
besitzen oder staatenlos sind. Allenfalls können darunter - anders als im Abs. 1 - auch solche Perso­
nen falJen, die - möglicherweise - zwar die Staatsangehörigkeit des Zielstaates besitzen, aber dort 
nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

Die Tathandlung besteht darin, daß der Täter dem Opfer - das, anders als nach Abs. 1, nicht 
durch Täuschung verleitet worden sein muß - die rechtswidrige Einreise in einen Staat verschafft. 
Unter "Verschaffen" ist jede Tätigkeit zu verstehen, die (mit)ursächlich und maßgeblich für das 
Zustande kommen der rechtswidrigen Einreise ist; der Begriff ist somit enger auszulegen als der der 
"Förderung" (vgl. Pkt. 11.2). Daß der Geschleppte für die Verschaffung eine in Geld bewertbare 
Gegenleistung erbringt oder sich dazu verpflichtet, ist nicht erforderlich. Tatbildlich soll das Verschaf­
fen einer solchen Einreise jedoch nur sein, wenn der Täter dabei die Absicht (§ 5 Abs. 2 StGB) hat, daß 
die geschleppte Person - von ihm oder einem Dritten - in einem anderen Staat als dem ihrer Staats­
angehörigkeit oder ihres gewöhnlichen Aufenthaltes ausgebeutet werde. Daß das Opfer tatsächlich 
ausgebeutet wird, ist für die Tatbildlichkeit nach dieser Bestimmung nicht erforderlich. 
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Zur Auslegung des Begriffs "Ausbeutung" ist § 216 Abs.2 StGB heranzuziehen. Es wird somit 
darunter nicht die bloße Ausnützung eines Lohn- oder Sozialgefälles zwischen dem Heimatstaat des 
Geschleppten und dem Zielland zu verstehen sein, sondern unter diesen Begriff nur ein rücksichtsloses 
Ausnützen des Opfers fallen, das gegen dessen vitale Interessen gerichtet ist. Eine solche Verletzung 
vitaler Interessen wird ua. dann vorliegen, wenn dem Tatopfer für seine Arbeit oder seine Dienstlei­
stungen über eine längere Zeit hindurch keine oder nur völlig unzureichende Geldmittel überlassen 
werden sollen oder wenn die nach der Gesetzeslage des Ziellandes erlaubte oder zumutbare Arbeits­
zeit über einen längeren Zeitraum exzessiv ausgedehnt oder der Geschleppte unter unzumutbaren 
Arbeitsbedingungen zur Erbringung der von ihm geforderten Leistung verhalten werden soll. 

Die Ausbeutung ist auf keine bestimmte Tätigkeit beschränkt; sie kann sich somit ebenso auf 
erlaubte wie auf unerlaubte Tätigkeiten und auf selbständige wie auf unselbständige Erwerbstätigkei­
ten beziehen. 

IV. Von Bedeutung für die Praxis wird sein, daß sich der Strafrahmen für eine Tat nach Abs. 1 und 
2 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren erhöhen soll, wenn die Tat gewerbsmäßig 
(§ 70 StGB) oder von einem Mitglied einer Bande (§ 278 StGB) oder einer kriminellen Organisation 
(§ 278a StGB) begangen wird, wenn "viele" Menschen dadurch geschädigt werden (worunter eine 
Zahl ab etwa 30 Personen zu verstehen ist; vgl. FOREGGER-SERINI, StGBs, Anm. VII zu § 169) 
oder die Tat den Tod eines Menschen zur Folge hat. Abgesehen von der Ausweitung der Sanktions­
möglichkeiten und damit verbundenen Präventionseffekten hätte dies zur Folge, daß solche Taten 
als Verbrechen (§ 17 StGB) anzusehen sind, sodaß die mit der Strafgesetznovelle 1993, BGBl. 
Nr. 527, eingeführte Strafbestimmung gegen Geldwäscherei (§ 165 StGB) zur Anwendung gelangen 
kann. Damit steht auch ein Mittel zur Verfügung, um das Einfließen durch ausbeuterische Schlepperei 
erzielter Gewinne in die Volkswirtschaft zu verhindern und damit die organisierte Kriminalität an emp­
findlicher Stelle zu treffen. Die Strafsatzerhöhung wegen Todesfolge trifft den Täter, wenn er diese 
Folge wenigstens fahrlässig herbeigeführt hat (§ 7 Abs. 2 StGB). 

V. Eine wichtige Maßnahme zur Bekämpfung des organisierten Schleppereiunwesens wird auch 
die Aufnahme des vorgeschlagenen § 104a StGB in die Strafbestimmung gegen "Bandenbildung" 
(§ 278 StGB) sein. Nach dieser Bestimmung ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht, wer sich 
mit zwei oder mehreren anderen mit dem Vorsatz verbindet, daß von einem oder mehreren Mitglie­
dern dieser Verbindung fortgesetzt eine der im Abs. 1 dieser Bestimmung aufgezählten Straftaten aus­
geführt werde. Dureh Aufnahme in den § 278 StGB kann somit nicht erst die vollendete oder versuchte 
ausbeuterisehe Schlepperei verfolgt werden, sondern schon die Herbeiführung eines "Vorstadiums" zu 
einer solchen Tat. Entsprechendes gilt für die Aufnahme in den § 277 StGB. 

Die Aufnahme des neuen Schlepperei tatbestandes in den § 278 StGB hätte weiters zur Folge, daß 
auch die - mit der Strafgesetznovelle 1993 in den österreichischen Rechtsbestand neu eingeführte -
Strafbestimmung gegen die "kriminelle Organisation" (§ 278a StGB) zum Tragen kommt. Das bedeu­
tet, daß schon das Gründen einer Organisation, deren Ziel die ausbeuterische Schlepperei ist, oder die 
(tätige) Mitgliedschaft in einer solchen Organisation ein Verbrechen darstellen kann, das mit Freiheits­
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bedroht ist, und auch die verschärften Bestimmungen über 
Geldwäscherei im Auftrag oder Interesse einer kriminellen Organisation (§ 278a Abs.2 StGB) ange­
wendet werden können. 

Zu Art. I Z22 (§ 177a StGB): 

I. Der wiederholte Einsatz chemischer Waffen in Kriegen und bewaffneten Konflikten seit dem 
Zweiten Weltkrieg, zuletzt etwa die Verwendung von Giftgasen im iranisch-irakischen Krieg, sowie 
die Entwicklung weitreichender Trägerwaffen zum Transport solcher Kampfstoffe, aber auch die in 
letzter Zeit verstärkten Bemühungen einzelner Länder (auch aus der sog. Dritten Welt), Kernwaffen 
und chemische Waffen zu entwickeln und herzustellen, haben die besondere Gefährlichkeit derartiger 
Kampfmittel eindringlich vor Augen geführt. 

Den Industriestaaten gegenüber ist dabei vielfach der Vorwurf erhoben worden, durch Warenlie­
ferungen und Technologietransfer sowie durch Arbeitsleistungen einzelner ihrer Staatsangehöriger 
einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung, Herstellung und Wartung vor allem von chemischen 
und atomaren Waffen sowie von waffenfähigen Trägersystemen geleistet und somit deren (weitere) 
Verbreitung und teilweise Anwendung mitverschuldet zu haben. Einige Staaten haben sich daher ent­
schlossen, ihre Rechtslage zu überprüfen bzw. zu ändern (so die BR Deutschland mit dem Gesetz zur 
Verbesserung der Überwachung des Außenwirtschaftsverkehrs und zum Verbot von Atomwaffen, bio­
logischen und chemischen Waffen vom 5. 11. 1990, BGBl. I 2428, und die Schweiz, wo der Bundesrat 
am 12.12. 1992 eine (bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Regelung, längstens aber bis zum 31. 12. 
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1995 geltende) Verordnung über die Aus- und Durchfuhr von Waren und Technologien im Bereich der 
ABC-Waffen und Raketen erlassen hat. 

Auch österreichischen Unternehmen und österreichischen Staatsbürgern ist in einigen Fällen eine 
Beteiligung vorgeworfen worden, wobei sich gezeigt hat, daß das bestehende Bewilligungs- und Kon­
trollsystem und die damit im Zusammenhang stehenden strafrechtlichen Vorschriften des Außenhan­
de\sgesetzes 1984 und des Sicherheitskontrollgesetzes, aber auch die Strafbestimmungen des Kriegsma­
terialgesetzes und des Waffengesetzes nicht ausreichend waren, um gelegentliche Mißbräuche des 
bestehenden liberalen Wirtschafts- und Außenhandelssystems zu verhindern. 

II. Für eine Verbesserung bzw. einen Ausbau der geltenden Regelungen sprechen auch die Ver­
pflichtungen, die Österreich durch den Beitritt zum Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über 
die Vernichtung solcher Waffen (BGBI. NI. 432/1975) gegenüber der Staatengemeinschaft eingegan­
gen ist. Damit hat sich Österreich nicht nur verpflichtet, "mikrobiologische und andere biologische 
Agenzien oder - ungeachtet ihres Ursprungs oder ihrer Herstellungsmethode - Toxine, von Arten 
und in Mengen, die nicht durch Vorbeugungs-, Schutz- oder sonstige friedliche Zwecke gerechtfertigt 
sind, sowie Waffenausrüstungen oder Einsatzmittel, die für die Verwendung solcher Agenzien oder 
Toxine für feindselige Zwecke oder in einem bewaffneten Konflikt bestimmt sind, niemals und unter 
keinen Umständen zu entwickeln, herzustellen, zu lagern oder in anderer Weise zu erwerben oder 
zu behalten" (Art. I Z 1 und 2), sondern auch dazu, "nach Maßgabe der in seiner Verfassung vorgese­
henen Verfahren alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Entwicklung, die Herstellung, die 
Lagerung, den Erwerb und das Behalten der in Art. I bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrü­
stungen und Einsatzmittel in seinem Hoheitsgebiet, untcr seiner Hoheitsgewalt oder an irgendeinem 
Ort unter seiner Kontrolle zu verbieten und zu verhindern" (Art. IV). 

Hinsichtlich atomarer Waffen besteht zwar keine völkerrechtliche Verpflichtung, innerstaatliche 
Maßnahmen nach Art des erwähnten Artikels IV zu treffen, weil der Vertrag über die Nichtweiterver­
breitung von Atomwaffen vom 1. Juli 1968, BGBI. Nr. 258/1970, eine solche Verpflichtung Österreichs 
nicht vorsieht. Auch das Genfer Protokoll betreffend das Verbot der Verwendung von erstickenden, 
giftigen oder ähnlichen Gasen und von bakteriologischen Mitteln im Krieg, BGBI. NI. 202/1928, ver­
pflichtet Österreich nicht zu solchen Maßnahmen hinsichtlich chemischer Kampfmittel. Allerdings 
hat sich Österreich der aus 21 Industriestaaten bestehenden "Australischen Gruppe" angeschlossen, 
die durch Exportkontrollen sowie durch freiwillige Beschränkungen der Industrie die Erzeugung che­
mischer Kampfstoffe weltweit verhindern will, solange dies nicht durch ein umfassendes Abkommen 
unterbunden ist. 

Vor allem aber sieht das im Rahmen der Genfcr Abrüstungskonferenz im Herbst 1992 zustande 
gekommene internationale Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung 
und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen die Verpflichtung der 
Vertragsparteien vor, chemische Waffen weder herzustellen noch zu entwickeln, zu erwerben, zu 
lagern oder einzusetzen oder auch nur Vorbereitungen für ihren militärischen Einsatz zu treffen, ande­
re Staaten bei diesen Tätigkeiten weder zu unterstützen noch sie hiezu zu bewegen und alle chemischen 
Waffen und Produktionsstätten für solche Waffen auf ihrem Territorium zu vernichten (Art. I, IV und 
V). Das Übereinkommen enthält auch Listen der verbotenen bzw. zu kontrollierenden Chemikalien. 
Österreich hat diese Konvention am 13. 1. 1993 zusammen mit 129 anderen Staaten unterzeichnet; bis­
her wurde das Übereinkommen von 20 Staaten ratifiziert. Es tritt in Kraft, sobald es 65 Staaten ratifi­
ziert haben; derzeit werden die parlamentarische Genehmigung und die Ratifikation vorbereitet. 
Österreich wird die Konvention in Kürze ratifizieren, nachdem die parlamentarische Genehmigung 
erteilt wurde (BGBI. Nr. XXXl1995). 

IH. Der erforderliche Ausbau der Vorschriften war - im Sinne einer insbesondere vom Bundes­
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten ergriffenen Initiative - auf mehreren Ebenen und in 
mehreren Gesetzen vorzunehmen. Zunächst wurde das System der im Außenhandelsgesetz 1984, 
BGBI. Nr. 184, und im Sicherheitskontrollgesetz, BGBI. Nr. 408/1972, vorgesehenen Bewilligungs­
und Kontrollmaßnahmen sowie der für Verstöße dagegen bestehenden Strafbestimmungen durch eine 
Novellierung des Außenhandelsgesetzes (BGBI. Nr. 469/1992) - nunmehr § 17 Abs.2 AußHG 1995, 
BGBI. Nr.172/1995 - und eine Neufassung des Sicherheitskontrollgesetzes (Sicherheitskontrollge­
setz 1991, BGBI. Nr. 415/1992) ausgebaut. 

Nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wird schließlich die Verordnung (EG) 
Nr. 3381/94 des Rates vom 19. Dezember 1994 über eine Gemeinschaftsregelung der Ausfuhrkontrolle 
von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, ABI. L 367 vom 31. Dezember 1994, welche mit 
1. März 1995 in Kraft getreten ist, zu beachten sein. Nach der auf Art. 113 EGV gestützten Verordnung 
soll ein möglichst wirksames und auf gemeinsamen Normen beruhendes Überwachungssystem errich-
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tet werden, um einerseits Güter mit doppeltem Verwendungszweck bei ihrer Ausfuhr aus der Gemein­
schaft wirksam kontrollieren und andererseits die Abschaffung der Kontrollen des innergemeinschaft­
lichen Handels mit diesen Gütern ermöglichen zu können. Um auszuschließen, daß Güter mit doppel­
tem Verwendungszweck während der Anlaufzeit, in der die Mitgliedstaaten die Voraussetzungen für 
die Anwendung dieser Verordnung schaffen, von Bestimmungszielen in einen anderen Mitgliedstaat 
zu Bestimmungszielen außerhalb der Gemeinschaft umgelenkt werden, sollen auf Güter mit doppel­
tem Verwendungszweck im innergemeinschaftlichen Handel einfache Kontrollen angewandt werden. 
Dies bedeutet ein zeitlich begrenztes System allgemeiner Genehmigungen. Art. 3 der erwähnten Ver­
ordnung bestimmt, daß die Ausfuhr der Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die in Anhang I des 
Beschlusses 94/942/GASP des Rates vom 19. Dezember 1994 über die vom Rat gemäß Art. J. 3 des 
Vertrags über die Europäische Union angenommene gemeinsame Aktion zur Ausfuhrkontrolle von 
Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind, genehmigungspflichtig ist. Nach Art. 4 ist 
die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, die nicht in dem erwähnten Anhang auf­
geführt sind, genehmigungspflichtig, wenn der Ausführer von seinen Behörden davon unterrichtet wor­
den ist, daß diese Güter g'anz oder teilweise bestimmt sind oder bestimmt sein können, für die Entwick­
lung, die Herstellung, den Umschlag, die Handhabung, die Wartung, Lagerung, Ortung, Identifizierung 
oder Verbreitung chemischer, biologischer oder nuklearer Waffen, die Gegenstand entsprechender 
Nichtverbreitungsregelungen sind, oder zur Entwicklung, Herstellung, Wartung oder Lagerung von 
Trägerraketen für derartige Waffen. Gemäß Art. 4 Abs. 2 trifft den Ausführer die Pflicht, seine Behör­
den davon zu unterrichten, wenn ihm bekannt ist, daß die betreffenden Güter ganz oder teilweise für 
einen der in Abs. 1 genannten Zwecke bestimmt sind. Die Behörde trifft sodann die Entscheidungs­
pflicht, ob die betreffende Ausfuhr einer Genehmigungspflicht unterliegen soll. 

Gemäß Art. 17 sind schließlich von den Mitgliedstaaten Sanktionen zur Ahndung von Verstößen 
gegen diese Verordnung und gegen ihre Durchführungsvorschrift festzulegen, die wirksam, verhältnis­
mäßig und abschreckend sein müssen. 

Aus all diesen Gründen erscheint es daher erforderlich, eine allgemeine Strafbestimmung gegen 
die Herstellung und Verbreitung von ABC-Waffen in das Strafgesetzbuch aufzunehmen, die - ohne 
auf eine Verletzung von Bewilligungs- oder Kontrollvorschriften abzustellen - unmittelbar für jede 
Person wirksam wird, die der österreichischen Gerichtsbarkeit untersteht. Für den Bereich der chemi­
schen Kampfmittel ist dies auch deshalb erforderlich, weil die oben zuletzt erwähnte Konvention in 
ihrem Art. VII (Innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen) die Verpflichtung eines jeden Vertrags­
staates vorsieht, "natürlichen und juristischen Personen (zu verbieten), an irgendeinem Ort in seinem 
Hoheitsgebiet oder an einem anderen Ort unter seiner völkerrechtlich anerkannten Hoheitsgewalt 
Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat auf Grund dieses Übereinkommens verboten 
sind; hiezu gehört auch die Schaffung von Strafbestimmungen in bezug auf solche Tätigkeiten". 

IV. 1. Die vorgeschlagene Regelung zählt atomare, biologische und chemische Kampfmittel auf. 
Unter "atomaren" Kampfmitteln sind jene Kampfmittel zu verstehen, die Kernbrennstoffe oder radio­
aktive Isotope enthalten oder solche aufnehmen oder verwenden. Als "biologische" Kampfmittel sind 
jene zu betrachten, deren Wirkung auf pathogenen oder toxinbildenden natürlichen oder gentechnisch 
veränderten Organismen, einschließlich Viren und Viroiden, beruht, die also die Fähigkeit haben, in 
einem Makroorganismus Krankheitssymptome auszulösen (Pathogenität) oder Stoffwechselprodukte 
zu bilden, welche eine starke Giftwirkung auf den Organismus insbesondere von Säugetieren und spe­
ziell von Menschen ausüben (Toxine). Unter den Begriff "chemische Kampfmittel" fallen jene, welche 
gasförmige, flüssige oder feste toxische Chemikalien enthalten, wie sie im Pkt. A der Liste 1 des Anhan­
ges 1 des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes 
chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen aufgezählt sind und zu denen insbeson­
dere erstickende, lähmende oder ätzend wirkende Gift- und Nervengase, Psychokampfstoffe, Entlau­
bungsmittel und Brandstoffe gehören. 

2. Der Begriff des "Kampfmittels" ist den §§ 280 und 320 Abs. 1 Z 3 StGB entnommen. Darunter 
fallen, wie sich aus den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 1971 (30 BlgNR XIII. GP, 423) ergibt, 
"alle Gegenstände, die zur Ausrüstung für den Kampf, also für bewaffnete Auseinandersetzungen, 
bestimmt sind", dh. neben den im § 280 StGB beispielsweise angeführten Gegenständen "Waffen 
und Schießbedarf" oder den in den Erläuterungen erwähnten "Reizgasen" auch alle (sonstigen) biolo­
gischen, chemischen oder radioaktiven Stoffe, die zum Einsatz bei Kampfhandlungen geeignet sind, 
einschließlich der zur Ausbringung solcher Kampfstoffe bestimmten Ausrüstungen und der dafür 
bestimmten Trägersysteme. Der Bedeutungsinhalt des Tatbestandsmerkmals "Kampfmittel" ist dek­
kungsgleich mit dem im § 2 des Kriegsmaterialgesetzes, BGB!. NT. 540/1977, verwendeten Begriff 
"Kriegsmaterial" (vgl. 30 BlgNR XIII. GP, 471; LIEB SCHER im Wiener Kommentar zum StGB, 
Rz 23 zu § 320; VfGH vom 13. 12. 1991, G 280, 281191-11) und schließt sämtliche in der Verordnung 
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der Bundesregierung vom 22. 11. 1977, BGBI. Nr. 624, betreffend Kriegsmaterial aufgezählten Waffen, 
Munitions- und Ausrüstungsgegenstände - einschließlich der im § 1 I Z 7 erwähnten "radioaktiven, 
biologischen und chemischen Kampfstoffe und -mittel" sowie der "Anlagen, Vorrichtungen und Gerä­
te zur Verbreitung" der eben genannten Kampfstoffe und -mittel ein. 

Anders als im § 280 StGB ist allerdings - wie sich schon aus der Tatbestandseinschränkung "zur 
Massenvernichtung bestimmte und geeignete", aber auch aus der aus der Überschrift zu § 177a erkenn­
baren Zielsetzung dieser Bestimmung ergibt - zur Tatbestandsmäßigkeit erforderlich, daß die in Rede 
stehenden Kampfmittel über eine große Breitenwirkung verfügen und zur "Massenvernichtung" im 
weitesten Sinn, also zur Tötung, Verletzung oder Außergefechtsetzung einer großen Zahl von Men­
schen, zur Vernichtung von größeren Tier- oder Pflanzenbeständen oder zur Zerstörung von Material 
in großem Umfang bestimmt und geeignet sind (wovon bei atomaren Kampfmitteln grundsätzlich aus­
zugehen ist). Biologische oder chemische Kampfmittel, die nur zur Bekämpfung einzelner Gegner ver­
wendet werden können, etwa Tränengaspistolen oder vergiftete Pfeilspitzen, oder Mittel, die lediglich 
spontan sensorische Irritationen oder handlungsunfähig machende Wirkungen hervorrufen können, 
welche innerhalb kurzer Zeit nach Beendigung der Exposition wieder verschwinden (die Chemiewaf­
fen-Konvention spricht von "Mitteln zur Bekämpfung von Unruhen"), einschließlich der für ihre Aus­
bringung erforderlichen Geräte fallen somit ebensowenig darunter wie Vorrichtungen, Teile, Geräte, 
Substanzen und Organismen, die nach ihrer Art und Menge sowie nach ihrer Zweckbestimmung im 
Einzelfall lediglich für zivile Zwecke verwendet werden oder ausschließlich der wissenschaftlichen, 
medizinischen oder industriellen Forschung dienen. 

3. Strafbar soll nach Z 1 die Herstellung von ABC-Kampfmitteln sowie deren Verarbeitung oder 
deren Entwicklung zum Zweck der Herstellung sein. Unter "Herstellung" ist die Erzeugung oder 
Gewinnung zu verstehen, unter "Verarbeitung" jede Tätigkeit, durch die die Verwendung erleich­
tert, die Wirkung verbessert oder die Gefährlichkeit erhöht wird. 

Der besonderen Gefährlichkeit dieser Kampfminel entsprechend, soll nicht erst die - versuchte 
oder vollendete - Herstellung, sondern sollen schon die Vorbereitungshandlungen hiefür, nämlich die 
"Entwicklung", tatbestands mäßig sein, sofern sich darin bereits der Vorsatz des Täters erkennen läßt, 
ein Kampfmittel im Sinn des Abs.1 herzustellen oder einen Beitrag (§ 12 StGB) zu dessen Herstellung 
zu leisten. 

Die in der vorgeschlagenen Z 2 verwendeten Begriffe Einfuhr in das Inland, Ausfuhr aus dem 
Inland und Durchfuhr durch das Inland entsprechen den im § 7 Abs.1 des Kriegsmaterialgesetzes, 
BGBI. Nr. 540/1977, und zum Teil auch im § 320 StGB verwendeten Tatbestandsmerkmalen und erfas­
sen somit - im Gegensatz zum Außenhandelsgesetz 1995, BGBI. Nr.172/1995 - auch den innerge­
meinschaftlichen Handel. 

Nach Z 3 soll überdies strafbar sein, wer die atomaren, biologischen oder chemischen Kampfmittel 
"erwirbt, besitzt oder einem anderen überläßt oder verschafft". Unter "Erwerb" ist jede Art der Erlan­
gung der Gewahrsame, unter "Besitz" deren alleinige oder mit anderen geteilte Ausübung zu verste­
hen. Darunter fällt nicht nur der Besitz im engeren Sinn, sondern auch die bloß tatsächliche Inneha­
bung, etwa desjenigen, der solche Kampfmittellagert. "Überlassen" wird ein Kampfmittel einem ande­
ren dann, wenn diesem zumindest zeitweilig die Gewahrsame daran übertragen wird. Unter "Ver­
schaffen" ist schließlich die Vermittlung des Erwerbs, des Besitzes oder der Überlassung zu verstehen. 

4. Strafbar soll nach § 177a Abs. 1 StGB nur sein, wer mit Vorsatz im Sinn des § 5 Abs.1 StGB 
handelt. Darunter fällt auch der "Eventualvorsatz" (§ 5 Abs.1 zweiter Halbsatz); es genügt daher, 
daß der Täter die Verwirklichung des Tatbildes des § 177a Abs.l StGB "ernstlich für möglich hält 
und sich mit ihr abfindet". Eine Ausdehnung der Strafbarkeit auch auf fahrlässige Tathandlungen, 
wie sie in den §§ 19 Abs. 4 und 20 Abs. 4 des (deutschen) Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaf­
fen (Art. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der Überwachung des Außenwirtschaftsverkehrs und zum 
Verbot von Atomwaffen, biologischen und chemischen Waffen vom 5. 11. 1990, BGBI. 12428) vorge­
sehen ist, erschiene hingegen als zu weitgehend, zumal in diesem Bereich ohnehin die Strafbestimmung 
des § 17 Abs. 2 AußHG, BGBI. Nr.172/1995, eingreift. 

Die Schuldform des Eventualvorsatzes wird vor allem dort von Bedeutung sein, wo nicht schon -
insbesondere auf Grund der besonderen Beschaffenheit eines Gerätes oder einer Substanz - für jeder­
mann klar sein muß, daß es sich dabei um ein atomares, chemisches oder biologisches Kampfmittel, um 
den Bestandteil oder das Vorprodukt eines solchen oder um eine "Schlüsselkomponente" handelt, son­
dern wo Geräte oder Substanzen - zumindest in ihrer verarbeiteten Form - sowohl für zivile Zwecke 
als auch als Bestandteil eines Kampfmittels verwendet werden können ("dual use"). Eine eingehende 
Prüfung der subjektiven Tatseite wird in solchen Fällen unbedingt erforderlich sein, die freilich durch 
die Verordnung (EG) Nr. 3381/94 über eine Gemeinschaftsregelung der Ausfuhrkontrolle von Gütern 
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angenommen wurde. Das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Ver­
bringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung ist am 5. Mai 1992 (völkerrechtlich) in Kraft getre­
ten und von Österreich ratifiziert worden (BGBI. NT. 229/1993). Im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG ist es 
durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen. 

Art. 4 enthält die zentrale Bestimmung des Übereinkommens, regelt die allgemeinen Verpflich­
tungen der Vertragspartcien ua. für den Fall, daß die Einfuhr von Abfällen von einer Vertragspartei 
verboten bzw. nicht gestattet wurde, und stellt Regelungen über die Minimierung der Erzeugung 
von Abfällen, das Gebot der umweltgerechten Entsorgung bzw. Verbringung von gefährlichen und 
anderen Abfällen sowie ein allfälliges Ausfuhr- oder Einfuhrverbot auf. Weiters inkriminiert Art. 4 
den unerlaubten Verkehr von gefährlichen und anderen Abfällen und verbietet Ausfuhr- und Einfuhr­
geschäfte mit Nichtvertragsparteien sowie die Ausfuhr zur Entsorgung in ein Gebiet südlich von 60 
Grad südlicher Breite (Antarktis und umliegendes Meeresgebiet). 

Die innerstaatlichen Durchführungsbestimmungen wurden in die §§ 34 bis 36a des Abfallwirt­
schaftsgesetzes 1990, BGBI. NT. 325, aufgenommen, die ua. das Verbot der Einfuhr und Ausfuhr von 
Abfällen aus einem Staat, der nicht Vertragspartei des Basler Übereinkommens ist, sowie der Durch­
fuhr von Abfällen ohne entsprechende Bewilligung bzw. Meldung (insbesondere Erklärung des Ein­
fuhrstaates, daß gegen die Einfuhr keine Einwände bestehen und die erforderlichen Transitbewilligun­
gen vorliegen) enthalten. Wer Abfälle oder Altöle entgegen den §§ 34 bis 36a A WG einführt, ausführt 
oder durchführt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 5000 bis 100000 S zu 
bestrafen. 

2. Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wird die dargestellte Rechtslage ab 
1. Jänner 1997 (vgl. Beitrittsvertrag, AA-AFNs 4 Final, 70 D, Punkt 5) durch unmittelbar anwendbares 
Gemeinschaftsrecht überlagert, und zwar die Verordnung (EWG) NT. 259/1993 des Rates vom 
1. Februar 1992 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und 
aus der Europäischen Gemeinschaft, ABI. NT. L 30 vom 6. 2.1993. Danach fällt zwar die Überwachung 
und Kontrolle der Verbringung von Abfällen innerhalb eines Mitgliedstaates in die Verantwortung des 
einzelnen Staates, doch müssen die einzelstaatlichen Regelungen dafür bestimmten Mindestkriterien 
entsprechen, damit ein hohes Schutzniveau für Umwelt und menschliche Gesundheit gewährleistet 
ist. Art. 26 der genannten Verordnung definiert den Begriff der "illegalen Verbringung" sowie die Fol­
gen einer solchen illegalen Verbringung. Nach Art. 26 Abs. 5 "verbieten und ahnden" die Mitgliedstaa­
ten "die illegale Beförderung durch geeignete rechtliche Maßnahmen". 

3. Nach dem - von Österreich bereits unterzeichneten, jedoch noch nicht ratifizierten - Überein­
kommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen (SDÜ) sind die Maßnahmen der 
grenzüberschreitenden Observation (Art. 40) sowie der grenzüberschreitenden Nacheile (Art. 41) 
nur zulässig, wenn eine der in den Straftatenkatalogen des Art. 40 Abs. 7 bzw. Art. 41 Abs. 4 angeführ­
ten Straftaten vorliegt. Als eine dieser Straftaten ist auch der "unerlaubte Verkehr mit giftigen und 
schädlichen Abfällen" enthalten. Die Verwaltungsstrafbestimmung des A WG gegen die unerlaubte 
Ein-, Durch- und Ausfuhr von gefährlichen Abfällen reicht hiezu nicht hin, weil Rechtshilfe nach 
dem Durchführungsübereinkommen nur in Verfahren wegen Handlungen geleistet wird, die als Zuwi­
derhandlungen gegen Verordnungsvorschriften durch Behörden geahndet werden, gegen deren Ent­
scheidung ein auch in Strafsachen zuständiges Gericht angerufen werden kann (Art. 49 lit. a). 

Auch abgesehen von dem Schengener Durchführungsübereinkommen erscheint zu einer effizien­
ten Verfolgung grenzüberschreitender Straftaten die Ermöglichung einer internationalen Zusammen­
arbeit durch Rechtshilfe und Auslieferung erforderlich; eine solche setzt gerichtliche Strafbarkeit vor­
aus. 

Mittlerweile hat auch die Bundesrepublik Deutschland durch das 2. Gesetz zur Bekämpfung der 
Umweltkriminalität (2. UKG; BGBL 1994 I, 1440 ff.) die gerichtliche Strafbarkeit der umweltgefähr­
denden Abfallbeseitigung (§326 dStGB) auf Verstöße gegen (absolute) Verbringungsverbote ausge­
dehnt, weil "in Übereinstimmung mit dem Grundgedanken der Basler Konvention das ungenehmigte 
grenzüberschreitende Verbringen von gefährlichen Abfällen erfaßt werden soll" (BT-Ds 12/192,21). 
Darüber hinaus wurde, insbesondere durch die Einführung eines neuen Tatbestandes gegen Bodenver­
unreinigungen (§ 324a dStGB) und eine Verselbständigung und Erweiterung des Tatbestandes gegen 
Luftverunreinigung (§ 325 dStGB), ein prinzipiell gleichwertiger Schutz der Gewässer, des Bodens 
und der Luft angestrebt. Trotz dieses deutlich verschärften Umweltstrafrechts werden Befürchtungen 
wegen einer allfälligen Gefährdung des Wirtschaftsstandortes sowie Bedenken wegen eines Verst,?ßes 
gegen die ultima ratio-Funktion des (gerichtlichen) Strafrechts in Deutschland nicht geteilt (vgl. MOH­
RENSCHLAGER, Revision des Umwelt-Strafrechts, NStZ 1994,513 ff.; SCHMIDTiSCHÖNE, NJW 
1994,2514 ff.). 
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In Anbetracht dieser internationalen Entwicklung und im Hinblick darauf, daß es zweifelhaft 
erscheint, ob Österreich durch die Verwaltungsstrafbestimmung des § 39 Abs.l lit. b Z 23a A WG die 
Verpflichtungen aus dem Basler Übereinkommen erfüllt (das Wort "criminal" in der englischen Fas­
sung des Art. 4 Abs. 3 ist wohl als "gerichtlich strafbar" zu übersetzen), sowie zur Effektuierung des 
- für eine wirksame Verfolgung der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle notwen­
digen - Instituts der stellvertretenden Strafrechtspflege (§ 65 StGB) und der internationalen Zusam­
menarbeit durch Rechtshilfe und Auslieferung soll die gerichtliche Strafbarkeit nunmehr auf die Fälle 
der unerlaubten Verbringung von Abfällen ausgedehnt werden. 

Bedenkt man die Dimension der nicht umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, insbesondere 
von Sondermüll (vgl. HUMMERJOBWEXER, Probleme des Abfallexports aus Österreich, ÖZW, 
1994,1 ff.), handelt es sich freilich um einen "gemäßigten" Kriminalisierungseffekt, da die inkriminier­
ten Verhaltensweisen schon bisher verwaltungsstrafrechtlich zu ahnden sind. 

4. Ferner ist § 181b StGB in der geltenden Fassung vielfach auf Kritik gestoßen. Durch die Verwei­
sung auf eine Beeinträchtigung "nach Art und Umfang des § 180 Abs. 2" fehlt nämlich ein vorverlager­
ter Schutz für die nur durch § 180 Abs.l geschützte Luft, weshalb etwa eine großräumige Verfrachtung 
von Schadstoffen in die Luft möglicherweise straflos bleibt, weil eine unmittelbar von der Luftver­
schmutzung ausgehende (abstrakte) Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen 
(§ 180 Abs.1 Z 1) nur schwer nachweisbar ist. 

Als problematisch wurde es schließlich erachtet, daß dem § 181b kein korrespondierendes Fahrläs­
sigkeitsdelikt zugeordnet worden ist, weil der Nachweis des Vorsatzes gerade in bezug auf die in § 180 
Abs.2 genannten Kriterien Schwierigkeiten bereiten kann (vgl. TRIFFTERER, Kommentar zum 
StGB, § 181b Rz 4 f.) und eine Abgrenzung der verwaltungsbehördlichen von der gerichtlichen Zustän­
digkeit bloß an hand der subjektiven Tatseite in vielen Fällen zu einem vermeidbaren doppelten Ver­
fahrensaufwand führt (Fortsetzung bzw. Einleitung eines verwaltungsbehördlichen Strafverfahrens 
nach Einstellung bzw. Freispruch im gerichtlichen Strafverfahren). Der vorliegende Entwurf will 
neben der Kriminalisierung des "Mülltransits" diese Kritik aufgreifen, den Tatbestand des bisherigen 
§ 181b aufgliedern bzw. erweitern und auch die Verknüpfung zwischen der umweltgefährdenden Müll­
beseitigung und dem umweltgefährdenden Betreiben von Anlagen auflösen. Damit soll auch der Ver­
pflichtung durch Art. 4 der Richtlinie des Rates 91/156/EWG, ABI. 1991, Nr. L 78/32, entsprochen wer­
den, wonach die erforderlichen Maßnahmen zu treffen sind, daß Abfälle so verwertet oder beseitigt 
werden, daß Wasser, Luft, Boden und die Tier- und Pflanzenwelt nicht gefährdet werden. 

11. Zu §§ 181b und c: 

Die vorgeschlagene Regelung des § 181b unterscheidet zwischen dem umweltgefährdenden 
Behandeln (Abs.l) und dem umweltgefährdenden Verbringen (Abs.2) von Abfällen. 

1. Unter dem im § 181b Abs.l verwendeten Begriff "Abfälle" sind bewegliche Sachen zu verste­
hen, dcren sich jemand (als für ihn wertlos geworden) entledigen will oder entledigt hat und deren 
Erfassung und Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse geboten ist, und zwar gleichgültig, ob 
es sich um gefährlichen Abfall, Altöl, Hausmüll oder Abfall sonstiger Art ("Sperrmüll") handelt 
(LEUKAUF-STEININGER, StGB3 § 181b Rz 4). 

1.1. Behandelt (i. e. S.) werden Abfälle durch Verarbeitung jedweder Art, unabhängig davon, ob 
diese zur Weiterverwertung oder lediglich zur Vorbereitung einer Entsorgung, wie etwa beim Zerklei­
nern oder Entgiften, durchgeführt wird. 

1.2. Lagern ist schon nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gleichzusetzen mit aufbewahren und 
beinhaltet daher jede Zwischenlagerung vor der endgültigen Beseitigung. Aber auch wer Abfälle, die 
sich zB durch Zeitablauf selbst entgiften, in einem eigens dazu präparierten Raum aufbewahrt, lagert 
diese und lagert sie nicht ab, unabhängig davon, was mit dem Abfall danach geschehen soll (vgl. 
TR.IFFTERER, Kommentar zum StGB, § 181b Rz 10). 

1.3. Ablagern ist schon vom allgemeinen Sprachgebrauch her gleichbedeutend mit Weglegen und 
beinhaltet daher zumindest von der Intention her auf Dauer gerichtete Aufbewahrung, wie etwa die 
Endlagerung von atomarem Müll. 

1.4. Ablassen bezieht sich nicht bloß auf Abwasser oder auf flüssigen Abfall, sondern auch auf das 
Entweichenlassen von verschmutzter Luft oder anderen Gasen (TRIFFTERER, a.a.O., Rz 12). 

1.5. Mit der Formulierung "sonst beseitigt" wird eine Auffangvariante umschrieben, mit der alle 
denkbaren Alternativen zu den eigens angeführten Tathandlungen erfaßt und so ein möglichst lücken­
loser Schutz bei der Abfallbeseitigung gewährleistet werden soll. 
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1.6. Alle Tathandlungen sind nur tatbildmäßig, wenn sie entgegen einer Rechtsvorschrift oder 
einem behördlichen Auftrag vorgenommen werden, wobei sich nach dem Beitritt Österreichs zur Euro­
päischen Union diese Verwaltungsakzessorietät auch auf unmittelbar anzuwendendes Recht der EU 
beziehen kann. 

1.7. Bei jeder der Handlungsvarianten muß ferner hinzukommen, daß durch die Verhaltensweise 
des Täters entweder die Gefahr einer Verunreinigung oder Beeinträchtigung von Wasser, Boden oder 
Luft entstehen kann, die eine Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen oder eine 
Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in einem größeren Gebiet hervorrufen kann, oder die 
Gefahr einer nachhaltigen, schweren und in großem Ausmaß erfolgenden Verunreinigung bzw. Beein­
trächtigung der erwähnten Umweltmedien bewirkt wird (vgl. § 180 Abs. 2 StGB). Es muß sich bei die­
ser Alternative um die Gefahr einer Verunreinigung handeln, die für immer oder doch für lange Zeit 
anhält oder zu deren Beseitigung ein 500000 S übersteigender Aufwand erforderlich wäre (vgl. LEU­
KAUF-STEININGER, a.a.O., § 180 Rz 22). 

Dabei ist davon auszugehen, daß die Gefährdungsvarianten des Abs. 1 für die einzelnen Umwelt­
medien in unterschiedlichem Ausmaß wirksam werden, weil etwa die "Nachhaltigkeit" einer Beein­
trächtigung der Luft selten nachweisbar sein wird, wohl aber die mit einer solchen Beeinträchtigung 
verbundenen nachteiligen Wirkungen für die menschliche Gesundheit bzw. den Tier- und Pflanzen be­
stand. 

Die damit umschriebene abstrakte Gefährlichkeit ist durch eine ex ante-Beurteilung eigens festzu­
stellen, wobei zu prüfen ist, ob im Fall einer Verunreinigung bzw. Beeinträchtigung die im § 180 Abs.l 
oder Abs.2 näher umschriebenen Gefahren eintreten können. Der Unterschied zu § 180 besteht also 
darin, daß für § 181b Abs.l die Gefahr einer Verunreinigung oder sonstigen Beeinträchtigung 
genügt, während für § 180 dieser (und im Rahmen des § 180 Abs. 2 auch der dort näher umschriebe­
ne) Erfolg bereits eingetreten sein muß. 

2. Der Vorsatz muß im Falle des § 181b Abs.l neben der Verwaltungsrechtswidrigkeit nicht nur 
die Tathandlung, sondern auch deren Eignung zur Verunreinigung oder Beeinträchtigung in der zu 
Pkt. 1.7. umschriebenen Art bzw. in dem dort beschriebenen Umfang umfassen. Bezieht sich der Vor­
satz nicht auf das zuletzt genannte Tatbestandselement, so kommt lediglich eine Bestrafung nach der 
entsprechenden Fahrlässigkeitsvariante des § 181e in Betracht. 

3. Abs.2 ist als reines Tätigkeitsdelikt konstruiert, weil die konsenslose oder konsenswidrige grenz­
überschreitende Verbringung von gefährlichen Abfällen im Lichte des Basler Übereinkommens per se 
strafwürdig erscheint und damit auch der Bestimmung des Art. 26 Abs.5 der Verordnung (EWG) 
NT. 259/1993 des Rates eher entsprochen wird. Dies erscheint auch deshalb gerechtfertigt, weil die Ver­
ordnung über die Ausnahme bestimmter Abfälle von der Bewilligungspflicht für die Einfuhr und die 
Ausfuhr sowie die Bestätigungspflicht für die Durchfuhr, BGBL Nr. 1084/1994, für Abfälle, die inner­
halb des OE CD-Raumes verwertet werden, eine sinnvolle Einschränkung in bezug auf die Genehmi­
gungs- bzw. Bestätigungspflicht bei grenzüberschreitenden Verbringungen von Abfällen schafft, sodaß 
infolge der Verwaltungsakzessorietät des Tatbestandes insoweit auch keine Strafbarkeit besteht. 

3.1. Während die (korrespondierende) Verwaltungsstrafbestimmung des §39 Abs.llit.b Z23 
nicht zwischen gefährlichen und sonstigen Abfällen differenziert, erfaßt Abs.2 vor allem "gefährliche 
Abfälle" (Sondermüll) unter der Voraussetzung, daß sie nach Art (generell), Beschaffenheit (wegen 
des Gehaltes an Schadstoffen) oder allein wegen ihrer Menge (vgl. DREHER-TRÖNDLE, StGB47, 
Rz 5 zu § 326) zur Vermeidung der im Abs.l genannten Gefahren für die Umwelt - konkret - einer 
ordnungsgemäßen Behandlung (Entsorgung, § 2 Abs.4 A WG) bedürfen. Aus der gerichtlichen Straf­
barkeit werden somit jene Fälle ausgenommen, in denen schädliche Einwirkungen auf die Umwelt nach 
Art des Abs. 1 anhand der genannten Kriterien ausgeschlossen sind. (Eine Doppelbestrafung wird 
durch die Subsidiaritätsklausel des § 39 A WG hintangehalten.) 

Einer besonderen Behandlung wegen ihrer Art werden in der Regel insbesondere gefährliche 
Abfälle nach Artikell Abs.1 lit. a des Basler Übereinkommens (Abfälle, die einer in Anlage I dieses 
Abkommens enthaltenen Gruppe angehören, es sei denn, sie besitzen keine der in Anlage 111 des 
Abkommens angeführten Eigenschaften) sowie jene Abfälle bedürfen, deren ordnungsgemäße 
Behandlung besondere Umsicht und besondere Vorkehrungen im Hinblick auf die öffentlichen Inter­
essen im Sinne des § lAbs. 3 A WG erfordert und deren ordnungsgemäße Behandlung jedenfalls wei­
tergehender Vorkehrungen oder einer größeren Umsicht bedarf, als dies für die Behandlung von Haus­
müll entsprechend den Grundsätzen des § lAbs. 3 A WG erforderlich ist (§ 2 Abs. 5 A WG); hiezu zäh­
len jedenfalls die in der Verordnung über die Festsetzung gefährlicher Abfälle, BGB\. NT. 49/1991, auf­
gezählten Stoffe. 
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3.2. Die in dem vorgeschlagenen Abs.2 verwendeten Begriffe Einfuhr in das Inland, Ausfuhr aus 
dem Inland und Durchfuhr durch das Inland entsprechen den im vorgeschlagenen § 177a StGB verwen­
deten Tatbestandsmerkmalen (siehe Erläuterungen zu Art. I Z22). 

III. Zu § 181d: 

Das umweltgefährdende Betreiben von Anlagen soll in einem eigenen Tatbestand geregelt wer­
den, zumal der bisherige Zusammenhang mit dem umweltgefährdenden Beseitigen von Abfällen 
wenig einsichtig erscheint. Die Erweiterung des strafrechtlichen Schutzes der "Luft" folgt internationa­
len Vorbildern (§ 325 dStGB) und strebt einen gleichwertigen Schutz der Gewässer, des Bodens und 
der Luft an. Im Vergleich zu § 325 Abs.2 dStGB stellt die hier verlangte abstrakte Gemeingefahr 
jedoch eine relativ hohe Strafbarkeitsschwelle dar, da es nach der deutschen Bestimmung bloß darauf 
ankommt, daß "beim Betrieb einer Anlage" (verwaltungsrechtswidrig) Schadstoffe in bedeutendem 
Umfang in die Luft freigesetzt werden. 

Tathandlung soll das Betreiben von Anlagen, die Schadstoffe freisetzen, auf eine bestimmte, mit 
(abstrakter) Gemeingefahr verbundene Art sein. 

Anlagen sind solche beliebiger Art, solange sie nur überhaupt geeignet sind, irgendwelche Schad­
stoffe freizusetzen. Sie können unbewegliche Einrichtungen mit fest eingebundenen Maschinen sein, 
wie zB Fabriken und Müllverbrennungsanlagen. Da eine Beschränkung auf Anlagen unbeweglicher 
Art weder dem allgemeinen Sprachgebrauch noch der ratio der vorgeschlagenen Regelung ent­
spricht, sollen aber auch transportable Betriebsanlagen erfaßt werden, die vorübergehend installiert 
und schon nach kurzer Zeit wieder abtransportiert werden (vgl. TRIFFfERER, a.a.O., § 181b 
Rz 15). Die Anlage muß nicht nur geeignet sein, Schadstoffe freizusetzen, sondern auch in einer Weise 
betrieben werden, durch die tatsächlich Schadstoffe freigesetzt werden. Schadstoffe sind dabei alle 
Stoffe, die für die Umwelt und/oder für deren Medien nachteilige Folgen haben können, soweit diese 
geeignet sind, Gewässer, den Boden oder die Luft in einer der Tatmodalitäten des § 180 zu beeinträch­
tigen. 

Zur abstrakten Gemeingefahr wäre auf das zu § 181b Ausgeführte zu verweisen. 

Zu Art. I Z 24 (§ 183a StGB): 

Die besondere, an § 9 orientierte Irrtumsregelung für das Umweltstrafrecht ist an die neugestalte­
ten Tatbestände anzupassen. Eine darüber hinausgehende Änderung wird damit nicht bewirkt. 

Zu Art. I Z 25 (§ 194 StGB): 

I. Die geltende Regelung, Ehebruch - wenn auch nur als Privatanklagedelikt - mit den Mitteln 
des gerichtlichen Strafrechts zu ahnden, ist schon seit langem umstritten. Nachdem bereits in der 
Begründung zum Strafgesetzentwurf 1927 und in den Erläuternden Bemerkungen zu den Ministerial­
entwürfen 1964 und 1966 für ein neues StGB die (weitere) Sinnhaftigkeit einer strafgerichtlichen Ahn­
dung des Ehebruchs bezweifelt worden war, hat erstmals die Regierungsvorlage eines Strafrechtsände­
rungsgesetzes 1970 (1971) vorgeschlagen, die Regelungen der §§ 502 und 503 des (bis 1974 in Kraft 
gestandenen) Strafgesetzes ersatzlos aufzuheben. Begründet wurde dieser Vorschlag nicht nur mit 
der mangelnden Effizienz eines Privatanklagedelikts sowie mit der absoluten, aber - im Verhältnis 
zur Häufigkeit der Treueverletzungen - auch relativen Seltenheit durchgeführter Strafverfahren 
bzw. der geringen Anzahl der Verurteilten, sondern auch damit, daß die meisten Privat anklagen 
wegen Ehebruchs lediglich zur Vorbereitung einer Scheidungsklage eingebracht werden und Strafver­
fahren "nur ganz ausnahmsweise und unter besonderen Umständen ( ... ) eine Entwicklung (ein)leiten, 
die zu einer echten Sanierung der Ehe führt", und auch diese wenigen Fälle es nicht rechtfertigten, 
"eine Strafdrohung aufrechtzuerhalten, die dem Ansehen der Ehe als Institution - weil ihrem Wesen 
widersprechend - nicht dienen kann, in der Regel nicht dazu eingesetzt wird, die Ehe aufrechtzuerhal­
ten und dazu typischerweise auch ungeeignet ist" (39 BlgNR XII. GP, 17 f.). Zudem entspreche der 
Vorschlag der Rechtslage "in vielen anderen Staaten", wie England, Finnland, Norwegen, Schwe­
den, Dänemark und der Bundesrepublik Deutschland. 

Trotz dieser gewichtigen Bedenken konnte sich der lustizausschuß, der die für und wider eine 
Beseitigung der Strafbarkeit sprechenden Erwägungen eingehend erörtert hatte, damals nicht auf eine 
Aufhebung der §§ 502 und 503 StG einigen, hielt es aber für zweckmäßig, dem Nationalrat einen 
gemeinsamen Antrag vorzulegen, der - ausgehend von den Vorschlägen der Strafrechtskommission 
und den auf deren Entwurf aufbauenden Ministerialentwürfen 1964 und 1966 für ein neues Strafgesetz­
buch - eine gegenüber dem früheren Recht modifizierte Strafbestimmung gegen Ehebruch enthielt. 
Der Vorschlag bestand darin, das Verfolgungsrecht in Fällen auszuschließen, in denen die eheliche 
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Gemeinschaft bereits seit einem Jahr aufgehoben ist. Dieser neu gefaßte § 502 StG wurde - im wesent­
lichen unverändert - als § 194 in das Strafgesetzbuch 1974 übernommen. 

II. Die Überlegungen der Regierungsvorlage eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1970 zur Sinn­
haftigkeit und Eignung des Strafrechtes als Mittel zum Schutz von Ehen treffen heute in verstärktem 
Maße zu und sind durch die rechtlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen im In- und Ausland voll 
bestätigt worden. Wenn schon im Hinblick auf die "nur noch 116" Verurteilungen im Jahr 1966 grund­
sätzliche Zweifel an der Wirksamkeit einer Strafbestimmung gegen Ehebruch geäußert wurden, so 
trifft das in um so größerem Ausmaß auf die Situation der letzten Jahre zu, in denen es nur noch zu 
einer verschwindend kleinen Anzahl von Verurteilungen nach § 194 StGB gekommen ist (1987: 12, 
1988: 16, 1989: 15, 1990:2, 1991: 4, 1992:5, 1993: 4, 1994:4). 

Ein Vergleich mit dem Ausland hat überdies gezeigt, daß die Straflosigkeit des Ehebruchs nicht 
nur der Rechtslage in vielen anderen Staaten entspräche, sondern daß dessen Strafbarkeit heute in 
Europa geradezu als Unikum betrachtet werden muß. Von allen Europaratsstaaten ist - abgesehen 
von der Türkei - Österreich der einzige, in dem heute noch eine strafrechtliche Ahndung ehelicher 
Treuebrüche möglich ist. Zuletzt ist die Strafbarkeit des Ehebruchs in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein - das erst kurz davor das österreichische StGB mit wenigen Abweichungen rezipiert 
hatte - fallengelassen worden. 

III. Aber nicht nur die Entwicklung vergleichbarer Rechtsordnungen und der Umstand, daß in 
Österreich diese Strafbestimmung in den letzten Jahren kaum mehr zur Anwendung gelangt und 
zuletzt faktisch obsolet geworden ist, lassen die ersatzlose Aufhebung des § 194 StGB angezeigt erschei­
nen. Es darf auch nicht außer acht gelassen werden, daß das Strafrecht innerhalb der gesellschaftlichen 
Reaktionen auf unerwünschte Verhaltensweisen eine ganz spezifische Funktion hat: Mehr als jede 
andere Sanktion enthält nämlich eine gerichtliche Verurteilung einen besonderen sozia1ethischen 
Tadel der Gesellschaft, der sich zumeist in einer Drohung (auch) mit Freiheitsentzug und in Rechtsfol­
gen sowie in der mit der Verurteilung verbundenen Stigmatisierung als "vorbestraft" niederschlägt. 
Der Gesetzgeber muß daher - will er nicht eine allgemeine Entwertung des die ultima ratio gesell­
schaftlicher Reaktionsformen darstellenden gerichtlichen Strafrechts in Kauf nehmen - bedacht 
sein, nur jene Verhalterisweisen mit Strafe zu bedrohen, die nach den Vorstellungen des überwiegen­
den Teils der Rechtsgemeinschaft tatsächlich der Prävention durch das gerichtliche Strafrecht bedür­
fen. Die Auffassungen über die Eignung und Erforderlichkeit der gerichtlichen Strafbarkeit für eine 
solche Prävention sind - selbst in Teilen des strafrechtlichen Kernbereiches - im Laufe der Zeit 
Wandlungen unterworfen gewesen. Das Strafrecht kennt deshalb sowohl Neukriminalisierungen, etwa 
im Bereich der Umwelt, als auch Entkriminalisierungen. Gerade aus den höchstpersönlichen Lebens­
bereichen hat sich das gerichtliche Strafrecht - der gesellschaftlichen Entwicklung entsprechend -
mehr und mehr zurückgezogen, weil sich, wenn auch nur schrittweise, die Erkenntnis durchgesetzt 
hat, daß das Strafrecht ein unangemessenes und nicht einmal wirkungsvolles Reaktionsmittel zur Rege­
lung enger zwischenmenschlicher Beziehungen ist. 

Wie schon in der Regierungsvorlage 1970 betont, widerspricht grundsätzlich jeder Rechtszwang 
dem allgemeinen Verständnis von ehelicher Zuneigung und Treue sowie den übrigen aus der Ehe 
erwachsenden persönlichen Verpflichtungen. Im übrigen ist das Recht des verletzten Ehegatten, bei 
Nichtbeachtung solcher Verpflichtungen die in der Regel mit einschneidenden Konsequenzen verbun­
dene Auflösung der Ehe zu verlangen, - soweit im Bereich persönlicher Beziehungen rechtliche Fol­
gen überhaupt angemessene Reaktionsmittel darstellen - eher geeignet, ein den Grundsätzen der Ehe 
entsprechendes Verhalten der Ehepartner zu fördern, als die gerichtliche Verurteilung wegen Versto­
ßes gegen eine Bestimmung, die im Rechtsbewußtsein der Gesellschaft praktisch nicht mehr existiert. 

IV. Es besteht kein Zweifel, daß die Ehe als eine der wichtigsten Formen menschlichen Zusam­
menlebens zu schützen und zu fördern ist. Deshalb soll auch an dieser Stelle ausdrücklich der im Begut­
achtungsverfahren bisweilen geäußerten Befürchtung entgegengetreten werden, die Aufhebung der 
Strafbarkeit des Ehebruchs sei als mangelndes Interesse des Staates und der Gesellschaft am Schutz 
dieser Einrichtung zu deuten. Eine zeitgemäße Absicherung und Förderung der Ehe kann heutzutage 
jedoch nicht mehr durch gerichtliche Strafbestimmungen, sondern weit eher durch zivilrechtliche und 
sozialversicherungsrechtliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die gesetzliche Krankenversicherung der 
Angehörigen und die Überlebendenpension für den verwitweten Ehegatten, oder durch Verbesserun­
gen der erbrechtlichen Stellung des überlebenden Ehegatten, aber auch durch eine Ausweitung der 
nachteiligen Folgen für den an der Scheidung schuldigen Ehepartner erreicht werden. Durch solche 
bereits im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen sowie durch die ausdrückliche Normierung der ehelichen 
Treueverpflichtung im § 90 ABGB bleibt der hohe Stellenwert, den die Ehe und auch die Treue im 
ehelichen Zusammenleben einnehmen, in der österreichischen Rechtsordnung nach wie vor verankert. 
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Zu Art. I Z 26 (§ 195 StGB): 

I. Die Strafbestimmung der Entziehung eines Minderjährigen aus der Macht des Erziehungsbe­
rechtigten (§ 195 StGB) wurde im Rahmen der Strafrechtsreform 1974 als strafbare Handlung gegen 
die Familie selbständig vertypt. Zweck dieser Bestimmung ist der Schutz der Befugnisse des Erzie­
hungsberechtigten eines Minderjährigen, allerdings nur soweit dies dem Wohle des Minderjährigen 
dient (30 BlgNR; XIII. GP, 334). Der Gesetzgeber ging dabei davon aus, daß für das Wohl des Minder­
jährigen dann am besten gesorgt sei, wenn ihn der Erziehungsberechtigte selbst erzieht oder zumindest 
seine Erziehung leitet oder überwacht. Eine mögliche Gefährdung des Kindeswohles durch den Erzie­
hungsberechtigten selbst sowie ein dem Alter und der Reife des Minderjährigen entsprechender Mitbe­
stimmungsanspruch blieben dabei - entsprechend dem damals geltenden Kindschaftsrecht - ebenso 
unberücksichtigt wie die Tatsache, daß die meisten Entziehungsfälle im Einverständnis mit dem Min­
derjährigen erfolgen. Der Schutz des bis heute unverändert geltenden § 195 StGB orientiert sich somit 
primär an der Erhaltung der "Macht" des Erziehungsberechtigten und nur in zweiter Linie am Wohl 
und an den berechtigten Interessen Minderjähriger. 

Mittlerweile ist jedoch der Gedanke der Wahrung des Kindeswohls zum Grundprinzip des öster­
reichischen Kindschafts- und Jugendwohlfahrtsrechts geworden (vgl. etwa §§ 137, 178a ABGB, § 2 
Abs.2 JWG), während unzeitgemäß gewordene Bestimmungen - etwa über die väterliche Gewalt 
(§ 147 ABGB a.F.) und das elterliche Züchtigungsrecht (§ 145 ABGB a. F.) - außer Kraft getreten 
sind. Auch das von Österreich jüngst ratifizierte UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
(BGBI. Nr. 7/1993) wertet das Kindeswohl als einen Gesichtspunkt, der bei allen Kinder betreffenden 
Maßnahmen, somit auch bei Gesetzgebungsmaßnahmen, vorrangig zu berücksichtigen ist (Art. 3). 
Nach Art. 12 Abs.1 dieser Konvention ist die Meinung des Kindes - entsprechend seinem Alter 
und seiner Reife - in allen seinen Angelegenheiten zu berücksichtigen. 

11. Die Pflegschaftsgerichte, Kinder- und Jugendanwälte sowic die Einrichtungen der freien 
Jugendwohlfahrt sind immer wieder mit Fällen konfrontiert worden, die die Rcformbedürftigkeit 
der geltenden Regelungen zeigen. Allen diesen Fällen war gemeinsam, daß der Erziehungsberechtigte 
denjenigen, der die minderjährige Person bei sich aufnimmt, durch seinen Verfolgungsantrag selbst 
dann in Strafverfolgung ziehen kann, wenn durch die Tat eine Notlage der minderjährigen Person 
gelindert wird oder wenn diese infolge ihres Alters und ihrer Reife durchaus in der Lage ist, die Verant­
wortung für ihren Aufenthaltsort selbst zu übernehmen. Der Einsatz strafrechtlicher Mittel zur Durch­
setzung des - aus dem Recht auf Pflege und Erziehung erfließenden - Aufenthaltsbestimmungsrech­
tes des Erziehungsberechtigten erscheint in solchen und ähnlich gelagerten Fällen aus heutiger Sicht 
überzogen, zumal zivilrechtliche Zwangsmaßnahmen zur Rückholung eines Minderjährigen nur inso­
weit zulässig sind, als es Pflege und Erziehung erfordern (§ 146b ABGB). Der strafrechtliche Schutz 
des Aufenthaltsbestimmungsrechtes ist somit weiterreichend als es die in Betracht kommenden pfleg­
schaftsrechtlichen Maßnahmen zur Durchsetzung dieses Rechts sind. 

Der vorliegende Gesetzentwurf verkennt nicht, daß das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Erzie­
hungsberechtigten ein schutzwürdiges Recht ist, hält es aber für angebracht, eine Anpassung der Straf­
bestimmung des § 195 StGB an die entsprechenden zivilrechtlichen Bestimmungen vorzunehmen und 
damit dem Grundprinzip des Kindeswohls verstärkt Rechnung zu tragen. Nicht zuletzt war für den Vor­
schlag auch von Bedeutung, daß junge Menschen in der heutigen Zeit im allgemeinen wesentlich früher 
als mit der Erreichung der Volljährigkeitsgrenze reif und selbständig werden. 

III. Der Entwurf schlägt daher folgende Änderungen des § 195 StGB vor: 

1. Da Schutzobjekt des vorgeschlagenen neuen § 195 StGB nicht mehr die "Macht" des Erzie­
hungsberechtigten sein soll, sondern (lediglich) das Recht des Erziehungsberechtigten auf Bestim­
mung des Aufenthalts des Kindes (§ 146b ABGB), wird vorgeschlagen. die Strafbestimmung des 
§ 195 StGB künftig als Vergehen der "Kindesentziehung" zu bezeichnen, wobei unter "Kind" -
dem Regelungsinhalt dieser Bestimmung entsprechend - eine minderjährige Person unter 16 Jahren 
zu verstehen ist. 

2. Die Schutzaltersgrenze soll vom 19. Lebensjahr auf das 16. Lebensjahr herabgesetzt werden. 
Schon nach den oben dargestellten Überlegungen besteht keine Notwendigkeit mehr, denjenigen, 
der eine Person über 16 Jahren mit deren Einverständnis - wenn auch gegen den Willen ihrer Eltern 
- bei sich aufnimmt, unter gerichtliche Strafdrohung zu stellen. Die - flexibleren - außerstrafrecht­
lichen Maßnahmen zur zwangsweisen Zurückholung eines Minderjährigen (§§ 146b ABGB, 24 Abs. 1 
Z4 SPG) scheinen für solche Fälle ausreichend. Hält jemand eine minderjährige Person gegen deren 
Willen bei sich fest oder tut er ihr sexuelle Gewalt an, so kommen auch weiterhin die Straftatbestände 
der Freiheitsentziehung (§ 99 StGB) oder der Nötigung (§ 105 StGB) bzw. die Strafbestimmungen des 
Sexualstrafrechts zum Tragen. Die Altersgrenze von 16 Jahren spielt im übrigen auch in der - von der 
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Zielrichtung her in gewisser Weise vergleichbaren - Strafbestimmung gegen die "sittliche Gefährdung 
von Personen unter 16 Jahren" (§ 208 StGB) eine Rolle und ist auch im Zivilrecht ua. insofern von 
Bedeutung, als mit diesem Alter die Ehemündigkeit für Mädchen eintritt. 

Die Tathandlungen des neuen Abs. 1 entsprechen im übrigen denen des geltenden Abs. 1. 

3. Die beabsichtigte Neuregelung wird auch zum Anlaß genommen, die Aufhebung der strafsatz­
erhöhenden Qualifikation des Abs. 3 vorzuschlagen. Nach dieser Gesetzesstelle ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren zu bestrafen, wer die Tat begeht, um die minderjährige Person zur Unzucht zu miß­
brauchen oder der Unzucht zuzuführen. Diese Qualifikationsregelung spielt einerseits in der Praxis 
kaum eine Rolle, andererseits besteht kein zusätzliches Strafbedürfnis für solche Fälle, zumal ein gewis­
ser Wertungswiderspruch darin gesehen werden kann, daß die bloße Absicht, eine Person unter 
16Jahren zu mißbrauchen oder der Unzucht zuzuführen, mit höherer Strafe geahndet wird, während 
ansonsten die (tatsächliche) Vornahme einer geschlechtlichen Handlung an einer Person, die das 
14. Lebensjahr vollendet hat, grundsätzlich straflos ist. Für alle sonst denkbaren Möglichkeiten reichen 
die übrigen Bestimmungen des Strafgesetzbuches, insbesondere gegen Kuppelei, entgeltliche Förde­
rung fremder Unzucht, Förderung gewerbsmäßiger Unzucht oder Zuhälterei (§§ 213 ff.), gegen Entfüh­
rung einer unmündigen Person (§ 101) oder gegen Beischlaf oder Unzucht mit Unmündigen (§§ 206 f.) 
aus. 

4. Als weitere Änderung schlägt der Entwurf vor, die Voraussetzungen für das Strafverfolgungs­
recht insofern zu ändern, als - über den Verfolgungsantrag des Erziehungsberechtigten hinaus - auch 
eine Ermächtigung des Jugendwohlfahrtsträgers zur Strafverfolgung erforderlich sein soll, wenn die 
minderjährige Person das 14. Lebensjahr vollendet hat, also nicht mehr unmündig ist. Dies bedeutet, 
daß in einem solchen Fall ein Strafverfolgungsrecht wegen Kindesentziehung zwar schon dann ent­
steht, wenn ein Verfolgungsantrag des Erziehungsberechtigten nachgewiesen wird, daß aber - dar­
über hinaus - die Ausübung des Verfolgungsrechtes durch den Staatsanwalt von der Zustimmung 
des Jugendwohlfahrtsträgers abhängig ist. Diese zusätzliche Verfolgungsvoraussetzung soll keinen Ein­
griff in rechtmäßig ausgeübte Erziehungsrechte bewirken, sondern lediglich Gewähr dafür bieten, daß 
die Durchsetzung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes des Erziehungsberechtigten in jedem Fall auch 
den Interessen der betroffenen, bereits mündigen Person entspricht und Strafsanktionen erforderlich 
sind. Vor der Einholung der Ermächtigung mittels Anfrage wird der Staatsanwalt sich davon zu über­
zeugen bzw. dafür zu sorgen haben, daß dem Jugendwohlfahrtsträger ausreichende Entscheidungs­
grundlagen zur Verfügung stehen, die diesem die Wahrung der 14tägigen Frist des § 2 Abs.5 StPO 
ermöglichen. 

5. Die Herabsetzung der Schutzaltersgrenze auf 16 Jahre sowie das zusätzliche Erfordernis einer 
Ermächtigung des Jugendwohlfahrtsträgers zur Verfolgung des Täters, wenn die entzogene Person 
das 14. Lebensjahr erreicht hat, lassen für den bislang im § 195 Abs.4 zweiter Satz festgelegten Straf­
aufhebungsgrund der Eheschließung eines Tatbeteiligten mit der minderjährigen Person praktisch kei­
nen Anwendungsbereich mehr, sodaß ein weiterer Verbleib dieser Regelung in der Strafbestimmung 
des § 195 StGB nicht mehr sinnvoll erscheint. 

Andererseits schlägt der Entwurf im Abs.4 die Einführung eines neuen Strafausschließungsgrun­
des vor: Demjenigen, der von einem Minderjährigen um Schutz und Aufnahme ersucht wird, ist es in 
der Regel weder möglich noch zumutbar zu überprüfen, ob das Kindeswohl tatsächlich (objektiv) 
gefährdet ist, zumal nach den Erfahrungen der Praxis mißbrauchte oder mißhandelte Kinder bei einem 
ersten Gespräch häufig gar nicht fähig sind, ihre Probleme konkret und nachvollziehbar darzulegen. 
Der vorgeschlagene Strafausschließungsgrund stellt daher nicht auf eine objektive Gefährdung des 
Kindeswohls, sondern darauf ab, daß der Täter auf Grund der vorliegenden Umstände subjektiv 
Grund zur Annahme hatte, daß ohne sein Handeln das körperliche oder seelische Wohl der Person 
unter 16 Jahren ernstlich gefährdet wäre. Grund zur Annahme für eine solche ernstliche Gefährdung 
des körperlichen und seelischen Wohles wird vor allem dann gegeben sein, wenn die Person unter 
16Jahren von Mißhandlungen, von sexuellem Mißbrauch oder (grober) Vernachlässigung berichtet, 
Verletzungen aufweist und/oder deutliche Anzeichen von Angstzuständen oder sonstigen erheblichen 
Beeinträchtigungen des psychischen oder physischen Wohlbefindens zeigt. Unter Umständen kann es 
sogar genügen, wenn sich ein von zu Hause weggelaufenes Kind - auch ohne gen aue re Angabe von 
Gründen - entschieden gegen eine Rückkehr an den vom Erziehungsberechtigten festgelegten Auf­
enthaltsort sträubt. 

Die strafausschließende Wirkung soll allerdings grundsätzlich nur dann eintreten, wenn der Täter 
den Aufenthalt der minderjährigen Person dem Erziehungsberechtigten, dem Jugendwohlfahrtsträger 
oder der Sicherheitsbehörde ohne unnötigen Aufschub bekanntgegeben hat. Bei der Beurteilung der 
Rechtzeitigkeit der Bekanntgabe wird es jeweils auf die Umstände des Einzelfalles, insbesondere auf 
das Alter des betreffenden Minderjährigen, ankommen. Die Bekanntgabe des Aufenthaltes soll 
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jedoch dann entbehrlich sein (arg. "soweit erforderlich"), wenn dem Erziehungsberechtigten, dem 
Jugendwohlfahrtsträger oder der Sicherheitsbehörde der Aufenthalt des Minderjährigen ohnehin 
bekannt ist. 

Diese Verpflichtung zur Meldung soll Mißbräuche verhindern und sicherstellen, daß der (öffent­
liche) Jugendwohlfahrtsträger (bei Gefahr im Verzug) vorläufig selbst die erforderlichen Maßnahmen 
zur Pflege und Erziehung bis zur gerichtlichen Entscheidung treffen bzw. die zur Wahrung des Wohles 
des Minderjährigen erforderlichen gerichtlichen Verfügungen zur Entziehung oder Einschränkung des 
Obsorge- und Aufenthaltsbestimmungsrechtes des bisherigen Erziehungsberechtigten einleiten kann 
(§ 215 Abs. 1 ABGB). 

6. Der neue Abs.5 entspricht - unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen im 
Abs. 1 - dem Regelungsinhalt des geltenden Abs.5. 

Zu Art. I Z 27 (§ 217 StGB): 

Im Bereich des Menschenhandels war in den letzten Jahren ein kontinuierlicher Anstieg der 
bekanntgewordenen Fälle und Verurteilungen feststellbar. Dies ist auch in einem gewissen Zusammen­
hang mit der Entwicklung des Schlepperunwesens zu sehen, wobei Schlepper und Zuhälter in der Pra­
xis häufig arbeitsteilig und organisiert vorgehen. Mit einer Angleichung der Strafdrohung für die Fälle 
bandenmäßiger und organisierter Tatbegehung im Bereich des Menschenhandels an die bereits jetzt 
für gewerbsmäßige Begehung geltende Strafdrohung soll dieser Entwicklung Rechnung getragen 
und durch die damit verbundene Ausweitung der Sanktionsmöglichkeiten die präventive Wirkung 
des Straftatbestandes erhöht werden. Demnach erhöht sich der Strafrahmen des Abs. 1 auf Freiheits­
strafe von einem bis zu zehn Jahren, wenn der Täter die Tat als Mitglied einer Bande (§ 278 StGB) 
oder einer kriminellen Organisation (§ 278a StGB) begeht. 

Durch die Ersetzung des veralteten Begriffs der "gewerbsmäßigen Unzucht" durch den synony­
men Begriff der "Prostitution" soll lediglich der Gesetzeswortlaut des § 217 Abs. 1 und 2 der heutigen 
Alltagssprache angepaßt werden. Eine solche Anpassung in den übrigen in Betracht kommenden 
Bestimmungen soll einer künftigen Überarbeitung des Sexualstrafrechts vorbehalten bleiben. 

Zu Art. I Z 30 (§ 283 Abs.l StGB): 

Die Zunahme an fremdenfeindlichen und rassistischen Aktivitäten in letzter Zeit (vgl. die Ausfüh­
rungen zu Art. I Z 7), die auch bestimmten im Inland befindlichen Personen oder Personengruppen auf 
Grund ihrer (tatsächlichen oder vermeintlichen) Herkunft, Nationalität, Religions- oder Volkszugehö­
rigkeit, Rasse oder Hautfarbe cin Bleibe- oder Aufenthaltsrecht in der Wohnumgebung oder sogar im 
gesamten Bundesgebiet absprechen wollen und mitunter auch vor massiven Gewaltakten nicht zurück­
schrecken, macht es erforderlich, neben der verstärkten Verfolgung von präventiven Möglichkeiten im 
politischen, sozialen, pädagogischen und administrativen Bereich auch jene auf repressivem Gebiet zu 
überdenken und dabei insbesondere zu prüfen, ob die vorhandenen Möglichkeiten zur Gegensteue­
rung ausreichen. 

Vielfach wird - neben anderen Umständen - das Hetzen oder eine die Menschenwürde verlet­
zende Beschimpfung und Verächtlichmachung oder die Aufreizung oder Aufforderung zu einer feind­
seligen Handlung gegen Gruppen, die einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft, 
einer Rasse, einem Volk, einem Volksstamm oder einem Staat angehören, als Nährboden für rassistisch 
oder fremdenfeindlich motivierte Gewalttaten angesehen. Aus diesem Grund erscheint für Österreich 
heute, fünfzig Jahre nach Überwindung der Grausamkeiten des Nationalsozialismus, erneut eine 
besondere Wachsamkeit in diesem Bereich notwendig. Da die genannten Tathandlungen zur Aufberei­
tung und Verstärkung eines fremdenfeindlichen oder rassistischen Klimas in der Gesellschaft wesent­
lich beitragen können, sind - auch im Lichte der jüngsten Gewaltserie - hetzerische Verhaltenswei­
sen besonders mißbilligenswert. Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen erscheint der bestehende 
Strafrahmen des Tatbestandes der Verhetzung (Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr) zu eng, weil er dem 
beträchtlichen Unwertgehalt der in diesem Delikt vertypten Tathandlungen nicht ausreichend Rech­
nung trägt. 

Mit der Ausdehnung des Strafrahmens von einem auf zwei Jahre Freiheitsstrafe wird der Tatbe­
stand der Verhetzung aus der bezirksgerichtlichen Zuständigkeit in die Zuständigkeit des Gerichtshofs 
erster Instanz (Einzelrichter) übertragen. Dies hat unter anderem zur Folge, daß bei der Prüfung einer 
allfälligen Untersuchungshaft auch der Haftgrund der Tatbegehungs- und Ausführungsgefahr zur 
Anwendung gelangen kann. 

Die Anhebung der Strafobergrenze auf Freiheitsstrafe von zwei Jahren trägt auch dem transeuro­
päischen Charakter hetzerischer Tathandlungen Rechnung. Mit Blick auf die grenzüberschreitenden 
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rassistischen und fremdenfeindlichen Aktivitäten mancher erscheint vor allem auch eine Verbesserung 
der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit im Auslieferungs- und Rechtshilfebereich, verbunden mit 
einer Harmonisierung der einschlägigen Rechtsvorschriften, vonnöten: Bisher war etwa eine Ausliefe­
rung wegen Verhetzung auf Basis des § 11 Abs. 1 des Auslieferungs- und Rechtshilfegesetzes (ARHG) 
nicht möglich, weil danach eine Auslieferung nur wegen vorsätzlich begangener Handlungen zulässig 
ist, die nach österreichischem Recht mit einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe bedroht sind. Mit 
dem vorgeschlagenen erhöhten Strafsatz wird dieses Hindernis für eine Auslieferung entfallen. 

:lun Ad. nn (Ärrndlermlllgerrn dlu §trllllfpll"OzeßordI1lUlllllg) 

:lun Alrt. nn 711 (§ 9 Albs. 1 711 §tIP'O): 

Die Herausnahme des Tatbestandes des umweltgefährdenden Beseitigens von Abfällen und 
Betreibens von Anlagen (§ 181b StGB) aus der erweiterten Zuständigkeit der Bezirksgerichte durch 
das Strafprozeßänderungsgesetz 1993 wurde damit begründet, daß solche Verfahren in aller Regel 
eine Komplexität aufweisen, für die das bezirksgerichtIiche Verfahren wenig geeignet erscheint. Da 
diese Wertung auch auf den neu vorgeschlagenen Tatbestand des fahrlässigen Behandelns von Abfäl­
len (§ 181c StGB) zutrifft, soll auch dieser durch eine entsprechende Ergänzung des Deliktskatalogs des 
§ 9 Abs. 1 Z 1 in den Zuständigkeitsbereich der Gerichtshöfe erster Instanz übertragen werden. 

:lun Art. Rn :l 2 iit lll, 32 Ibis 35, 411 (§§ 13 Albs. 3, 4lO9 Albs. 3, 41110, 4110111, 4110b, 4lH umdl 4182 §tlP'O) 

Die zusammenfassende Neuregelung der Vorschriften über die nachträgliche Milderung der Stra­
fe, der Abschöpfung der Bereicherung und des Verfalls (§ 31a StGB) bedingt eine Angleichung im Ver­
fahrensrecht. 

Das im geltenden § 410 vorgesehene Verfahren für die nachträgliche Strafmilderung (Antrag des 
Gerichtshofs erster Instanz und Entscheidung des Gerichtshofs zweiter Instanz) ist aufwendig und -
vor allem im Hinblick darauf, daß kein Rechtsmittel vorgesehen ist - unter rechtsstaatlichen 
Gesichtspunkten nicht unproblematisch. Künftig soll daher in diesem und in den anderen im § 31a 
StGB angeführten Fällen - wie schon bisher nach § 410a über die Neubemessung des Tagessatzes 
- das Gericht entscheiden, das in erster Instanz erkannt hat, und dagegen ein Rechtsmittel zustehen 
(§ 410 Abs. 1 und 2). 

Auch soll die Hemmung oder Unterbrechung des Vollzuges der Strafe nicht nur wie bisher in den 
Fällen der Neubem~ssung des Tagessatzes (§ 409 Abs. 3 letzter Satz) und - in gewissem Umfang - der 
nachträglichen Strafmilderung (§ 482), sondern auch in den Fällen der Abschöpfung der Bereicherung 
und des Verfalls - auf Antrag oder von Amts wegen - anzuordnen sein. Dabei hat das Gericht im 
Einzelfall auf den möglichen Inhalt des zu fassenden Beschlusses, seinen Zweck und die Interessen 
des von ihm unmittelbar Betroffenen Rücksicht zu nehmen. Auf Grund eines offenbar aussichtslosen 
Antrags auf Neubemessung des Tagessatzes, Milderung der Strafe oder Änderung einer Entscheidung 
über die Abschöpfung der Bereicherung kommt die Anordnung der Hemmung oder Unterbrechung 
des Vollzuges jedenfalls nicht in Betracht (§ 410 Abs. 3). 

Der normative Inhalt des bisherigen § 409 Abs. 3 letzter Satz wurde in § 410 Abs. 3, jener des gel­
tenden § 410b in § 411 - jeweils in geänderter Form - aufgenommen; die in den bisherigen §§ 410a 
und 482 vorgesehenen Regelungen werden damit gegenstandslos. Die Anordnung einer Abschöpfung 
der Bereicherung soll künftig allerdings durch den Tod des Verurteilten nicht seine Wirksamkeit ver­
lieren; § 411 bezieht sich lediglich auf Geldstrafen sowie auf den Verfalls- und Wertersatz. 

:lun Alrt. nn 712 m. b, 20 1.H1111dl 22 (§§ 13 Albs. 5, 221 Abs.3 unl1ldl 300 §4lP'O): 

Der mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1987, BGBI. NT. 605 (§§ 47a und 153 Abs. 2), eingeleitete 
und durch das Strafprozeßänderungsgesetz 1993, BGBI. NT. 526 (§§ 162a und 250 Abs.3) ausgebaute 
Weg einer stärkeren Berücksichtigung von Opferinteressen im Strafverfahren, insbesondere in Form 
der Gewährleistung einer möglichst schonenden Befragung der Opfer von Sexualverbrechen, soll fort­
gesetzt werden (vgl. auch § 6 Abs.2 Z 2 der RichtIinienverordnung des Bundesministers für Inneres, 
BGBI. Nr. 266/1993). 

Die vielfach als besonders belastend empfundene Situation, wenn in ihrer Geschlechtssphäre ver­
letzte Personen das erlebte Geschehen vor einem ausschließlich gegengeschlechtIich besetzten 
Gerichtskörper wiederzugeben haben (insbesondere wenn Frauen ausschließlich vor Männern aussa­
gen sollen), soll durch die Bestimmungen der §§ 13 Abs.5 und 300 Abs. 2a über die Zusammensetzung 
von Schöffen- und Geschworenengerichten bei Sexualstraftaten vermieden werden. Als Mindeststan­
dard wird vorgeschlagen, daß in einem Schöffengericht mindestens ein Richter oder Schöffe und in 
einem Geschworenengericht mindestens zwei Geschworene dem Geschlecht des Opfers angehören 
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müssen. Zugleich soll aber auch gewährleistet werden, daß sich der Angeklagte in diesen Fällen nicht 
einem ausschließlich aus Personen des Geschlechts des mutmaßlichen Opfers der Straftat zusammenge­
setzten Spruchkörper gegenübersieht, sodaß im Schöffengericht zugleich mindestens ein Richter oder 
Schöffe und im Geschworenengericht mindestens zwei Geschworene dem Geschlecht des Angeklagten 
anzugehören hätten. 

In den §§ 221 Abs.3 und 300 Abs.4 soll ferner zum Ausdruck gebracht werden, daß auch bei der 
Beiziehung von Ersatzschöffen und Ersatzgeschworenen auf die besondere Zusammensetzung des 
Gerichtes bei Sexualdelikten Bedacht zu nehmen ist. 

Zu Art. U Z 3, 4 lit. bund lit. c, 10, 24 bis 26, 30, 36, 39, 40 und 42 (§§ 16, 41 Abs.l Z 7 und Abs.5, 68 
Abs.4, 363a bis 363c, 393a Abs.l, 433 Abs.2, 479, 480 und 490 Abs.l StPO sowie Überschrift des 
XX. Hauptstückes der StPO): 

I. Gemäß Art. 52 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist ein Urteil des Euro­
päischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) endgültig. Art. 53 EMRK verpflichtet die Staa­
ten, "sich nach dem Urteil zu richten". Nach herrschender Lehre beinhaltet diese Bestimmung des 
Art. 53 EMRK eine völkerrechtliche Verpflichtung, verleiht den Urteilen des EGMR jedoch keine 
unmittelbare innerstaatliche Wirkung; dies selbst dann nicht, wenn die EMRK - wie in Österreich 
- unmittelbar anwendbares Verfassungsrecht ist (vgI. MA YER, ZfV 1988, 482 FN 104). Die herr­
schende Auffassung leitet weiters aus Art. 53 EMRK gemäß dem Grundsatz der völkerrechtlichen Ver­
tragstreue die Verpflichtung eines Staates ab, in Konsequenz einer in einem Urteil des EGMR festge­
stellten Konventionsverletzung gegebenenfalls auch seine Rechtsordnung zu ändern (MA YER, a.a.O. 
FN 107). Nicht eindeutig geklärt hingegen ist die Frage, welche Verpflichtung sich aus Art. 53 EMRK in 
bezug auf die getroffene Feststellung einer bestimmten Konventionsverletzung durch einen staatlichen 
Hoheitsakt ergibt (vgl. FROWEIN-PEUKERT, EMRK-Kommentar, Rz 2 ff. zu Art. 53). Wenngleich 
anerkannt ist, daß Art. 53 EMRK die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, in ihrem innerstaatlichen Recht 
in jedem Fall eine Aufhebung jener Entscheidung vorzusehen, in bezug auf welche eine Verletzung der 
Konvention festgestellt wurde, hat sich in jüngerer Zeit die Ansicht durchgesetzt, daß es nicht nur "im 
besonderen Maße dem Prinzip der konventionsfreundlichen Anwendung innerstaatlichen Rechts" ent­
spreche (FROWEIN-PEUKERT, a.a.O., Rz 5), wenn Staaten die Aufhebung einer Entscheidung 
ermöglichen, die der EGMR als Konventionsverletzung beurteilt hat, sondern daß das Fortbestehen 
einer - unter Verletzung der Konvention zustande gekommenen - strafgerichtlichen Verurteilung 
jedenfalls dann eine Verletzung des Art. 53 EMRK darstellt, wenn eine Norm der EMRK durch inner­
staatliche Organe konventionswidrig ausgelegt wurde. Eine Verpflichtung zur "restitutio in integrum" 
wird daher jedenfalls insoweit anzunehmen sein, als das der innerstaatlichen Entscheidung zugrunde­
liegende innerstaatliche Recht einer konventionskonformen Auslegung zugänglich ist (vgl. POLAKIE­
WICSZ, Die Verpflichtung der Staaten aus den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschen­
rechte, 217 ff.; LIENBACHER, ÖJZ 1990,434; Human Rights Law Journal Vol. 13 [1992], 71). 

II. Österreich hat sich schon bisher bemüht, seinen dargestellten Verpflichtungen aus der Konven­
tion zu genügen, und hiezu in einer kontinuierlichen Auseinandersetzung eine Reihe von Änderungen 
im Strafprozeßrecht vorgenommen (vgl. OKRESEK, Die EMRK und ihre Auswirkung auf das österr. 
Strafverfahrensrecht, EuGRZ 1987,497 ff.). Ferner wurde von der auf Grund der §§ 33, 292 bestehen­
den Möglichkeit, rechtskräftig abgeschlossene Verfahren im Fall einer - durch eine Gesetzesverlet­
zung bewirkten - Konventionsverletzung im Wege einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des 
Gesetzes neuerlich aufzurollen, soweit wie möglich Gebrauch gemacht. Dies wurde durch den EGMR 
auch anerkannt, der mit Urteil vom 28. 6. 1993, Nr. 25/1989/185/295, im Fall WINDISCH gegen Öster­
reich (ÖJZ 1994,161) festgestellt hat, daß das in Österreich durchgeführte Verfahren nach Einbringung 
einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes einen Ersatz für die festgestellte Konven­
tionsverletzung darstelle und der Ausgang des neu durchgeführten Verfahrens eine Situation bewirkt 
habe, die einer "restitutio in integrum" so nahekomme, als dies nach Lage der Dinge möglich gewesen 
sei. 

Freilich haben die Fälle OBERSCHLICK gegen Österreich und KREMZOW gegen Österreich 
die Grenzen des Instituts der Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes zur Transformation 
von Urteilen des EGMR in die innerstaatliche Rechtsordnung aufgezeigt (Fall OBERSCHLIC~: 
EuGRZ 1991, 216ff.; M+R 199114, 171 ff.; ÖJZ 1991,641 ff.; Entscheidung des OGH vom 17. 9. 1992, 
12 Os 24, 25/92 = M+R 1992/5, 191 ff.; AnwBl 1992, 922ff. mit Glosse von GRAFF; Fall KREM­
ZOW: ÖJZ 1994, 21 0 ff.). Nach Auffassung des OGH kann eine Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung 
des Gesetzes nämlich keinesfalls "der bloßen Anpassung einer zur Zeit ihrer Fällung rechtsrichtigen 
Entscheidung an eine später geänderte Rechtslage oder an allenfalls modifizierte Wertungsmaßstä­
be" dienen. Ferner versagt das Institut der Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes auch 
bei der Bekämpfung von Ermessensentscheidungen, die nicht auf einer unrichtigen Rechtsansicht beru-
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hen, und wird auch gegen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes vielfach als unzulässig angese­
hen (v gl. FOREGGER-KODEK, StP06, Anm. I zu § 292; MA YERHOFER-RIEDER, StP03, Anm. 
bei E 4 zu § 292 mwN). Schließlich hat der vom Fortbestehen der Verurteilung Betroffene kein 
Antragsrecht; er kann die Einbringung einer Wahrungsbeschwerde bloß anregen. 

Auch das Institut der nachträglichen Strafmilderung nach § 410 kann eine bei der Sanktionsfin­
dung unterlaufene Konventionsverletzung nur dann sanieren, wenn durch sie die Beurteilung der Straf­
zumessungsschuld "offenbar" beeinflußt, im besonderen die Annahme eines ins Gewicht fallenden 
(zusätzlichen) Milderungsgrundes verhindert oder ein analog maßgebender Erschwerungsgrund heran­
gezogen wurde, der dem Verurteilten ohne die Konventionsverletzung nicht hätte angelastet werden 
können (OGH vom 3. April 1995, 14 Ns 2/95-18). 

IIl. Aus diesen Gründen soll zur Transformation von Urteilen des EGMR in die innerstaatliche 
Rechtsordnung ein neues Institut in die Strafprozeßordnung eingeführt werden, das es dem durch eine 
Konventionsverletzung Betroffenen ermöglicht, eine "restitutio in integrum" zu erreichen. (Daß eine 
solche "Erneuerung des Verfahrens" der österreichischen Rechtsordnung nicht völlig fremd ist, zeigt 
das - nicht mehr in Kraft stehende - Bundesgesetz vom 27.3.1963, BGBI. Nr. 66, über die Erneue­
rung von Berufungsverfahren in Strafsachen.) Damit soll auch das Bekenntnis Österreichs zu einem 
europäischen "ordre public" unterstrichen werden, welches unglaubwürdig wäre, wenn die Feststel­
lung der Konventionswidrigkeit auf eine Verurteilung ohne Einfluß bleiben könnte (vgl. VOGLER, 
Die Wiederaufnahme des Strafverfahrens bei Verstößen gegen die Konvention zum Schutze der Men­
schenrechte und Grundfreiheiten, in JESCHECK, Wiederaufnahme im deutschen und internationalen 
Recht, 712 ff., 722). Der neue Rechtsbehelf soll in einem neuen Abschnitt des XX. Hauptstückes der 
Strafprozeßordnung nach der Wiederaufnahme des Verfahrens eingeordnet werden (Il. Abschnitt 
"Erneuerung des Strafverfahrens") und orientiert sich an folgenden Grundsätzen: 

1. Wird in einem Urteil des EGMR eine Konventionsverletzung durch eine Entscheidung oder 
eine Verfügung eines Strafgerichtes festgestellt (vgl. § 1 Abs.1 des Grundrechtsbeschwerdegesetzes, 
BGBI. Nr. 864/1992), so sollen der Verurteilte bzw. der von einer sonstigen Verfügung Betroffene 
und der Generalprokurator einen Antrag auf Erneuerung des Verfahrens beim OGH stellen können 
(§ 363a Abs.l und 2). Voraussetzung der Ergreifung dieses - zweiseitigen (§ 363a Abs.2 letzter 
Satz) - Rechtsbehelfs soll somit das Vorliegen eines endgültigen Urteils des EGMR sein, welches 
die Feststellung einer Konventionsverletzung durch eine richterliche Entscheidung oder Verfügung 
im Strafverfahren beinhaltet. Zusätzlich muß die - zumindest abstrakte - Möglichkeit bestehen, 
daß ohne die Konventionsverletzung eine für den Betroffenen günstigere Entscheidung gefällt worden 
wäre. Bei dieser Beurteilung hat der OGH von der Rechtsansicht des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte auszugehen und die bekämpfte Entscheidung auch dann aufzuheben, wenn (bloß) 
eine fehlerhafte Ermessensausübung bei Anwendung einer Verfahrensvorschrift festgestellt wurde 
oder sonst eine innerstaatliche - dem Verfahrens- oder materiellen Recht angehörige - Norm kon­
ventionswidrig ausgelegt wurde, auch wenn sich die bekämpfte Entscheidung auf (seinerzeit) geltendes 
innerstaatliches Recht stützen konnte. Von einer Aufhebung kann im übrigen auch eine (meritorische) 
Entscheidung des OGH betroffen sein. 

2. Der - unbefristete - Antrag ist unabhängig davon, in welcher Instanz das innerstaatliche Ver­
fahren rechtskräftig abgeschlossen wurde, beim OGH einzubringen und bedarf der Unterschrift eines 
Verteidigers (notwendige Verteidigung - § 41 Abs. 1 Z 7). Die Bestellung eines Verfahrenshilfevertei­
digers soll grundsätzlich auch für das Verfahren auf Grund eines Antrages auf Erneuerung des Verfah­
rens gelten (§ 41 Abs. 5); im übrigen ist dem Betroffenen unter den allgemeinen Voraussetzungen des 
§ 41 Abs.2 ein Verfahrenshilfeverteidiger beizugeben. Antragslegitimiert soll in erster Linie der von 
der mit der Konventionsverletzung behafteten Entscheidung Betroffene sein (es muß sich aber nicht 
um den Beschwerdeführer vor den Straßburger Organen handeln); in zweiter Linie soll das Antrags­
recht auch dem in § 282 Abs.1 genannten - zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeschwerde zugunsten 
des Angeklagten berechtigten - Personenkreis zukommen (§ 363a Abs.2). Ferner soll der General­
prokurator beim OGH zur Erhebung eines Antrages auf Erneuerung des Verfahrens berechtigt 
sein, wobei dieser Rechtsbehelf aus Gründen der Spezialität jenem der Nichtigkeitsbeschwerde zur 
Wahrung des Gesetzes (§§ 33,292) vorgeht. 

3. Grundsätzlich soll der OGH über den Antrag auf Erneuerung des Verfahrens nach Durchfüh­
rung eines Gerichtstages zur öffentlichen Verhandlung entscheiden (§ 363c Abs. 1). Eine nichtöffentli­
che Beratung soll auf Antrag des Berichterstatters oder des Generalprokurators jedoch dann möglich 
sein, wenn von vornherein feststeht, daß dem Antrag stattzugeben, die Entscheidung aufzuheben und 
das Verfahren in I. oder in Ir. Instanz neu durchzuführen ist (§ 363 b Abs. 3). Ferner soll der Antrag in 
nichtöffentlicher Sitzung zurückgewiesen werden können, wenn die erforderliche Unterschrift eines 
Verteidigers oder die Antragslegitimation fehlen oder er vom OGH - einstimmig - als offenbar 
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unbegründet erachtet wird (§ 363b Abs. 2). Der Zurückweisungsgrund des § 363b Abs.2 Z 2 ist gege­
ben, wenn der Antragsteller entweder überhaupt keine Antragslegitimation hat oder sein Antrags­
recht bereits konsumiert hat; eine solche Konsumation liegt freilich dann nicht vor, wenn der Antrag 
bloß wegen des Fehlens der Unterschrift eines Verteidigers zurückgewiesen wird. 

4. Wird ein Gerichtstag zur öffentlichen Verhandlung anberaumt, so ist der auf freiem Fuß befind­
liche Betroffene stets vorzuladen und der verhaftete Betroffene jedenfalls dann vorzuführen, wenn er 
dies beantragt oder wenn die Vorführung im Interesse der Rechtspflege - etwa zur Gewährleistung 
der erforderlichen Fairneß des Verfahrens (vgl. Erlaß des BMJ vom 29. Jänner 1994, JMZ64.008/25-
II.3/94, JAB\. 1994/15) - sonst geboten ist (§ 363c Abs.1). Vorbereitung und Ablauf des Gerichtstages 
richten sich im übrigen nach den für die Nichtigkeitsbeschwerde geltenden Bestimmungen der §§ 286 
und 287. Sofern der OGH dem Antrag stattgibt, hat er - je nach dem Verfahrensstadium, in dem die 
Konventionsverletzung geschehen ist - eine Erneuerung des Verfahrens in I. oder 11. Instanz zu ver­
anlassen. Eine Entscheidung des OGH in der Sache selbst käme nur in dem Fall in Betracht, daß ledig­
lich das seinerzeit vor dem OGH abgeführte Verfahren zu erneuern wäre. Der Einführung eines 
"beneficium cohaesionis" (§ 290 Abs.1) bedarf es nicht, weil der Antrag auf Erneuerung des Verfah­
rens ohne Befristung möglich und der Generalprokurator verpflichtet ist (§ 3), auch die Interessen des 
von einer Konventionsverletzung Betroffenen wahrzunehmen, der - etwa mangels Kenntnis der Ent­
scheidung des EGMR - untätig geblieben wäre. 

5. Analog zu dem im § 68 Abs.3 geregelten Ausschlußgrund der Vorbefaßtheit soll auch für das 
Verfahren zur Entscheidung über den Antrag auf Erneuerung des Verfahrens und für das erneuerte 
Verfahren ein Ausschluß aller in der Sache tätig gewesenen Richter gelten, um jeden Anschein der 
Voreingenommenheit durch eine Beteiligung im früheren Verfahren zu vermeiden. 

6. Wird der von der Konventionsverletzung Betroffene freigesprochen oder unter Verhängung 
einer milderen Strafe neuerlich verurteilt, so ist die im § 2 Abs. 1 Iit. c des Strafrechtlichen Entschädi­
gungsgesetzes (StEG) normierte Anspruchsvoraussetzung für einen Entschädigungsanspruch gege­
ben. Da im Verfahren nach dem Strafrechtlichen Entschädigungsgesetz jedoch auch die Ausschluß­
gründe des § 3 StEG zu prüfen sind, soll keine dem § 11 Grundrechtsbeschwerdegesetz nachgebildete 
Bestimmung geschaffen werden. 

7. Eine Kostenersatzpflicht des Betroffenen für den Fall der Erfolglosigkeit seines Antrags auf 
Erneuerung des Verfahrens (vgl. § 390a) wird nicht vorgesehen; hingegen soll dem auf Grund eines 
Antrags auf Erneuerung des Verfahrens Freigesprochenen ein Verteidigungskostenbeitrag zu gewäh­
ren sein (§ 393a Abs.1). 

8. Die Ergänzungen der §§ 433 Abs. 2,479 und 490 Abs. 1 betreffen die erforderlichen Anpassun­
gen im Unterbringungsverfahren sowie im Rechtsrnittelverfahren gegen Urteile der Bezirksgerichte 
und des Einzelrichters. 

9. Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Rechtsbehelfs der Erneuerung des Strafver­
fahrens soll auch der Ausschluß der außerordentlichen Wiederaufnahme nach § 362 im bezirksgericht­
lichen Verfahren beseitigt werden, womit die Aufwertung der Bezirksgerichte durch das Strafprozeß­
änderungsgesetz 1993 weiterverfolgt und der Gleichklang mit der Rechtslage bei Urteilen eines Einzel­
richters wiederhergestellt wird (§ 480; vgl. die Anpassung des § 490 Abs.1 durch das Strafrechtsände­
rungsgesetz 1987). 

Zu Art. 11 Z 4 lit. a, 7, 8 Iit. b, 11, 12, 19 und 31 (§§ 41 Abs.l Z 2,49 Abs. 2 Z 2,50 Abs. 3, 80 Abs.l, 120, 
218 und 395 Abs.l StPO): 

Diese Vorschläge betreffen Folgeänderungen und Zitatberichtigungen auf Grund der durch das 
Strafprozeßänderungsgesetz 1993, BGBI. Nr. 526, und die Strafgesetznovelle 1993, BGBL Nr. 527, 
geschaffenen neuen Rechtslage. 

Zu Art. 11 Z 5,15 und 16 (§§ 45 Abs.4, 187 und 188 StPO): 

1. Durch die Strafvollzugsnovelle 1993, BGBI. NT. 799, wurden die Bestimmungen über den "Ver­
kehr mit der Außenwelt" neu geregelt und insbesondere auch die Möglichkeit eröffnet, Strafgefange­
nen aus berücksichtigungswürdigen Gründen Telefongespräche, insbesondere mit Angehörigen, Sach­
waltern und sozialen Einrichtungen sowie mit öffentlichen Stellen, Rechtsbeiständen und Betreuungs­
stellen, zu gestatten (§ 96a StVG). Da die Möglichkeit zu telefonieren zufolge der Bestimmung des 
§ 183 Abs.1 nunmehr auch Untersuchungshäftlingen offensteht und § 96a StVG bestimmt, daß der 
Inhalt der zwischen Strafgefangenen und ihren Rechtsbeiständen geführten Gesprä~he nicht zu über­
wachen ist, soll im § 45 Abs. 4 klargestellt werden, daß die Bestimmungen über die Uberwachung von 
Verteidigergesprächen unter den Voraussetzungen des § 45 Abs.3 auch für Telefongespräche gelten. 
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2. Desgleichen soll im § 187 Abs. 1 das mit der Strafvollzugsnovelle 1993 unrichtig gewordene Zitat 
der §§ 85 und 88 StVG durch die nunmehr maßgeblichen Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes 
ersetzt und eindeutig klargestellt werden, daß in berücksichtigungswürdigen Fällen auch Untersu­
chungshäftlinge berechtigt sind, Telefongespräche zu führen (§ 96a StVG). Freilich werden die Grün­
de, die für die Genehmigung eines Ferngespräches vorgebracht werden, mit dem Zweck der Untersu­
chungshaft abzuwägen sein. Die Entscheidung obliegt dem Untersuchungsrichter (§ 188 Abs.l). 

3. Im § 187 Abs. 2 sollen schließlich jene Änderungen der Strafvollzugsnovelle 1993 berücksichtigt 
werden, die sich auf die Überwachung des Briefverkehrs beziehen. Außerhalb des Anwendungsberei­
ches des § 45 Abs. 4 (Verteidigerpost) soll eine Überwachung des Briefverkehrs mit Behörden, Rechts­
beiständen und Betreuungsstellen daher nur unter den Voraussetzungen des § 90b StVG zulässig sein. 

4. Im § 188 Abs. 1 soll klargestellt werden, daß dem Untersuchungsrichter auch die Entscheidung 
darüber, ob und mit welchen Personen Ferngespräche geführt werden dürfen, sowie die (Veranlassung 
der) Überwachung dieser Telefonate obliegt. 

5. Bisher stehen alle im Rahmen der Vorhaft in Betracht kommenden Entscheidungen, die im 
Strafvollzug dem Vollzugsgericht obliegen, zB die Entscheidung über die Aufrechterhaltung einer 
besonderen Sicherheits maßnahme, der Ratskammer zu. Da beim Vollzugsgericht ein Einzelrichter 
(§ 16 Abs. 1 StVG) zu befinden hat, sollen diese Entscheidungen im Vorverfahren dem Untersuchungs­
richter übertragen werden, womit die mit dem Strafprozeßänderungsgesetz eingeschlagene Tendenz 
der Aufwertung des Untersuchungsrichters weiterverfolgt wird. Da gemäß § 113 gegen Entscheidun­
gen des Untersuchungsrichters die Möglichkeit der Beschwerde an die Ratskammer besteht, ist mit 
dieser Neuregelung auch kein Verlust an Rechtsstaatlichkeit verbunden. 

ZUli Art. llll Z 6 (§ 418 Z 2 §tIP'O): 

Die im § 48 Z 2 geregelte absolute Frist für die Erhebung der Subsidiaranklage (drei Monate ab 
dem Verfolgungsrücktritt des Staatsanwaltes) wird vielfach als zu knapp bemessen angesehen. Diese 
Frist soll daher auf ein Jahr verlängert werden, wenn die Verständigung des durch die strafbare Hand­
lung Verletzten von der Einstellung des Strafverfahrens nach § 109 - etwa auf Grund eines Versehens 
- unterblieben ist. 

ZUll Art. Rn Z 8 m.a, 13,27,37 mlll«ll 38 (§§ 50 Abs.li, li.wa Abs.l, 373il:J, 4l4\4 Ail:Js.li um«ll .ws §4IP'O) 

Durch die Neuordnung der Bestimmungen über die Abschöpfung der Bereicherung (§ 20 StGB) 
und dcn Verfall (§ 20b StGB) ergibt sich die Notwendigkeit, die korrespondierenden verfahrensrecht­
lichen Bestimmungen der neuen Rechtslage anzupassen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das Institut 
des VerfaIls im bisherigen Sinn in manchen Nebengesetzen weiterhin als (Neben-)Strafe vorgesehen ist. 

Eine einstweilige Verfügung soll auch zur Sicherung einer - möglichen - Abschöpfung der 
Bereicherung erlassen werden können. Hiefür soll- in Fortführung der Tendenz des Strafprozeßän­
derungsgesetzes 1993, BGBI. NT. 526, welches die Stellung des Untersuchungsrichters stärkte - nicht 
mehr die Ratskammer, die nun in erster Linie als Rechtsmittelinstanz des Untersuchungsrichters tätig 
wird, sondern dieser zuständig sein (§ 144a). 

Ein selbständiges Verfahren soIl nicht nur zur Sicherung einer Entscheidung über die Einziehung, 
sondern auch im Hinblick auf eine zu erwartende Anordnung der Abschöpfung der Bereicherung und 
des Verfalls möglich sein (§ 445 Abs. 1). Hingegen ergibt sich bereits aus dem Inhalt und der systema­
tischen Einordnung des geltenden § 444a, daß die - davorstehenden - Bestimmungen der §§ 443 und 
444 auch für die Abschöpfung der Bereicherung gelten, sodaß deren ausdrückliche Erweiterung auf 
diesen Fall nicht erforderlich ist. 

ZUll Art. llll Z 9 (§ 59): 

Es soll ausdrücklich festgehalten werden, daß für die Leistung von Rechtshilfe - soweit nichts 
anderes bestimmt ist (vgl. zB § 93 Abs.l letzter Satz idF des Strafprozeßänderungsgesetzes 1993) -
die Bezirksgerichte sachlich zuständig sind. 

In einigen Gemeinden - vor aIlem in Wien - können mehrere Bezirksgerichte für die Erledigung 
eines Ersuchens örtlich zuständig sein (wenn zB in derselben Strafsache um Vernehmung mehrerer 
Zeugen ersucht wird, die in unterschiedlichen Bezirken wohnen). In diesem Fall soll im Interesse einer 
beschleunigten Erledigung und ökonomischer Vorgangsweise (es sollen sich nicht mehrere Richter in 
dieselbe Sache einlesen und einlassen müssen) das gesamte Ersuchen von einem der zuständigen 
Bezirksgerichte erledigt werden, und zwar von jenem, an welches das Ersuchen gerichtet wurde. Eine 
nennenswerte Mehrbelastung Dritter (vor allem von Personen, die im Rechtshilfeweg vernommen wer-
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den sollen) durch diese Regelung ist schon im Hinblick auf die innerhalb der Gemeinden regelmäßig 
zur Verfügung stehenden öffentlichen Verkehrsmittel nicht zu erwarten. 

Aus ähnlichen Gründen sollen Rechtshilfeersuchen, die an unzuständige Gerichte gerichtet wer­
den, von diesen an das zuständige Gericht weitergeleitet - und nicht unerledigt zurückgesendet -
werden. Wären in diesem Fall mehrere Bezirksgerichte zuständig, so hat das unzuständige Gericht 
das Ersuchen an eines von diesen weiterzuleiten. 

Zu Art. D Z 14, 18,21,43,44, 45 und 46 (§§ 180 Abs. 5 Z 8, 197,265 Abs.l, 494, 494a Abs.6 und 498 
Abs.l StPO): 

Diese Vorschläge betreffen terminologische Folgeänderungen auf Grund der vorgeschlagenen 
Neufassung des § 50 Abs. 1 StGB, wonach nicht mehr die Bestellung des im konkreten Fall eingesetz­
ten Bewährungshelfers, sondern nur die Anordnung der Bewährungshilfe vom Gericht vorgenommen 
werden soll. 

Zu Art. 11 Z 17 (§ 190 Abs.l StPO): 

Nach der Neufassung des § 180 Abs.l durch das Strafprozeßänderungsgesetz 1993, BGBl. Nr. 526, 
darf - auch die bedingt-obligatorische - Untersuchungshaft nicht verhängt oder aufrechterhalten 
werden, wenn ihr Zweck durch Anwendung gelinderer Mittel (§ 180 Abs.5) erreicht werden kann. 
Dementsprechend soll auch die Anwendung des gelinderen Mittels der Leistung einer Sicherheit nach 
den §§ 190 bis 192 (Kaution oder Bürgschaft) im Fall der Untersuchungshaft nach § 180 Abs. 7 ermög­
licht werden. 

Zu Art. 11 Z23 (§346 StPO): 

Die durch die Strafgesetznovelle 1989, BGBl. Nr. 242, für das schöffengerichtliehe Verfahren ein­
geführte Möglichkeit, eine Überschreitung des gesetzlichen Strafrahmens - auch - mit Strafberufung 
zu bekämpfen, soll auf das geschworenengerichtliehe Verfahren erweitert werden. 

Zu Art. 11 Z28 und 29 (§§ 381 und 389 StPO): 

Die geltenden Obergrenzen für den Pauschalkostenbeitrag wurden zuletzt durch das Strafverfah­
rensänderungsgesetz 1983, BGBl. Nr. 168, mit Wirksamkeit vom 1. 1. 1984 auf das Zweifache angeho­
ben. Da seit dieser Anhebung mehr als ein Jahrzehnt verstrichen ist, erscheint eine neuerliche Verdop­
pelung der Obergrenzen des Pauschalkostenbeitrags in Anbetracht der Entwicklung der Lohnkosten 
sowie des Verbraucherpreisindex gerechtfertigt. 

Die Anordnung des § 381 Abs.7, wonach die Kosten der Verwahrungs- und Untersuchungshaft 
bei Bemessung des Pauschalkostenbeitrages zu berücksichtigen sind, steht zunächst in einem gewissen 
Widerspruch mit den Regelungen des § 186 Abs. 5, wonach einem Untersuchungshäftling, der Arbeits­
leistungen erbringt, ein Vollzugskostenbeitrag von der Arbeitsvergütung in Abzug zu bringen ist. Fer­
ner ist für den Fall, daß die erlittene Untersuchungshaft auf die ausgesprochene Strafe angerechnet 
wird, keine Rückzahlung dieses Beitrags vorgesehen, obwohl die Kosten des Vollzugs einer Freiheits­
strafe nicht zu den nach § 381 ersatzpflichtigen Kosten des Strafverfahrens zählen (§ 381 Abs.1 Z 6). 
Noch problematischer ist eine Belastung des Verurteilten mit den Kosten der Verwahrungs- und 
Untersuchungshaft, wenn er nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Es erscheint daher unbil­
lig, bei der Bemessung des Pauschalkostenbeitrages auch die Kosten der Verwahrungs- und Untersu­
chungshaft zu berücksichtigen. Künftig sollen daher diese Kosten - einschließlich der im § 381 Abs. 1 
Z4 genannten Kosten der Beförderung und Bewachung des Beschuldigten - nicht mehr zu berück­
sichtigen sein. Die durch eine Auslieferung des Beschuldigten aus einem anderen Staat verursachten 
Kosten sollen jedoch weiterhin (gesondert) in Rechnung zu stellen sein. 

Bei Bestimmung des Pauschalkostenbeitrages sind einerseits die arbeitsmäßige Belastung aller im 
Strafverfahren tätigen Dienststellen und deren Auslagen und andererseits die wirtschaftliche Lei­
stungsfähigkeit des Zahlungspflichtigen zu berücksichtigen. Da die Verpflichtung zum Kostenersatz 
eine zusätzliche, zu der ausgesprochenen Strafe hinzutretende Belastung des Verurteilten darstellt, soll 
bereits bei der Bemessung des Pauschalkostenbeitrages eine Gesamtbetrachtung aller mit der Verur­
teilung verbundenen Folgen angestellt werden (§ 381 Abs.5). So kann es bei gegebener wirtschaftli­
cher Leistungsfähigkeit des Verurteilten durchaus von Belang sein, ob er zu einer unbedingten Frei­
heits- oder Geldstrafe verurteilt oder ob die ausgesprochene Strafe bedingt nachgesehen wurde. 
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Zu Art. III (Änderungen des Auslieferungs- und Rechtshilfegesetzes) 

Zu Art. III Z 1 bis 5 (§§ 9 Abs.2, 29, 31, 32 und 35 Abs.2 ARHG): 

65 

Die Neuordnung der Bestimmungen über die Untersuchungshaft durch das Strafprozeßände­
rungsgesetz 1993, BGBI. Nr. 526/1993, zieht die Notwendigkeit nach sich, die korrespondierenden 
Bestimmungen über die Auslieferungshaft der neuen Rechtslage anzupassen, wobei die Besonderhei­
ten des Auslieferungsverfahrens und der Voraussetzungen für die Verhängung der Auslicferungshaft 
angemessen zu berücksichtigen sind. Dabei hat sich gezeigt, daß das Verfahren im Fall einer verein­
fachten Auslieferung nach § 32 ARHG noch weiter beschleunigt werden könnte: Die Erklärung der 
auszuliefernden Person, ohne Durchführung eines förmlichen Auslieferungsverfahrens dem ersuchen­
den Staat übergeben zu werden, ist derzeit nämlich erst nach Vorliegen der vollständigen Ausliefe­
rungsunterlagen (die in der Regel erst nach einigen Wochen eintreffen) zulässig. Damit wird aber auch 
die Dauer der Auslieferungshaft bis zur tatsächlichen Übergabe an den ersuchenden Staat verzögert. 
Mit der Neuordnung des Instituts der vereinfachten Auslieferung wird daher folgendes Verfahren vor­
geschlagen: 

Nach § 32 Abs.1 soll sich die auszuliefernde Person bereits auf Grund eines (vorläufigen) Ersu­
chens um Verhängung der Auslieferungshaft mit der Auslieferung einverstanden erklären und einwil­
ligen können, ohne Durchführung eines förmlichen Auslieferungsverfahrens übergeben zu werden. 
Sofern sich die auszuliefernde Person in Auslieferungshaft befindet, besteht - wie im Fall der Unter­
suchungshaft (§ 41 Abs.1 Z 3 StPO) - notwendige Verteidigung, weshalb ihr, sofern sie nicht bereits 
durch einen Verteidiger vertreten ist, für die 14 Tage nach ihrer Festnahme durchzuführende Haftver­
handlung ein Pflichtverteidiger beizugeben ist (§ 29 Abs. 4); in diesem Fall soll die auszuliefernde Per­
son ihr Einverständnis mit der vereinfachten Auslieferung frühestens in dieser Haftverhandlung rechts­
wirksam abgeben können. Damit soll gewährleistet werden, daß sich die auszuliefernde Person vor 
Abgabe dieser Erklärung mit einem Verteidiger berät. Der Pflichtverteidiger soll die auszuliefernde 
Person im Fall ihrer Einwilligung in die vereinfachte Auslieferung bis zur tatsächlichen Übergabe 
(§ 36 ARHG) zu vertreten haben. Da diese auf Grund der erwähnten Verfahrensbeschleunigung künf­
tig schon kurz nach der ersten Haftverhandlung erfolgen kann, soll die Beigebung eines Verfahrenshil­
fe- oder Amtsverteidigers nicht erforderlich sein. 

Das System der Haftfristen der Strafprozeßordnung soll für die Auslieferungshaft mit der Maßga­
be übernommen werden, daß ab dem Zeitpunkt der Einwilligung in die vereinfachte Auslieferung oder 
der Beschlußfassung des Gerichtshofes zweiter Instanz, daß die Auslieferung zulässig sei, die Wirksam­
keit des zuletzt ergangenen Beschlusses auf Verhängung oder Fortsetzung der Auslieferungshaft nicht 
mehr durch die Haftfrist begrenzt ist (§ 29 Abs.5). 

§ 29 Abs. 6 enthält die erforderlichen Anpassungen über die Höchstdauer der Auslicferungshaft, 
wobei analog zu § 194 Abs.2 StPO eine Fortsetzung der Auslieferungshaft über sechs Monate hinaus 
unter der weiteren Voraussetzung der besonderen Schwierigkeit oder des besonderen Umfangs des 
Verfahrens nur dann zulässig sein soll, wenn es sich bei der der Auslieferung unterliegenden strafbaren 
Handlung um ein Verbrechen im Sinn des § 17 StGB handelt. 

Im Sinne der durch das Strafprozeßänderungsgesetz 1993 vorgenommenen Aufwertung und Her­
vorhebung der Rechtsschutzfunktion des Untersuchungsrichters soll dieser - und nicht mehr die Rats­
kammer - die erforderliche Äußerung über die Zulässigkeit der Auslieferung abzugeben haben und 
auch die übrigen Funktionen der Ratskammer im Auslieferungsverfahren übernehmen (§§ 9 Abs. 2,31 
Abs. 2, 32 Abs.4 und 35 Abs.2). 

Da die angestrebte Beschleunigung des Auslieferungsverfahrens und damit auch der Ausliefe­
rungshaft im Fall der vereinfachten Auslieferung durchaus auch einem Jugendlichen zum Vorteil gerei­
chen kann, soll auf den bisher vorgesehenen Ausschluß der vereinfachten Auslieferung Jugendlicher 
verzichtet werden; dies allerdings nur, soweit entweder der gesetzliche Vertreter zustimmt oder der 
Jugendliche - auch soweit er sich auf freiem Fuß befindet - durch einen Verteidiger vertreten ist. 

Zu Art III Z 6 (§ 50 Abs.1 ARHG): 

Die Neufassung soll kfarstellen, daß Rechtshilfe nicht nur zur Förderung von Strafverfahren im 
engeren Sinn, sondern für alle "Strafsachen" geleistet werden kann, also auch für Verfahren, in denen 
die im Abs.2 angeführten Behörden vermägensrechtliche Anordnungen treffen, die im Wesen den 
nach den ~§ 20, 20b und 26 StGB in der Fassung des vorliegenden Entwurfes möglichen Anordnungen 
entsprechen. Die schon bishcr bestehende Möglichkeit, für bestimmte Verfahren nach rechtskräftigem 
Abschluß des Strafverfahrens Rechtshilfe zu leisten, nämlich für Tilgungs-, Strafregister-, Gnaden- und 
Entschädigungsverfahren sowie in Vollzugsangelegenheiten, bleibt unverändert. 

5 
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Zu Art. III Z 7 (§ 55 Abs.l ARHG): 

Nach der bisherigen Regelung sind die Bezirksgerichte auch für die Erledigung von Rechtshilfe­
ersuchen zuständig, in denen eine Durchsuchung oder Beschlagnahme begehrt wird, also für Maßnah­
men, die in Österreich im bezirksgerichtlichen Verfahren sonst selten sind und durch die in bezug auf 
oft sehr bedeutende Vermögenswerte in Grund- und Freiheitsrechte eingegriffen wird. Im Hinblick auf 
die Bedeutung und die möglichen Auswirkungen solcher Rechtshilfehandlungen erscheint es zweck­
mäßig, die Zuständigkeit dafür den Gerichtshöfen erster Instanz zu übertragen, womit kein erhöhter 
Kosten- oder Zeitaufwand verbunden ist. 

Zu Art. III Z 8 (§ 58 ARHG): 

Wird Rechtshilfe durch Beschlagnahme oder durch Erlassung einer einstweiligen Verfügung gelei­
stet, so ist diese vorläufige Maßnahme bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen so lange aufrecht­
zuerhalten, bis eine endgültige Entscheidung über die Übermittlung der beschlagnahmten Sache an den 
ersuchenden Staat zu Beweiszwecken oder die Vollstreckung einer ausländischen vermögensrechtli­
chen Anordnung möglich ist. Um eine unangemessen lange Aufrechterhaltung solcher vorläufiger 
Maßnahmen hintanzuhalten, sollen diese von dem die Rechtshilfe leistenden Gericht künftig angemes­
sen zu befristen sein. Die von der angeordneten Frist verständigten ausländischen Behörden haben die 
Möglichkeit, unter Angabe der Gründe erforderliche Fristverlängerungen zu erwirken. 

Zu Art. 111 Z 9 (§ 64 ARHG): 

Nach der bisherigen Rechtslage können nur ausländische gerichtliche Entscheidungen, mit denen 
eine Geld- oder Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende vorbeugende Maßnahme angeordnet 
wird, vollstreckt werden. Nunmehr soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei Vorliegen der sonsti­
gen Voraussetzungen auch ausländische (gerichtliche) Entscheidungen zu vollstrecken, mit denen ver­
mögensrechtliche Anordnungen getroffen werden. In Betracht kommen neben Strafurteilen auch 
andere behördliche Entscheidungen, mit denen auf Grund einer strafgerichtlichen Verurteilung eine 
vermögensrechtliche Anordnung getroffen wird. Daher sind Vollstreckungsersuchen auch zulässig, 
wenn etwa ein ausländisches Zivilgericht eine solche Anordnung auf der Grundlage einer strafgericht­
lichen Entscheidung erläßt. 

Voraussetzung der Vollstreckung einer ausländischen vermögensrechtlichen Entscheidung soll 
nach dem vorgeschlagenen Abs.4 sein, daß die ausländische (gerichtliche) Entscheidung, um deren 
Vollstreckung ersucht wird, eine vermögensrechtliche Anordnung trifft, die im wesentlichen auch nach 
der österreichischen Rechtsordnung getroffen werden könnte, wenn also bei sinngemäßer Umstellung 
des Sachverhaltes nach österreichischem Recht die Voraussetzungen für eine Geldstrafe, eine 
Abschöpfung der Bereicherung, einen Verfall oder eine Einziehung gegeben wären. Eine ausländische 
Entscheidung kann aber nicht mehr vollstreckt werden, wenn in Österreich bereits durch eine 
Abschöpfung der Bereicherung nach § 20 StGB, durch einen Verfall nach § 20b StGB oder eine Ein­
ziehung nach § 26 Abs. 3 StGB über die von der ausländischen Entscheidung betroffenen Vermögens­
werte entschieden worden ist. 

Die Voraussetzungen, unter denen eine ausländische gerichtliche Entscheidung, mit der eine Frei­
heitsstrafe oder eine mit Freiheitsentziehung verbundene Maßnahme (im Sinn des § 8 ARHG) ausge­
sprochen worden ist, in Österreich vollstreckt werden kann, bleiben unverändert, insbesondere muß 
der Verurteilte der Vollstreckung zustimmen (Abs.2). Bei einer vermögensrechtlichen Anordnung, 
die nach österreichischem Recht einer Geldstrafe, einer Abschöpfung der Bereicherung, einem Verfall 
oder einer Einziehung entsprechen würde, soll der Betroffene lediglich ein Anhörungsrecht haben, 
sofern er erreichbar ist, also im ersuchenden Staat, in Österreich oder im Weg der Rechtshilfe in einem 
dritten Staat vernommen werden kann (Abs.5 und 6). 

Abs.7 stellt klar. daß durch Vollstreckung ausländischer Entscheidungen eingebrachte Geldstra­
fen, abgeschöpfte Beträge, verfallene Vermögenswerte und eingezogene Gegenstände grundsätzlich 
Österreich als dem ersuchten Staat zufallen. Dies steht sowohl mit den Strafzwecken (General- und 
Spezialprävention) als auch mit den Zwecken nicht schuldbezogener vermögensrechtlicher Anordnun­
gen, nämlich dem Täter den verbrecherischen Gewinn zu entziehen und die weitere Begehung von 
Straftaten zu verhindern, im Einklang. In zwischenstaatlichen Vereinbarungen könnten aber andere 
Regelungen - eine gänzliche oder teilweise Übertragung der Erlöse an den ersuchenden Staat - ver­
einbart werden (§ 1 ARHG). Die Grundsatzregelung entspricht auch der des Art. 41 Abs.1 des Euro­
päischen Übereinkommens über die internationale Geltung von Strafurteilen vom 28. 5. 1970, BGBI. 
Nr. 249/1980, nach der gezahlte Geldstrafen und Geldbußen sowie der Erlös aus Einziehungen dem 
ersuchten Staat zufallen. Das Wiener Übereinkommen und das Europaratsübereinkommen verweisen 
hinsichtlich eingezogener Erträge oder Vermögensgegenstände auf das innerstaatliche Recht des um 
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die Vollstreckung ersuchten Staates sowie auf die Möglichkeit, in zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
eine Übertragung der durch die Vollstreckung hereingebrachten Beträge und Vermögenswerte zu 
regeln. 

Zu Art. III Z 10 (§ 65 ARHG): 

Wie schon bisher bei der Vollstreckung von Strafen und vorbeugenden Maßnahmen soll auch bei 
der Übernahme der Vollstreckung vermögensrechtlicher Anordnungen die ausländische gerichtliche 
Entscheidung durch ein österreichisches "Exequaturverfahren" an das Strafen- und sonstige Sanktio­
nensystem des österreichischen Rechts angepaßt werden. Das nach § 67 ARHG zuständige Gericht hat 
nach österreichischem Recht sowie nach den österreich ischen Strafbemessungsgrundsätzen usw., 
wenngleich unter Bedachtnahme auf die ausländische Entscheidung, zu bestimmen, welche Strafe, 
Maßnahme oder vermögensrechtliche Anordnung der zu vollstreckenden ausländischen Sanktion ent­
spricht, wobei eine SchlechtersteIlung des Verurteilten oder Betroffenen ausgeschlossen wird. Bei die­
ser Anpassungsentscheidung kommt es nicht auf die Bezeichnung der ausländischen Sanktion an, son­
dern auf ihren wesentlichen Gehalt, ihre Voraussetzungen und ihre Auswirkungen. Auch eine nur teil­
weise Vollstreckung in Österreich ist möglich, so zum Beispiel, wenn die ausländische Entscheidung 
einen Vermögensverfall in weiterem Umfang vorsieht, als dies bei einer Abschöpfung der Bereiche­
rung nach § 20 StGB möglich wäre. 

Ein im Ausland ausgesprochener Verfall von Vermögenswerten soll bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen in Österreich als solcher vollstreckt werden können, auch wenn nach österreichi­
sehern Recht eine Abschöpfung der Bereicherung anzuordnen gewesen wäre. Dadurch soll der objek­
tive Charakter der Verfallsanordnung erhalten und eine Umstellung vom Bruttoprinzip (Verfall) auf 
das Nettoprinzip (Abschöpfung) im Zuge des Exequaturverfahrens nicht zwingend vorgeschrieben 
werden. Von dieser Vereinfachung bei der Vollstreckung einer ausländischen Verfallsentscheidung 
wird aber nur insoweit Gebrauch gemacht werden können, als dadurch keine - nach österreich ischen 
Rechtsgrundsätzen - exzessive Entziehung von Vermögenswerten eintritt. 

Zu Art. III zn (§67 ARHG): 

Wie bisher zur Anpassung der im Ausland ausgesprochenen Strafe oder vorbeugenden Maßnah­
me soll der Gerichtshof erster Instanz auch für die Anpassung vermögensrechtlicher Anordnungen an 
das österreichische Recht zuständig sein, wobei die Beschlußfassung durch den Drei-Richter-Senat 
(§ 13 Abs.3 StPO) in nichtöffentlicher Sitzung erfolgen soll (Abs. 1). Örtlich zuständig soll für Strafen 
und vorbeugende Maßnahmen - wie im geltenden Recht - sowie für die (personenbezogene ) 
Abschöpfung der Bereicherung der in § 26 Abs.l bezeichnete Gerichtshof sein (also primär Anknüp­
fung an Wohnsitz, Aufenthalt und Haftort), für Verfall und Einziehung (als gegenstandsbezogene 
Sanktionen) jener, in dessen Sprengel sich der Gegenstand befindet. 

Während die Übernahme der Vollstreckung einer Strafe oder vorbeugenden Maßnahme die Ein­
leitung eines Strafverfahrens wegen derselben Tat in Österreich hindert, steht die Übernahme der Voll­
streckung einer vermögensrechtlichen Anordnung bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen der 
Durchführung eines Strafverfahrens in Österreich nicht entgegen (Abs. 3). Hingegen kann nach § 64 
Abs.l Z5 ARHG eine Vollstreckung nicht übernommen werden, wenn wegen der Tat in Österreich 
bereits ein Strafverfahren anhängig oder endgültig abgeschlossen ist. 

Zu Art. III Z 12 (§ 75 ARHG): 

Das Strafrechtsänderungsgesetz 1987, BGBI. NT. 605, hat in das StGB die Möglichkeit einer 
bedingten Nachsicht eines Teils der Strafe eingefügt (§ 43a StGB). Diese Rechtslage wäre durch eine 
entsprechende Zitierung zu berücksichtigen. 

Zu Art. III Z 13 (§ 76 ARHG): 

Durch die Neufassung soll auch die Erwirkung der Vollstreckung einer österreichischen Entschei­
dung, mit der eine Abschöpfung der Bereicherung angeordnet wird, im Ausland ermöglicht werden. 
Voraussetzung eines Ersuchens um Übernahme der Vollstreckung einer Geldstrafe oder einer 
Abschöpfung der Bereicherung soll die Erwartung der Einbringlichkeit im ersuchten Staat sein 
(Abs.4). Im Hinblick auf das Prinzip der Gegenseitigkeit (§ 3 ARHG) und auf § 64 Abs.7 ARHG 
idF des Entwurfes werden die im ersuchten Staat eingehobenen Geldstrafen, abgeschöpften Beträge 
und für verfallen erklärten Vermögenswerte diesem Staat zufallen, sofern zwischenstaatlich nichts 
anderes vereinbart wird. 
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Zu Art. IV (Änderungen des Bewährungshilfegesetzes) 

Allgemeines: 

Die Bemühungen der Bundesregierung um eine weitere Steigerung der Effizienz bei der Wahr­
nehmung der Aufgaben der öffentlichen Hand schließen - neben der Konsolidierung des Ausgaben­
rahmens - auch Maßnahmen zur Ausgliederung bestimmter Bereiche der Hoheitsverwaltung und 
deren Übertragung an private Rechtsträger mit ein. 

Das Bewährungshilfegesetz 1969, BGBI. NT. 146, stellt in seiner ursprünglichen Intention auf eine 
staatliche Durchführung der Bewährungshilfe ab und läßt daher - aus heutiger Sicht - im Zusam­
menwirken zwischen dem Bundesministerium für Justiz und der mit der Wahrnehmung der Bewäh­
rungshilfe betrauten privaten Vereinigung (mit Ausnahme des Bundeslandes Steiermark werden die 
Aufgaben der Bewährungshilfe derzeit vom Verein für Bewährungshilfe und soziale Arbeit wahrge­
nommen) Reibungsflächen dort entstehen, wo die Vorteile einer privatrechtlichen Struktur nicht voll 
genutzt werden können. Bereits im Jahre 1991 wurde daher vom Bundesminister für Justiz der Auftrag 
erteilt, Vorschläge für eine (weitergehende) Privatisierung der Bewährungshilfe zu erarbeiten, um die 
Effizienz und Beweglichkeit bei der Ausübung der Aufgaben der Bewährungshilfe zu steigern. Zur 
Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen wurde eine Arbeitsgruppe ("Bewährungshilfe Neu") einge­
richtet, die noch im Jahre 1991 ihre Arbeit aufgenommen und das Vorhaben in sechs Arbeitskreisen 
(unter anderem für Fragen des Dienst- und Arbeitsrechtes) beraten hat. 

Dem Arbeitskreis "Dienst- und Arbeitsrecht" wurde die Aufgabe vorgegeben, ein Übergangsmo­
dell zur Überleitung öffentlich Bediensteter in ein privates Angestelltenverhältnis bzw. für die Zurver­
fügungstellung der in einem Beamtenverhältnis verbleibenden Bediensteten für die Arbeit der privaten 
Vereinigung und die Ausübung der Diensthoheit gegenüber diesen verbleibenden Beamten zu erarbei­
ten. Das vom Arbeitskreis "Dienst- und Arbeitsrecht" dazu erarbeitete Modell sah im wesentlichen 
vor, daß unter grundsätzlicher Orientierung an ähnlichen Übergangsregelungen eine dem Bundesmi­
nisterium für Justiz nachgeordnete Dienstbehörde einzurichten wäre, der die derzeit zur Gänze von 
der Zentralleitung wahrgenommenen Kompetenzen einer Dienstbehörde erster Instanz übertragen 
wird; das Bundesministerium für Justiz soll Rechtsmittelinstanz bleiben. Der Arbeitskreis hat auch vor­
geschlagen, den Beamten während einer Übergangszeit gegen Abgabe einer Austrittserklärung aus 
dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis einen Anspruch auf Abschluß eines privatrechtlichen 
Dienstverhältnisses einzuräumen sowie für entsprechende Überleitungsbestimmungen der Vertragsbe­
diensteten Vorsorge zu treffen. 

Auf der Grundlage dieser Vorschläge hat das Bundesministerium für Justiz mit den zuständigen 
Organen der gesetzlichen Personalvertretung und mit Vertretern des Vereins für Bewährungshilfe 
und soziale Arbeit eingehende Beratungen über die bei der Ausgliederung zu beachtenden dienstreeht­
lichen Fragen geführt und eine Regelung erarbeitet, die den in den Verhandlungen vertretenen (zum 
Teil kontroversiellen) Standpunkten weitestgehend Rechnung trägt. 

Der Entwurf sieht in den §§ 26 bis 26f BewHG eine Neufassung der dienstrechtlichen Bestimmun­
gen für die einer mit der Wahrnehmung der Bewährungshilfe betrauten privaten Vereinigung zur Ver­
fügung gestellten Bundesbeamten vor und trägt so den im Gesamtkonzept für eine Neuregelung des 
Bereiches Bewährungshilfe ("Bewährungshilfe Neu") erarbeiteten Zielen, insbesondere der verstärk­
ten Privatisierung der Bewährungshilfe und damit auch der weiteren Verringerung der Zahl der öffent­
lich Bediensteten in diesem Bereich, Rechnung. 

Folgende Schwerpunkte der dienstrechtlichen Regelung sind hervorzuheben: 
- Die bei einer privaten Vereinigung verwendeten Beamten werden zur Wahrung ihrer spezifi­

schen Rechtsposition im Dienststand belassen. Sie werden dienstrechtlich jedoch insofern aus­
gegliedert, als für Maßnahmen der Diensthoheit eine eigene, unmittelbar dem Bundesministe­
rium für Justiz unterstellte Dienstbehörde eingerichtet wird ("Bundespersonalstelle für 
Bewährungshilfe"). Der Leiter der Bundespersonalstelle wird auf Grund eines Ausschrei­
bungs- und Begutachtungsverfahrens nach dem Ausschreibungsgesetz 1989, BGBI. NT. 85, 
bestellt. 
Begleitend dazu wird den bei einer privaten Vereinigung verwendeten Beamten ein befristetes 
Optionsrecht eingeräumt, in ein Angestelltenverhältnis zu der Vereinigung, der sie zur Verfü­
gung gestellt sind, aufgenommen zu werden. 
Für die bei einer privaten Vereinigung verwendeten, im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
verbleibenden Beamten werden Klarstellungen zu dienstrechtlichen sowie personalvertre­
tungs- und reisegebührenrechtlichen Fragen getroffen. 
Vertragsbedienstete werden - nach einer großzügig bemessenen Übergangsfrist - ex lege 
Angestellte des privaten Rechtsträgers, dem sie zur Verfügung gestellt sind. 
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Für die Einrichtung einer nachgeordneten Dienstbehörde zur Ausübung der Diensthoheit gegen­
über den im ausgegliederten Bereich verbleibenden Beamten lassen sich neben den Erfordernissen zur 
Verwirklichung von "Bewährungshilfe Neu" auch verfassungsrechtliche Gründe (siehe Art. 20 und 21 
Abs.3 B-VG sowie VfGH, 2. Dezember 1981, G 21179, VfSlg. 9287; vgl. auch THIENEL, Öffentlicher 
Dienst und Kompetenzverteilung, 1990,245 ff., 299 ff.) sowie Beispiele in vergleichbaren Regelungen 
zur Ausgliederung von Bundesdienststellen zu eigenen Rechtsträgern ins Treffen führen (Doro­
theumsgesetz, BGBI. NI. 66/1979; Staatsdruckereigesetz, BGBI. NI. 340/1981; Scheidemünzengesetz 
1988, BGBI. Nr. 597; Bundesgesetz über die Organisationsprivatisierung der Wasserstraßen direktion 
und die Gründung einer "Österreichischen Donau-Betriebs-Aktiengesellschaft", BGBL NI. 11/1992; 
Arbeitsmarktservicegesetz, BGBI. NI. 313/1994). 

Neben den neuen dienstrechtlichen Bestimmungen enthält der Entwurf notwendige technische 
Anpassungen einzelner Bestimmungen des Bewährungshilfegesetzes an die durch Art. I Z 12 bis 14 
(§§ 50 ff. StGB) des Entwurfes geänderte Rechtsstellung des Bewährungshelfers sowie einige der neu­
en (privatrechtlichen) Struktur der Bewährungshilfe entsprechende Modifizierungen. 

Zu Art. IV Z 1 (§ 12 Abs.2 und 6 BewHG): 

Die sprachliche Änderung entspricht der Schreibweise nach dem Geschworenen- und Schöffenge­
setz 1990, BGBI. Nr. 256. 

Zu Art. IV Z 2 bis 4, 6 und 7 (§§ 15, 16, 18, 22 und 23 BewHG): 

Mit der vorgeschlagenen Neufassung dieser Bestimmungen werden die notwendigen, zum Teil 
bloß sprachlichen Anpassungen an die in Art. I Z 12 und 13 des Entwurfes (§§ 50 und 52 Abs.3 
StGB) vorgesehenen Änderungen (Übergang der Bestimmungskompetenz vom Gericht auf den 
Dienst- bzw. Geschäftsstellenleiter; Entkoppelung der Betreuungs- von der Probezeit) vorgenommen 
(siehe dazu bereits die Erläuterungen zu § 50 StGB). Im Falle eines Wohnsitzwechsels im Sinne des § 22 
Abs.2 BewHG wird demnach die Enthebung des Bewährungshelfers vom Leiter der bisher zuständi­
gen Dienststelle und die Bestimmung des neuen Bewährungshelfers vom Leiter der nunmehr zustän­
digen Dienststelle vorzunehmen sein. Um eine Vakanz in der Betreuung zu vermeiden, soll die Enthe­
bung erst mit der Neubestellung des anderen Bewährungshelfers wirksam werden. Eine Verständigung 
des Gerichtes vom Wohnsitzwechsel eines Probanden kann unterbleiben, weil die Bestimmungsbefug­
nis ohnehin dem Dienststellenleiter zukommt, der das Gericht in der Folge von der Neubestellung zu 
verständigen hat. 

Zu Art. IV Z5 (§ 20 Abs.2 und 3 BewHG): 

Abs.2 enthält die Anpassung an die in Art. I Z 13 (§ 52 Abs. 2 StGB) des Entwurfes vorgesehene 
Neuregelung der Berichtspflicht, die den Wegfall der bisherigen "Berichtsautomatik" und die Einfüh­
rung einer anlaßbezogenen Berichterstattung beinhaltet. Wie bisher sollen die Berichte des Bewäh­
rungshelfers gegenüber dem Gericht grundsätzlich schriftlich erstattet werden. Der Entwurf sieht aber 
auch die Möglichkeit zur Erstattung mündlicher Berichte vor, wenn das Gericht im Einzelfall von einer 
schriftlichen Berichterstattung absieht, um ein rascheres und flexibleres Vorgehen zu ermöglichen. Der 
Bewährungshelfer hat in einem solchen Fall den wesentlichen Inhalt des mündlich erstatteten Berichtes 
in seinen Akten zu dokumentieren und dem Leiter der Dienststelle zur Kenntnis zu bringen. 

Zu Art. IV Z 8 (§ 24 Abs.1 und 2 BewHG): 

Abs.l hält nunmehr ausdrücklich fest, daß die Übertragung der Besorgung der Aufgaben der 
Bewährungshilfe auf eine private Vereinigung durch den Bundesminister für Justiz mittels Vertrag 
zu erfolgen hat und determiniert dessen wesentlichen Inhalt. 

Mit der Ersetzung des Wortes "solange" durch "soweit" in Abs. 2 soll zum Ausdruck gebracht wer­
den, daß - in Anbetracht der laufenden Privatisierungsbestrebungen - nicht mehr davon ausgegan­
gen werden kann, daß die Übertragung der Bewährungshilfe auf private Vereinigungen nur eine vor­
übergehende ist, wie dies der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers des Bewährungshilfegesetzes 
entsprach. Außerdem soll damit dem Umstand Rechnung getragen werden, daß in der Steiermark die 
Bewährungshilfe weiterhin von staatlichen Stellen durchgeführt wird. 

§ 21 Abs.1 (wöchentliche Arbeitszeit des Bewährungshelfers) soll von der Anwendung der Vor­
schriften des zweiten Abschnittes des Bewährungshilfegesetzes auf private Vereinigungen ausgenom­
men sein, weil die nähere Ausgestaltung des privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses der bei der privaten 
Vereinigung Angestellten der Vereinigung selbst überlassen werden sollte. Der vorletzte Satz des 
Abs.2 enthält lediglich die KlarsteIlung, daß die private Vereinigung die ihr übertragenen Aufgaben 
nicht nur durch die ihr gemäß § 26 zur Verfügung gestellten Beamten, sondern auch durch bei ihr ange-
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stellte und für die Durchführung von Aufgaben der Bewährungshilfe geeignete Personen besorgen 
kann. Diese Personen sollen in Ausübung ihres Berufes einem Beamten gleicHstehen (§ 19 Abs.5). 
Bei Verletzung der Verschwiegenheitspflicht sind dieselben strafrechtlichen Konsequenzen vorgese­
hen wie für ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer (§ 20 Abs. 5). 

Zu Art. IV Z 9 (§ 25 BewHG): 

Die Bestimmung des § 25, die bisher den Ersatz des Aufwandes der privaten Vereinigung dureh 
das Bundesministerium für Justiz regelte, kann zur Gänze entfallen, da sowohl die Entgeltfrage als 
auch die Gebarung der privaten Vereinigung nach dem vorgeschlagenen § 24 Abs. 1 ohnehin Gegen­
stand des zwischen dem Bundesminister für Justiz und der Vereinigung abzuschließenden Vertrages 
zu sein haben. Die Verpflichtung des Bundesministeriums für Justiz zur sparsamen, wirtschaftlichen 
und zweckmäßigen Ausgabengebarung ergibt sich bereits aus den haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
in Verbindung mit Art. 126b Abs.5 B-VG. 

Zu Art. IV Z 10 (§§ 26 bis 26f BewHG): 

I. Zu § 26 BewHG: 

In § 26 des Entwurfs wird die Verwendung von Beamten bei einer mit der Wahrnehmung der 
Bewährungshilfe betrauten privaten Vereinigung (§ 24) neu geregelt. Während § 26 in seiner bisheri­
gen Fassung die Verwendung von Beamten und Vertragsbediensteten vorsah, geht § 26 nunmehr 
davon aus, daß nur mehr öffentlich-rechtliche Bedienstete bei einer privaten Vereinigung verwendet 
werden können. Überdies ist vorgesehen, daß einer mit der Führung der Bewährungshilfe betrauten 
privaten Vereinigung keine Beamten mehr "neu" zur Verfügung gestellt werden können (Abs.2). 
Die erforderliche Übergangsregelung für die zur Verfügung gestellten Vertragsbediensteten des Bun­
des wird in § 26f getroffen. 

Durch § 26 Abs.1 Z 1 des Entwurfs wird klargestellt, daß auch die Arbeitsplätze der bei einer pri­
vaten Vereinigung verwendeten Beamten die Erfordernisse des § 36 des Beamten-Dienstrechtsgeset­
zes 1979, BGBI. NT. 333, erfüllen müssen. Überdies wird festgelegt (Abs.1 Z2), daß die einer privaten 
Vereinigung zur Verfügung gestellten Bundesbeamten nur auf einem Arbeitsplatz verwendet werden 
dürfen, der bis spätestens 1. 1. 1998 gemäß § 137 Abs.1 BDG 1979 idF des Besoldungsreform-Gesetzes 
1994, BGBI. NT. 550, bewertet und zugeordnet worden ist. Dadurch wird administrativen Schwierigkei­
ten bei der Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen der zur Verfügung gestellten Beamten 
begegnet, die sich im Zuge von Organisationsänderungen ergeben könnten. In diesem Zusammen­
hang ist auch § 26c des Entwurfes zu sehen, der für die bei einer privaten Vereinigung verwendeten 
Beamten die Möglichkeit, durch schriftliche Erklärung eine Überleitung in den Allgemeinen Verwal­
tungsdienst auf Grund des Besoldungsreform-Gesetzes 1994 zu bewirken, befristet. 

§ 26 Abs. 1 Z 3 beinhaltet die Regelung des bisherigen § 27 Abs. 3 und trifft Klarstellungen in bezug 
auf die Pflichten der zur Verfügung gestellten Beamten gegenüber dem Bundesministerium für Justiz, 
der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe und den von der Vereinigung bestellten Organen (§ 24 
Abs.3). 

Mit dem Wegfall des bisherigen § 26 Z3 wird die Bestellung eines der Vereinigung zur Verfügung 
gestellten Beamten zum Leiter einer Geschäftsstelle zur internen Angelegenheit der Vereinigung, 
womit der privatrechtlichen Struktur der Bewährungshilfe Rechnung getragen wird. 

11. Zu § 26a BewHG: 

Abs.1 des Entwurfs legt fest, daß zur Wahrnehmung der Dienstaufsicht und der anderen dienst­
rechtlichen Zuständigkeiten gegenüber den bei einer privaten Vereinigung verwendeten Beamten 
(§ 26) eine BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe errichtet wird. Die BundespersonalsteIle für 
Bewährungshilfe wird als nachgeordnete Dienstbehörde im Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Justiz im Sinne des § 2 Abs. 2 des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984, BGB\. NT. 29, eingerichtet .• 
Die genaue Zuweisung der der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe übertragenen Aufgaben 
erfolgt im Rahmen der Dienstrechtsverfahrensverordnung 1981, BGB\. NT. 162. 

Durch Abs. 2 wird überdies festgelegt, daß der Bundespersonalstelle für Bewährungshilfe auch die 
Wahrnehmung der dienstrechtlichen Zuständigkeiten nach § 2 Abs.4 DVG und die Erteilung von 
Dienstaufträgen zu Dienstreisen zukommen. Die Zuständigkeiten nach § 2 Abs.4 DVG und jene zur 
Erteilung von Dienstaufträgen zu Dienstreisen können aus Gründen der Zweckmäßigkeit an den Lei­
ter einer Organisationseinheit des herangezogenen privaten Rechtsträgers (zB dem Leiter einer 
Geschäftsstelle für Bewährungshilfe oder einer Geschäftsstelle für den Außergerichtlichen Tataus­
gleich) übertragen werden. Eine solche Übertragung kann nur durch den Bundesminister für Justiz 

______________________________________________________ ---_----I 
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erfolgen, der dazu einen - unverbindlichen - Vorschlag des Leiters der BundespersonalsteIle einzu­
holen hat. 

Abs.3 des Entwurfes regelt das Verfahren zur Bestellung des Leiters der Bundespersonalstelle 
für Bewährungshilfe. Das vorgesehene Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren nach den 
§§ 5 ff. des Ausschreibungsgesetzes 1989 soll sicherstellen, daß der für diese Leitungsfunktion bestge­
eignete Bewerber gewonnen werden kann. Bei gleich hoher Eignung mehrerer Bewerber ist Bewer­
bern der Vorzug zu geben, die bei einer mit der Führung der Bewährungshilfe betrauten privaten 
Vereinigung (§ 24) tätig waren oder tätig sind. Dadurch wird der großen Bedeutung dieser Form 
der Wahrnehmung von Aufgaben der Bewährungshilfe Rechnung getragen. Da die Aufgaben der 
BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe aus verfassungsrechtlichen Gründen (vgl. wieder die 
Art. 20 und 21 Abs.3 B-VG) nur von Bundesbediensteten wahrgenommen werden können, ist aller­
dings sicherzustellen, daß vor einer Betrauung eine rechtlich einwandfreie Einbindung in die behörd­
liche Weisungs- und Zuständigkeitshierarchie erfolgt, was zweckmäßigerweise durch Abschluß eines 
Sondervertrages nach dem Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. NT. 86, geschehen wird können. 

Abs.4 des Entwurfs trifft die erforderliche Regelung für die Vertretung des Leiters der Bundes­
personalsteIle für Bewährungshilfe. Vor der Bestellung des Stellvertreters ist ein - unverbindlicher 
- Vorschlag des Leiters der BundespersonalsteIle einzuholen. 

Abs.5 des Entwurfs enthält die erforderlichen Klarstellungen für die Wahrnehmung der Mitwir­
kungsrechte der Organe der gesetzlichen Personalvertretung gegenüber der BundespersonalsteIle 
für Bewährungshilfe. 

III. Zu § 26b BewHG: 

§ 26 b des Entwurfs räumt öffentlich-rechtlichen Bediensteten, die einer mit der Führung der 
Bewährungshilfe betrauten privaten Vereinigung zur Verfügung gestellt sind, ein Optionsrecht für 
die Aufnahme in ein Angestelltenverhältnis zur betreffenden Vereinigung ein. Ähnliche Regelungen 
finden sich in den bisherigen Gesetzen über die Ausgliederung hoheitlicher Aufgaben zu privaten 
Rechtsträgern (siehe bereits den Allgemeinen Teil der Erläuterungen). 

IV. Zu § 26c BewHG: 

Auf die Erläuterungen zu § 26 des Entwurfs wird verwiesen. 

V. Zu § 26d BewHG: 

Durch § 26 d des Entwurfes werden reisegebührenreehtliche Klarstellungen getroffen. 

VI. Zu § 26e BewHG: 

Da einer mit der Führung der Bewährungshilfe betrauten privaten Vereinigung keine Beamten 
mehr neu zur Verfügung gestellt werden können (siehe § 26 Abs.2 des Entwurfs), wird die Zahl der 
im ausgegliederten Bereich der Bewährungshilfe verwendeten Beamten infolge von Pensionsabgän­
gen und auf Grund von Übertritten zu einem privaten Rechtsträger langfristig sinken. § 26e des Ent­
wurfes regelt die Auflösung der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe (§ 26a) für den Fall des 
Absinkens der "verbleibenden" Beamten untcr eine für die Aufrechterhaltung einer Dienstbehörde 
nicht mehr vertretbare Zahl. Ab diesem Zeitpunkt sind die der BundespersonalsteIle übertragenen 
Aufgaben vom Bundesministerium für Justiz wahrzunehmen. 

VII. Zu §26fBcwHG: 

§ 26f des Entwurfes ist im Zusammenhang mit § 26 zu sehen, der davon ausgeht, daß nur mehr 
öffentlich-rechtliche Bedienstete bei einer privaten Vereinigung verwendet werden können. § 26f ent­
hält die erforderliche Übergangsbestimmung für Vertragsbedienstete des Bundes, die einer mit der 
Führung der Bewährungshilfe betrauten Vereinigung zur Verfügung gestellt sind. Durch die Regelung 
soll auch vermieden werden, daß hinsichtlich der bei einer privaten Vereinigung veIWendeten Bundes­
bediensteten neben dem Dienstrecht der öffentlich-rechtlichen Bediensteten auch noch das Dienst­
recht der Vertragsbediensteten zu administrieren ist. 

Zu Art. IV ZU (§27 BewHG): 

Nach dem vorgeschlagenen § 24 Abs. 1 hat der zwischen dem Bundesminister für Justiz und der 
privaten Vereinigung abzuschließende Vertrag über die Führung der Bewährungshilfe unter anderem 
nähere Regelungen über die Kontrolle und Aufsicht über die Vereinigung durch den Bundesminister 
für Justiz, die Gebarung und das Berichtswesen der Vereinigung sowie über das vom Bundesminister 
für Justiz an die Vereinigung zu leistende Entgelt zu enthalten. Die bisherigen Abs.1 und 2 erscheinen 
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daher - auch im Hinblick auf den Entfall des bisherigen § 25 - entbehrlich. Eine Verpflichtung der 
Vereinigung zur Angleichung ihrer Gebarung an die Grundsätze einer sparsamen, wirtschaftlichen 
und zweckmäßigen Verwaltung durch das Bundesministerium für Justiz (Abs.2) wird daher in 
Zukunft Gegenstand der vertraglichen Regelung sein. 

Die Regelung des bisherigen Abs. 3 wurde aus systematischen Gründen in den § 26 Abs. 1 Z 3 auf­
genommen. 

Der angestrebten privatrechtlichen Struktur der Bewährungshilfe würde es nicht entsprechen, die 
bisher im Abs.4 vorgesehene (fachliche) Weisungsbefugnis des Bundesministers für Justiz gegenüber 
den bei einer privaten Vereinigung tätigen Beamten aufrechtzuerhalten. Die weiterhin bestehende 
Verpflichtung der privaten Vereinigung zu einer den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Füh­
rung der Bewährungshilfe nach einheitlichen Gesichtspunkten (§ 24 Abs. 3) soll künftig ausschließlich 
im Wege der Vertragsgestaltung durchzusetzen sein. Abs.4 hat daher ebenfalls zu entfallen. 

Zu Art. V (Änderungen des TiJgungsgesetzes) 

Zu Art. V Z 1 (§ 4 Tilgungsgesetz 1972): 

Es hat sich gezeigt, daß die beiden ersten Sätze des § 4 Abs. 3 TilgG seit ihrem Inkrafttreten immer 
wieder dahin mißverstanden wurden, daß sogenannte Bagatellverurteilungen gleichsam ein tilgungs­
rechtliches Eigenleben führten und ohne Rücksicht darauf getilgt werden müßten, ob ihre Tilgungs­
frist mit der einer anderen Verurteilung kollidiert oder nicht. Da dieses Mißverständnis nicht zuletzt 
darauf zurückzuführen war, daß diese Auslegung auf die Fälle einer Anordnung der Unterbringung 
in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs.1 StGB tatsächlich zutrifft, wird 
aus systematischen Gründen vorgeschlagen, diese Fälle in einem eigenen Absatz zusammenzufassen 
(Abs.4 des Entwurfes). Damit wird die Grundregel für den Eintritt der Tilgung bei mehreren Verur­
teilungen im Abs. 1 hervorgehoben, der die Bestimmung der Tilgungsfrist im Abs.2 in der bisherigen 
Fassung folgt. In den Abs.3 und 4 werden sodann die Ausnahmebestimmungen betreffend die soge­
nannten Bagatellverurteilungen und die Anordnungen der Unterbringung nach § 21 Abs. 1 StGB ange­
ordnet. 

Durch die Neufassung des Abs. 3 soll eindeutig festgelegt werden, daß Abs. 1 auch auf Bagatellver -
urteilungen anzuwenden ist. Ist daher eine solche Verurteilung als letzte rechtskräftig geworden, so ist 
ihre Einzelfrist für die Tilgung aller übrigen Verurteilungen maßgeblich, sofern deren nach Abs.2 
bestimmte Tilgungsfrist früher enden würde. 

Zu Art. V Z2 (§6 Tilgungsgesetz 1972): 

Auf Grund der derzeitigen Gesetzeslage sind für Finanzstrafbehärden für Zwecke eines verwal­
tungsbehördlichen Finanzstrafverfahrens Auskünfte aus dem Strafregister zufolge der Auskunftsbe­
schränkungen des § 6 TilgG nur eingeschränkt möglich. Die Kenntnis aller gerichtlichen Verurteilun­
gen wegen Finanzvergehen ist jedoch für die Finanzstratbehärden aus mehrfachen Gründen unerläß­
lich: So ist die Tatsache einer gerichtlichen Verurteilung wegen eines Finanzvergehens in gleicher 
Weise für die Anordnung der wechselseitigen Berücksichtigung von Strafaussprüchen zwecks Zusatz­
bestrafung seitens der Gerichte und der Finanzstrafbehörden nach § 21 Abs.4 FinStrG wie für die all­
gemeine Strafbemessung nach § 23 Abs. 2 FinStrG iVrn. § 33 Z 1 und Z 2 StGB von Bedeutung. Weiters 
kann die Berechnung der Verjährung der Strafbarkeit und der Vollstreckbarkeit (§§ 31 und 32 
FinStrG) nur dann verläßlich erfolgen, wenn die Finanzstrafbehärde auch von Verurteilungen wegen 
Finanzvergehen Kenntnis erlangt, die der beschränkten Auskunft unterliegen würden. Desgleichen 
setzt die Anwendung der Bestimmungen über die Strafschärfung bei Rückfall (§§ 41 und 47 
FinStrG) voraus, daß die Finanzstrafbehörden uneingeschränkt Kenntnis von sämtlichen gerichtlichen 
Verurteilungen wegen Finanzvergehen erhalten. 

Aus diesen Gründen soll daher in § 6 Abs. 1 TilgG eine Ermächtigung zur unbeschränkten Ertei­
lung von Strafregisterauskünften an die Finanzstrafbehörden aufgenommen werden. Damit wird auch 
die Ungleichbehandlung beseitigt, daß in gerichtlichen Verfahren auch verwaltungsbehärdliche 
Finanzstraferkenntnisse berücksichtigt werden können, umgekehrt jedoch in einem verwaltungsbe­
härdlichen Finanzstraferkenntnis lediglich auf Vorverurteilungen aus diesem Bereich zurückgegriffen 
werden darf. Eine andere Lösung bietet sich nicht an, da es der programmtechnische Aufbau des Straf­
registers nicht erlaubt, Strafregisterauskünfte ausschließlich im Hinblick auf Finanzvergehen zu ertei­
len. Eine entsprechende programmtechnische Änderung des Strafregisters und eine damit notwendige 
Rückerfassung aller bisher gespeicherten Delikte würde einen unvertretbar hohen finanziellen und 
personellen Aufwand erfordern. Nicht übersehen wird jedoch, daß den Finanzstrafbehörden auf die­
sem Weg auch Verurteilungen bekanntgegeben werden, die - für sich genommen - der beschränk­
ten Auskunft nach § 6 TilgG unterliegen würden. Dabei wird davon ausgegangen, daß Delikte nach 
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dem "gemeinen" Strafrecht (etwa Vermögensdelikte), die der beschränkten Auskunft unterliegen, im 
Rahmen eines verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahrens nicht als - auf der gleichen schädlichen 
Neigung beruhend - erschwerend gewertet werden. 

Zu Art. V Z3 (§ 7 Tilgungsgesetz 1972): 

Nach § 2 Abs.1 Z 2 StRegG sind in das Strafregister (auch) alle rechtskräftigen Verurteilungen 
österreichischer Staatsbürger und solcher Personen, die in Österreich ihren Wohnsitz oder gewöhnli­
chen Aufenthalt haben, durch ausländische Strafgerichte einzutragen, sofern die Verurteilung den 
Erfordernissen des § 2 Abs.3 StRegG entspricht, nämlich wenn die Verurteilung wegen einer nach 
österreichischem Recht von den Gerichten abzuurteilenden Handlung erfolgt ist und das Verfahren 
den Grundsätzen des Artikels 6 EMRK entsprochen hat. 

Nach Schätzungen des Strafregisteramtes Wien sind derzeit rund 45000 ausländische Verurteilun­
gen in das österreichische Strafregister eingetragen. Bei rund 38000 dieser Verurteilungen fehlt das 
Vollzugsdatum. Da das ADV-Programm des Strafregisters so erstellt wurde, daß automatisierte til­
gungsrechtliche Manipulationen ohne Eintragung eines Vollzugsdatums unmöglich sind, müßten die 
ausländischen JustizzentralstelIen vom Bundesministerium für Justiz rund 38000mal befaßt werden, 
um das österreichische Strafregister diesbezüglich zu ergänzen. Solche Rechtshilfeersuchen sind 
jedoch in der Vergangenheit bei ausländischen Justizbehörden auf Unverständnis gestoßen, da sich 
eine Vielzahl europäischer Strafregister (etwa Italien) nicht am Grundsatz des Vollzugsdatums orien­
tieren. 

Da daher diese Lösung aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht vertretbar erscheint und in der über­
wiegenden Zahl der Fälle zu keinem brauchbaren Ergebnis führen würde, wird eine Regelung in 
Anlehnung an die Übergangsbestimmung des § 8 Abs.2 TiigG vorgeschlagen, um sicherzustellen, 
daß jeder ausländischen Verurteilung ein Vollzugsdatum zugeordnet werden kann. Durch diese Rege­
lung können sowohl die (händische) Rückerfassung als auch die Errechnung und Einspeicherung des 
Vollzugsdatums für neu einlangende Mitteilungen über ausländische Verurteilungen vorgenommen 
werden, ohne daß dadurch ein Eingriff in die bestehenden Strafregister- und Tilgungsprogramme erfor­
derlich wäre. 

Das bisher im zweiten Satz des § 7 festgelegte Günstigkeitsprinzip soll jedoch beibehalten werden. 

Zu Art. VI (Änderung des Strafregistergesetzes 1968) 

In der Praxis ist zu beobachten, daß die vom Strafregisteramt gemäß § 12 Abs. 1 StRegG an die 
Urteilsgerichte versendeten Tilgungsverständigungen in höchst unterschiedlicher Weise bearbeitet 
werden und daß § 12 Abs.2 StRegG kaum mehr angewendet wird. Nach dem System des Tilgungs­
und Strafregisterrechtes kämen dieser Gesetzesstelle zwei Aufgaben zu: 

1. Das erkennende Gericht soll in die Lage versetzt werden, den gesetzesgemäßen Vollzug der 
Tilgung der Verurteilung durch das Strafregisteramt zu prüfen. Bei mehreren Verurteilungen ist das 
Gericht dazu jedoch nur in der Lage, wenn es sich mit umfänglichen und zeitraubenden Ermittlungen 
über den Vollzug aller Verurteilungen des betroffenen Rechtsbrechers befaßt. 

2. Die Ersichtlichmachung gemäß § 12 Abs.2 StRegG soll den Verurteilten davor schützen, daß 
der erfolgte Eintritt der Tilgung der Verurteilung von späteren Verwendern des Urteilsaktes überse­
hen und er somit als Vorbestrafter behandelt wird. In dieser Beziehung ist diese Vorschrift jedoch ange­
sichts der derzeitigen Praxis durchaus überflüssig. Die Organe der Strafrechtspflege informieren sich 
praktisch ausschließlich auf Grund von Strafregisterauskünften über das Vorleben des Beschuldigten 
und gehen Indizien in den Akten hinsichtlich Vorverurteilungen (die nicht unmittelbar aus dem Straf­
register ersichtlich sind) nur in seltenen Ausnahmsfällen nach. Die Rechtsanwender in erster Instanz 
gehen offensichtlich von der Auffassung aus, daß in aktuellen Strafregisterauskünften nicht (mehr) 
dokumentierte Verurteilungen der gesetzlichen Tilgung unterliegen. 

Es wird daher vorgeschlagen, die weitgehend überflüssig gewordene und ihren Zielsetzungen nicht 
mehr gerecht werdende Vorschrift des § 12 StRegG ersatzlos aufzuheben. 

Zu Art. VII (Änderungen des Suchtgiftgesetzes) 

Zu Art. VII Z 1 bis 4 (§§ 12 Abs.5, 13, 16 Abs.3, 163 SGG): 

1. Bei den meisten Delikten, die der Täter mit dem Ziel einer Bereicherung begeht, zeitigt das 
Fehlen einer allgemeinen Abschöpfungsbestimmung keine kriminalpolitisch unvertretbaren Ergeb­
nisse, weil im Regelfall der Geschädigte mit den Mitteln des Zivilrechts auf die Bereicherung greifen 
kann. Dagegen kann die durch Suchtgiftdelikte erlangte Bereicherung nur vom Staat abgeschöpft wer-
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den, weil hier der Täter im Einverständnis mit dem Opfer handelt. Das geltende Suchtgiftgesetz kennt 
mehrere Rechtsinstitute, die diesen Abschöpfungszweck erfüllen: einerseits den Verfall des Erlöses 
und die Wertersatzstrafe (§ 13 Abs. 2), die zur Einziehung des Suchtgiftes subsidiär sind; andererseits 
eine "nutzenorientierte Geldstrafe" (§§ 12 Abs.5, 16 Abs.3). Das Verhältnis dieser Rechtsinstitute 
zueinander ist nicht klar; überdies ist eine vorläufige Sicherstellung nach § 144a StPO nicht möglich 
(vgl. FUCHS, Gewinnabschöpfung und Geldwäscherei, ÖJZ 1990, 544, 545). 

Der Entwurf schlägt vor, den Erlösverfall, die Wertersatzstrafe und die "nutzenorientierte Geld­
strafe" entfallen zu lassen, weil ihre Funktion im wesentlichen durch die neugeordneten vermögens­
rechtlichen Anordnungen im Allgemeinen Teil des StGB übernommen wird und diese überdies einer 
vorläufigen Sicherstellung zugänglich sind. Soweit die Geldstrafe nach § 12 Abs.5 auch über die tat­
sächlich eingetretene Bereicherung hinausgehen kann (sie soll "den Nutzen übersteigen" und kann 
sich auch am Nutzen orientieren, der erzielt werden sollte), begegnet sie einerseits rechtsstaatlichen 
Bedenken (mangelnde Bestimmtheit) und übernimmt andererseits eine Tadcls[unktion, die durch 
die Strafdrohungen der §§ 12 Abs.1 bis 4 und 16 Abs. 2 Z2 ohnedies hinreichend gewährleistet ist. 

2. Dagegen kommt der Einziehung von Suchtgift, das Gegenstand einer nach dem Suchtgiftgesetz 
strafbaren Handlung war, weiterhin gesonderte kriminalpolitische Bedeutung zu: Grund für die Einzie­
hung ist auch hier die besondere Beschaffenheit des Gegenstandes und die daraus resultierende 
Gefahr, daß weitere Straftaten begangen werden. Die - nach ihrem Wortlaut auf strafbare Handlun­
gen nach § 12 SGG beschränkte - Bestimmung des § 13 Abs.1 soll durch einen neuen § 16a ersetzt 
werden, der nun ausdrücklich eine Einziehung nach allen in Betracht kommenden Straftaten vor­
sieht. Der Verweis auf § 26 StGB stellt klar, daß die in dessen Abs. 2 und 3 enthaltenen Bestimmungen 
(weiterhin) zur Anwendung kommen können. 

3. Schließlich ist der kriminalpolitische Zweck des im § 13 Abs. 3 vorgesehenen Verfalls von Fahr­
zeugen unklar; überdies ist die Bestimmung aus dem Blickwinkel des Gleichheitsgrundsatzes bedenk­
lich, weil sie einerseits andere Verkehrsmittel als Fahrzeuge und überhaupt Behältnisse, die keine Ver­
kehrsmittel sind, nicht erfaßt, andererseits innerhalb der Fahrzeuge jene ausschließt, die "einer öffent­
lich-rechtlichen Unternehmung gehören". Sachgerecht erscheint es dagegen, neben der Strafe und 
neben der Abschöpfung der Bereicherung eine Einziehung von Behältnissen und Transportmitteln 
vorzusehen, die mit besonderen Vorrichtungen versehen sind, die den Suchtgifttransport erleichtern 
(vgl. § 17 Abs.2 lit. b FinStrG). Dazu ist die - entsprechend verfeinerte (Art. I Z 4) - allgemeine 
Bestimmung des § 26 StGB ausreichend. 

Zu Art. VB Z 5 (§ 233 SGG): 

Die Bestimmung ist an die Neuregelung der nachträglichen Strafmilderung (Art. I Z 5 - § 31a 
StGB) und des Verfahrens (Art. 11 Z33 - §410 StPO) anzupassen. 

Zu Art. VBI (Änderungen des Lebensmittelgesetzes) 

Zu Art. VllI Z 1 bis 3 (§§ 68, 69, 70 LMG): 

Die vorgeschlagenen Änderungen beschränken sich auf eine technische Anpassung der im 
Lebensmittelgesetz vorgesehenen Sanktionen. Die bisher vom Verfall (§ 68 LMG) erfüllte Aufgabe 
der Abschöpfung unrechtmäßiger Bereicherung wird von § 20 StGB zur Gänze übernommen; § 68 
LMG ist daher überflüssig geworden. Die §§ 69 und 70 sind anzupassen. 

Die Haftung des Betriebsinhabers nach § 69 LMG soll sich daher (wie bisher auf den Verfall) auch 
auf nach § 20 StGB abgeschöpfte Geldbeträge erstrecken. Allerdings unterscheidet sich der bisher im 
§ 68 LMG vorgesehene Verfall von der Abschöpfung der Bereicherung dadurch, daß letztere nur gegen 
den Bereicherten selbst ergehen kann, während der Verfall gegen den Täter auch ausgesprochen wer­
den kann, wenn dieser nicht sich selbst, sondern einen Dritten bereichert hat. Hat daher ein Angestell­
ter ein Vergehen nach dem LMG begangen und ist dadurch der Betriebsinhaber bereichert, so kann 
eine Abschöpfung nach § 20 StGB nicht gegen den Täter, sondern nur gegen den Betriebsinhaber aus­
gesprochen werden. Die im § 69 LMG vorgeschlagene Haftung des Betriebsinhabers für die Abschöp­
fung kann daher nur in dem Fall zum Tragen kommen, daß sich der Angestellte selbst bereichert hat. 

Zu Art. VllI Z4 (§71 LMG): 

Das Mediengesetz, BGBI. Nr. 314/1981, enthält keine dem § 30 des Pressegesetzes entsprechende 
Bestimmung mehr. § 71 ist daher seit dem Inkrafttreten des Mediengesetzes zum 1. Jänner 1982 gegen­
standslos und soll daher im Sinne der Rechtsbereinigung entfallen. 
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Zu Art. IX (Amtshilfe der Sozialversicherungsträger für die Sicherheitsbehörden im Dienste der Straf­
rechtspflege ) 

1. Die Sicherheitsbehörden und ihre Organe stehen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Dienste der 
Strafrechtspflege - unabhängig davon, ob sie aus eigenem (§ 24 StPO) oder im Auftrag der staatsan­
waItschaftlichen Behörden oder der Strafgerichte (§§ 36, 88 oder 26 StPO) einschreiten - häufig vor 
der Notwendigkeit, Auskunft über Daten verlangen zu müssen, die den Sozialversicherungsträgern 
zur Verfügung stehen. Hiebei handelt es sich durchwegs um wenig sensible personenbezogene 
Daten, die jedoch als Ansatzpunkte für dringende Ermittlungen benötigt werden. Im einzelnen geht 
es um Auskunft darüber, 

- ob der Betreffende selbständig oder unselbständig erwerbstätig ist oder war, 
- wo er während der Ausübung seiner Berufstätigkeit angetroffen werden kann, und 
- für den Fall, daß er Dienstgeber ist, wie viele und welche Dienstnehmer er beschäftigt. 

Nach geltendem Recht wären die Sozialversicherungsträger unter den Gesichtspunkten des 
Datenschutzes durchaus berechtigt, solche Auskünfte zu erteilen, da es dann, wenn diese Daten im 
Rahmen der Tätigkeit der Sicherheitsbehörden im Dienste der Strafrechtspflege benötigt werden, evi­
dent ist, daß sie für den Empfänger eine zur Wahrnehmung der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben 
wesentliche Voraussetzung bilden (§7 Abs.2 des Datenschutzgesetzes). Allerdings schafft die daten­
schutzrechtIiche Zulässigkeit noch keine Auskunftsverpflichtung, die jedoch im Hinblick auf eine 
gesetzmäßige und wirtschaftliche Verwaltung erforderlich ist. 

2. Eine solche Auskunftsverpflichtung soll mit der im Art. IX vorgeschlagenen Regelung geschaf­
fen werden. Sie orientiert sich an § 26 StPO und § 89 h des Gerichtsorganisationsgesetzes (Art. VIII des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 294/1990), aber auch an Art. VII der Zivilverfahrens-Novelle 1986, BGBI. 
Nr. 71. Danach sollen die Sicherheitsbehörden entweder selbst oder im Wege der für sie Exekutiv­
dienst versehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Bundespolizei, Bundesgendarmerie, 
Gemeindewachkörper) zur Einholung der Auskunft auf schriftlichem oder mündlichem Wege ermäch­
tigt sein. Sofern die Möglichkeit besteht, ein Ersuchen unter Anwendung der automationsunterstützten 
Datenverarbeitung zu stellen, soll hievon Gebrauch zu machen sein (§ 1 Abs.3). 

Ansprechpartner für das Ersuchen sind der jeweils zuständige Sozial versicherungsträger oder der 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Sie erteilen Auskunft aus den bei ihnen 
gespeicherten aktuellen Daten und sind nicht etwa zur Vornahme umfangreicher Programmschritte im 
Rahmen ihrer Datenverarbeitung oder gar zu Erhebungen verpflichtet. Die Auskunft ist ihrem 
Umfang nach im wesentlichen auf "Identitätsdaten" beschränkt. 

Ähnlich wie nach der entsprechenden Regelung der Zivilverfahrens-Novelle 1986 soll auch für die 
Auskunft an Sicherheitsbehörden im Dienste der Strafrechtspflege ein pauschalierter Kostenersatz 
geleistet werden, der von den beteiligten Bundesministern einvernehmlich - jedoch nach Anhörung 
des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger - festzusetzen ist (§ 2). 
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Textgegenüberstellung 
Artikel I 

Änderungen des Strafgesetzbuches 

Bis her i g e F ass u n g: 

Dritter Abschnitt 

Strafen und vorbeugende Maßnahmen 

Geldstrafen 

§19 ..... . 

(4) Erweist sich eine Geldstrafe ganz oder teilweise als uneinbringlich und 
hängt das damit zusammen, daß sich die für die Bemessung des Tagessatzes 
maßgebenden Umstände nicht bloß unerheblich geändert haben, so hat das 
Gericht für die noch aushaftende Geldstrafe die Höhe des Tagessatzes inner­
halb der Grenzen des Abs. 2 neu zu bemessen, es sei denn, daß der Verurteilte 
die Uneinbringlichkeit vorsätzlich, und sei es auch nur durch Unterlassung 
einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, herbeigeführt hat. 

Verfall 

§ 20. (1) Ein Geschenk oder eine andere Zuwendung von Geldeswert, die 
der Täter für die strafbare Handlung im voraus oder im nachhinein empfan­
gen hat, ist für verfallen zu erklären, soweit nicht eine an der strafbaren Hand­
lung nicht beteiligte Person darauf einen Rechtsanspruch hat. 

(2) Handelt es sich beim Geschenk oder der anderen Zuwendung nicht um 
eine körperliche Sache oder besitzt der Täter das Geschenk oder die Zuwen­
dung nicht mehr, so ist der Täter zur Zahlung eines Geldbetrages zu verurtei­
len, der dem Wert des Geschenkes oder der Zuwendung entspricht. 

(3) Zur Zahlung des an die Stelle des Verfalles tretenden Geldbetrages ist 
auch die Person zu verurteilen, die sich durch die Zuwendung strafbar 
gemacht hat. Mehrere Personen sind zur Zahlung zur ungeteilten Hand zu 
verurteilen. 

(4) Vom Verfall und von der an seine Stelle tretenden Verurteilung zur 
Zahlung eines Geldbetrages kann abgesehen werden, wenn das Geschenk 
oder die Zuwendung geringfügig war. Von der Verurteilung zur Zahlung 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Dritter Abschnitt 

Strafen, Abschöpfung der Bereicherung, Verfall und vorbeugende 
Maßnahmen 

Geldstrafen 

§19 ...... 

(4) (entfällt - siehe §31a Abs.2) 

(siehe § 20) 
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Bis her i g e F ass u n g: 

eines Ge1dbetrages kann ganz oder zum Teil auch dann abgesehen werden, 
wenn sie den Verurteilten unbillig hart träfe. 

(5) Haben die in den Abs. 2 und 3 genannten Personen die strafbaren Hand­
lungen unter Mißbrauch ihrer Befugnisse als leitende Angestellte (§ 309) eines 
Unternehmens oder unter Ausnützung der ihnen durch diese Tätigkeit gebo­
tene Gelegenheit begangen, so haftet der Eigentümer des Unternehmens für 
die an die Stelle des Verfalles tretenden Geldbeträge zur ungeteilten Hand mit 
den in den Abs.2 und 3 genannten Personen, wenn der Eigentümer nicht 
selbst der durch die strafbare Handlung Verletzte ist, sondern aus der strafba­
ren Handlung einen Vermägensvorteil erlangt hat oder erlangen sollte und 
zur Begehung der strafbaren Handlung zumindest durch auffallende Sorglo­
sigkeit beigetragen hat. Steht das Unternehmen im Eigentum einer juristi­
schen Person oder einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, so tritt 
die Haftung ein, wenn der Vorwurf, zur Begehung der strafbaren Handlung 
zumindest durch auffallende Sorglosigkeit beigetragen zu haben, auch nur 
eine Person trifft, die mit der Geschäftsführung betraut war. 

Abschöpfung der Bereicherung 

§ 20a. (1) Hat sich der Täter durch die Begehung einer oder mehrerer straf­
barer Handlungen unrechtmäßig bereichert, so ist er zur Zahlung eines dem 
Ausmaß der Bereicherung entsprechenden Geldbetrages zu verurteilen, 
wenn dieses Ausmaß 1 Million Schilling übersteigt. 

Vor g e s chI a gen e F ass u n g: 

Abschöpfung der Bereicherung 

§ 20. (1) Wer eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen und dadurch 
Vermögensvorteile erlangt hat, ist zur Zahlung eines Geldbetrages in Höhe 
der dabei eingetretenen unrechtmäßigen Bereicherung zu verurteilen. Das 
gleiche gilt, wenn jemand Vermögensvorteile für die Begehung einer mit Stra­
fe bedrohten Handlung empfangen hat. Soweit das Ausmaß der Bereicherung 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann, hat 
das Gericht den abzuschöpfenden Betrag nach seiner Überzeugung festzuset­
zen. 

(2) Wenn 
1. der Täter fortgesetzt oder wiederkehrend Verbrechen (§ 17) begangen 

und Vermögensvorteile durch deren Begehung erlangt oder für diese 
empfangen hat und 

2. ihfu im zeitlichen Zusammenhang mit den begangenen Verbrechen wei­
tere Vermögensvorteile zugeflossen sind, bei denen die Annahme nahe­
liegt, daß sie aus weiteren Verbrechen dieser Art stammen, und deren 
rechtmäßiger Erwerb nicht glaubhaft gemacht werden kann, sind auch 
diese Vermögensvorteile bei der Festsetzung des abzuschöpfenden 
Betrages zu berücksichtigen. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

(2) Eine Verurteilung zur Zahlung eines Geldbetrages nach Abs.1 hat nicht 
zu erfolgen, soweit 

1. nach § 20 vorzugehen ist, 
2. nach besonderen Bestimmungen eine Geldstrafe zu verhängen ist, die 

dem vom Täter aus der strafbaren Handlung erzielten oder erstrebten 
Nutzen entsprechen oder diesen übersteigen soll, 

3. der Täter Schadensgutmachung geleistet oder sich dazu vertraglich ver­
pflichtet (§ 167 Abs. 2 Z 2) hat, er dazu verurteilt worden ist oder zugleich 
verurteilt wird oder 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

(3) Zur Zahlung eines Geldbetrages, den das Gericht in Höhe der eingetre­
tenen Bereicherung nach seiner Überzeugung festsetzt, ist auch der Täter zu 
verurteilen, dem im zeitlichen Zusammenhang mit seiner Mitgliedschaft in 
einer k(iminellen Organisation (§ 278a) Vermögensvorteile zugeflossen sind, 
bei denen die Annahme naheliegt, daß es sich um Vermögenswerte der krimi­
nellen Organisation handelt oder daß sie aus strafbaren Handlungen stam­
men, und deren rechtmäßige Herkunft nicht glaubhaft gemacht werden kann. 

(4) Wer durch die mit Strafe bedrohte Handlung eines anderen oder durch 
einen für deren Begehung zugewendeten Vermögensvorteil unmittelbar und 
unrechtmäßig bereichert worden ist, ist zur Zahlung eines Geldbetrages in 
Höhe dieser Bereicherung zu verurteilen. Ist eine juristische Person oder 
eine Personengesellschaft bereichert worden, so ist sie zu dieser Zahlung zu 
verurteilen. 

(5) Ist ein unmittelbar Bereicherter verstorben oder besteht eine unmittel· 
bar bereicherte juristische Person oder Personengesellschaft nicht mehr, so ist 
die Bereicherung beim Rechtsnachfolger abzuschöpfen, soweit sie beim 
Rechtsübergang noch vorhanden war. 

tx:J 
(6) Mehrere Bereicherte sind nach ihrem Anteil an der Bereicherung zu ~. 

verurteilen. Läßt sich dieser Anteil nicht feststellen, so hat ihn das Gericht E> 
nach seiner Überzeugung festzusetzen. g 

Unterbleiben der Abschöpfung 

§ 20a. (1) Die Abschöpfung ist ausgeschlossen, 

1. wenn das Ausmaß der Bereicherung 100000 S nicht übersteigt oder 

2. soweit der Bereicherte zivilrechtliche Ansprüche aus der Tat befriedigt 
oder sich dazu in vollstreckbarer Form vertraglich verpflichtet hat, er 
dazu verurteilt worden ist oder zugleich verurteilt wird oder die Berei· 
cherung durch andere rechtliche Maßnahmen beseitigt wird. 

(2) Von der Abschöpfung ist abzusehen, soweit 
1. der abzuschöpfende Betrag oder die Aussicht auf dessen Einbringung 

außer Verhältnis zum Verfahrensaufwand steht, den die Abschöpfung 
oder die Einbringung erfordern würde, oder 
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Bis her i g e F ass u n g: 

4. die Zahlung den Verurteilten nach seinen persönlichen Verhältnissen 
und seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Zeitpunkt der Urteils 
erster Instanz unter Berücksichtigung der ihm sonst aus der Verurtei­
lung erwachsenden nachteiligen Folgen unbillig hart träfe. 

(3) Ist ein Unternehmen durch eine strafbare Handlung eines leitenden 
Angestellten in einem 1 Million Schilling übersteigenden Ausmaß unrechtmä­
ßig bereichert worden und hat der Eigentümer des Unternehmens zur Bege­
hung der strafbaren Handlung zumindest durch auffallende Sorglosigkeit bei­
getragen, so hat das Gericht auszusprechen, daß der Eigentümer einen der 
Bereicherung enstsprechenden Geldbetrag zu zahlen hat. Steht das Unterneh­
men im Eigentum einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes, so genügt es, wenn der Vorwurf, zur Begehung der straf­
baren Handlung zumindest durch auffallende Sorglosigkeit beigetragen zu 
haben, auch nur eine Person trifft, die mit der Geschäftsführung betraut 
war. Abs.2 gilt dem Sinne nach. 

(4) Treten nachträgliche Umstände ein, bei deren Vorliegen im Zeitpunkt 
des Urteils nicht auf Abschöpfung der Bereicherung oder nur auf Zahlung 
eines geringeren Betrages zu erkennen gewesen wäre, so hat das Gericht 
seine Entscheidung entsprechend zu ändern. 

Vor g e s chI a gen e F ass u n g: 

2. die Zaltnllumg des lGelldbdJl"lllges denn BeIrekltnertenn umbiBRig Itnart tIrID'e, inns­
besonndeIre wein die BeIrekltnerunng im ZeittpamIld i!lleIr AnnoIri!llmmg rudnt 
melinIr vOIrhalf1ldenn ist; auns einneIr Verurteinwng eIrwacl!nsell1li!lle amlleIre nnacl!ntei­
llige lFolgel!ll sillld zun beriiJclkskllntigelll. 

(siehe § 20 Abs. 4) 

(siehe § 31a Abs. 3) 

Vedalll 

§ 20b. (1) Vemnögell1lswerte einneIr binrnfurneHenn OIrgarusationn (§ 278a) sirni!ll lfIiitr 
vedallllenn zun erlk.llfurenn. 

(2) Vermögernswerte, die auns eill1leIr nnnit Straffe bei!llwlhttellll lHlanndnllllll1lg llneniiJilI.­
rell1l, smi!ll, soweit nnkl!nt ann deIr strallbarenn lHlanni!llllunnng nnkM beteilligte lP'ersmnelll 
IReclhJsannspriÜldne aunff sie habenn, WiiD.Ir vedafillenn zun eIrlidilirenn, wennnn 

1. die Tat, auns dleIr i!llie Vemrnögel!llswerte llnenlÜllrurenn, lIlunclln dllllIrCl!n die Gesedze 
des Tatorts mit Straffe bedll"Ollnt ist, abeIr Illaclln denn § § 62 bis 65 nnicllnt i!llern 
österIrendnisdnenn §traffgesedzenn unnnterUiegt, oder 

2. i!ller Tiliter imbelk.annnnt ist 

(3) ][J)er VedaBB ist aUllsgesclln.llossenn, soweit sem Zweclk. i!llUllrclln antdlere recllntli­
cllo.e Maßhnallo.menn eneudn.t wurd, iln.sbesOIIlli!llere soweut i!llie unmecllntmäßige Bereu­
dnennrng in einnem aunsBilimlliscllnenn VeirifallnIrenn abgescllnöJPlfft wnri!ll Ullnntdl die aUllslänn­
i!llisdne lEl!Iltsdneitdlunnng m ÖsterIreklln volllstIreckt weIri!llenn Ik.annrn. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

Einziehung 

§26 ...... 

(2) Gegenstände, auf die eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte 
Person Rechtsansprüche hat, dürfen nur eingezogen werden, wenn die betref­
fende Person keine Gewähr dafür bietet, daß die Gegenstände nicht zur Bege­
hung strafbarer Handlungen verwendet werden. 

(siehe § 410 StPO) 

(siehe § 19 Abs.4) 

(siehe § 20a Abs. 4) 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Einziehung 

§26 ...... 

(2) Von der Einziehung ist abzusehen, wenn der Berechtigte die besondere 
Beschaffenheit der Gegenstände beseitigt, insbesondere indem er Vorrichtun­
gen oder Kennzeichnungen entfernt oder unbrauchbar macht, die die Bege­
hung mit Strafe bedrohter Handlungen erleichtern. Gegenstände, auf die 
eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person Rechtsansprüche 
hat, dürfen nur eingezogen werden, wenn die betreffende Person keine 
Gewähr dafür bietet, daß die Gegenstände nicht zur Begehung strafbarer 
Handlungen verwendet werden. 

Nachträgliche Milderung der Strafe, der Abschöpfung der Bereicherung und 
des Verfalls 

§ 31a. (1) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die 
zu einer milderen Bemessung der Strafe geführt hätten, hat das Gericht die 
Strafe angemessen zu mildern. 

(2) Verschlechtern sich nachträglich die persönlichen Verhältnisse oder die 
wirtschaftliche Leistungsflihigkeit eines zu einer Geldstrafe Verurteilten nicht 
bloß unerheblich, so hat das Gericht für die noch aus haftende Geldstrafe die 
Höhe des Tagessatzes innerhalb der Grenzen des § 19 Abs. 2 neu zu bemessen, 
es sei denn, daß der Verurteilte die Verschlechterung vorsätzlich, und sei es 
auch nur durch Unterlassung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, herbeige­
führt hat. 

(3) Befriedigt ein zur Abschöpfung der Bereicherung Verurteilter nachträg­
lich zivilrechtliche Ansprüche aus der Tat oder treten sonst Umstände ein, bei 
deren Vorliegen im Zeitpunkt des Urteils nicht auf Abschöpfung der Berei­
cherung oder nur auf Zahlung eines geringeren Betrages zu erkennen gewe­
sen wäre, so hat das Gericht die Entscheidung entsprechend zu ändern. Eben­
so ist vorzugehen, wenn solche Umstände nachträglich bekannt werden. 

(4) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, bei deren 
Vorliegen im Zeitpunkt des Urteils nicht auf Verfall oder nur auf Verfall 
geringerer Vermögenswerte zu erkennen gewesen wäre, hat das Gericht die 
Entscheidung entsprechend zu ändern. 

00 
o 
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Bis her i g e F ass u n g: 

AlJIgememe Gmnallsäitze 

§32 ..... . 

(2) Bei Bemessung der Strafe hat das Gericht die Erschwerungs- und die 
Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegen­
einander abzuwägen. 

lResonallere lER'scllnweln.llJl1lgsgR'fundie 

§ 33. Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter 

5. aus besonders verwerflichen Beweggründen gehandelt hat; 

lResolflallere MilderulI1gsgR'lÜillldie 

§ 34. Ein Milderungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter 

18. die Tat schon vor längerer Zeit begangen und sich seither wohlverhal­
ten hat. 

lRealliJrllgte NllldllSicllnt bei Zunslllmmellntreffem mehrereR' §tR'lllffem 

§~ •... :. 

(2) Der Verfall darf nicht bedingt nachgesehen werden. Wird eine andere 
Nebenstrafe ausgesprochen, so ist sie bedingt nachzusehen, wenn die Haupt-

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Allllgemeill1le GR'Wlldslitze 

§32 ..... . 

(2) Bei Bemessung der Strafe hat das Gericht die Erschwerungs- und Mil­
derungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegenein­
ander abzuwägen UlIl1ldlllllldll lllW die Aunswfurkunngem deR' §traffe unllndlllnnderer ZUR 

envlllrtellldeR' Follgen deR' "[lllt lllW das klÜinfftige lLebelll des "[liters inn deR' GeselH­
SCllnlllllit lRedacM zu lIlellnmelll. 

lResomlieIre IErscllnwemngsgriÜJ.ndle 

§ 33. Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter 

5. aus R':Ilssistiscllnem, ffR'emalleunffemdlkllnenn oder llllllderen besonders verwerfli­
chen Beweggründen gehandelt hat; 

lResonndere Mill!\lenmgsgriÜJ.nde 

§ 34. (JI.) Ein Milderungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter 

18. die Tat schon vor längerer Zeit begangen und sich seither wohlverhal­
ten hat; 

JI.9. alllllallmclln betmfllfell1l ist, alllllß eR' oalleR' eine illnm persölllllidn nllllhi.estellnemlie 
lP'ersonn allurdll allie "[lllt oaller lllBs deR'en Follge eine betR'äcllntllicllne ll(örlPeR'­
verlletzunng odeR' Gesunmllllneitsscllnäialligll.llJl1lg oalleR' sonstige scllnweR'wiegende 
tatsädllHicllne oder recllntlicllne Nllldnteile erlitten Ilnlllt. 

(2) lEin Mil«llenmgsgrllmd ist es lllillCIln, wenn alllllS gegen denn "[äiter geffiillnn1e 
Vedalluen auns eimern mcllnt vonn illnm odeR' seinem Verteidiger ZiIl vertretemdlenn 
Gmmdl unlllveR'llläUnismäßig Hllllllge gealllllillen1 Ilnlllt. 

lRedlilllgte Nllldnsiclnt bei ZlllSlllmmenntreffenn mehR'erer §tR':llffenn 

§~ ..... . 

(2) Nebenstraffenn 1lJIndl JRedntsffolgenn dler Vemn1eillmng könnnnen 1111l1l111bllnängig 
von llIer lHIannptstraffe bedingt nadngesehell1l werdell1l. . 
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Bis her i g e F ass u n g: 

strafe bedingt nachgesehen wird und die selbstständige Vollstreckung der 
Nebenstrafe entbehrlich scheint. Ensprechendes gilt für Rechtsfolgen der 
Verurteilung. 

Bedingte Nachsicht von vorbeugenden Maßnahmen 

§ 45. (1) Die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher darf nur zugleich mit der Strafe und nur dann bedingt nachge­
sehen werden, wenn anzunehmen ist, daß die bloße Androhung der Unter­
bringung in Verbindung mit einer oder mehreren der in den §§ 50 bis 52 vor­
gesehenen Maßnahmen genügen werde, um die Gewöhnung des Rechtsbre­
chers an berauschende Mittel oder Suchtmittel zu überwinden. Die für die 
bedingte Strafnachsicht bestimmte Probezeit gilt auch für die bedingte Nach­
sicht der Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechts­
brecher. § 43 Abs. 3 gilt dem Sinne nach. 

Bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe 

§46 ..... . 

(4) Verbüßt ein Gefangener unmittelbar nacheinander mehrere Freiheits­
strafen, so ist ihre Gesamtdauer maßgebend. Nach § 43a Abs.3 und 4 nicht 
bedingt nachgesehene Teile einer Strafe bleiben jedoch außer Betracht. Eine 
bedingte Entlassung aus einem solchen Straf teil ist ausgeschlossen. 

Erteilung von Weisungen und Bestellung eines Bewährungshelfers 

§ 50. (1) Einem Rechtsbrecher, dem die Strafe bedingt nachgesehen oder 
der aus einer Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung verbundenen 
vorbeugenden Maßnahme bedingt entlassen wird, hat das Gericht Weisungen 
zu erteilen und einen Bewährungshelfer zu bestellen, soweit das notwendig 
oder zweckmäßig ist, um den Rechtsbrecher von weiteren mit Strafe bedroh­
ten Handlungen abzuhalten. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Bedingte Nachsicht von vorbeugenden Maßnahmen 

§ 45. (1) Die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher darf nur zugleich mit der Strafe und nur dann bedingt nachge­
sehen werden, wenn anzunehmen ist, daß die bloße Androhung der Unter­
bringung in Verbindung mit einer oder mehreren der in den §§ 50 bis 52 vor­
gesehenen Maßnahmen genügen werde, um die Gewöhnung des Rechtsbre­
chers an berauschende Mittel oder Suchtmittel zu überwinden. Die für die 
bedingte Strafnachsicht bestimmte Probezeit gilt auch für die bedingte Nach­
sicht der Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechts­
brecher. § 43 Abs. 2 gilt dem Sinne nach. 

Bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe 

00 
N 

§46. ..... ~ 

(4) Verbüßt ein Rechtsbrecher mehrere Freiheitsstrafen, so ist ihre Gesamt- ~ 
dauer maßgebend, sofern sie unmittelbar nacheinander verbüßt oder lediglich g 
durch Zeiten unterbrochen werden, in denen er sonst auf behördliche Anord­
nung angehalten wird. Nach § 43a Abs. 3 und 4 nicht bedingt nachgesehene 
Teile einer Strafe bleiben jedoch außer Betracht. Eine bedingte Entlassung 
aus einem solchen Strafteil ist ausgeschlossen. 

Erteilung von Weisungen und Anordnung der Bewährungshilfe 

§ 50. (1) Wird einem Rechtsbrecher die Strafe bedingt nachgesehen oder 
wird er aus einer Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung verbunde­
nen vorbeugenden Maßnahme bedingt entlassen, so hat das Gericht ihm Wei­
sungen zu erteilen oder die Bewährungshilfe anzuordnen, soweit das notwen­
dig oder zweckmäßig ist, um den Rechtsbrecher von weiteren mit Strafe 
bedrohten Handlungen abzuhalten. Ordnet das Gericht die Bewährungshilfe 
an, so hat der Leiter der zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für Bewäh­
rungshilfe dem Rechtsbrecher einen Bewährungshelfer zu bestellen und die­
sen dem Gericht bekanntzugeben. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

(2) Weisungen und die Bestellung eines Bewährungshelfers gelten bis zum 
Ende der Probezeit, soweit sie nicht vorher aufgehoben oder gegenstandslos 
werden. 

lBewällnrumgsllnill[e 

§ 52. (1) Der lBewälunmgsllnelllfer hat über deHll lLebeJrl.swamllell idles lReclhtsbre­
cllners amidl über die lEdiilllllnmg der erteillteHll WeiSlllllmgeHll ZUll wacllnellll. Er hat sich 
mit Rat und Tat darum zu bemühen, ihm zu einer Lebensführung und zu einer 
Einstellung zu verhelfen, die Gewällu idlalfliilr bieteHll, daß der Rechtsbrecher in 
Zukunft keine weiteren mit Strafe bedrohten Handlungen begehen werde. 
Soweit es dazu nötig ist, hat er 'VersudnmllgeHll vom lRecMsbrecllner lfemzUlllnall­
teHll und ihm zu helfen, eine geeignete Unterkunft und Arbeit zu finden. 

(2) Der Bewährungshelfer hat dem Gericht illllaHllgemesseHllellll Zeitabställllidlen 
über seine Tätigkeit und seine Wahrnehmungen zu berichten. 

(3) Das Gericht hat während der Probezeit einen Bewährungshelfer auch 
nachträglich zu bestellen, eiHlleHll aHlldereHll lBewähnmgslnellfer ZUll bestellleHll oder 
die Bewährungshilfe aufzuheben, soweit dies nach § 50 geboten scheint. 

Wiidlemnlf idler beidlilllgteHll StJralfHlladllsicM mllidl der bedilllgteHll EHlltllassUllllllg aUllS 
emer !Freihentsstralfe 

§53 ..... . 

(3) Wenn der Rechtsbrecher während i!lIer lP'mbezeit eine Weisung des 
Gerichtes trotz förmlicher Mahnung aus bösem Willen nicht befolgt oder sich 
beharrlich dem Einfluß des Bewährungshelfers entzieht, hat das Gericht die 
bedingte Strafnachsicht oder die bedingte Entlassung vollziehen zu lassen. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

(2) Weisungen sowie i!lIie AllIloridllllnmg idler lBewäiluJrnmgsllnillife gellteHll Ifliiur i!lIie 
][J)auer idles vom GericM bestimmteHll Zeitraumes, llnöcllnstelllls jei!lloclln bis ZUllllllll 
lEHllde i!lIer lP'mbezeit, soweit sie nicht vorher aufgehoben oder gegenstandslos 
werden. 

lBewällunmgslnnIlfe 

§ 52. (1) Der Bewährungshelfer hat sich mit Rat und Tat darum zu bemü­
hen, dem Rechtsbrecher zu einer Lebensführung und Einstellung zu verhel­
fen, idlie idlieselll m ZlIllkwnfft von idler lBegellnUllHllg mit Strafe bei!llmMer lH!allllidllloo­
geHllabzMallteHll venmag. Soweit es dazu nötig ist, hat er ihn aUllIf geengHllete Wei­
se bei semellll lBemillmHllgen ZUll Ulll]terstiÜJtzeHll, weseHlltllkllne lLebellllsbei!lliiIdrusse zan 
i!lIeclkellll, iHllsbesoHlli!llere 1lJnterlkooft ooi!ll Arbent ZUll Ililllli!llelll. 

(2) Der Bewährungshelfer hat dem Gericht über seine Tätigkeit und seine 
Wahrnehmungen zu berichten, 

li. soweit idlies i!lIas Gerkht verllllllillgt oder es eJrifmderlliclln oder zweckmäßig 
ist, llIlm i!lIellll Zweck i!lIer lBewäiluJrllllJ[ngslhLlllllfe ZllIl eneicllnellll, 

2. welllll] AllIlllaß besteM, i!lIie lBewällnruHllgsllnill[e aUJIfzllIlhebeHll, 
3. il] jei!llem !Fall aber sechs MOllllate Illlaciln AiIlori!llllllllllllllg i!lIer lBewällnlrlJllillgsllnillfe 

sowie bei d1erelll lBeellllidligmng. 

(3) Das Gericht hat während der Probezeit idlie lBewällnmllllgsllnilfe allllciln llIlaclln­
trägHiclln allllZllIlordllllelll oder sie aufzuheben, soweit dies nach § 50 geboten 
erscheint. 

Wii!llenu[ du beidliHllgteHll §trafHllacllnskM llIlHllidl idler bei!lliHllgteHll lEHlltllassoog aUllS 
eiHller !Freillneitsstm[e 

§53 ..... . 

(3) Wenn der Rechtsbrecher während i!lIes vom Gerkllnt bestimmteHll Zeit­
rallilmes eine Weisung trotz förmlicher Mahnung Illmtwmig nicht befolgt oder 
sich beharrlich dem Einfluß des Bewährungshelfers entzieht, hat das Gericht 
die bedingte Strafnachsicht oder die bedingte Entlassung zu widerrufen und 
die Strafe oder den Strafrest vollziehen zu lassen, wemll i!lIies Hllaclln i!lIellll 1lJmställll­
i!lIen gebotellll erscllneint, llIlm den lRechtsbredller vmn i!lIer lBegellnllllJ[ng stralfibareIr 
lHhllmllll!lmgeHll abzanhaUeHll. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

Verjährung der Strafbarkeit 

§57 ..... . 

(4) Mit dem Eintritt der Verjährung werden auch vorbeugende Maßnah­
men unzulässig. 

Verjährung der Vollstreckbarkeit 

§59 •..... 

(2) Die Vollstreckbarkeit von anderen Strafen, Nebenstrafen und vorbeu­
genden Maßnahmen erlischt durch Verjährung. Die Frist für die Verjährung 
beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung, in der auf die zu vollstrecken­
de Strafe, Nebenstrafe oder vorbeugende Maßnahme erkannt worden ist. 

(4) Ist gleichzeitig auf mehrere Strafen oder vorbeugende Maßnahmen 
erkannt worden, so richtet sich die Verjährung der Vollstreckbarkeit aller die­
ser Strafen oder Maßnahmen nach der Strafe oder Maßnahme, für die die 
längste Verjährungsfrist vorgesehen ist. Sind eine Freiheitsstrafe und eine 
Geldstrafe gleichzeitig verhängt worden, so ist zur Berechnung der Verjäh­
rungsfrist die Ersatzfreiheitsstrafe zur Freiheitsstrafe hinzuzurechnen. 

Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gesetzes des 
Tatorts bestraft werden 

§ 64. (1) Nach den österreichischen Strafgesetzen werden unabhängig von 
den Strafgesetzen des Tatorts folgende im Ausland begangene Taten bestraft: 

4. erpresserische Entführung (§ 102), Überlieferung an eine ausländische 
Macht (§ 103), Sklavenhandel (§ 104), Menschenhandel (§ 217), Geldfäl­
schung (§ 232), die nach § 232 strafbare Fälschung besonders geschützter 
Wertpapiere (§ 237) und die nach § 12 des Suchtgiftgesetzes 1951 strafba­
ren Handlungen, wenn durch die Tat österreichische Interessen verletzt 
worden sind oder der Täter nicht ausgeliefert werden kann; 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Verjährung der Strafbarkeit 

§57 ..... . 

(4) Mit dem Eintritt der Verjährung werden auch die Abschöpfung der 
Bereicherung, der Verfall und vorbeugende Maßnahmen unzulässig. 

Verjährung der Vollstreckbarkeit 

§59 ..... . 

(2) Die Vollstreckbarkeit anderer Strafen, einer Abschöpfung der Berei­
cherung, eines Verfalls und vorbeugender Maßnahmen erlischt durch Verjäh­
rung. Die Frist für die Verjährung beginnt mit der Rechtskraft der Entschei­
dung, in der auf die Strafe, die Abschöpfung der Bereicherung, den Verfall 
oder die vorbeugende Maßnahme erkannt worden ist. 

(4) Ist gleichzeitig auf mehrere Strafen oder vorbeugende Maßnahmen 
erkannt worden, so richtet sich die Verjährung der Vollstreckbarkeit aller die­
ser Strafen oder Maßnahmen nach der Strafe oder Maßnahme, für die die 
längste Verjährungsfrist vorgesehen ist. Sind eine Freiheitsstrafe und eine 
Geldstrafe gleichzeitig verhängt worden, so ist zur Berechnung der Verjäh­
rungsfrist die Ersatzfreiheitsstrafe zur Freiheitsstrafe hinzuzurechnen. Ist 
gegen denselben Täter sowohl auf eine Strafe als auch auf Abschöpfung der 
Bereicherung erkannt worden, so richtet sich die Verjährung der Vollstreck­
barkeit der Abschöpfung der Bereicherung nach jener der Strafe. 

Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gesetzes des 
Tatorts bestraft werden 

§ 64. (1) Die österreichischen Strafgesetze gelten unabhängig von den Straf­
gesetzen des Tatorts für folgende im Ausland begangene Taten: 

4. erpresserische Entführung (§ 102), Überlieferung an eine ausländische 
Macht (§ 103), Sklavenhandel (§ 104), ausbeuterische Schlepperei 
(§ 104a), Menschenhandel (§ 217), Geldfälschung (§ 232), die nach 
§ 232 strafbare Fälschung besonders geschützter Wertpapiere (§ 237), 
kriminelle Organisation (§ 278a Abs.l) und die nach § 12 des Suchtgift­
gesetzes 1951 strafbaren Handlungen, wenn durch die Tat österreichi-
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Bis her i g e F ass u n g: 

8. Beteiligung (§ 12) an einer strafbaren Handlung, die der unmittelbare 
Täter im Inland begangen hat, sowie Hehlerei (§ 164) in bezug auf eine 
im Inland begangene Tat. 

lKörpeJrVuletzulllI.g 

§ 83. (1) Wer einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit 
schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu scchs Monaten oder mit Geldstrafe bis 
zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

llbUlllflJ:nallldid 

§ 91. (1) Wer an einer Schlägerei oder an einem Angriff mehrerer tätlich 
teilnimmt, ist schon wegen dieser Teilnahme mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, wenn die Schlä­
gerei oder der Angriff mehrerer eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs.l) 
eines anderen verursacht, wenn sie aber den Tod eines anderen verursacht, 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

sche Interessen verletzt worden sind oder der Täter nicht ausgeliefert 
werden kann; 

8. lHlerstelllmllg UIlIIllllll VerbD'eitumg vmll M!asselllvemicillltUllllllgswalllfen (§ 177a), 
wenn lIller Täter Östeneicilller ist; 

9. Beteiligung (§ 12) an einer strafbaren Handlung, die der unmittelbare 
Täter im Inland begangen hat, sowie Hehlerei (§ 164) UIlIIlldi Geldlwäscillle· 
ren (§§ 165, 278a Albs. 2) in bezug auf eine im Inland begangene Tat. 

GeltUllillgsbereicilll lIlles Ver!falls 11ll1ldl dler !Eil1lziellmng 

§ 65a. Der Venifall IUlHlldi die !EiHllziellnmllg trelllfelll aRie Vermögens werte Ilmdl 
Gegellllställlldle, lIllie sicilll im J[nlamll lbel!'i.ll1lIllellll. 

lKörpe"ell"letzlJllI1lg 

§ 83. (1) Wer einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit 
schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu eimern .lIailllr oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. 

llblllJl1lnallllllllel 

§ 91. (1) Wer an einer Schlägerei oder an einem Angriff mehrerer tätlich 
teilnimmt, ist schon wegen dieser Teilnahme mit Freiheitsstrafe bis zu secillls 
M!ollllatelfll oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, well1lll1l lIllie 
Sdnlägerei ollller lIller AHllgrilllf merurerer enlflle ][(örj[le"ell"letzUllillg (§ 83 Albs.1) 
eilllles al1ll11erelfll vennrsadllt. Vell"1wl"sacllnt dlie Schlägerei odler dler Al1lgrilllf mellnre· 
rer eilllle scllnwere lKöll"][JeJrVell"letzUllllllg (§ 84 Albs. 1) eilllles alllldierellll, so ist der Teil· 
Illlellnmer mit Freiheitsstralfe bis zun eillllem .lIalrur oder mit GeDdstraft'e Ibis ZUIl 
360 Tagessilitzellll, im Falle lIlles venllrsacilllten Todles eillles IllH1llllleren aber mit Fren­
fneitsstralfe Ibis zun zwei .11 alnrelfll ZUIl Ibestll"alfelfll. 

AUIlslbeunteriscillle SduHepperei 

§ 1~4a. (1) Wer eilllle lP'erson dmclln TällJscihIUIlIllg über dlne M!öglicllnlk.eitellll, sicln 
ais Fremder illll eilllern Staat Illiederzunbssellll oder dort eil1ler ell"launlbtellll !Erwerlbs· 
tätigkeit l1laclnzlllgeilllel1l, zm D'edlltswillllrigellll !Einreise in eilfllelfll Staat sowie lIllazUJ 
verleitet, ft'iiIr lIlleren Fördeml1lg ein !Entgelt ZBll el1ltricillten oder sicilll zBlIr !Entrkilll-
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Bis her i g e F ass u n g: 

Umweltgefahrdendes Beseitigen von Abfallen und Betreiben von Anlagen 

§ 181b. Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auf­
trag 

1. Abfälle so behandelt, lagert oder ablagert, abläßt oder sonst beseitigt 
oder 

2. eine Anlage, die Schadstoffe freisetzt, so betreibt, 
daß die Gefahr einer Verunreinigung oder Beeinträchtigung nach Art und 
Umfang des § 180 Abs.2 entstehen kann, ist mit Freiheitstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Vor g e s c h lag e n e F ass u n g: 

tung eines Entgelts zu verpflichten, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einer Person zum Zweck ihrer Ausbeutung 
in einem anderen Staat als in dem, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder 
in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, die rechtswidrige Einreise in 
einen Staat verschafft. 

(3) Wer die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer B.ande oder einer kri­
minellen Organisation begeht oder durch die Tat viele Menschen schädigt, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Ebenso 
ist der Täter zu bestrafen, wenn die Tat den Tod eines Menschen zur Folge 
hat. 

Herstellung und Verbreitung von MassenvernichtungswatTen 

§ 177a. (1) Wer zur Massenvernichtung bestimmte und geeignete atomare, 
biologische oder chemische Kampfmittel 

1. herstellt, verarbeitet oder zum Zweck der Herstellung entwickelt, 
2. in das Inland einführt, aus dem Inland ausführt oder durch das Inland 

durchführt oder 
3. erwirbt, besitzt oder einem anderen überläßt oder verschafft, 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Weiß der Täter, daß die Kampfmittel in ein Gebiet gelangen sollen, in 
dem ein Krieg oder ein bewaffneter Konflikt ausgebrochen ist oder unmittel­
bar auszubrechen droht, so ist er mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn 
Jahren, weiß er aber, daß die Kampfrnittel zum Einsatz gelangen sollen, mit 
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Frei­
heitsstrafe zu bestrafen. 

Vorsätzliches umweltgefahrdendes Behandeln und Verbringen von Abfallen 

§ 181b. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrüt oder einem behördlichen 
Auftrag Abf:ille so behandelt, lagert oder ablagert, abläßt oder sonst besei­
tigt, daß dadurch die Gefahr einer Verunreinigung oder Beeinträchtigung 
nach Art und Umfang des § 180 Abs.l oder einer schweren, nachhaltigen 
und in großem Ausmaß eintretenden Verunreinigung oder sonstigen Beein­
trächtigung eines Gewässers, des Bodens oder der Luft entstehen kann, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages­
sätzen zu bestrafen. 
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Bis her i g e Fa s s u n g: 

Irrtum über Rechtsvorschriften und behördliche Aufträge 

§ 183a. (1) Hat sich der Täter in den Fällen der §§ 180, 181a, 181b und 182 
mit einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag nicht bekannt 
gemacht, obwohl er seinen Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst den 
Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre, oder ist ihm ein Irrtum 
über die Rechtsvorschrift oder den behördlichen Auftrag sonst vorzuwer­
fen, so ist er, wenn er im übrigen vorsätzlich handelt, gleichwohl nach diesen 
Bestimmungen zu bestrafen. 

(2) Abs.l gilt in den Fällen der §§ 181 und 183 entsprechend, wenn der 
Täter fahrlässig handelt. 

Ehebruch 

§ 194. (1) Wer seine oder eine fremde Ehe bricht, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360Tagessätzen zu bestrafen. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag Abfälle, deren ordnungsgemäße Behandlung auf 
Grund ihrer Art, Beschaffenheit oder Menge zur Vermeidung einer der in 
Abs. 1 bezeichneten Gefahren erforderlich ist, in das Inland einführt, aus 
dem Inland ausführt oder durch das Inland durchführt. 

Fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln von Abfällen 

§ 181c. Wer fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behörd­
lichen Auftrag eine der im § 181b Abs.l mit Strafe bedrohten Handlungen 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 
zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Vorsätzliches umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 

§ 181d. Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auf­
trag eine Anlage, die Schadstoffe freisetzt, so betreibt, daß dadurch die Gefahr 
einer Verunreinigung oder Beeinträchtigung nach Art und Umfang des § 180 
Abs. 1 oder einer schweren, nachhaltigen und in großem Ausmaß eintreten­
den Verunreinigung oder sonstigen Beeinträchtigung eines Gewässers, des 
Bodens oder der Luft entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah­
ren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen." 

Irrtum über Rechtsvorschriften und behördliche Aufträge 

§ 183a. (1) Hat sich der Täter in den Fällen der §§ 180, 181a, 181b, 181d und 
182 mit einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag nicht 
bekannt gemacht, obwohl er seinen Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst 
den Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre, oder ist ihm ein Irrtum 
über die Rechtsvorschrift oder den behördlichen Auftrag sonst vorzuwerfen, 
so ist er, wenn er im übrigen vorsätzlich handelt, gleichwohl nach diesen 
Bestimmungen zu bestrafen. 

(2) Abs. 1 gilt in den Fällen der §§ 181, 181c und 183 entsprechend, wenn der 
Täter fahrlässig handelt. 

Ehebruch 

§ 194. (entfällt) 
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Bis her i g e F ass u n g: 

(2) Der Täter ist nur auf Verlangen des verletzten Ehegatten zu verfolgen. 
Dieser ist zu einem solchen Verlangen nicht berechtigt, wenn er dem Ehe­
bruch zugestimmt oder ihn absichtlich ermöglicht oder erleichtert hat oder 
wenn die eheliche Gemeinschaft zur Zeit der Tat seit einem Jahr aufgehoben 
war. Eine Verzeihung beseitigt das Verfolgungsrecht des Verletzten nur 
gegenüber dem Beteiligten, dem der Ehebruch verziehen worden ist. 

(3) Die Strafe ist gegen den Ehegatten nicht zu vollstrecken, wenn der ver­
letzte Ehegatte erklärt, weiter mit ihm leben zu wollen. 

Entziehung eines Minderjährigen aus der Macht des Erziehungsberechtigten 
§ 195. (1) Wer eine minderjährige Person der Macht des Erziehungsberech­

tigten entzieht, sie vor ihm verborgen hält, sie verleitet, sich dieser Macht zu 
entziehen oder sich vor dem Berechtigten verborgen zu halten, oder ihr dazu 
Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat in Beziehung auf eine unmündige Person begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist auch zu bestrafen, wer die Tat 
begeht, um die minderjährige Person zur Unzucht zu mißbrauchen oder der 
Unzucht zuzuführen. 

(4) Der Täter ist nur auf Antrag des Erziehungsberechtigten zu verfolgen. 
Hat ein an der Tat Beteiligter (§ U) die minderjährige Person geheiratet, so 
ist der Täter nur zu bestrafen, wenn die Ehe für nichtig erklärt oder aufgeho­
ben worden ist. 

(5) Eine minderjährige Person, die einen anderen dazu verleitet, sie der 
Macht des Erziehungsberechtigten zu entziehen oder ihr Hilfe zu leisten, sich 
selbst dieser Macht zu entziehen, ist nicht zu bestrafen. 

Menschenhandel 

§ 217. (1) Wer eine Person, mag sie auch bereits der gewerbsmäßigen 
Unzucht ergeben sein, dieser Unzucht in einem anderen Staat als in dem, des-

Vor g e sc h lag e n e Fa s s u n g: 

Kindesentziehung 
§ 195. (1) Wer eine Person unter sechzehn Jahren dem Erziehungsberech­

tigten entzieht, sie vor ihm verborgen hält, sie verleitet, sich ihm zu entziehen 
oder sich vor ihm verborgen zu halten, oder ihr dazu Hilfe leistet, ist mit Frei­
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat in Beziehung auf eine unmündige Person begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(Bisheriger Abs.3 entfällt) 

(3) Der Täter ist nur auf Antrag des Erziehungsberechtigten zu verfolgen. 
Entzieht er diesem eine Person, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet 
hat, so bedarf die Verfolgung überdies der Ermächtigung des Jugendwohl­
fahrtsträgers. 

(4) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn er Grund zur Annahme hatte, daß 
ohne sein Handeln das körperliche oder seelische Wohl der Person unter 
sechzehn Jahren ernstlich gefährdet wäre, und er - soweit erforderlich -
deren Aufenthalt dem Erziehungsberechtigten, dem Jugendwohlfahrtsträger 
oder einer Sicherheitsbehörde ohne unnötigen Aufschub bekanntgegeben 
hat. 

(5) Eine Person unter sechzehn Jahren, die einen anderen dazu verleitet, sie 
dem Erziehungsberechtigten zu entziehen oder ihr Hilfe zu leisten, sich selbst 
dem Erziehungsberechtigten zu entziehen, ist nicht zu bestrafen. 

Menschenhandel 

§ 217. (1) Wer eine Person, mag sie auch bereits der Prostitution nachgehen, 
der Prostitution in einem anderen Staat als in dem, dessen Staatsangehörigkeit 

00 
00 

327 der B
eilagen X

IX
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
88 von 125

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Bis her i g e F ass u n g: 

sen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen Auf­
enthalt hat, zuführt oder sie hiefür anwirbt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren, wenn er die Tat jedoch gewerbsmäßig begeht, 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer eine Person (Abs. 1) mit dem Vorsatz, daß sie in einem anderen 
Staat als in d~m, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewerbsmäßige Unzucht treibe, durch Täu­
schung über dieses Vorhaben verleitet oder mit Gewalt oder durch gefährli­
che Drohung nötigt, sich in einen anderen Staat zu begeben, oder mit Gewalt 
oder unter Ausnützung ihres Irrtums über dieses Vorhaben in einen anderen 
Staat befördert, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestra­
fen. 

Verbrecherisches Komplott 

§ 277. (1) Wer mit einem anderen die gemeinsame Ausführung eines Mor­
des (§ 75), einer erpresserischen Entführung (§ 102), einer Überlieferung an 
eine ausländische Macht (§ 103), eines Sklavenhandels (§ 104), eines Raubes 
(§ 142), einer gemeingefährlichen strafbaren Handlung nach den §§ 169, 171, 
173, 176, 185 oder 186 oder eines Menschenhandels (§ 217) verabredet, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Bandenbildung 

§278. (1) Wer sich mit zwei oder mehreren anderen mit dem Vorsatz ver­
bindet, daß von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Verbindung fortge­
setzt Morde (§ 75) oder andere erhebliche Gewalttaten gegen Leib und 
Leben, erpresserische Entführungen (§ 102), Überlieferungen an eine auslän­
dische Macht (§ 103), Sklavenhandel (§ 104), Raubüberfälle (§ 142), Erpres­
sungen (§ 144), Geldwäscherei (§ 165), gemeingefährliche strafbare Handlun­
gen nach den §§ 169, 171, 173,176,185 oder 186 oder Menschenhandel (§ 217), 
strafbare Handlungen gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld, Wertpa­
pieren und Wertzeichen (§§ 232 bis 239) oder nicht nur geringfügige Sachbe­
schädigungen, Diebstähle oder Betrügereien ausgeführt werden, ist mit Frei­
heitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuführt oder sie 
hiefür anwirbt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande oder 
einer kriminellen Organisation begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer eine Person (Abs.1) mit dem Vorsatz, daß sie in einem anderen 
Staat als in dem, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, der Prostitution nachgehe, durch Täuschung 
über dieses Vorhaben verleitet oder mit Gewalt oder durch gefährliche Dro­
hung nötigt, sich in einen anderen Staat zu begeben, oder sie mit Gewalt oder 
unter Ausnützung ihres Irrtums über dieses Vorhaben in einen anderen Staat 
befördert, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

Verbrecherisches Komplott f.;J 
N 

§ 277. (1) Wer mit einem anderen die gemeinsame Ausführung eines Mor- -.J 

des (§ 75), einer erpresserischen Entführung (§ 102), einer Überlieferung an ~ 
eine ausländische Macht (§ 103), eines Sklavenhandels (§ 104), einer ausbeu- t:O 
terischen Schlepperei (§ l04a), eines Raubes (§ 142), einer gemeingefährli- ~. 

chen strafbaren Handlung nach den §§ 169, 171, 173, 176, 177a, 185 oder g 
186 oder eines Menschenhandels (§ 217) verabredet, ist mit Freiheitsstrafe g 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Bandenbildung 

§ 278. (1) Wer sich mit zwei oder mehreren anderen mit dem Vorsatz ver­
bindet, daß von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Verbindung fortge­
setzt Morde (§ 75) oder andere erhebliche Gewalttaten gegen Leib und 
Leben, erpresserische Entführungen (§ 102), Überlieferungen an eine auslän­
dische Macht (§ 103), Sklavenhande1 (§ 104), ausbeuterische Schlepperei 
(§ l04a), Raubüberfälle (§ 142), Erpressungen (§ 144), Geldwäscherei 
(§ 165), gemeingefährliche strafbare Handlungen nach den §§ 169,171,173, 
176, 177a, 185 oder 186 oder Menschenhandel (§ 217), strafbare Handlungen 
gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld, Wertpapieren und Wertzeichen 
(§§ 232 bis 239) oder nicht nur geringfügige Sachbeschädigungen, Diebstähle 
oder Betrügereien ausgeführt werden, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
zu bestrafen. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

Verhetzung 

§283. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche 
Ordnung zu gefährden, zu einer feindseligen Handlung gegen eine im Inland 
bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft oder gegen eine durch ihre 
Zugehörigkeit zu einer solchen Kirche oder Religionsgesellschaft, zu einer 
Rasse, zu einem Volk, einem Volksstamm oder einem Staat bestimmte Grup­
pe auffordert oder aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestra­
fen. 

Vor g e s chI a gen e F ass u n g: 

Verhetzung 

§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche 
Ordnung zu gefährden, zu einer feindseligen Handlung gegen eine im Inland 
bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft oder gegen eine durch ihre 
Zugehörigkeit zu einer solchen Kirche oder Religionsgesellschaft, zu einer 
Rasse, zu einem Volk, einem Volksstamm oder einem Staat bestimmte Grup­
pe auffordert oder aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestra­
fen. 

Artikel 11 

Änderungen der Strafprozeßordnung 

§ 9. (1) Den Bezirksgerichten obliegt: 
1. das Strafverfahren wegen aller Vergehen, für die nur Geldstrafe oder 

eine Freiheitsstrafe angedroht ist, deren Höchstmaß ein Jahr nicht über­
steigt, mit Ausnahme der Vergehen der Nötigung (§ 105 StGB), der 
gefährlichen Drohung (§ 107 StGB), der fahrlässigen Beeinträchtigung 
der Umwelt (§ 181 StGB) und des umweltgefährdenden Beseitigens 
von Abfällen und Betreibens von Anlagen (§ 181b StGB) sowie mit Aus­
nahme der den Geschworenengerichten zur Aburteilung zugewiesenen 
Vergehen; 

§ 13 ..... . 

(3) Als Rechtsmittelgerichte und in den in den §§ 260 Abs. 3, 357, 410a und 
495 vorgesehenen Fällen eines außerhalb der Hauptverhandlung im schöffen­
gerichtlichen Verfahren zu fassenden Beschlusses entscheiden die Gerichtshö­
fe erster Instanz durch einen Senat von drei Richtern, von denen einer den 
Vorsitz führt; in allen anderen Fällen einer solchen Beschlußfassung steht 
die Entscheidung dem Vorsitzenden allein zu. 

(4) Die Schöffen üben das Richteramt in der Hauptverhandlung in vollem 
Umfang aus. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die für Richter gelten­
den Vorschriften auch auf sie anzuwenden. 

§ 9. (1) Den Bezirksgerichten obliegt: 
1. das Strafverfahren wegen aller Vergehen, für die nur Geldstrafe oder 

eine Freiheitsstrafe angedroht ist, deren Höchstmaß ein Jahr nicht über­
steigt, mit Ausnahme der Vergehen der Nötigung (§ 105 StGB), der 
gefährlichen Drohung (§ 107 StGB), der fahrlässigen Beeinträchtigung 
der Umwelt (§ 181 StGB) und des fahrlässigen umweltgefahrdenden 
Behandelns von Abfällen (§ 181c StGB) sowie mit Ausnahme der den 
Geschworenengerichten zur Aburteilung zugewiesenen Vergehen; 

§13 ..... . 

(3) Als Rechtsmittelgerichte und in den in den §§ 260 Abs. 3, 357, 410 Abs.l 
und 495 vorgesehenen Fällen eines außerhalb der Hauptverhandlung im 
schöffengerichtlichen Verfahren zu fassenden Beschlusses entscheiden die 
Gerichtshöfe erster Instanz durch einen Senat von drei Richtern, von denen 
einer den Vorsitz führt; in allen anderen Fällen einer solchen Beschlußfas­
sung steht die Entscheidung dem Vorsitzenden allein zu. 

(4) Die Schöffen üben das Richteramt in der Hauptverhandlung in vollem 
Umfang aus. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die für Richter gelten­
den Vorschriften auch auf sie anzuwenden. 

(5) In den Fällen der §§ 201 bis 207 StGB muß dem Schöffengericht sowohl 
mindestens ein Richter oder Schöffe des Geschlechtes des Angeklagten als 
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Bis her i g e F ass u n g: 

§ 16. Der Oberste Gerichtshof hat über alle in dieser Strafprozeßordnung 
für zulässig erklärten Nichtigkeitsbeschwerden und nach Maßgabe der 
§§ 296 und 344 über Berufungen gegen Urteile der Geschworenengerichte 
und der Schöffengerichte zu entscheiden. 

§41. (1) In folgenden Fällen bedarf der Beschuldigte (Angeklagte, Betrof­
fene) eines Verteidigers (notwendige Verteidigung): 

1. in der Hauptverhandlung vor dem Geschworenen- oder dem Schöffen­
gericht, 

2. in der Hauptverhandlung vor dem Einzelrichter, wenn für die Tat, außer 
in den Fällen der §§ 129 Z 1 bis 3 und 164 Abs. 3 StGB, eine drei Jahre 
übersteigende Freiheitsstrafe angedroht ist, 

3. wenn und solange sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft befindet, 
4. zur Ausführung einer Nichtigkeitsbeschwerde und für den Gerichtstag 

zur öffentlichen Verhandlung über eine solche oder über eine Berufung 
gegen ein Urteil des Geschworenen- oder Schöffengerichts (§§ 285a Z 3, 
286 Abs. 4, 294 Abs. 5, 344, 348), 

5. für die Voruntersuchung und die Hauptverhandlung im Fall der Anord­
nung der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbre­
cher nach § 21 StGB (§§ 429 Abs.2, 430 Abs. 3,436,439 Abs. 1), 

6. für die Hauptverhandlung im Fall der Anordnung der Unterbringung in 
einer der in den §§ 22 und 23 StGB genannten Anstalten (§ 439 Abs.1). 

(5) Die Bestellung eines Verfahrenshilfeverteidigers gilt, wenn nicht aus 
besonderen Gründen etwas anderes angeordnet wird, für das gesamte weite­
re Verfahren bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß sowie für ein allfälliges 
Verfahren auf Grund einer zur Wahrung des Gesetzes ergriffenen Nichtig­
keitsbeschwerde. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

auch mindestens ein Richter oder Schöffe des Geschlechtes jener Person 
angehören, die durch die strafbare Handlung in ihrer Geschlechtssphäre ver­
letzt wurde. 

§ 16. Der Oberste Gerichtshof hat über alle in dieser Strafprozeßordnung 
für zulässig erklärten Nichtigkeitsbeschwerden, über Anträge auf Erneue­
rung des Verfahrens und nach Maßgabe der §§ 296 und 344 über Berufungen 
gegen Urteile der Geschworenengerichte und der Schöffengerichte zu ent­
scheiden. 

§ 41. (1) In folgenden Fällen bedarf der Beschuldigte (Angeklagte, Betrof­
fene) eines Verteidigers (notwendige Verteidigung): 

1. in der Hauptverhandlung vor dem Geschworenen- oder dem Schöffen­
gericht, 

2. in der Hauptverhandlung vor dem Einzelrichter, wenn für die Tat, außer 
in den Fällen der §§ 129 Z 1 bis 3 und 164 Abs.4 StGB, eine drei Jahre 
übersteigende Freiheitsstrafe angedroht ist, 

3. wenn und solange sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft befindet, 
4. zur Ausführung einer Nichtigkeitsbeschwerde und für den Gerichtstag 

zur öffentlichen Verhandlung über eine solche oder über eine Berufung 
gegen ein Urteil des Geschworenen- oder Schöffengerichts (§§ 285a Z 3, 
286 Abs. 4, 294 Abs. 5, 344, 348), 

5. für die Voruntersuchung und die Hauptverhandlung im Fall der Anord­
nung der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbre­
cher nach § 21 StGB (§§ 429 Abs. 2,430 Abs. 3,436,439 Abs. 1), 

6. für die Hauptverhandlung im Fall der Anordnung der Unterbringung in 
einer der in den §§ 22 und 23 StGB genannten Anstalten (§ 439 Abs. 1), 

7. zur Ausführung eines Antrags auf Erneuerung des Verfahrens und für 
den Gerichtstag zur öffentlichen Verhandlung über einen solchen 
(§§ 363a Abs.2 und 363c). 

(5) Die Bestellung eines Verfahrenshilfeverteidigers gilt, wenn nicht aus 
besonderen Gründen etwas anderes angeordnet wird, für das gesamte weite­
re Verfahren bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß sowie für ein allfälliges 
Verfahren auf Grund einer zur Wahrung des Gesetzes ergriffenen Nichtig­
keitsbeschwerde oder eines Antrags auf Erneuerung des Verfahrens. 
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Bisherige Fassung: 

§45 ..... . 

(4) Der Untersuchungsrichter darf den Briefverkehr des verhafteten 
Beschuldigten mit seinem Verteidiger nur unter den in Abs. 3 erwähnten Vor­
aussetzungen überwachen. 

§48 ..... . 

2. Wenn der Staatsanwalt von der Verfolgung einer strafbaren Handlung 
zurücktritt, ehe der Beschuldigte ihretwegen rechtskräftig in den Ankla­
gestand versetzt ist, so ist der Privatbeteiligte hievon in Kenntnis zu set­
zen; er ist berechtigt, binnen vierzehn Tagen nach seiner Verständigung 
mündlich oder schriftlich beim Untersuchungsrichter die Erklärung 
abzugeben, daß er die Verfolgung aufrecht erhalte. Wenn der durch 
die strafbare Handlung Verletzte vom Rücktritte des Staatsanwaltes 
nicht amtlich verständigt wurde, kann er diese Erklärung binnen drei 
Monaten nach der Einstellung des Verfahrens abgeben. In beiden Fäl­
len ist die Erklärung, in der sowohl der Beschuldigte als auch die ihm 
zur Last gelegte Tat gen au bezeichnet sein muß, samt allen Akten dem 
Gerichtshofe zweiter Instanz vorzulegen. Dieser verfügt, sofern er nicht 
erachtet, daß kein Grund zur weiteren Verfolgung des Beschuldigten 
vorliege, die Einleitung oder Wiederaufnahme der Voruntersuchung. 
Ist der Beschuldigte über die gegen ihn erhobene Anschuldigung bereits 
vernommen worden, so kann der Gerichtshof zweiter Instanz auch auf 
Grund der Erklärung des Privatbeteiligten sofort die Versetzung in 
den Anklagestand aussprechen. 

§49 ..... . 

(2) Im übrigen sind die den Privatankläger betreffenden Bestimmungen 
dieser Strafprozeßordnung auf den statt des Staatsanwaltes die Anklage füh­
renden Privatbeteiligten mit folgenden Einschränkungen anzuwenden: 

1. Es ist seinem Ermessen nicht anheimgestellt, ohne vorausgegangene 
Voruntersuchung die Anklageschrift einzubringen. 

2. Gegen Beschlüsse der Ratskammer steht ihm außer der Beschwerde 
gegen die Einstellung der Voruntersuchung kein Rechtsmittel offen. 

3. Er ist nicht berechtigt, die Nichtigkeitsbeschwerde gegen das in der 
Hauptverhandlung ergehende Urteil zu ergreifen; die Berufung gegen 
das Urteil steht ihm nur insoweit offen, als sie dem Privatbeteiligten 

Vor g e s chI a gen e F ass u n g: 

§45 ..... . 

(4) Der Untersuchungsrichter darf den Briefverkehr und die Telefonge­
spräche des verhafteten Beschuldigten mit seinem Verteidiger nur unter 
den in Abs. 3 erwähnten Voraussetzungen überwachen. 

§48 ..... . 

2. Wenn der Staatsanwalt von der Verfolgung einer strafbaren Handlung 
zurücktritt, ehe der Beschuldigte ihretwegen rechtskräftig in den Ankla­
gestand versetzt ist, so ist der Privatbeteiligte hievon in Kenntnis zu set­
zen; er ist berechtigt, binnen vierzehn Tagen nach seiner Verständigung 
mündlich oder schriftlich beim Untersuchungsrichter die Erklärung 
abzugeben, daß er die Verfolgung aufrecht erhalte. Wenn der durch 
die strafbare Handlung Verletzte vom Rücktritte des Staatsanwaltes 
nicht amtlich verständigt wurde, kann er diese Erklärung binnen einem 
Jahr nach der Einstellung des Verfahrens abgeben. In beiden Fällen ist 
die Erklärung, in der sowohl der Beschuldigte als auch die ihm zur Last 
gelegte Tat genau bezeichnet sein muß, samt allen Akten dem Gerichts­
hofe zweiter Instanz vorzulegen. Dieser verfügt, sofern er nicht erachtet, 
daß kein Grund zur weiteren Verfolgung des Beschuldigten vorliege, die 
Einleitung oder Wiederaufnahme der Voruntersuchung. Ist der Beschul­
digte über die gegen ihn erhobene Anschuldigung bereits vernommen 
worden, so kann der Gerichtshof zweiter Instanz auch auf Grund der 
Erklärung des Privatbeteiligten sofort die Versetzung in den Anklage­
stand aussprechen. 

§49 ..... . 

(2) Im übrigen sind die den Privatankläger betreffenden Bestimmungen 
dieser Strafprozeßordnung auf den statt des Staatsanwaltes die Anklage füh­
renden Privatbeteiligten mit folgenden Einschränkungen anzuwenden: 

1. Es ist seinem Ermessen nicht anheimgestellt, ohne vorausgegangene 
Voruntersuchung die Anklageschrift einzubringen. 

2. Gegen Beschlüsse der Ratskammer steht ihm kein Rechtsmittel offen. 

3. Er ist nicht berechtigt, die Nichtigkeitsbeschwerde gegen das in der 
Hauptverhandlung ergehende Urteil zu ergreifen; die Berufung gegen 
das Urteil steht ihm nur insoweit offen, als sie dem Privatbeteiligten 
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Bis her i g e F ass u n g: 

überhaupt eingeräumt ist (§§ 283, 344 und 465). Er ist nicht berechtigt, 
auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens anzutragen. 

§ SO. (1) Der Privatankläger, der Privatbeteiligte, Personen, die für Geld­
strafen, Geldbußen oder für die Kosten des Strafverfahrens haften oder die, 
ohne selbst beschuldigt oder angeklagt zu sein, vom Verfall oder von der Ein­
ziehung einer Sache bedroht sind, sowie die gesetzlichen Vertreter dieser Per­
sonen können ihre Sache selbst führen; sie können sich auch eines in der Ver­
teidigerliste eingetragenen Rechtsbeistandes oder eines anderen Bevollmäch­
tigten bedienen. 

(3) Für die Vertretung eines in der Verteidigerliste eingetragenen Rechts­
beistandes gilt § 45a Abs. 1. 

§68 ..... . 

§ 80. (1) Auf das Verfahren bei Zustellungen sind das Zustellgesetz, BGBI. 
Nr. 200/1982, sowie dem Sinne nach die §§ 87,89,91 und 100 der Zivilprozeß­
ordnung anzuwenden. Die §§ 422 Abs.2, 423 und 424 werden hiedurch nicht 
berührt. 

§ UO. Personen, die in einem Untersuchungsfall als Zeugen nicht vernom­
men oder nicht beeidigt werden dürfen oder die zum Beschuldigten oder 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

überhaupt eingeräumt ist (§§ 283, 344 und 465). Er ist nicht berechtigt, 
auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens anzutragen. 

§ 50. (1) Der Privatankläger, der Privatbeteiligte, Personen, die für Geld­
strafen, Geldbußen oder für die Kosten des Strafverfahrens haften oder die, 
ohne selbst beschuldigt oder angeklagt zu sein, von der Abschöpfung der 
Bereicherung, vom Verfall oder von der Einziehung einer Sache bedroht 
sind, sowie die gesetzlichen Vertreter dieser Personen können ihre Sache 
selbst führen; sie können sich auch eines in der Verteidigerliste eingetragenen 
Rechtsbeistandes oder eines anderen Bevollmächtigten bedienen. 

(3) Für die Vertretung eines in der Verteidigerliste eingetragenen Rechts­
beistandes gilt § 45b Abs.l. 

§ 59. (1) Für die Erledigung von Ersuchen um Rechtshilfe sind, wenn nichts 
anderes bestimmt ist, die Bezirksgerichte zuständig. 

(2) Wären für mehrere Amtshandlungen in derselben Strafsache verschie­
dene Bezirksgerichte örtlich zuständig, deren Amtsgebäude in derselben 
Gemeinde gelegen sind, so hat das ersuchte Bezirksgericht alle diese Amts­
handlungen vorzunehmen, wenn es zumindest für eine von ihnen zuständig ist. 

(3) Ein unzuständiges Gericht hat bei ihm einlangende Rechtshilfeersuchen 
an das zuständige Gericht weiterzuleiten; Abs.2 gilt sinngemäß. 

§68 ..... . 

(4) Von der Entscheidung über einen Antrag auf Erneuerung des Strafver­
fahrens (§ 363a) sowie von der Mitwirkung und Entscheidung im erneuerten 
Verfahren ist ausgeschlossen, wer in derselben Sache als Richter tätig gewe­
sen ist. 

§ 80. (1) Auf das Verfahren bei Zustellungen sind das Zustellgesetz, BGBI. 
Nr. 200/1982, sowie dem Sinne nach die §§ 87,89,91 und 100 der Zivilprozeß­
ordnung anzuwenden. 

§ UO. Personen, die in einem Untersuchungsfall als Zeugen nicht vernom­
men oder nicht beeidigt werden dürfen oder die zum Beschuldigten oder 
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Bis her i g e F ass u n g: 

zum Verletzten in einem der im § 152 Abs.1 Z 1 bezeichneten Verhältnisse 
stehen, sind bei sonstiger Nichtigkeit des Aktes als Sachverständige nicht bei­
zuziehen. Von der Wahl der Sachverständigen sind in der Regel sowohl der 
Ankläger als auch der Beschuldigte vor der Vornahme des Augenscheines 
in Kenntnis zu setzen; werden erhebliche Einwendungen vorgebracht und 
ist nicht Gefahr im Verzuge, so sind andere Sachverständige beizuziehen. 

§ 144a. (1) Besteht der Verdacht, daß sich der Beschuldigte durch die Bege­
hung einer strafbaren Handlung unrechtmäßig bereichert hat, und ist anzu­
nehmen, daß diese Bereicherung nach § 20a StGB abgeschöpft werden wird, 
so hat die Ratskammer auf Antrag des Staatsanwaltes zur Sicherung dieser 
Abschöpfung eine einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn zu befürchten 
ist, daß andernfalls die Einbringung des Betrages gefährdet oder wesentlich 
erschwert würde. Für diese einstweilige Verfügung gelten, sofern im folgen­
den nichts anderes bestimmt ist, die Bestimmungen der Exekutionsordnung 
über einstweilige Verfügungen sinngemäß. 

§180 ...... 

(5) Als gelinde re Mittel sind anwendbar: 

8. die vorläufige Bestellung eines Bewährungshelfers nach § 197a. 

§ 187. (1) Die Untersuchungshäftlinge dürfen unbeschadet des § 45 dieses 
Bundesgesetzes und der §§ 85 und 88 des Strafvollzugsgesetzes mit allen Per­
sonen, von denen keine Beeinträchtigung des Zweckes der Untersuchungs­
haft zu befürchten ist, schriftlich verkehren und von solchen Personen Besu­
che empfangen. 

(2) Der Briefverkehr unterliegt keinen Beschränkungen, es sei denn, daß 
durch den außerordentlichen Umfang des Briefverkehrs eines Untersu­
chungshäftlings die Überwachung beeinträchtigt wird. In diesem Fall sind die­
jenigen Beschränkungen anzuordnen, die für eine einwandfreie Überwachung 
notwendig sind. Schreiben, von denen eine Beeinträchtigung des Haftzweckes 
zu befürchten ist, sind zurückzuhalten, soweit sich nicht aus den Bestimmun-

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

zum Verletzten in einem der im § 152 Abs.1 Z2 bezeichneten Verhältnisse 
stehen, sind bei sonstiger Nichtigkeit des Aktes als Sachverständige nicht bei­
zuziehen. Von der Wahl der Sachverständigen sind in der Regel sowohl der 
Ankläger als auch der Beschuldigte vor der Vornahme des Augenscheines 
in Kenntnis zu setzen; werden erhebliche Einwendungen vorgebracht und 
ist nicht Gefahr im Verzuge, so sind andere Sachverständige beizuziehen. 

§ 144a. (1) Besteht der Verdacht der unrechtmäßigen Bereicherung und ist 
anzunehmen, daß diese Bereicherung nach § 20 StGB abgeschöpft werden 
wird, oder besteht der Verdacht, daß Vermögenswerte in der Verfügungs­
macht einer kriminellen Organisation stehen oder aus einer mit Strafe bedroh­
ten Handlnng herrühren, und ist anzunehmen, daß diese Vermögenswerte 
nach § 20b StGB für verfallen zu erklären sein werden, so hat der Untersu­
chungsrichter auf Antrag des Staatsanwaltes zur Sicherung einer solchen 
Anordnung eine einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn zu befürchten ist, 
daß andernfalls die Einbringung gefährdet oder wesentlich erschwert würde. 
Für diese einstweilige Verfügung gelten, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist, die Bestimmungen der Exekutionsordnung über einstweilige 
Verfügungen sinngemäß. 

§180 ...... 

(5) Als gelindere Mittel sind anwendbar: 

8. die Anordnung der vorläufigen Bewährungshilfe nach § 197. 

§ 187. (1) Die Untersuchungshäftlinge dürfen unbeschadet des § 45 dieses 
Bundesgesetzes und der §§ 85, 90b und 96a des Strafvollzugsgesetzes rrtit 
allen Personen, von denen keine Beeinträchtigung des Zweckes der Untersu­
chungshaft zu befürchten ist, schriftlich verkehren sowie Telefongespräche 
führen und von solchen Personen Besuche empfangen. 

(2) Der Briefverkehr unterliegt keinen Beschränkungen, es sei denn, daß 
durch den außerordentlichen Umfang des Briefverkehrs eines Untersu­
chungshäftlings die Überwachung beeinträchtigt wird. In diesem Fall sind 
unter Bedachtnahme auf § 87 Abs.2 des Strafvollzugsgesetzes diejenigen 
Beschränkungen anzuordnen, die für eine einwandfreie Überwachung not­
wendig sind. Schreiben, von denen eine Beeinträchtigung des Haftzweckes 
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Bis her i g e F ass u n g: 

gen der §§ 88 und 90 Abs.4 des Strafvollzugsgesetzes über den schriftlichen 
Verkehr mit Behörden und Rechtsbeiständen etwas anderes ergibt. Schrei­
ben der Untersuchungshäftlinge, die den Verdacht erwecken, daß durch sie 
eine nicht bloß auf Begehren des Beteiligten zu untersuchende strafbare 
Handlung begangen wird, sind stets zurückzuhalten, es sei denn, daß sie an 
einen inländischen allgemeinen Vertretungskörper, ein inländisches Gericht 
oder eine andere inländische Behörde oder an die Europäische Kommission 
für Menschenrechte gerichtet sind. 

§ 188. (1) Die Entscheidung darüber, mit welchen Personen die Untersu­
chungshäftlinge schriftlich verkehren und welche Besuche sie empfangen dür­
fen, die Überwachung des Briefverkehrs und der Besuche sowie alle übrigen 
Anordnungen und Entscheidungen, die sich auf den Verkehr der Untersu­
chungshäftlinge mit der Außenwelt (§§ 86 bis 100 des Strafvollzugsgesetzes) 
beziehen, stehen, mit Ausnahme der Überwachung der Paketscndungen, 
dem Untersuchungsrichter zu. Von der Überwachung des Briefverkehrs darf 
nur insoweit abgesehen werden, als davon keine Beeinträchtigung des Haft­
zweckes zu befürchten ist. 

(2) Die Entscheidungen nach § 16 Abs. 2 Z2, 4 und 5 des Strafvollzugsgeset­
zes stehen der Ratskammer zu. 

§ 190. (1) Sofern es sich nicht um ein Verbrechen handelt, bei dem nach dem 
Gesetz auf eine mindestens zehnjährige Freiheitsstrafe zu erkennen ist, kann 
dic wegen Verdachtes der Flucht verhängte Haft gegen Kaution oder Bürg­
schaft für eine vom Untersuchungsrichter unter Bedachtnahme auf das 
Gewicht der dem Beschuldigten angelasteten strafbaren Handlung, die Ver­
hältnisse der Person des Verhafteten und das Vermögen des Sicherheit Lei­
stenden zu bestimmende Summe und gegen Ablegung der im § 180 Abs.5 
Z 1 und 2 erwähnten Gelöbnisse auf Verlangen unterbleiben oder aufgeho­
ben werden; sie muß gegen die angegebenen Sicherheiten auf Verlangen 
unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn die strafbare Handlung nicht 
strenger als mit fünf jähriger Freiheitsstrafe bedroht ist. 

Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g: 

zu befürchten ist oder die den Verdacht erwecken, daß durch sie eine nicht 
bloß auf Begehren eines Beteiligten zu untersuchende strafbare Handlung 
begangen wird, sind zurückzuhalten, soweit sich nicht aus der Bestimmung 
des § 90b des Strafvollzugs gesetzes über den schriftlichen Verkehr mit Behör­
den, Rechtsbeiständen und Betreuungsstellen etwas anderes ergibt. 

§ 188. (1) Die Entscheidung darüber, mit welchen Personen die Untersu­
chungshäftlinge schriftlich verkehren und telefonieren und welche Besuche 
sie empfangen dürfen, die Überwachung des Briefverkehrs, der Telefonge­
spräche und der Besuche sowie alle übrigen Anordnungen und Entscheidun­
gen, die sich auf den Verkehr der Untersuchungshäftlinge mit der Außenwelt 
(§§ 86 bis 100 des Strafvollzugsgesetzes) beziehen, stehen, mit Ausnahme der 
Überwachung der Paketsendungen, dem Untersuchungsrichter zu. Von der 
Überwachung des Briefverkehrs und der Telefongespräche darf nur insoweit 
abgesehen werden, als davon keine Beeinträchtigung des Haftzweckes zu 
befürchten ist. 

(2) Die Entscheidungen nach § 16 Abs. 2 Z 2,4 und 5 des Strafvollzugsgeset­
zes stehen dem Untersuchungsrichter zu. 

§ 190. (1) Gegen Kaution oder Bürgschaft sowie gegen Ablegung der im 
§ 180 Abs. 5 Z 1 und 2 erwähnten Gelöbnisse kann der Untersuchungsrichter 
den Beschuldigten freilassen oder die über ihn verhängte Untersuchungshaft 
aufheben, sofern ausschließlich der Haftgrund der Fluchtgefahr (§ 180 Abs.2 
Z 1) vorliegt; die Haft muß gegen die angegebenen Sicherheiten unterbleiben 
oder aufgehoben werden, wenn die strafbare Handlung nicht strenger als mit 
fünfjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist. Die Höhe der Kautions- oder Bürg­
schaftssumme ist unter Bedachtnahme auf das Gewicht der dem Beschuldig­
ten angelasteten strafbaren Handlung, die Verhältnisse der Person des Ver­
hafteten und das Vermögen des Sicherheit Leistenden zu bestimmen. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

§ 197. (1) Dem Beschuldigten ist vorläufig ein Bewährungshelfer zu bestel­
len, wenn er dem zustimmt und es geboten scheint, dadurch die Bemühungen 
des Beschuldigten um eine Lebensführung und Einstellung, die ihn in Zukunft 
von der Begehung strafbarer Handlungen abhalten werde, zu fördern. 

(2) Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Vertreter, so ist diesem die vor­
läufige Bestellung eines Bewährungshelfers mitzuteilen. 

§ 218. Beschließt der Gerichtshof zweiter Instanz die Versetzung in den 
Anklagestand, ohne daß ihm eine Anklageschrift vorliegt (§ 48 Z 2, § 114 
Abs.4), so wird sein Beschluß unter Beobachtung der im § 214 Abs.2 und 
im § 215 sowie unter sinngemäßer Anwendung der über den Inhalt der Ankla­
geschrift im § 207 erteilten Vorschrift ausgefertigt und vertritt für das weitere 
Verfahren die Stelle der Anklageschrift. 

§221 ... ... 

(3) Ist zu erwarten, daß die Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht von 
längerer Dauer sein werde, so ist anzuordnen, daß ein Ersatzrichter und ein 
Ersatzschöffe der Verhandlung beiwohnen, um bei Verhinderung eines Rich­
ters oder Schöffen an dessen Stelle zu treten. Ist eine besonders lange Dauer 
der Hauptverhandlung zu erwarten, so können zu diesem Zweck noch ein wei­
terer Ersatzrichter und ein weiterer Ersatzschöffe beigezogen werden. Die 
Ersatzrichter treten in der in der Geschäftsverteilung bestimmten Reihenfol­
ge an die Stelle des verhinderten Richters, die Ersatzschöffen in der Reihen­
folge der Dienstliste an die Stelle des verhinderten Schöffen. 

§ 265. (1) Liegen die zeitlichen Voraussetzungen für die bedingte Entlas­
sung aus einer Freiheitsstrafe infolge Anrechnung einer Vorhaft oder einer 
im Ausland verbüßten Strafe schon im Zeitpunkt des Urteils vor, so hat das 
Gericht dem Angeklagten den Rest der Strafe unter Bestimmung einer Probe­
zeit mit Beschluß bedingt nachzusehen, wenn auch die übrigen im § 46 StGB 
genannten Voraussetzungen vorliegen. In diesem Beschluß hat das Gericht 
gegebenenfalls auch Weisungen zu erteilen und einen Bewährungshelfer zu 
bestellen (§ 50 StGB). 

Vor g e s chI a gen e F ass u n g: 

§ 197. (1) Vorläufige Bewährungshilfe ist anzuordnen, wenn der Beschul­
digte dem zustimmt und es geboten erscheint, dadurch die Bemühungen des 
Beschuldigten um eine Lebensführung und Einstellung, die ihn in Zukunft 
von der Begehung strafbarer Handlungen abhalten werde, zu fördern. 

(2) Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Vertreter, so ist diesem die 
Anordnung der vorläufigen Bewährungshilfe mitzuteilen. 

§ 218. Beschließt der Gerichtshof zweiter Instanz die Versetzung in den 
Anklagestand, ohne daß ihm eine Anklageschrift vorliegt (§ 48 Z2), so wird 
sein Beschluß unter Beobachtung der im § 214 Abs.2 und im § 215 sowie 
unter sinngemäßer Anwendung der über den Inhalt der Anklageschrift im 
§ 207 erteilten Vorschrift ausgefertigt und vertritt für das weitere Verfahren 
die Stelle der Anklageschrift. 

§221 . ..... 

(3) Ist zu erwarten, daß die Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht von t:O 
längerer Dauer sein werde, so ist anzuordnen, daß ein Ersatzrichter und ein ~. 

~ Ersatzschöffe der Verhandlung beiwohnen, um bei Verhinderung eines Rich- oe 
~ 

ters oder Schöffen an dessen Stelle zu treten. Ist eine besonders lange Dauer = 
der Hauptverhandlung zu erwarten, so können zu diesem Zweck noch ein wei­
terer Ersatzrichter und ein weiterer Ersatzschöffe beigezogen werden. Die 
Ersatzrichter treten in der in der Geschäftsverteilung bestimmten Reihenfol-
ge an die Stelle des verhinderten Richters, die Ersatzschöffen in der Reihen­
folge der Dienstliste an die Stelle des verhinderten Schöffen. Auf § 13 Abs.5 
ist Bedacht zu nehmen. 

§ 265. (1) Liegen die zeitlichen Voraussetzungen für die bedingte Entlas­
sung aus einer Freiheitsstrafe infolge Anrechnung einer Vorhaft oder einer 
im Ausland verbüßten Strafe schon im Zeitpunkt des Urteils vor, so hat das 
Gericht dem Angeklagten den Rest der Strafe unter Bestimmung einer Probe­
zeit mit Beschluß bedingt nachzusehen, wenn auch die übrigen im § 46 StGB 
genannten Voraussetzungen vorliegen. In diesem Beschluß hat das Gericht 
gegebenenfalls auch Weisungen zu erteilen und die Bewährungshilfe anzuord­
nen (§ 50 StGB). 
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Bis her i g e F ass u n g: 

§300. 

(3) Ist zu erwarten, daß die Hauptverhandlung von längerer Dauer sein 
werde, so kann der Vorsitzende verfügen, daß ein Ersatzrichter und ein oder 
zwei Ersatzgeschworene der Hauptverhandlung beiwohnen, um bei Verhin­
derung eines Richters oder eines Geschworenen an dessen Stelle zu treten. 
Ist eine besonders lange Dauer der Hauptverhandlung zu erwarten, so kön­
nen zu diesem Zweck noch ein weiterer Ersatzrichter und ein oder zwei wei­
tere Ersatzgeschworene beigezogen werden. 

(4) Sind mehrere Ersatzgeschworene beigezogen worden, so treten sie in 
der Reihenfolge der Dienstliste an die Stelle des verhinderten Geschworenen. 

§ 346. Der Ausspruch über die Strafe kann, soweit nicht der im § 345 Abs.l 
Z 13 erwähnte Nichtigkeitsgrund vorliegt, in den im § 283 angeführten Fällen 
mit Berufung angefochten werden. 

xx. Hauptstück 

Von der Wiederaufnahme des Strafverfahrens und der Wiedereinsetzung 
gegen den Ablauf von Fristen 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

§300. 

(2a) Liegt dem Angeklagten eine der in den §§ 201 bis 207 StGB bezeichne­
ten strafbaren Handlungen zur Last, so müssen dem Geschworenengericht 
sowohl mindestens zwei Geschworene des Geschlechtes des Angeklagten 
als auch mindestens zwei Geschworene des Geschlechtes jener Person ange­
hören, die durch die strafbare Handlung in ihrer Geschlechtssphäre verletzt 
wurde. 

(3) Ist zu erwarten, daß die Hauptverhandlung von längerer Dauer sein 
werde, so kann der Vorsitzende verfügen, daß ein Ersatzrichter und ein oder 
zwei Ersatzgeschworene der Hauptverhandlung beiwohnen, um bei Verhin­
derung eines Richters oder eines Geschworenen an dessen Stelle zu treten. 
Ist eine besonders lange Dauer der Hauptverhandlung zu erwarten, so kön­
nen zu diesem Zweck noch ein weiterer Ersatzrichter und ein oder zwei wei­
tere Ersatzgeschworene beigezogen werden. 

(4) Sind mehrere Ersatzgeschworene beigezogen worden, so treten sie in 
der Reihenfolge der Dienstliste an die Stelle des verhinderten Geschwore­
nen. Auf Abs. 2a ist Bedacht zu nehmen. 

§ 346. Der Ausspruch über die Strafe kann in den im § 283 angeführten Fäl­
len mit Berufung angefochten werden. 

xx. Hauptstück 

Von der Wiederaufnahme und der Erneuerung des Strafverfahrens sowie der 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

11. Erneuerung des Strafverfahrens 

§ 363a. (1) Wird in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Men­
schenrechte eine Verletzung der Konvention zum Schutze der Menschenrech­
te und Grundfreiheiten, BGBI. Nr.210/1958, oder eines ihrer Zusatzproto­
kolle durch eine Entscheidung oder eine Verfügung eines Strafgerichtes fest­
gestellt, so ist das Verfahren auf Antrag insoweit zu erneuern, als nicht auszu­
schließen ist, daß die Verletzung einen für den hievon Betroffenen 
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Bis her i g e F ass u n g: Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

nachteiligen Einfluß auf den Inhalt einer strafgerichtlichen Entscheidung aus­
üben konnte. 

(2) Über den Antrag auf Erneuerung des Verfahrens entscheidet in allen 
Fällen der Oberste Gerichtshof. Den Antrag können der von der festgestell­
ten Verletzung Betroffene und der Generalprokurator stellen; § 282 Abs.l 
ist sinngemäß anzuwenden. Der Antrag ist beim Obersten Gerichtshof einzu­
bringen. Zu einem Antrag des Generalprokurators ist der Betroffene, zu 
einem Antrag des Betroffenen ist der Generalprokurator zu hören; § 35 
Abs.2 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 363b. (1) Der Oberste Gerichtshof hat über den Antrag auf Erneuerung 
des Verfahrens nur dann in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten, wenn der 
Generalprokurator oder der Berichterstatter einen der im Abs. 2 oder 3 ange­
führten Beschlüsse beantragt. Zu einem Antrag des Betroffenen ist der Gene­
ralprokurator zu hören; § 35 Abs.2 ist sinngemäß anzuwenden. 

w 
(2) Bei der nichtöffentlichen Beratung kann der Oberste Gerichtshof den ~ 

Antrag zurückweisen, g-
1. wenn der Antrag des Betroffenen nicht von einem Verteidiger unter- ;; 

schrieben ist, ~. 
2. wenn der Antrag von einer Person gestellt worden ist, der das Antrags- g 

recht nicht zusteht, oder g 
3. wenn der Gerichtshof den Antrag einstinunig als offenbar unbegründet 

erachtet. 

(3) Bei der nichtöffentlichen Beratung kann der Gerichtshof dem Antrag 
stattgeben, die strafgerichtliche Entscheidung aufheben und die Sache erfor­
derlichenfalls an das Gericht erster oder zweiter Instanz verweisen, wenn 
schon vor der öffentlichen Verhandlung über den Antrag feststeht, daß das 
Verfahren zu erneuern ist. Im erneuerten Verfahren darf keine strengere Stra­
fe über den Verurteilten verhängt werden, als das frühere Urteil ausgespro­
chen hatte. 

§ 363c. (1) Wird über den Antrag nicht schon in der nichtöffentlichen Sit­
zung entschieden, so ist ein Gerichtstag zur öffentlichen Verhandlung der 
Sache anzuberaumen. Für dessen Anordnung und Durchführung gelten die 
§§ 286 und 287 dem Sinne nach mit der Maßgabe, daß der nicht verhaftete 
Angeklagte stets vorzuladen und auch die Vorführung des verhafteten Ange­
klagten zu veranlassen ist, wenn er dies beantragt hat oder die Vorführung 
sonst im Interesse der Rechtspflege geboten erscheint. 
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Bis her i ge F ass u n g: 

ITIT. WiedierenJmsetzllll!1lg im den vorigellll. Stml1lldl 

§ 373b. Ist im Fall einer Abschöpfung der Bereicherung nach § 20a StGB 
dem durch die strafbare Handlung Geschädigten eine Entschädigung zwar 
rechtskräftig zuerkannt, aber noch nicht geleistet worden, so hat der Geschä­
digte unbeschadet des § 373a das Recht zu verlangen, daß seine Ansprüche 
aus dem vom Bund vereinnahmten Geldbetrag befriedigt werden. 

§ 38:ll.. (1) Die Kosten des Strafverfahrens, die von der zum Kostenersatze 
verpflichteten Partei zu ersetzen sind, umfassen: 

4. die Kosten der Beförderung und Bewachung des Beschuldigten, enn­
sdnliemicln dler dlmdll eine Alliiliefenmg dies BesdmliIlligten mus einem 
!fremdIen Stmmt verursmclhi&ellll JI(ostel1ll, sowie die Kosten aus dem Ausland 
geladener Zeugen, sofern diese Kosten insgesamt den Betrag von 1 000 S 
übersteigen; 

(3) Der Pauschalkostenbeitrag (Abs.l Z 1) darf folgende Beträge nicht 
übersteigen: 

1. im Verfahren vor den Geschworenengerichten 30000 S, 
2. im Verfahren vor den Schöffengerichten 15000 S, 
3. im Verfahren vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz 

6000S, 
4. im Verfahren vor den Bezirksgerichten 3000 S 

(5) Bei Bemessung des Pauschalkostenbeitrages sind die Belastung der im 
Strafverfahren tätigen Behörden und Dienststellen und das Ausmaß der die­
sen erwachsenen, nicht besonders zu vergütenden Auslagen sowie das Vermö­
gen, das Einkommen und die anderen für die wirtschaftliche Leistungsfähig­
keit des Ersatzpflichtigen maßgebenden Umstände zu berücksichtigen. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

(2) Wellllill dler Oberste Gerndll1silllo!f dlel1ll ArrntIrlllg weiIller lllI.!llcilll § 363b Abs. 2 Z:ll. 
o«ller 2 zmiIiclkweHst l1lloch mls UIlllllll»egriilmliet eIrlllclhi&et, gibt er iilllm stmtt, illlelOt «lIne 
stIrllllfgericillltllicillle lEntscillleiiIllumg allullf umdl vcmeis1 dlie Sacillle erl'mdierlicilllel1ll!fmllls 
an dias Gericilllt erster mller zwei1er ITlIlls1amz. 

rrrrIT. Wnedlel!'emsetzullllll.g il1ll i!llellll. vorigellll Stailldl 

§ 37310. Ist im Fall einer Abschöpfung der Bereicherung nach § 20 StGB dem 
durch die strafbare Handlung Geschädigten eine Entschädigung zwar rechts­
kräftig zuerkannt, aber noch nicht geleistet worden, so hat der Geschädigte 
unbeschadet des § 373a das Recht zu verlangen, daß seine Ansprüche aus 
dem vom Bund vereinnahmten Geldbetrag befriedigt werden. 

§ 38:ll.. (1) Die Kosten des Strafverfahrens, die von der zum Kostenersatze 
verpflichteten Partei zu ersetzen sind, umfassen: I..;.) 

N 
--.J 

0.. 
('1l 

4. die Kosten der Beförderung und Bewachung des Beschuldigten nm ~ 
Zlllsmmmel1lllnml1llg uILit sennel!' 1Übersteßlum.g mUDS eil1llem mlllli!llCI!'CI1ll Stmmt sowie ~. 
die Kosten aus dem Ausland geladener Zeugen, sofern diese Kosten ins- g 
gesamt den Betrag von 1000 S übersteigen; g 

(3) Der Pauschalkostenbeitrag (Abs.1 Z 1) darf folgende Beträge nicht 
übersteigen: 

1. im Verfahren vor den Geschworenengerichten 60000S, 
2. im Verfahren vor den Schöffengerich ten 30000 S, 
3. im Verfahren vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz 

u 000 S, 
4. im Verfahren vor den Bezirksgerichten 6000 § 

(5) Bei Bemessung des Pauschalkostenbeitrages sind die Belastung der im 
Strafverfahren tätigen Behörden und Dienststellen und das Ausmaß der die­
sen erwachsenen, nicht besonders zu vergütenden Auslagen sowie das Vermö­
gen, das Einkommen und die anderen für die wirtschaftliche Leistungsfähig­
keit des Ersatzpflichtigen maßgebenden Umstände zu berücksichtigen. ITsa 

327 der B
eilagen X

IX
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
99 von 125

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Bis her i g e F ass u n g: 

(7) Die Kosten der Verwahrungs- und Untersuchungshaft sind bei Bemes­
sung des Pauschalkostenbeitrages zu berücksichtigen, es sei denn, daß der 
Verhaftete für die Haft entschädigt worden ist. Bei der Berücksichtigung ist 
auf eine vom Verurteilten in der Verwahrungs- oder Untersuchungshaft etwa 
geleistete Arbeit angemessen Bedacht zu nehmen. 

§389. 

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz der Kosten trifft jedoch den rechtskräftig 
Verurteilten nur für scine Person; sie geht nicht auf die Erben über. Von meh­
reren Angeklagten ist jeder einzelne zur Tragung des Pauschalkostenbeitra­
ges, der dcm gegen ihn gefällten Erkenntnis entspricht, sowie der Kosten zu 
verurteilen, die durch seine Anhaltung in Verwahrungs- oder Untersuchungs­
haft, seine Verteidigung, den Strafvollzug oder durch besondere, nur bei ihm 
eingetretene Ereignisse oder durch sein besonderes Verschulden entstanden 
sind. Zur Bezahlung aller anderen Kosten des Strafverfahrens sind sämtliche 
Angeklagten zur ungeteilten Hand zu verurteilen, sofern der Gerichtshof 
nicht besondere Gründe findet, eine Beschränkung dieser Haftung eintreten 
zu lassen. 

§393a. 

(1) Wird ein nicht lediglich auf Grund einer Privatanklage oder der Anklage 
eines Privatbeteiligten (§ 48) Angeklagter freigesprochen und das Strafverfah­
ren nach Durchführung einer Hauptverhandlung gemäß § 227 oder nach einer 
gemäß den §§ 353 oder 362 erfolgten Wiederaufnahme eingestellt, so hat ihm 
der Bund auf Antrag einen Beitrag zu den Kosten der Verteidigung zu leisten. 
Der Beitrag umfaßt die nötig gewesenen und vom Angeklagten wirklich 
bestrittenen baren Auslagen und außer im Fall des § 41 Abs. 2 auch einen Pau-

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

der Verurteilte zum Kostenersatz verpflichtet, so ist bei der Bemessung des 
Pauschalkostenbeitrages überdies auf die ausgesprochene Strafe und die son­
stigen den Verurteilten treffenden Folgen der Tat Bedacht zu nehmen. 

(7) Die Kosten der Verwahrungs- und Untersuchungshaft sind bei Bemes­
sung des Pauschalkostenbeitrages nicht zu berücksichtigen. 

§ 389. 

(2a) Die im § 381 Abs.l Z 2 bis 6 bezeichneten Kosten sind insoweit vom 
Ersatz auszunehmen, als dieser den Verurteilten unter Bedachtnahme auf 
die ausgesprochene Strafe und die sonstigen den Verurteilten treffenden Fol­
gen der Tat unbillig oder unverhältnismäßig hart träfe. 

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz der Kosten trifft jedoch den rechtskräftig 
Verurteilten nur für seine Person; sie geht nicht auf die Erben über. Von meh­
reren Angeklagten ist jeder einzelne zur Tragung des Pauschalkostenbeitra­
ges, der dem gegen ihn geraUten Erkenntnis entspricht, sowie der Kosten zu 
verurteilen, die durch seine Verteidigung oder durch besondere, nur bei 
ihm eingetretene Ereignisse oder durch sein besonderes Verschulden entstan­
den sind. Zur Bezahlung aller anderen Kosten des Strafverfahrens sind sämt­
liche Angeklagten zur ungeteilten Hand zu verurteilen, sofern der Gerichtshof 
nicht besondere Gründe findet, eine Beschränkung dieser Haftung eintreten 
zu lassen. 

§393a. 

(1) Wird ein nicht lediglich auf Grund einer Privatanklage oder der Anklage 
eines Privatbeteiligten (§ 48) Angeklagter freigesprochen und das Strafverfah­
ren nach Durchführung einer Hauptverhandlung gemäß § 227 oder nach einer 
gemäß den §§ 353, 362 oder 363a erfolgten Wiederaufnahme oder Erneuerung 
des Strafverfahrens eingestellt, so hat ihm der Bund auf Antrag einen Beitrag 
zu den Kosten der Verteidigung zu leisten. Der Beitrag urnfaßt die nötig gewe­
senen und vom Angeklagten wirklich bestrittenen baren Auslagen und außer 
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Bis her i g e F ass u n g: 

schalkostenbeitrag zu den Kosten des Verteidigers, dessen sich der Ange­
klagte bediente. Der Pauschalbeitrag ist unter Bedachtnahme auf den 
Umfang und die Schwierigkeit der Verteidigung und das Ausmaß des notwen­
digen oder zweckmäßigen Einsatzes des Verteidigers festzusetzen. Er darf fol­
gende Beträge nicht übersteigen: 

§ 395. (1) Wird über die Höhe der nach § 393 Abs. 3 zu ersetzenden Kosten 
kein Übereinkommen erzielt, so steht jedem Teile frei, sie von dem Gerichte, 
das in erster Instanz entschieden hat, und, wenn die Verteidigung oder Vertre­
tung nur von einem höheren Gerichte stattgefunden hat, von dies~m bestim­
men zu lassen. Vor der Bemessung der Gebühren ist dem Gegner des Antrag­
stellers Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Wird der Antrag von der zum 
Ersatz der Kosten verurteilten Partei gestellt, so hat das Gericht dem Gegner 
aufzutragen, seine Gebührenrechnung binnen einer angemessenen Frist vor­
zulegen, widrigenfalls die Gebühren auf Grund der vom Antragsteller beige­
brachten und sonst dem Gerichte zur Verfügung stehenden Behelfe bestimmt 
würden. 

§ 4109 •..... 

(3) Ersatzfreiheitsstrafen sind wie andere Freiheitsstrafen zu vollziehen. 
Der Vollzug hat jedoch zu unterbleiben, soweit der Verurteilte die ausständi­
ge Geldstrafe erlegt oder durch eine öffentliche Urkunde nachweist, daß sie 
gezahlt ist. Darauf ist in der Strafvollzugsanordnung und in der Aufforderung 
zum Strafantritt hinzuweisen. J[])ne AlllloD'dmmg dies §tJralfvolllzuges nst voD'liil1nfng 
zu hemmellll, SolllllH1l.ge iiIbeD' eixnelll AHlltD'ag a\Jl1f Neulbemessilmg dies Tagessatzes 
(§ 41liOa) xnid1lt D'eclhltslklrälftng elllltschiedexn ist, es sen demll, daß es dies umvcD'zliBg­
lidllexn Volimges Ibed:ulf, UlIm deD' lBegeJhlUlng stD'llllfibaD'ell' lfbndhmgellll dlllD'cllt 
amlJell'e exntgegexnmwiD'lkexn, olieD' daß deli' Antll'ag offellllbalI" aussicllttslos ist. 

§ 4mO. (1) Wenn nach eingetretener Rechtskraft eines Strafurteiles Milde­
rungsgründe hervorkommen, die zur Zeit der Urteilsfällung noch nicht vor­
handen oder doch nicht bekannt waren und die zwar nicht die Anwendung 
eines anderen Strafsatzes, aber doch offenbar eine mildere Bemessung der 
Strafe herbeigeführt haben würden, so hat der Gerichtshof erster Instanz, 
sobald er sich vom Vorhandensein dieser Milderungsgründe überzeugt, einen 
Antrag auf angemessene Milderung der Strafe an den Gerichtshof zweiter 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

im Fall des § 41 Abs.2 auch einen Pauschalkostenbeitrag zu den Kosten des 
Verteidigers, dessen sich der Angeklagte bediente. Der Pauschalbeitrag ist 
unter Bedachtnahme auf den Umfang und die Schwierigkeit der Verteidi­
gung und das Ausmaß des notwendigen oder zweckmäßigen Einsatzes des 
Verteidigers festzusetzen. Er darf folgende Beträge nicht übersteigen: 

§ 395. (1) Wird über die Höhe der nach § 393 Abs.41 zu ersetzenden Kosten 
kein Übereinkommen erzielt, so steht jedem Teile frei, sie von dem Gerichte, 
das in erster Instanz entschieden hat, und, wenn die Verteidigung oder Vertre­
tung nur von einem höheren Gerichte stattgefunden hat, von diesem bestim­
men zu lassen. Vor der Bemessung der Gebühren ist dem Gegner des Antrag­
stellers Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Wird der Antrag von der zum 
Ersatz der Kosten verurteilten Partei gestellt, so hat das Gericht dem Gegner 
aufzutragen, seine Gebührenrechnung binnen einer angemessenen Frist vor­
zulegen, widrigenfalls die Gebühren auf Grund der vom Antragsteller beige­
brachten und sonst dem Gerichte zur Verfügung stehenden Behelfe bestimmt 
würden. 

§ 4109 •..... 

(3) Ersatzfreiheitsstrafen sind wie andere Freiheitsstrafen zu vollziehen. 
Der Vollzug hat jedoch zu unterbleiben, soweit der Verurteilte die ausständi­
ge Geldstrafe erlegt oder durch eine öffentliche Urkunde nachweist, daß sie 
gezahlt ist. Darauf ist in der Strafvollzugsanordnung und in der Aufforderung 
zum Strafantritt hinzuweisen. 

§ 41liO. (1) ÜbeD' i!lIne ll1lacMD'äglidllc §tD'alfmnlli!llell'llmg, i!lIie NelllbemessUllng dies 
Tagessatzes sowie dne Ändlell'Ullll1lg i!lIeD' !ExntsdlleidJUlIxng üillbeJr die Albsclltöplfllmg 
«lIeIl' lBeD'eidllemxng o«ller «lIexn VeD'Jf'alln (§ 3lia §tGlB) elllltsdllei«llet «lias Gericlltt, 
das in eJrsteD' [nstaBllz ell'lk:mHllt Ihlat, allllif AlllltlI"ag oder VOIlll Amts wegell1l lllad1l !ElI"he­
Ibmllg dlelI" mlI" dlie !Exntscllteii!llumg maßgebell1li!llell1l l[)msdilixni!lle mit lBesdulUllß. 

W 
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Bis her i g e Fa s s u n g: 

Instanz zu stellen, der über den Antrag nach Anhörung des Oberstaatsanwal­
tes entscheidet. 

(2) Gegen die Ablehnung eines auf Strafmilderung gerichteten Gesuches 
oder Antrages ist kein Rechtsmittel zulässig. 

(3) Tritt der Gerichtshof zweiter Instanz dem Antrag auf Milderung einer 
vom Obersten Gerichtshofe bemessenen Strafe bei, so hat er diesen Antrag 
dem Obersten Gerichtshofe vorzulegen, der darüber nach Anhörung des 
Generalprokurators endgültig entscheidet. 

§ 410a. Über die Neubemessung des Tagessatzes nach § 19 Abs. 4 StGB und 
des Geldbetrages nach § 20a Abs. 4 StGB hat das Gericht, das in erster Instanz 
erkannt hat, auf Antrag mit Beschluß zu entscheiden. Der Vorsitzende hat die 
Erhebung der für die Entscheidung maßgebenden Umstände zu veranlassen. 
Gegen den Beschluß steht dem Verurteilten und dem Ankläger die binnen 
vierzehn Tagen einzubringende Beschwerde an den übergeordneten Gerichts­
hof zu. 

§ 410b. (1) Mit dem Tod des Verurteilten erlischt die Verbindlichkeit zur 
Zahlung von Geldstrafen, soweit sie noch nicht vollzogen sind. 

(2) Abs.l gilt dem Sinne nach für den Verfalls- und Wertersatz und für die 
Abschöpfung der Bereicherung. 

§433 ..... . 

(2) Für die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Wiedereinsetzung 
gegen den Ablauf von Fristen gelten die Bestimmungen des xx. Hauptstük­
kes dem Sinne nach. 

§ 444. (1) Personen, die ein Recht auf die vom Verfall oder von der Einzie­
hung bedrohten Sachen haben oder ein solches Recht geltend machen, sind 
zur Hauptverhandlung zu laden. Sie haben in der Hauptverhandlung und im 
nachfolgenden Verfahren, soweit es sich um den Verfall oder die Einziehung 
handelt, die Rechte des Beschuldigten. Durch ihr Nichterscheinen werden das 
Verfahren und die Urteilsfällung nicht gehemmt. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

(2) Gegen einen Beschluß nach Abs.l steht dem Verurteilten und dem 
Staatsanwalt die binnen vierzehn Tagen einzubringende Beschwerde an den 
übergeordneten Gerichtshof zu. 

(3) Wenn der Zweck der Entscheidung nach Abs.l sonst ganz oder teilwei­
se vereitelt werden könnte, hat das Gericht den Vollzug der Strafe, der 
Abschöpfung der Bereicherung oder des Verfalls bis zur Rechtskraft seiner 
Entscheidung vorläufig zu hemmen oder zu nnterbrechen, es sei denn, daß 
ihm ein offenbar aussichtsloser Antrag vorliegt. 

§ 410a. (entfällt - siehe § 410) 

lJj 

§410b. (entfällt - siehe §411) ~. 
SO 

§ 411. Mit dem Tod des Verurteilten erlischt die Verbindlichkeit zur Zah- <1iJ 
::; 

lung von Geldstrafen, soweit sie noch nicht vollzogen worden sind. Dies gilt 
dem Sinne nach für den Verfalls- und Wertersatz. 

§433 ..... . 

(2) Für die Wiederaufnahme und die Erneuerung des Strafverfahrens sowie 
für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelten die Bestimmungen des 
XX. Hauptstückes dem Sinne nach. 

§ 444. (1) Personen, die ein Recht auf die vom Verfall oder von der Einzie­
hung bedrohten Vermögenswerte oder Gegenstände haben oder ein solches 
Recht geltend machen, sind zur Hauptverhandlung zu laden. Sie haben in der 
Hauptverhandlung und im nachfolgenden Verfahren, soweit es sich um den 
Verfall oder die Einziehung handelt, die Rechte des Beschuldigten. Durch ihr 
Nichterscheinen werden das Verfahren und die Urteilsfällung nicht gehemmt. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

§ 4<115. (1) Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, daß die Vor­
aussetzungen des § 26 StGB gegeben seien, ohne daß in einem Strafverfahren 
oder in einem auf Unterbringung in einer der in den §§ 21 bis 23 StGB genann­
ten Anstalten gerichteten Verfahren über die Einziehung entschieden werden 
kann, so hat der Ankläger einen gesonderten Antrag auf Einziehung zu stel­
len. 

(2) Über diesen Antrag hat das Bezirksgericht des Tatortes, ist dieser aber 
nicht bekannt oder im Ausland gelegen, das Bezirksgericht, in dessen Spren­
gel sich der Gegenstand befindet, in einem selbständigen Verfahren nach 
öffentlicher mündlicher Verhandlung durch Urteil zu entscheiden. Die 
Bestimmungen über die Hauptverhandlung im Verfahren vor den Bezirksge­
richten sowie § 444 sind dem Sinne nach anzuwenden. 

§ <mO. (1) Die Wiederaufnahme des Strafverfahrens richtet sich nach den im 
XX. Hauptstück aufgestellten Grundsätzen. Über die Zulassung der Wieder­
aufnahme entscheidet das Bezirksgericht. Gegen die Verweigerung der Wie­
deraufnahme steht nur die Beschwerde an den Gerichtshof erster Instanz 
offen, die binnen vierzehn Tagen beim Bezirksgericht anzubringen ist. 

(2) lDie allem Obell'stell1l Geriddsfinolf nm § 362 eill1lgeriillllmte IBeJfUllgruS s~eM ilim 
bei stJr21fu:m~1I1l lI'lI2lmllllmugen, allie in allie ZUllstiilll1lalliglkeit alles IBezirlksgerricMes [211-
lern, lI1licM w. 

V. Mill«IIerumg aller Stmlfe 

§ <mz. Well1ln eill1l GeslHclhl um Milallell"lHH1lg der Str21lfe (§ 4110) Illoclhl vor AIll~ll'itt 
allu S~r21[e eilllgebr2clhlt wwde Ullll1lall sicln 21ll1lf soleIhle rlÜlcksicllntswUitraliige lUms~iilll1l­
alle stlÜl~zt, allie ers~ lI1l21clhl allem erg21l11lgell1lell1l lUrteille lnenorgetl!'etell1l simll, k21llm mit 
aller VonIs~reckiJlllug allel!' §tr21[e imnegeln2U~ell1l well'allell1l, ill1lsolfem SOll1lst alleIl' Zweck 
des GesUllclhles g21Il1lZ odell' ZUllm 'feille vell'eitelt WIiiur«IIe. 

§ 4190. (1) Für die Wiederaufnahme des Strafverfahrens und die Wiederein­
setzung gegen den Ablauf von Fristen gelten dem Sinne nach die Bestimmun­
gen des XX. Hauptstückes; über die Zulassung der Wiederaufnahme entschei­
det der Einzelrichter. 

Vor g e s chi ag e n e F ass u n g: 

§ 4<115. (1) Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, daß die Vor­
aussetzungen lIlIell' AbsclhlöJPI[llmg lIlIell' IBell'eidnell'Wllg, lIlIes Vell'1f21lllls ollllell' «IIell' IEill1l­
zielnmug gegeben seien, ohne daß darüber in einem Strafverfahren oder in 
einem auf Unterbringung in einer der in den §§ 21 bis 23 StGB genannten 
Anstalten gerichteten Verfahren entschieden werden kann, so halder Anklä­
ger einen gesonderten Antrag 21Ull[ AbsdnölPlfoog dell' IBell'eiclneIl'UllIlllg, 21UllfVell'f211H 
oaller auf Einziehung zu stellen. 

(2) Über diesen Antrag hat das Bezirksgericht des Tatortes, ist dieser aber 
nicht bekannt oder im Ausland gelegen, das Bezirksgericht, in dessen Spren­
gel sich der Vell'rnögell1lswell't ollllell' Gegell1lst2nd befindet, in einem selbständi­
gen Verfahren nach öffentlicher mündlicher Verhandlung durch Urteil zu ent­
scheiden. Die Bestimmungen über die Hauptverhandlung im Verfahren vor 
den Bezirksgerichten sowie § 444 sind dem Sinne nach anzuwenden. 

§ <mO. Die Wiederaufnahme des Strafverfahrens richtet sich nach den im 
XX. Hauptstück aufgestellten Grundsätzen. Über die Zulassung der Wieder­
aufnahme entscheidet das Bezirksgericht. Gegen die Verweigerung der Wie­
deraufnahme steht nur die Beschwerde an den Gerichtshof erster Instanz 
offen, die binnen vierzehn Tagen beim BezirksgericJ:it anzubringen ist. 

(2) (entfällt) 

§ <m2. (entfällt - siehe § 410) 

§ 4190. (1) Für die Wiederaufnahme um«II die IEmellleJl'Ullll1lg alles §~nlllt'verllllllrurei1ls 
sowie [fu i!lI.fie Wiellllell'eilllsetzmng in lilien vOll'igell1l §t21ll1lll gelten die Bestimmun­
gen des XX. Hauptstückes dem Sinne nach; über die Zulassung der Wieder­
aufnahme entscheidet der Einzelrichter. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

XXVIII. Hauptstück 

Vom Verfahren bei bedingter Strafnachsicht, bedingter Nachsicht von vor­
beugenden Maßnahmen, Erteilung von Weisungen und Bestellung eines 

Bewährungshelfers 

11. Erteilung von Weisungen und Bestellung eines Bewährungshelfers 

§ 494. Über die Erteilung von Weisungen und die Bestellung eines Bewäh­
rungshelfers entscheidet das Gericht mit Beschluß. Die Entscheidung obliegt 
in der Hauptverhandlung dem erkennenden Gericht, sonst dem Vorsitzenden. 

§494a ..... . 

(6) In einem Beschluß, mit dem vom Widerruf einer bedingten Strafnach­
sicht oder bedingten Entlassung abgesehen wird, kann das erkennende 
Gericht auch die Probezeit verlängern; zugleich mit einem Ausspruch nach 
Abs.1 Z lader 2 können auch Weisungen erteilt, ein Bewährungshelfer 
bestellt und familien- oder jugendwohlfahrtsrechtliche Verfügungen getrof­
fen werden (§§ 53 Abs.2 StGB, 15 Abs. 2 JGG). 

§ 498. (1) Alle Beschlüsse, die sich auf die Erteilung von Weisungen, die 
Bestellung eines Bewährungshelfers, die Verlängerung der Probezeit, die 
gerichtliche Anordnung einer vorläufigen Verwahrung, den Widerruf einer 
bedingten Nachsicht oder die endgültige Nachsicht beziehen, können mit 
Beschwerde an den übergeordneten Gerichtshof angefochten werden. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

XXVIII. Hauptstück 

Vom Verfahren bei bedingter Strafnachsicht, bedingter Nachsicht von vor­
beugenden Maßnahmen, Erteilung von Weisungen und Anordnung der 

Bewährungshilfe 

11. Erteilung von Weisungen und Anordnung der Bewährungshilfe 

§ 494. Über die Erteilung von Weisungen und die Anordnung der Bewäh­
rungshilfe entscheidet das Gericht mit Beschluß. Die Entscheidung obliegt 
in der Hauptverhandlung dem erkennenden Gericht, sonst dem Vorsitzenden. 

§494a ..... . 

(6) In einem Beschluß, mit dem vom Widerruf einer bedingten Strafnach­
sicht oder bedingten Entlassung abgesehen wird, kann das erkennende 
Gericht auch die Probezeit verlängern; zugleich mit einem Ausspruch nach 
Abs. 1 Z 1 oder 2 können auch Weisungen erteilt, die Bewährungshilfe ange­
ordnet und familien- oder jugendwohlfahrtsrechtliche Verfügungen getroffen 
werden (§§ 53 Abs.2 StGB, 15 Abs.2 JGG). 

§ 498. (1) Alle Beschlüsse, die sich auf die Erteilung von Weisungen, die 
Anordnung der Bewährungshilfe, die Verlängerung der Probezeit, die gericht­
liche Anordnung einer vorläufigen Verwahrung, den Widerruf einer beding­
ten Nachsicht oder die endgültige Nachsicht beziehen, können mit Beschwer­
de an den übergeordneten Gerichtshof angefochten werden. 

Artikel III 

Änderungen des Auslieferungs- und Rechtshilfegesetzes (ARHG) 

Anwendung der Strafprozeßordnung 

§9 ...... 

(2) Auf das Verfahren zur Auslieferung von Personen sind die §§ 46 bis 50, 
100 und 381 bis 392 der Strafprozeßordnung 1975 nicht, § 45 Abs. 2 bis 4 aber 
nur mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der Mitteilung der Ankla­
geschrift der Zeitpunkt der Äußerung der Ratskammer (§ 31 Abs.2) tritt. 

Anwendung der Strafprozeßordnung 

§9 ...... 

(2) Auf das Verfahren zur Auslieferung von Personen sind die §§ 46 bis 50, 
100 und 381 bis 392 sowie § 393 Abs.3 letzter Satz der Strafprozeßordnung 
1975 nicht, § 45 Abs.2 bis 4 aber nur mit der Maßgabe anzuwenden, daß an 
die Stelle der Mitteilung der Anklageschrift der Zeitpunkt der Äußerung 
des Untersuchungsrichters (§ 31 Abs.2) tritt. 
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Bis her i g e Fa s s u n g: 

AiIlslielfewlJllgslhtaft 

§29 ...... 

(3) Die Dauer der Auslieferungshaft darf sechs Monate nicht übersteigen. 
Der Gerichtshof zweiter Instanz kann jedoch auf Antrag des Untersuchungs­
richters oder des Staatsanwaltes wegen besonderer Schwierigkeiten oder des 
besonderen Umfanges des Verfahrens bestimmen, daß die Haft bis zu einem 
Jahr dauern dürfe. Die zeitliche Beschränkung der Auslieferungshaft entfällt, 
sobald über das Auslieferungsersuchen entschieden worden ist (§ 34); nach 
diesem Zeitpunkt sind auch Haftprüfungsverhandlungen nicht mehr durchzu­
führen. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

AUllsliefell'UlKllgslhtaft 

§29 ..... . 

(3) VOll' i!llell' lEl!Iltsdlleii!llllmg übell' dlie Verlnäl!llgll!llllg dler Allllsiiefemngslhlaft is~ 
i!llie alltsmliefemdle Pe!l'SOJ1n über i!llie gegen sie erhobenen A1lllsdllunli!lligmllgelJll 
Zill IllllIlltenicMel!ll llmi!ll dlarall.[f hll!llzuweisen, i!llaß es ihll' fll'eistehe, sich Zll.[ äll.[ßem 
oi!ller JrJ.idlit mll' Sache auszlllsagelIl umj] sich zuvor mit eilffiem Verteii!lliger ZIlll 
verstäni!lligelffi. Sie ist auch über illn lRecM Zll.[ belehren, i!llie DIlJlll"chflihhnmg 
einer öffelffitlichen Verharni!lllulffig vor i!llem Gell'icMslnof zweiter llnstalIllz Z1lll 
beantragen. 

(41) Wird! über eirne auszuliefemalle Persorn, allie Iffiidllt allulIl'ch eilffiern Verteillligell' 
vertll"etel1l ist, llIie Alllslliefemngslnaft vell'hälffigt, so ist ihll' sog!eich ein lP'Jmdlltver­
teii!lliger (§ 412 Abs. 2 i!ller Srrafpmzeßmi!ll1l1l1l.llng 1975) lheizugebelffi. Dieser hat sie 
bei i!ller gemäß § :llJm Abs. 2 7/.,1 i!ller StJrafpmzeßorllllffiulffig 1975 i!llurchz1lllflihlhllren­
den lHlaiftverhal!lllllhmg llmlll danach solange Z1lll vertretern, bis eirn l!llach § 411 
Abs.2 oaller 3 i!llell" StrafJPIll'Ozeßmi!lll1lmng Jl975 besteHter Ve!l'teidigell" eiKllsdlllrei-
tet lEin solcher ist nicht beiz1lllgebern, wenlffi sich allie a1lllsmliefemalle PersolIll ~ 
mit dler vereinfachten AusRiefernmg eBrnverstal!lli!llell1 erklind. Mit dem lEil!llsdllrei- s;-
ten eirnes gewählte rn Verteii!lligers erlisclht i!llie Bestelhmg llIes P1l1icllntverteialligers ~ 

::l 
jeallenfal.!s. 

(5) Die Wirksamkeit llIes zUllRetzt ergalJllgenelffi Beschlusses a1lllf VerhililJllgnmg 
oder lFoll'tsetzmllg llIer A1lllslieferurngshaft ist llIurcln llIie lHIaftirrnst llllicht melhtr 
begrernzt, wernn Imd sobaBIlI siclln i!llie lll1lllszlllliefemi!lle Pell'son mit llIell' vereil1lfaclhl­
tern Ausliefennng ennverstandell1l ell'lkRilirt (§ 32) oder aller Gell'icnntshof zweiteIl' 
llrnstllllllz beschließt, llIaß i!llie A1lllslieferulJllg mRilissng sei (§ 33); lHlaftverlhtllllJlldlRmll­
gelJll VOIJll Amts wegelJll fnnlllelJll llIanach llllicint mehll' staU. 

(6) Die alllsmliefemi!lle Persol!ll ist jelllelJllfalls zu el!lltlhtaftelJll, wernl1l sie sich 
sclnon eill1 .JJahr in A.1llsRieferWllgshlllft befnlTBi!llet, olme 1lI1l1ß über das Ausliefe­
rungsersuchen entschieden worden ist (§ 34). Übell' sechs Monate hillllaus 1lI11l1l"if 
llIie Ausliefenllllllgshaft lllllllll" allamll alllfll'eclhlterhantelll well'llIelll, welIlllJll allies wegen 
besonderer Schwierigkeiten oder besonderen Umfangs des Verfahrens urnver­
meidball' ist llmlll es sich bei llIer llIell' A1lllslieferumg urnterliegerni!llelJll strafuall'elJll 
lHIarndhmg um ein Vell'brechern (§ Jl7 llIes Strafgesetzbuches) hanllleRt. ..... 

o 
Ul 
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Bis her i g e F ass u n g: 

Verfahren vor dem Gerichtshof erster Instanz 

§ 31. (1) Der Untersuchungsrichter hat die auszuliefernde Person zum 
Auslieferungsersuchen zu vernehmen. Dabei hat er sie auch über ihre Rech­
te zu belehren, sich eines Verteidigers zu bedienen (§ 41 der Strafprozeßord­
nung 1975) sowie die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung vor 
dem Gerichtshof zweiter Instanz zu beantragen. Ob die auszuliefernde Per­
son der ihr zur Last gelegten strafbaren Handlung nach den Auslieferungs­
unterlagen hinreichend verdächtig ist, ist nur zu prüfen, wenn insoweit 
erhebliche Bedenken bestehen, insbesondere wenn Beweise vorliegen oder 
angeboten werden, durch die der Verdacht ohne Verzug entkräftet werden 
könnte. 

(2) Nach Abschluß etwa erforderlicher Erhebungen durch den Untersu­
chungsrichter hat die Ratskammer die Akten dem Gerichtshof zweiter 
Instanz mit einer begründeten Äußerung darüber vorzulegen, ob die Auslie­
ferung zulässig ist. 

Vereinfachte Auslieferung 

§ 32. (1) Hat sich die auszuliefernde Person bei ihrer Vernehmung mit der 
Auslieferung einverstanden erklärt und eingewilligt, ohne Durchführung 
des förmlichen Auslieferungsverfahrens übergeben zu werden, so hat der 
Gerichtshof erster Instanz die Akten nach Einholung einer Äußerung des 
Staatsanwaltes unmittelbar dem Bundesministerium für Justiz zu übermitteln. 

(3) Die vereinfachte Auslieferung Jugendlicher ist unzulässig. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Verfahren vor dem Gerichtshof erster Instanz 

§ 31. (1) Der Untersuchungsrichter hat die auszuliefernde Person zum Aus­
lieferungsersuchen zu vernehmen; § 29 Abs. 3 gilt sinngemäß. Ob die auszulie­
fernde Person der ihr zur Last gelegten strafbaren Handlung nach den Auslie­
ferungsunterlagen hinreichend verdächtig ist, ist nur zu prüfen, wenn insoweit 
erhebliche Bedenken bestehen, insbesondere wenn Beweise vorliegen oder 
angeboten werden, durch die der Verdacht ohne Verzug entkräftet werden 
könnte. 

(2) Nach Abschluß etwa erforderlicher Erhebungen hat der Untersuchungs­
richter die Akten dem Gerichtshof zweiter Instanz mit einer begründeten 
Äußerung darüber vorzulegen, ob die Auslieferung zulässig ist. l;.} 

N 
-.I 

0-
n> .., 
t;r:;I 

Vereinfachte Auslieferung ~. 
p; 

§ 32. (1) Die auszuliefernde Person kann sich auf Grund eines ausländischen ~ 
Ersuchens um Auslieferung oder um Verhängung der Auslieferungshaft mit ::l 

der Auslieferung einverstanden erklären und einwilligen, ohne Durchfüh­
rung eines färmlichen Auslieferungsverfahrens übergeben zu werden. Befin-
det sich die auszuliefernde Person in Auslieferungshaft, so kann sie diese Ein­
willigung jedoch frühestens in der gemäß § 181 Abs.2 ZIder Strafprozeßord­
nung 1975 durchzuführenden Haftverhandlung wirksam abgeben. Die Einwil­
ligung wird jedenfalls nur dann rechtsgültig, wenn sie gerichtlich zu Protokoll 
gegeben wird. 

(3) Die vereinfachte Auslieferung eines Jugendlichen ist nur zulässig, wenn 
auch sein gesetzlicher Vertreter zustimmt oder er durch einen Verteidiger ver­
treten ist. 

(4) Hat sich die auszuliefernde Person mit der vereinfachten Auslieferung 
einverstanden erklärt, so hat der Untersuchungsrichter die Akten unmittel­
bar dem Bundesministerium für Justiz vorzulegen. 
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Bis her i ge Fa s s u n g: 

Unterlagen 

§ 35 ..... . 

(2) Der Bundesminister für Justiz kann in jeder Lage des Verfahrens von 
sich aus oder auf Antrag der Ratskammer oder des Gerichtshofes zweiter 
Instanz von dem um die Auslieferung ersuchenden Staat eine Ergänzung 
der Unterlagen verlangen und hiefür eine angemessene Frist bestimmen. 
Bei fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist auf Grund der vorhandenen Unterla­
gen zu entscheiden. 

Allgemeiner Grundsatz 

§ 50. (1) In Strafverfahren oder Verfahren zur Anordnung vorbeugender 
Maßnahmen, in Angelegenheiten der Tilgung und des Strafregisters, in Ver­
fahren über die Entschädigung für strafgerichtliche Anhaltung und Verurtei­
lung, in Gnadensaehen und in Angelegenheiten des Straf- und Maßnahmen­
vollzuges kann nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf Ersuchen 
einer ausländischen Behörde Rechtshilfe geleistet werden. 

Zuständigkeit zur Erledigung eines Rechtshilfeersuchens 

§ 55. (1) Zur Erledigung eines Rechtshilfeersuchens ist unbeschadet der 
Abs.2 und 3 das Bezirksgericht, in den Fällen, in denen die Entscheidung 
nach der Strafprozeßordnung 1975 der Ratskammer vorbehalten ist, der 
Gerichtshof erster Instanz zuständig, in dessen Sprengel die Rechtshilfehand­
lung vorzunehmen ist. ..... 

Anzuwendende Verfahrensvorschriften 

§ 58. Die Rechtshilfe ist nach den im Inland geltenden Vorschriften über das 
strafgerichtliche Verfahren zu leisten. Einem Ersuchen um Einhaltung eines 
bestimmten, davon abweichenden Vorganges ist jedoch zu entsprechen, 
wenn dieser Vorgang mit den Grundsätzen des österreichischen Strafverfah­
rens vereinbar ist. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Unterlagen 

§ 35 ..... . 

(2) Der Bundesminister für Justiz kann in jeder Lage des Verfahrens von 
sich aus oder auf Antrag des Untersuchungsrichters oder des Gerichtshofes 
zweiter Instanz von dem um die Auslieferung ersuchenden Staat eine Ergän­
zung der Unterlagen verlangen und hiefür eine angemessene Frist bestimmen. 
Bei fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist auf Grund der vorhandenen Unterla­
gen zu entscheiden. 

Allgemeiner Grundsatz 

§ 50. (1) In Strafsachen einschließlich der Verfahren zur Anordnung vor­
beugender Maßnahmen und zum Ausspruch einer vermögensrechtlichen 
Anordnung sowie der Angelegenheiten der Tilgung und des Strafregisters, 
der Verfahren über die Entschädigung für strafgerichtliche Anhaltung und 
Verurteilung, der Gnadensachen und der Angelegenheiten des Straf- und 
Maßnahmenvollzuges kann nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
auf Ersuchen einer ausländischen Behörde Rechtshilfe geleistet werden. 

Zuständigkeit zur Erledigung eines Rechtshilfeersuchens 

§ 55. (1) Zur Erledigung eines Rechtshilfeersuchens ist unbeschadet der 
Abs.2 und 3 das Bezirksgericht, in den Fällen, in denen die Entscheidung 
nach der Strafprozeßordnung 1975 der Ratskammer vorbehalten ist oder in 
denen um eine Durchsuchung, Beschlagnahme oder einstweilige Verfügung 
ersucht wird, der Gerichtshof erster Instanz zuständig, in dessen Sprengel 
die Rechtshilfehandlung vorzunehmen ist. ..... 

Anzuwendende Verfahrensvorschriften 

§ 58. Die Rechtshilfe ist nach den im Inland geltenden Vorschriften über das 
strafgerichtliche Verfahren zu leisten. Einem Ersuchen um Einhaltung eines 
bestimmten, davon abweichenden Vorganges ist jedoch zu entsprechen, 
wenn dieser Vorgang mit den Grundsätzen des österreichischen Strafverfah­
rens vereinbar ist. Wird Rechtshilfe durch eine Beschlagnahme (§ 143 der 
Strafprozeßordnung 1975) oder einstweilige Verfügung (§ 144a der Strafpro-
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Bis her i g e F ass u n g: 

Voraussetzungen 

§ 64. (1) Die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung der Entscheidung 
eines ausländischen Gerichtes, mit der eine Geld- oder Freiheitsstrafe oder 
eine vorbeugende Maßnahme rechtskräftig ausgesprochen worden ist, ist 
auf Ersuchen eines anderen Staates zulässig, wenn 

1. die Entscheidung des ausländischen Gerichtes in einem den Grundsät­
zen des Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBL Nr. 210/1958, ensprechenden Verfahren ergan­
gen ist, 

2. die Verurteilung wegen einer Handlung erfolgt ist, die nach österreiehi­
sehern Recht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, 

3. die Verurteilung nicht wegen einer der in §§ 14 und 15 angeführten straf­
baren Handlungen erfolgt ist, 

4. die Vollstreckung der Strafe, wäre auf sie von einem österreichischen 
Gericht erkannt worden, noch nicht verjährt wäre, 

5. der Verurteilte nicht wegen der Tat im Inland verfolgt wird, rechtskräftig 
verurteilt oder freigesprochen oder sonst außer Verfolgung gesetzt wor­
den ist, 

6. der Verurteilte österreichischer Staatsbürger ist und seinen Wohnsitz 
oder Aufenthalt im Inland hat und 

7. der Verurteilte der inländischen Vollstreckung zugestimmt hat. 

(2) Der Vollzug vorbeugender Maßnahmen ist nur zulässig, wenn das öster­
reichische Recht eine gleichartige Maßnahme vorsieht. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

zeßordnung 1975) geleistet, so ist diese zu befristen; hievon ist die ersuchende 
ausländische Behörde auf dem vorgesehenen Weg zu benachrichtigen. 

Voraussetzungen 

§ 64. (1) Die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung der Entscheidung 
eines ausländischen Gerichtes, mit der eine Geld- oder Freiheitsstrafe, eine 
vorbeugende Maßnahme oder eine vermögensrechtliche Anordnung rechts­
kräftig ausgesprochen worden ist, ist auf Ersuchen eines anderen Staates 
zulässig, wenn 

1. dic Entscheidung des ausländischen Gerichtes in einem den Grundsät­
zen des Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBL Nr. 210/1958, entsprechenden Verfahren ergan­
gen ist, 

2. die Entscheidung wegen einer Handlung ergangen ist, die nach österrei-

...... 
o 
00 

chischem Recht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, v.> 
N 

3. die Entscheidung nicht wegen einer der in den §§ 14 und 15 angeführten -..) 
strafbaren Handlungen ergangen ist, ~ 

4. nach österreichischem Recht noch keine Verjährung der Vollstreckbar- ;; 
keit eingetreten wäre, ~. 

5. der durch die Entscheidung des ausländischen Gerichtes Betroffene ~ 
nicht wegen der Tat im Inland verfolgt wird, rechtskräftig verurteilt oder g 
freigesprochen oder sonst außer Verfolgung gesetzt worden ist. 

(2) Die Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen Gerichtes, mit 
der eine Freiheitsstrafe oder vorbeugende Maßnahme ausgesprochen worden 
ist, ist nur zulässig, wenn der Verurteilte österreichischer Staatsbürger ist, sei­
nen Wohnsitz oder Aufenthalt im Inland hat und der inländischen Vollstrek­
kung zugestimmt hat. 

(3) Der Vollzug vorbeugender Maßnahmen ist nur zulässig, wenn das öster­
reichische Recht eine gleichartige Maßnahme vorsieht. 

(4) Die Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen Gerichtes, mit 
der vermögensrechtliche Anordnungen getroffen werden, ist nur zulässig, 
soweit nach österreichischem Recht die Voraussetzungen für eine Geldstrafe, 
eine Abschöpfung der Bereicherung, einen Verfall oder eine Einziehung vor­
liegen und eine entsprechende inländische Anordnung noch nicht ergangen ist. 

(5) Die Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen Gerichtes, mit 
der eine Geldstrafe oder eine Abschöpfung der Bereicherung ausgesprochen 
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Bis her i g e F ass u n g: 

Inländische Vollstreckungsentscheidung 

§ 65. (1) Wird die Vollstreckung einer von einem ausländischen Gericht aus­
gesprochenen Strafe oder vorbeugenden Maßnahme übernommen, so ist 
unter Bedachtnahme auf diese Strafe oder Maßnahme nach österreichischem 
Recht die im Inland zu vollstreckende Strafe oder vorbeugende Maßnahme 
festzusetzen. 

(2) Der Verurteilte darf durch die Übernahme der Vollstreckung nicht 
ungünstiger gestellt werden, als durch die Vollstreckung oder weitere Voll­
streckung im anderen Staat. 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 67. (1) Zur Entscheidung über das Ersuchen um Vollstreckung und die 
Anpassung der vom ersuchenden Staat ausgesprochenen Strafe oder vorbeu­
genden Maßnahme (§ 65) ist der im § 26 Abs. 1 bezeichnete Gerichtshof erster 
Instanz zuständig, der in der im § 13 Abs.3 der Strafprozeßordnung 1975 
bezeichneten Zusammensetzung durch Beschluß zu entscheiden hat. Gegen 
diesen Beschluß steht dem öffentlichen Ankläger und dem Verurteilten die 
binnen vierzehn Tagen einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zwei­
ter Instanz offen. 

Vor ge s chi a gen e Fa s s u n g: 

worden ist, ist überdies nur zulässig, wenn die Einbringung im Inland zu 
erwarten ist und der Betroffene gehört worden ist, sofern er erreichbar ist. 

(6) Die Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen Gerichtes, mit 
der ein Verfall oder eine Einziehung rechtskräftig ausgesprochen worden ist, 
ist überdies nur zulässig, wenn sich von der Entscheidung erfaßte Gegenstän­
de oder Vermögenswerte im Inland befinden und der Betroffene gehört wor­
den ist, sofern er erreichbar ist. 

(7) Geldstrafen, abgeschöpfte Geldbeträge, verfallene Vermögenswerte 
und eingezogene Gegenstände fallen dem Bund zu. 

Inländische Vollstreckungsentscheidung 

§ 65. (1) Wird dic Vollstreckung einer ausländischen gerichtlichen Entschei­
dung in Strafsachen übernommen, so ist unter Bedachtnahme auf die darin 
ausgesprochene Strafe oder Maßnahme nach österreichischem Recht die im 
Inland zu vollstreckende Strafe, vorbeugende Maßnahme oder vermögens­
rechtliche Anordnung zu bestimmen. Ein in einer ausländischen gerichtlichen 
Entscheidung angeordneter Verfall kann auch im Inland als Verfall vollstreckt 
werden, wenn nach österreichischem Recht eine Abschöpfung der Bereiche­
rung stattfande. 

(2) Der von der Entscheidung Betroffene darf durch die Übernahme der 
Vollstreckung nicht ungünstiger gestellt werden als durch die Vollstreckung 
im anderen Staat. 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 67. (1) Über das Ersuchen um Vollstreckung und die Anpassung der Stra­
fe, der vorbeugenden Maßnahme oder der Abschöpfung der Bereicherung 
entscheidet der im § 26 Abs. 1 bezeichnete Gerichtshof erster Instanz, des Ver­
falls oder der Einziehung jedoch der Gerichtshof erster Instanz, in dessen 
Sprengel sich der Vermögenswert oder Gegenstand befindet, durch einen 
Senat von drei Richtern (§ 13 Abs.3 der Strafprozeßordnung 1975) mit 
Beschluß. Gegen diesen Beschluß steht dem öffentlichen Ankläger und dem 
Betroffenen die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an den 
Gerichtshof zweiter Instanz offen. 
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Bis her i g e Fa s s u n g: 

(3) Nach der Übernahme der Vollstreckung darf ein Strafverfahren wegen 
der dem Urteil zugrunde liegenden Tat nicht mehr eingeleitet werden. 

Erwirkung der Überwachung 

§ 75. Besteht Anlaß, einen anderen Staat um die Überwachung einer Person 
zu ersuchen, für die auf Grund der Entscheidung eines inländischen Gerichtes 
nach den §§ 43,45,46 oder 47 des Strafgesetzbuches oder § 13 des Jugendge­
richtsgesetzes 1988 eine Probezeit bestimmt worden ist, so hat der Vorsitzende 
(Einzelrichter) des Gerichtes, das in erster Instanz eine Entscheidung gefällt 
hat, dem Bundesministerium für Justiz die zur Erwirkung der Überwachung 
erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. Vor einem Eruschen um Überwa­
chung ist eine Äußerung des Staatsanwaltes einzuholen und der Verurteilte zu 
hören, wenn er sich im Inland befindet. 

Erwirkung der Vollstreckung 

§ 76. (1) Besteht Anlaß, einen anderen Staat um die Übernahme der Voll­
streckung einer rechtskräftig verhängten Strafe oder vorbeugenden Maßnah­
me zu ersuchen, so hat der Vorsitzende (Einzelrichter) des Gerichtes, das in 
erster Instanz die Strafe verhängt, die vorbeugendc Maßnahme angeordnet 
oder die bedingte Entlassung widerrufen hat, dem Bundesministerium für 
Justiz die zur Erwirkung der Übernahme der Vollstreckung erforderlichen 
Unterlagen zu übermitteln. Der Bundesminister für Justiz hat von der Stel­
lung des Ersuchens abzusehen, wenn anzunehmen ist, daß die Übernahme 
der Vollstreckung aus Gründen der in den §§ 1, 3 Abs.1 oder in Abs.3 Z 2 
und 3 genannten Art abgelehnt werden wird. 

(2) Ein Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung ist zulässig, wenn 

1. sich der Verurteilte im ersuchten Staat befindet und seine Auslieferung 
nicht erwirkt werden kann oder von der Erwirkung der Auslieferung aus 
einem anderen Grund abgesehen wird, oder 

2. die Vollzugszwecke durch die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung 
im ersuchten Staat besser erreicht werden könnten. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

(3) Nach der Übernahme der Vollstreckung einer Strafe oder vorbeugen­
den Maßnahme darf ein Strafverfahren wegen der dem Urteil zugrundeliegen­
den Tat nicht mehr eingeleitet werden. 

Erwirkung der Überwachung 

§ 75. Besteht Anlaß, einen anderen Staat um die Überwachung einer Person 
zu ersuchen, für die auf Grund der Entscheidung eines inländischen Gerichtes 
nach den §§ 43, 43a, 45, 46 oder 47 des Strafgesetzbuches oder § 13 des Jugend­
gerichtsgesetzes 1988 eine Probezeit bestimmt worden ist, so hat der Vorsit­
zende (Einzelrichter) des Gerichtes, das in erster Instanz eine Entscheidung 
gefällt hat, dem Bundesministerium für Justiz die zur Erwirkung der Überwa­
chung erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. Vor einem Eruschen um 
Überwachung ist eine Äußerung des Staatsanwaltes einzuholen und der Ver­
urteilte zu hören, wenn er sich im Inland befindet. 

Erwirkung der Vollstreckung 

§ 76. (1) Bcsteht Anlaß, einen anderen Staat um die Übernahme der Voll­
streckung einer rechtskräftigen Entscheidung zu ersuchen, mit der eine Strafe 
oder vorbeugende Maßnahme ausgesprochen oder widerrufen oder eine 
Abschöpfung der Bereicherung angeordnet wwde, so hat der Vorsitzende 
(Einzelrichter) des Gerichtes, das in erster Instanz erkannt hat, dem Bundes­
ministerium für Justiz die zur Erwirkung der Übernahme der Vollstreckung 
erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. Der Bundesminister für Justiz hat 
von der Stellung des Ersuchens abzusehen, wenn anzunehmen ist, daß die 
Übernahme der Vollstreckung aus Gründen der in den §§ 1, 3 Abs.1 oder 
in Abs. 3 Z 2 und 3 genannten Art abgelehnt werden wird. 

(2) Ein Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe 
oder vorbeugenden Maßnahme ist zulässig, wenn 

1. sich der Verurteilte im ersuchten Staat befindet und seine Auslieferung 
nicht erwirkt werden kann oder von der Erwirkung der Auslieferung aus 
einem anderen Grund abgesehen wird, oder 

2. die Vollzugszwecke durch die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung 
im ersuchten Staat besser erreicht werden könnten. 

(3) Um eine Übernahme der Vollstreckung darf nicht ersucht werden, wenn (3) Um Übernahme der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder vorbeu-
genden Maßnahme darf nicht ersucht werden, wenn 

...... 

...... 
o 
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Bis her i g e F ass u n g: 

1. der Verurteilte österreichischer Staatsbürger ist, es sei denn, daß er sei­
nen Wohnsitz oder Aufenthalt im ersuchten Staat hat und sich dort 
befindet, 

2. zu besorgen ist, daß die Strafe oder vorbeugende Maßnahme in einer den 
Erfordernissen des Art. 3 der Konvention zum Schutze der Menschen­
rechte und Grundfreiheiten, BGB!. Nr. 210/1958, nicht entsprechenden 
Weise vollstreckt würde, 

3. zu besorgen ist, daß der Verurteilte im Fall seiner ÜbersteIlung in den 
ersuchten Staat dort eine Verfolgung oder Nachteile der im § 19 Z 3 
bezeichneten Art zu erwarten hätte, oder 

4. zu besorgen ist, daß der Verurteilte im anderen Staat in der Gesamtaus­
wirkung erheblich schlechter gestellt wäre als durch die Vollstreckung 
oder weitere Vollstreckung im Inland. 

(4) Teilt der ersuchte Staat mit, daß er die Vollstreckung übernimmt, so hat 
diese im Inland vorläufig auf sich zu beruhen. Kehrt der Verurteilte in das 
Gebiet der Republik Österreich zurück, ohne daß die im ersuchten Staat 
auf Grund des Ersuchens um Übernahme zur Gänze vollstreckt oder für 
den nicht vollstreckten Teil nachgesehen worden ist, so hat das Gericht den 
Rest der Strafe oder vorbeugenden Maßnahme vollstrecken zu lassen. Das 
Gericht hat jedoch von der nachträglichen Vollstreckung abzusehen und 
dem Verurteilten den Rest der Strafe bedingt oder unbedingt nachzusehen 
oder ihn aus der vorbeugenden Maßnahme bedingt oder unbedingt zu entlas­
sen, soweit der Verurteilte durch die Vollstreckung in der Gesamtauswirkung 
ungünstiger gestellt wäre, als wenn die im Ausland stattgefundene Vollstrek­
kung in Österreich stattgefunden hätte. 

(5) Wurde die Vollstreckung einer wegen mehrerer zusammentreffender 
strafbarer Handlungen verhängten Strafe nur wegen des auf einzelne dieser 
strafbaren Handlungen entfallenden Teiles erwirkt und wird die Strafe nicht 
im ersuchten Staat geteilt, so ist § 70 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 

(6) Auf die im ersuchten Staat zu vollstreckende Strafe bleiben die Bestim­
mungen des österreichischen Gnadenrechtes weiterhin anwendbar. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

1. der Verurteilte österreichischer Staatsbürger ist, es sei denn, daß er sei­
nen Wohnsitz oder Aufenthalt im ersuchten Staat hat und sich dort 
befindet, 

2. zu besorgen ist, daß die Strafe oder vorbeugende Maßnahme in einer den 
Erfordernissen des Art. 3 der Konvention zum Schutze der Menschen­
rechte und Grundfreiheiten, BGB!. NI. 210/1958, nicht entsprechenden 
Weise vollstreckt würde, 

3. zu besorgen ist, daß der Verurteilte im Fall seiner ÜbersteIlung in den 
ersuchten Staat dort eine Verfolgung oder Nachteile der im § 19 Z3 
bezeichneten Art zu erwarten hätte, oder 

4. zu besorgen ist, daß der Verurteilte im anderen Staat in der Gesamtaus­
wirkung erheblich schlechter gestellt wäre als durch die Vollstreckung 
oder weitere Vollstreckung im Inland. 

(4) Ein Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung einer Geldstrafe oder 
der Anordnung einer Abschöpfung der Bereicherung ist zulässig, wenn die 
Einbringung im ersuchten Staat zu erwarten ist. 

l;.} 
N 
-.J 

a. 
(b .... 

(5)'Teilt der ersuchte Staat mit, daß er die Vollstreckung übernimmt, so hat 1:0 
diese im Inland vorläufig auf sich zu beruhen. Kehrt der Verurteilte in das ~. 
Gebiet der Republik Österreich zurück, ohne daß die im ersuchten Staat E 
auf Grund des Ersuchens um Übernahme zur Gänze vollstreckt oder für g 
den nicht vollstreckten Teil nachgesehen worden ist, so hat das Gericht den 
Rest der Strafe oder vorbeugenden Maßnahme vollstrecken zu lassen. Das 
Gericht hat jedoch von der nachträglichen Vollstreckung abzusehen und 
dem Verurteilten den Rest der Strafe bedingt oder unbedingt nachzusehen 
oder ihn aus der vorbeugenden Maßnahme bedingt oder unbedingt zu entlas-
sen, soweit der Verurteilte durch die Vollstreckung in der Gesamtauswirkung 
ungünstiger gestellt wäre, als wenn die im Ausland stattgefundene Vollstrek­
kung in Österreich stattgefunden hätte. 

(6) Wurde die Vollstreckung einer wegen mehrerer zusammentreffender 
strafbarer Handlungen verhängten Strafe nur wegen des auf einzelne dieser 
strafbaren Handlungen entfallenden Teiles erwirkt und wird die Strafe nicht 
im ersuchten Staat geteilt, so ist § 70 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 

(7) Auf die im ersuchten Staat zu vollstreckende Strafe oder vermögens­
rechtliche Anordnung bleiben die Bestimmungen des österreichischen Gna­
denrechtes weiterhin anwendbar. 

....... 

....... 

....... 
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Bis her i g e F ass u n g: 

(7) Die Übernahme des Verurteilten an die Behörden des ersuchten Staates 
hat der Vorsitzende (Abs.1) in sinngemäßer Anwendung des § 36 Abs. 1 zu 
veranlassen. 

(8) Vor einem Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung ist eine Äuße­
rung des Staatsanwaltes einzuholen und der Verurteilte zu hören, wenn er 
sich im Inland befindet. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

(8) Die Übernahme des Verurteilten an die Behörden des ersuchten Staates 
hat der Vorsitzende (Abs.1) in sinngemäßer Anwendung des § 36 Abs.l zu 
veranlassen. 

(9) Vor einem Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung ist eine Äuße­
rung des Staatsanwaltes einzuholen und der Betroffene zu hören, wenn er 
sich im Inland befindet. 

Artikel IV 

Änderungen des Bewährungshilfegesetzes 

Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 

§12 ..... . 

(2) Als ehrenamtlich tätiger Bewährungshelfer darf nur aufgenommen wer­
den, wer das 24. Lebensjahr, wenn er aber ausnahmsweise aus besonderen 
Gründen schon vorher zur Ausübung der Tätigkeit eines Bewährungshelfers 
geeignet erscheint, doch mindestens das 21. Lebensjahr vollendet hat; im übri­
gen muß er fähig sein, das Amt eines Geschwornen oder Schöffen auszuüben, 
wobei jedoch vom Erfordernis der österreichischen Staatsbürgerschaft abge­
sehen werden kann, wenn dies aus besonderen Gründen geboten erscheint, 
um anfallende Betreuungsaufgaben erfüllen zu können. Personen, die zu Auf­
gaben der Sicherheits- oder Kriminalpolizei verwendet werden, dürfen nicht 
als Bewährungshelfer aufgenommen werden. 

(6) Die ehrenamtlichen Bewährungshelfer haben Anspruch auf Ersatz der 
notwendigen Kosten, die ihnen durch die Reise an den Ort der Besprechung 
(§ 7), durch den Aufenthalt an diesem Ort und durch die Rückreise verursacht 
werden. Auf diesen Anspruch finden die Bestimmungen des Gebührenan­
spruchsgesetzes 1975, BGBI. Nr. 136, über die Gebühren der Geschwornen 
und Schöffen mit der Maßgabe Anwendung, daß die Bestimmung der Gebüh­
ren dem Dienststellenleiter und die Entscheidung über eine Beschwerde 
gegen diese Bestimmung dem Bundesministerium für Justiz zustehen. 

Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 

§12 ..... . 

(2) Als ehrenamtlich tätiger Bewährungshelfer darf nur aufgenommen wer­
den, wer das 24. Lebensjahr, wenn er aber ausnahmsweise aus besonderen 
Gründen schon vorher zur Ausübung der Tätigkeit eines Bewährungshelfers 
geeignet erscheint, doch mindestens das 21. Lebensjahr vollendet hat; im übri­
gen muß er fähig sein, das Amt eines Geschworenen oder Schöffen auszu­
üben, wobei jedoch vom Erfordernis der österreichischen Staatsbürgerschaft 
abgesehen werden kann, wenn dies aus besonderen Gründen geboten 
erscheint, um anfallende Betreuungsaufgaben erfüllen zu können. Personen, 
die zu Aufgaben der Sicherheits- oder Kriminalpolizei verwendet werden, 
dürfen nicht als Bewährungshelfer aufgenommen werden. 

(6) Die ehrenamtlichen Bewährungshelfer haben Anspruch auf Ersatz der 
notwendigen Kosten, die ihnen durch die Reise an den Ort der Besprechung 
(§ 7), durch den Aufenthalt an diesem Ort und durch die Rückreise verursacht 
werden. Auf diesen Anspruch finden die Bestimmungen des Gebührenan­
spruchsgesetzes 1975, BGBI. Nr.136, über die Gebühren der Geschworenen 
und Schöffen mit der Maßgabe Anwendung, daß die Bestimmung der Gebüh­
ren dem Dienststellenleiter und die Entscheidung über eine Beschwerde 
gegen diese Bestimmung dem Bundesministerium für Justiz zustehen. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

Zweiter Abschnitt 

Durchführung der Bewährungshilfe 

Vorbereitung der Bestellung eines Bewährungshelfers 

§ 15. Hegt das Gericht Zweifel, ob für einen Rechtsbrecher ein Bewäh­
rungshelfer zu bestellen sei, so hat es unter Bekanntgabe der bisherigen für 
die Beurteilung des Falles erforderlichen Verfahrensergebnisse über die 
Zweckmäßigkeit· einer solchen Anordnung eine Äußerung des Leiters der 
Dienststelle für Bewährungshilfe einzuholen, in deren Sprengel der Rechts­
brecher seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Zur Vorberei­
tung dieser Äußerung sind die Bestimmungen des § 19 Abs. 1 bis 3 dem Sinne 
nach anzuwenden. Die Äußerung des Dienststellenleiters ist für das Gericht 
nicht verbindlich. 

Bestimmung des Bewährungshelfers 

§ 16. (1) In der Entscheidung, mit der ein Bewährungshelfer bestellt wird, 
hat das Gericht mit Ausnahme der Fälle des Abs.3 auch die Person des 
Bewährungshelfers zu bestimmen. 

(2) Vor jeder Entscheidung, mit der die Person des Bewährungshelfers 
bestimmt wird, hat das Gericht eine Äußerung des Leiters der Dienststelle 
für Bewährungshilfe, in deren Sprengel der Rechtsbrecher seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, darüber einzuholen, welche Person zum 
Bewährungshelfer bestimmt werden soll. Dem DienststellenJeiter sind die 
Ergebnisse des bisherigen Verfahrens so weit bekanntzugeben, als es zur 
Beurteilung des Falles erforderlich ist. Zur Vorbereitung dieser Äußerung 
sind die Bestimmungen des § 19 Abs.l bis 3 dem Sinne nach anzuwenden. 
Die Äußerung des Dienststellenleiters ist für das Gericht nicht verbindlich. 

(3) Liegt eine Äußerung des Dienststellenleiters (Abs.2) noch nicht vor 
oder erachtet das Gericht noch Erhebungen für erforderlich, so hat es die Per­
son des Bewährungshelfers nach Rechtskraft der Entscheidung (Abs.l) durch 
Beschluß zu bestimmen. 

Vor g c s chI a gen e F ass u n g: 

Zweiter Abschnitt 

Durchführung der Bewährungshilfe 

Vorbereitung der Anordnung der Bewährungshilfe 

§ 15. Hegt das Gericht Zweifel, ob für einen Rechtsbrecher Bewährungshil­
fe anzuordnen sei, so hat es unter Bekanntgabe der bisherigen für die Beurtei­
lung des Falles erforderlichen Verfahrensergebnisse über die Zweckmäßigkeit 
einer solchen Anordnung eine Äußerung des Leiters der Dienststelle für 
Bewährungshilfe einzuholen, in deren Sprengel der Rechtsbrecher seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Zur Vorbereitung dieser Äuße­
rung sind die Bestimmungen des § 19 Abs. 1 bis 3 dem Sinne nach anzuwen­
den. Die Äußerung des Dienststellenleiters ist für das Gericht nicht verbind­
lich. 

Bestimmung des Bewährungshelfers 

§ 16. Das Gericht hat die Entscheidung, mit der Bewährungshilfe angeord­
net wird, nach deren Rechtskraft dem Leiter der Dienststelle für Bewährungs­
hilfe, in deren Sprengel der Rechtsbrecher seinen Wohnsitz oder gewöhnli­
chen Aufenthalt hat, zuzustellen. Der DienststellenJeiter hat die Person des 
Bewährungshelfers zu bestimmen und diese dem Gericht unverzüglich 
bekanntzugeben. Zur Vorbereitung der Entscheidung des Dienststellenlei­
ters sind die Bestimmungen des § 19 Abs. 1 bis 3 dem Sinne nach anzuwenden. 
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Bis her i ge F ass u n g: 

(4) Findet vor der Bestimmung der Person des Bewährungshelfers noch 
eine Hauptverhandlung statt, so hat das Gericht die von ihm in Aussicht 
genommene Person dazu zu laden. 

(5) Das Gericht hat die Entscheidung, mit der die Person des Bewährungs­
helfers bestimmt wird, nach deren Rechtskraft dem DienststeUenleiter 
(Abs.2) zuzustellen. 

(6) Die Entscheidung, mit der die Person des Bewährungshelfers bestimmt 
wird, kann nur mit Beschwerde angefochten werden. Die Bestimmungen des 
§ 498 der Strafprozeßordnung 1975 geiten dem Sinne nach. 

Belehrung des Rechtsbrechers über die Bewährungshilfe 

§ 18. Bestellt das Gericht einen Bewährungshelfer, so hat es den Rechtsbre­
cher über die Bewährungshilfe zu belehren. 

Pflichten des Bewährungshelfers in Ausübung seines Amtes 

§ 20. (1) Der Bewährungshelfer hat seine Aufgabe mit tunlichster Schonung 
der Ehre des Schützlings zu erfüllen. 

(2) Der Bewährungshelfer hat dem Gericht halbjährlich über seine Tätig­
keit und seine Wahrnehmungen schriftlich zu berichten. Auf Anordnung 
des Gerichtes ist jedoch in kürzeren Abständen schriftlich oder mündlich 
Bericht zu erstatten, wenn dies wegen der Eigenart und der persönlichen Ver­
hältnisse des Schützlings erforderlich ist, um den Zweck der Bewährungshilfe 
zu erreichen. 

(3) Die schriftlichen Berichte sind im Wege der Dienststelle für Bewäh­
rungshilfe zu übermitteln. Der Dienststellenleiter hat die Berichte, wenn es 
nach seiner eigenen Kenntnis des Einzelfalles und nach seinen Kenntnissen 
und Erfahrungen auf dem Gebiete der Bewährungshilfe erforderlich ist, 
ergänzen zu lassen oder auch selbst zu ergänzen; die Ergänzung ist als solche 
zu kennzeichnen. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Belehrung des Rechtsbrechers über die Bewährungshilfe 

§ 18. Ordnet das Gericht Bewährungshilfe an, so hat es den Rechtsbrecher 
über diese zu belehren. 

Pflichten des Bewährungshelfers in Ausübung seines Amtes 

§ 20. (1) ..... (wie bisher) 

(2) Der Bewährungshelfer hat dem Gericht über seine Tätigkeit und seine 
Wahrnehmungen zu berichten: 

1. wenn dies das Gericht verlangt oder es erforderlich oder zweckmäßig ist, 
um den Zweck der Bewährungshilfe zu erreichen, 

2. wenn Anlaß besteht, die Bewährungshilfe aufzuheben, 
3. in jedem Fall aber sechs Monate nach Anordnung der Bewährungshllfe 

sowie bei deren Beendigung. 
Die Berichte sind schriftlich zu erstatten, sofern das Gericht nicht anderes 
bestimmt. 

(3) Schriftliche Berichte sind im Wege der Dienststelle für Bewährungshilfe 
zu übermitteln. Der Dienststellenleiter hat die Berichte, wenn es nach seiner 
eigenen Kenntnis des Einzelfalles und nach seinen Kenntnissen und Erfahrun­
gen auf dem Gebiete der Bewährungshilfe erforderlich ist, ergänzen zu lassen 
oder auch selbst zu ergänzen; die Ergänzung ist als solche zu kennzeichnen. 
Den wesentlichen Inhalt mündlich erstatteter Berichte hat der Bewährungs­
helfer in seinen Akten festzuhalten und dem Dienststellenleiter zur Kenntnis 
zu bringen. 
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Bis her i g e F ass u n g: 

(4) Der Bewährungshelfer hat die wesentlichen Vorkommnisse bei der 
Betreuung seines Schützlings in einem Tagebuch festzuhalten. Aus dem Tage­
buch müssen der Stand der Betreuung und die jeweiligen nächsten Zielsetzun­
gen der Betreuungsarbeit jederzeit ersichtlich sein. 

(5) Ein ehrenamtlich tätiger Bewährungshelfer ist, außer wenn er eine amt­
liche Mitteilung zu machen hat, jedermann gegenüber zur Verschwiegenheit 
über die in Ausübung seiner Tätigkeit gemachten Wahrnehmungen verpflich­
tet, soweit die Geheimhaltung im Interesse eines Beteiligten erforderlich ist. 
Die Verletzung dieser Pflicht ist ebenso zu bestrafen wie eine verbotene Ver­
öffentlichung (§ 301 des Strafgesetzbuches). 

Wechsel in der Person des Bewährungshelfers 

§ 22. (1) Das Gericht hat den einem Rechtsbrecher bestellten Bewährungs­
helfer zu entheben und an seiner Stelle einen anderen Bewährungshelfer zu 
bestimmen: 

1. wenn der hauptamtlich tätige Bewährungshelfer aus dem Dienststand 
ausscheidet oder für eine andere Dienststelle bestellt wird oder der 
ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer aus dem Verzeichnis (§ 12 
Abs. 1) ausgeschieden wird, oder 

2. wenn der Bewährungshelfer wegen seines Gesundheitszustandes oder 
aus anderen Gründen voraussichtlich für einen sechs Wochen überstei­
genden Zeitraum verhindert ist, dem Schützling weiterhin Bewährungs­
hilfe zu leisten, oder wenn der Bewährungshelfer nicht geeignet ist. 

(2) Nimmt der Schützling seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Sprengel einer anderen Dienststelle für Bewährungshilfe, so hat das 
Gericht den bisher bestellten Bewährungshelfer zu entheben und an seiner 
Stelle einen Bewährungshelfer der nunmehr zuständigen Dienststelle (§ 17 
Abs. 1) zu bestimmen, es sei denn, daß die Fortführung der Bewährungshilfe 
durch den bisher bestellten Bewährungshelfer zweckmäßiger erscheint und 
wirt~:chaftlich gerechtfertigt ist. 

(3) Der Bewährungshelfer hat das Gericht unverzüglich davon zu verstän­
digen, wenn der Schützling den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Sprengel einer anderen Dienststelle der Bewährungshilfe nimmt. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

(4) ..... (wie bisher) 

(5) ..... (wie bisher) 

Wechsel in der Person des Bewährungshelfers 

§ 22. (1) Der Dienststellenleiter hat den einem Rechtsbrecher bestellten 
Bewährungshelfer zu entheben und an seiner Stelle einen anderen Bewäh­
rungshelfer zu bestimmen, 

1. wenn der hauptamtlich tätige Bewährungshelfer aus dem Dienststand 
ausscheidet oder für eine andere Dienststelle bestellt wird oder der 
ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer aus dem Verzeichnis (§ 12 ~ 
Abs. 1) ausgeschieden wird, PO 

2. wenn der Bewährungshelfer wegen seines Gesundheitszustandes oder ~ 
aus anderen Gründen voraussichtlich für einen sechs Wochen überstei- ::l 

genden Zeitraum verhindert ist, dem Schützling weiterhin Bewährungs­
hilfe zu leisten, oder wenn der Bewährungshelfer nicht geeignet ist. 

c.. 
(D ..., 

(2) Nimmt der Schützling seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Sprengel einer anderen Dienststelle für Bewährungshilfe, so hat der 
Dienststellenleiter den bisher bestellten Bewährungshelfer zu entheben, es 
sei denn, daß die Fortführung der Bewährungshilfe durch diesen zweckmäßi­
ger erscheint als ein Wechsel in dessen Person und wirtschaftlich gerechtfer­
tigt ist. An die Stelle des enthobenen Bewährungshelfers hat der Leiter der 
nunmehr zuständigen Dienststelle (§ 17 Abs.l) einen Bewährungshelfer sei­
ner Dienststelle zu bestimmen. Die Enthebung des bisher bestellten Bewäh­
rungshelfers wird erst mit der Bestellung des neuen Bewährungshelfers wirk­
sam. Das Gericht ist von der Neubestellung zu verständigen. 
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Bis her i ge Fa s s u n g: 

(4) § 16 Abs.2, 5 und 6 dieses Bnndesgesetzes ist anzuwenden. 

(5) Wird die Bewährungshilfe vor Ablauf der Probezeit aufgehoben (§ 52 
Abs.3 des Strafgesetzbuches), so hat das Gericht zugleich den Bewährungs­
helfer zu entheben und dies dem Leiter der zuständigen Dienststelle für 
Bewährungshilfe (§ 17 Abs.1) mitzuteilen. Endet die Bewährungshilfe mit 
dem Ablauf der Probezeit, so gilt der Bewährungshelfer als mit diesem Zeit­
punkt enthoben. 

Zuständigkeit 

§ 23. Die im zweiten Abschnitt bezeichneten Amtshandlungen des Gerich­
tes obliegen dem Gericht, das für die Bestellung eines Bewährungshelfers 
zuständig ist. 

Dritter Abschnitt 

Mitwirknng privater Vereinigungen 

Führung der Bewährungshilfe durch private Vereinigungen 

§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz kann die Besorgung der Aufgaben 
der im ersten Abschnitt dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Einrichtungen 
für den Bereich einer oder mehrerer Dienststellen einer privaten Vereini­
gung übertragen, die in der Bewährungshilfe tätig ist, über ähnliche Einrich­
tungen verfügt und zur Mitarbeit bereit ist. Im Fall einer solchen Übertragung 
bleiben dem Bundesminister für Justiz unbeschadet der §§ 12 und 13 die Auf­
gaben vorbehalten, die sich aus einer sinngemäßen Anwendung des § 14 in 
Verbindung mit dem folgenden Abs. 3 und den §§ 25 bis 27 ergeben. 

(2) Solange die Führung der Bewährungshilfe privaten Vereinigungen 
übertragen ist, sind die Vorschriften des zweiten Abschnittes dieses Bundes­
gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des Leiters der 
Dienststelle für Bewährungshilfe der Leiter der Geschäftsstelle der Vereini-

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

(3) Wird die Bewährungshilfe vorzeitig aufgehoben (§ 52 Abs. 3 des Strafge­
setzbuches), so hat das Gericht dies dem Leiter der zuständigen Dienststelle 
mitzuteilen, der den Bewährungshelfer zu entheben hat. Endet die Bewäh­
rungshilfe mit dem Ablauf der Probezeit oder des sonst vom Gericht bestimm­
ten Zeitraums (§ 50 Abs.2 des Strafgesetzbuches), so gilt der Bewährungshel­
fer als mit diesem Zeitpunkt enthoben. 

Zuständigkeit 

§ 23. Die im zweiten Abschnitt bezeichneten Amtshandlungen des Gerich­
tes obliegen dem Gericht, das für die Anordnung der Bewährungshilfe zustän­
dig ist. 

Dritter Abschnitt 

Mitwirknng privater Vert!inigungen 

Führnng der Bewährungshilfe durch private Vereinigungen 
txj 

§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz kann die Besorgung der Aufgaben [!. 
6J der im ersten Abschnitt dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Einrichtungen (JQ 
~ 

für den Bereich einer oder mehrerer Dienststellen einer privaten Vereini- ::l 

gung übertragen, die in der Bewährungshilfe tätig ist, über ähnliche Einrich­
tungen verfügt und zur Mitarbeit bereit ist. Der Bnndesminister für Justiz 
hat mit einer solchen Vereinignng einen Vertrag über die Führnng der Bewäh­
rnngshilfe abzuschließen, der insbesondere nähere Regelnngen über Inhalt 
und Umfang der übertragenen Aufgabenbereiche, über Kontrolle und Auf­
sicht über die Vereinigung durch den Bundesminister für Justiz, über die inne-
re Kontrolle, die Gebarung und das Berichtswesen der Vereinigung sowie 
über das vom Bundesminister für Justiz an die Vereinigung zu leistende Ent-
gelt zu enthalten hat. Im Fall einer solchen übertragung bleiben dem Bundes­
minister für Justiz unbeschadet der §§ 12 und 13 die Aufgaben vorbehalten, 
die sich aus einer sinngemäßen Anwendung des § 14 in Verbindung mit dem 
folgenden Abs. 3 und § 26 ergeben. 

(2) Soweit die Führung der Bewährungshilfe privaten Vereinigungen über­
tragen ist, sind die Vorschriften des zweiten Abschnittes dieses Bundesgeset­
zes mit Ausnahme des § 21 Abs.1 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die 
Stelle des Leiters der Dienststelle für Bewährungshilfe der Leiter der 

'., 
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Bis her i g e F ass u n g: 

gung tritt, der die Führung der Bewährungshilfe im Sprengel der Dienststelle 
übertragen ist. 

(3) Soweit die Führung der Bewährungshilfe einer privaten Vereinigung 
übertragen ist, hat diese unbeschadet der dem Bundesministerium für Justiz 
vorbehaltenen Rechte dafür Sorge zu tragen, daß innerhalb des durch die 
gesetzlichen Bestimmungen und die für die Erfüllung zur Verfügung stehen­
den Personen und Mittel gezogenen Rahmens die Bewährungshilfe nach ein­
heitlichen Gesichtspunkten und nach den Erkenntnissen über ihre zweckmä­
ßigste Gestaltung durchgeführt wird. 

(4) Der Bundesminister für Justiz hat durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
der österreichischen Justizverwaltung kundzumachen, für den Bereich wei­
cher Dienststellen und an welche Vereinigungen eine Übertragung erfolgt. 

Ersatz des Aufwandes 

§ 25. (1) Das Bundesministerium für Justiz hat einen Vorschuß auf den ver­
mutlichen Aufwand, der privaten Vereinigungen aus der Führung der Bewäh­
rungshilfe (§ 24) erwächst, auf Grund der Voranschläge der Vereinigungen 
unter Zugrundelegung einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen 
Verwaltung aus den im jeweiligen Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Auf­
wandskrediten für Bewährungshilfe zu gewähren. Hat eine Vereinigung meh­
rere Geschäftsstellen eingerichtet, so ist in den Voranschlägen der Aufwand 
der einzelnen Geschäftsstellen gesondert auszuweisen. 

(2) § 13 Abs.5 und 6 dieses Bundesgesetzes ist dem Sinne nach anzuwen­
den. 

(3) Soweit sich das Bundesministerium für Justiz nicht in Vollziehung des 
§ 27 Abs. 2 die unmittelbare Anweisung von Mitteln an einzelne Geschäftsstel­
len vorbehält, hat es erforderlichenfalls auf andere Weise dafür Sorge zu tra­
gen, daß die einer Vereinigung hiefür zur Verfügung gestellten Mitteln auf die 
von ihr eingerichteten Geschäftsstellen entsprechend dem Bedarf dieser Stei­
len aufgeteilt werden. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Geschäftsstelle der Vereinigung tritt, der die Führung der Bewährungshilfe im 
Sprengel der Dienststelle übertragen ist. Die Vereinigung hat die ihr übertra­
genen Aufgaben unbeschadet des § 26 durch bei ihr angestellte und für die 
Durchführung von Aufgaben der Bewährungshilfe geeignete Personen zu 
besorgen. Die §§ 19 Abs. 5 und 20 Abs. 5 gelten für diese Personen sinngemäß. 

(3) ..... (wie bisher) 

(4) ..... (wie bisher) 

Ersatz des Aufwandes 

§ 25. (entfällt) 
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Bis her i g e F ass u n g: 

Verwendung von Beamten und Vertrags bediensteten für die Bewährungshilfe 
§ 26. Soweit die Führung der Bewährungshilfe einer privaten Vereinigung 

übertragen ist, hat das Bundesministerium für Justiz nach Maßgabe der fol­
genden Bestimmungen die Planstellen des Planstellenbereiches Bewährungs­
hilfe mit Beamten und Vertragsbediensteten zu besetzen und diese Beamten 
und Vertragsbediensteten der Vereinigung zur Besorgung von Aufgaben der 
Bewährungshilfe einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben 
zur Verfügung zu stellen: 

1. Die Vereinigung muß eine gutächtliche Äußerung erstattet haben, 
wonach der in Betracht kommende Bewerber zur Erfüllung von Aufga­
ben der Bewährungshilfe voraussichtlich geeignet ist. 

2. Die Beschäftigung des Bediensteten bei der Geschäftsstelle, an der er 
Aufgaben der Bewährungshilfe besorgen soll, muß nach übereinstim­
mender Auffassung des Bundesministeriums für Justiz und der Vereini­
gung in jenem Umfang gesichert sein, wie sie für hauptamtlich tätige 
Bewährungshelfer vorgesehen ist (§ 21 Abs.1). 

3. Die Bestellung zum Geschäftsstellenleiter erfolgt durch das Bundesmini­
sterium für Justiz nach Anhörung der betreffenden Vereinigung. Der 
zum Geschäftsstellenleiter bestellte Beamte oder Vertragsbedienstete 
ist vorgesetztes Organ der übrigen der Geschäftsstelle zugeteilten Beam­
ten und Vertragsbediensteten. 

4. Die einer Vereinigung zur Verfügung gestellten Beamten und Vertrags­
bediensteten haben unbeschadet der dem Bundesministerium für Justiz 
vorbehaltenen Rechte den Anordnungen Folge zu leisten, die die von 
der Vereinigung hiezu bestellten Organe zur Erfüllung der nach § 24 
Abs.3 der Vereinigung obliegenden Verpflichtungen treffen. 

Vor g e s c h 1 a gen e F ass u n g: 

Verwendung von Beamten bei einer privaten Vereinigung 
§ 26. (1) Soweit die Führung der Bewährungshilfe einer privaten Vereini­

gung übertragen ist, gilt für die Verwendung der dieser Vereinigung zur Ver­
fUgung gestellten Bundesbeamten folgendes: 

1. Der Arbeitsplatz des Beamten bei der Vereinigung muß die Erforder­
nisse des § 36 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBI. Nr.333, 
erfüllen. 

2. Der Beamte darf für die Dauer der Verwendung bei der Vereinigung nur 
auf einem Arbeitsplatz verwendet werden, der bis 31. Dezember 1998 
gemäß § 137 Abs.1 BDG 1979, in der Fassung des Besoldungsreform­
Gesetzes 1994, BGBI. Nr.550, bewertet und zugeordnet worden ist. 

3. Die Dienstaufsicht des Bundesministeriums für Justiz und der Bundes­
personalsteIle für Bewährungshilfe (§ 26a) über einen der Vereinigung 
zur Verfügung gestellten Beamten erstreckt sich auch auf seine dort aus­
geübte Tätigkeit. Der Beamte hat unbeschadet der dem Bundesministe­
rium für Justiz und der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe vorbe­
haltenen Rechte den Anordnungen Folge zu leisten, die die von der Ver­
einigung hiezu bestellten Organe zur Erfüllung der nach § 24 Abs. 3 der 
Vereinigung obliegenden Pflichten treffen. 

(2) Ab 1. Oktober 1996 dürfen einer mit der Führung der Bewährungshilfe 
betrauten privaten Vereinigung nur Beamte zur Verfügung gestellt werden, 
die am 31. Dezember 1995 im Planstellenbereich Bewährungshilfe ernannt 
und an diesem Tag eine! derartigen Vereinigung zur VerfUgung gestellt 
waren. 

Dienstrechtliche Sonderbestimmungen 

§ 26a. (1) Zur Wahrnehmung der Dienstaufsicht und der anderen dienst­
rechtlichen Zuständigkeiten gegenüber Beamten, die gemäß § 26 einer priva-
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Bis her i g e F ass u n g: Vor g e s chI a ge TI e F ass U TI g: 

ten Vereinigung zur Verfügung gestellt sind, wird mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1996 eine BundespersonalsteUe für Bewährungshilfe errichtet. Die 
BundespersonalsteUe für Bewährungshilfe ist eine nachgeordnete Dienstbe­
hörde im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Justiz im Sinne des 
§ 2 Abs.2 des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984, BGB!. Nr.29. 

(2) Der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe kommen auch die Wahr­
nehmung der dienstrechtlichen Zuständigkeiten nach § 2 Abs. 4 DVG und die 
Erteilung von Dienstaufträgen zu Dienstreisen zu. Diese Zuständigkeiten 
können vom Bundesminister für Justiz nach Einholung eines Vorschlages 
des Leiters der BundespersonalsteIle an den Leiter einer Organisationsein­
heit des herangezogenen privaten Rechtsträgers übertragen werden. 

(3) Der Leiter der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe ist vom Bun­
desminister für Justiz nach Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 
nach den §§ 5 ff. des Ausschreibungsgesetzes 1989 für die Dauer von fünf Jah­
ren, längstens jedoch für die Dauer des Bestehens der BundespersonalsteUe 
für Bewährungshilfe zu bestellen. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Bei glei­
cher Eignung mehrerer Bewerber ist einem Bewerber der Vorzug zu geben, 
der bei einer im § 24 genannten Vereinigung tätig war oder ist. 

(4) Der Leiter der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe wird von 
einem vom Bundesminister für Justiz besteUten Stellvertreter vertreten. Vor 
der Bestellung des Stellvertreters hat der Bundesminister für Justiz einen Vor­
schlag des Leiters der BundespersonalsteIle einzuholen. 

(5) Soweit Organen der gesetzlichen Personalvertretung Mitwirkungsrech­
te gegenüber der BundespersonalsteIle für Bewährungshilfe zukommen, sind 
sie von dem gemäß § 11 Abs.l Z 41it. b des Bundes-Personalvertretungsgeset­
zes, BGB!. Nr.133/1967, eingerichteten Fachausschuß wahrzunehmen. 

§ 26b. Ein im § 26 genannter Beamter, der bis zum 31. Dezember 1997 aus 
dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund austritt, hat Anspruch 
darauf, unmittelbar anschließend in ein Angestelltenverhältnis zu der mit der 
Führung der Bewährungshilfe betrauten privaten Vereinigung, der er zur Ver­
fügung gestellt ist, aufgenommen zu werden. Anspruche, die sich auf die Zeit 
vor der Auflösung des Dienstverhältnisses zum Bund beziehen, bleiben hie­
von unberührt. 

§ 26c. Die im § 26 genannten Beamten können Erklärungen gemäß § 254 
Abs. 1 BDG 1979 nur bis 31. Dezember 1997 abgeben. 
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Bis her i ge Fa s s u n g: 

AUlIJfsncllnt 

§ 27. (1) J[]):ns IIhllrn«llesministell'imrn JfÜll' .JJUllstiz Ilmt «lIie !Besoll'gung «lIeIl' AlllJfg:nlben 
«lIeIl' !BewälmmgshllJfe «lImdn «lIie Geschäll'1tsstelllen mn«ll die illmen zUligewiesenen 
lP'ersmnen zu übell'Jllll'üfen. 

(2) D:ns !Bmu«llesmimlistell'hnm 1l'iiur .JJnnstiz lln:nt «lIie ZU!weisnnng von VOll'scllnüssen 
(§ 25) i!lI:nvmn :nlblnängig znn m:nclnen, «lIßß GescllnäJftsstelIen ilnll'e Geb:nrung den 1fiiI1l' 
DienststeRnen dies !Blmdles geltendlen!Bestimmnnngen :nnglenclnen, soweit dlies fÜll' 
eine slll:nll'same, wirtsdmftlicllne nnndl zweckmäßige Vell'w:nltnnng notwen«llig 
ell'scheint. 

(3) Die Dienstaufsicht des Bundesministeriums für Justiz über die einer 
Vereinigung zur Verfügung gestellten Beamten und Vertragsbediensteten 
erstreckt sich auch auf ihre dort ausgeübte Tätigkeit. 

(<ß) J[])er IBll1lrni!llesministell' fÜJll' Jlllstiz hat [aAr das Verhaltenn der «lien GesclnäJfts­
steHen ziligeteiiten !Beamten nmdl Vertragsbe«llieHlstetenn in dem im § 2<ß AlOs.3 
Ullmsdruriebenen !Bell'eich dlie notwendligen Weismngen ZIUl erteilen, mrn eine 
dlen gesetzlichen !Bestimmlllllllgeill entspll'ednemle emlneitlliche Vorgangsweise 
ZUll gewäJlnJrleisten. VOll' dlell' Erteihmg soldH~1l' WeisUllngellll llnat dlell' lßumllesmfurni­
stell' dler Vell'einigmng Gelegellllllneit zU! eineIl' ÄU!ßemng Zill gebellll. 

Vor g e s chI a gen e F ass u n g: 

§ 2M. J[])ienstort Hm Sinne dies § 2 Abs.5 i!lIell' lReisegelbülhllrellllvoll'sdlll'ift 1955, 
!BGlßn. NIl'.133, ist i!lIiejenige OrtsgemeiJrui!lle, in dell' i!lIie Oll'g:nrus:ntionseiumeit 
lbiegt, i!lIell' dell' Z1llll' Ven'1füigumg gesteHte !Be:nmte dI:nUllemi!ll zur J[])ienstlleistnmg 
zugewiesen ist. 

§ 26e. J[])ie !BullIi!lIespell'sOlmlstellie mll' !BewälmllllllgslluillJfe ist mit Abllaw i!lIes 
lKalemllell'j:nlllll'es aUlllfgellöst, illll dlem i!lIie ZalJll dler illll § 26 genannten !Be:nmten 
unter 40 sinkt. 

§ 26f. Vertll':ngsbei!llienstete i!lIes !Bnmdles, «lIie :nm 31. J[])ezembell' 1997 einer!!1l1lit 
«lIer lFill1lll'Wllg i!lIell' !Bewälrr1ll!!1lgshilJi'e betrauten Vell'einignmg znnr Vell'fiiIg1ll!!1lg 
gestelltt Sillldl, sduen«llelll mit AJlJI:nillf i!lIes 31. Dezembell' 1997 aus trllem Dienstver­
hältnis zum !BUllndl aus lllni!ll sini!ll mit Wirksamkeit vom 1. nnnell' 1993 Ange­
stellte dlieser Vereinigung. Anspruche, dlie sich :nUll1f i!lIie Zeit VOll' i!lIer AWilös1lll!llg 
trlles Dienstverhältnisses zum !Blmi!ll beziellnen, lblleibeJ[][ umberillnrt. 

AWfskllnt 

§27. (entfällt) 
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Bis her i g e F ass u n g: Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Artikel V 

Äl1lIlIelt'RJl[llgelll dies Tilgllmgsgesetzes 

TilguilIgs[rist bei meBuereili Vell'lllrteilamgeill 

§ ~. (1) Wird jemand rechtskräftig verurteilt, bevor eine oder mehrere frühere 
Verurteilungen getilgt sind, so tritt die Tilgung aller Verurteilungen nur gemein­
sam ein. Die Tilgunillg dler All1lordllllillillg dler lUJlllterlninglmg illll eiiller All1lstlllU mr gei­
stig lIlbiliOmne lRecintsbredner 1l1l1llch § :n AilJs. :n. dies §trlll[gesetzlbmclnes tritt jedlodn 
mnlllblnängig dllIlVOHl ein, ob 1Il11ll1lell"e VeJrUrteihmgenn vorRiegenn; ebeHlSOWenng Inm­
dlert eine solclne Ailimdimmg «lIne Tilgllmg lIlill«llerer Vennrteilunillgeill. 

(3) Verurteilungen, bei denen die verhängte Freiheits- oder Ersatzfreiheits­
strafe oder deren Summe einen Monat nicht übersteigt, bewirken keine Ver­
längerung der Tilgungsfrist nach Abs. 2; ebensowenig werden ihre Tilgungsfri­
sten durch andere Verurteilungen verlängert. Das Entsprechende gilt für die 
Anordnung der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechts­
brecher nach § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches. 

(4) Verurteilungen, die zueinander im Verhältnis des § 31 des Strafgesetz­
buches stehen, gelten für die Tilgung nicht als gesonderte Verurteilungen. 
Die Tilgungsfrist ist unter Zugrundelegung der Summe der verhängten Stra­
fen nach § 3 zu bestimmen. Das gleiche gilt für Verurteilungen, die wegen der­
selben Tat im Inland und im Ausland erfolgt sind. 

Tilgunillgs[rist bei melnrereill Vemrteilunillgeill 

§~. (1) Wird jemand rechtskräftig verurteilt, bevor eine oder mehrere frü­
here Verurteilungen getilgt sind, so tritt die Tilgung aller Verurteilungen 
nur gemeinsam ein. 

(3) Verurteilungen, bei denen die verhängte Freiheits- oder Ersatzfreiheits­
strafe oder deren Summe einen Monat nicht übersteigt, bewirken keine Ver­
längerung der Tilgungsfrist nach Abs. 2; ebensowenig werden ihre Tilgungsfri­
sten durch andere Verurteilungen verlängert. Die Tilgunillg llliier Vermteilunill­
geill tritt jedlocln 111Il1lCIn iill dliesem lFlllll Hlm gememslllm eill"ll (Abs. :n.). 

(~) Die Tilgll1lillg dler AilIOlI"dlilIIllillg dler Ull"Ilterbrill1lgll1lll"llg iun eiiller AilIstllllt mr gei­
stig lIlbnoll1l1llle lReclntsbreclner ilIl1lcln § 2:n. AitJs. :n. dies §trlllfgesdzllmclnes tll"itt lllIrl.lllb­
Dnliiillgig dllIlWOIl1l eiill, ob 1Illl1ldlere Vell'lllrteillllll1lgeIrl. vorliegel1l. lEine solclne Aillord­
mmg Inill"lldlert wedler «lIie Tilgumg lllilldierell" VemrteiJIll1l1l1lgell"ll, ll1locln bewirkt sie 
eiille Vell"läillgenmg dlell" Tilgll1lll"llgsfrist HllllcDn Abs.2; ebeillsowenig will"dI «lIie Til­
gnmgs[rist eill"ller solclneill AilIolI"dlnll1l1l1lg dlmcln lllilldiere Vemrteilamgeill veirläillgert. 

(5) Verurteilungen, die zueinander im Verhältnis des § 31 des Strafgesetz­
buches stehen, gelten für die Tilgung nicht als gesonderte Verurteilungen. 
Die Tilgungsfrist ist unter Zugrundelegung der Summe der verhängten Stra­
fen nach § 3 zu bestimmen. Das gleiche gilt für Verurteilungen, die wegen der­
selben Tat im Inland und im Ausland erfolgt sind. 

lBescl1lJrliill1llklllillg der Alllsl!nm[t 

§ 6. (1) Schon vor der Tilgung darf über Verurteilungen aus dem Strafregi­
ster bei Vorliegen der in den Abs. 2 und 3 genannten Voraussetzungen ledig­
lich Auskunft erteilt werden. 

1. ..... 
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Bis her i g e F ass u n g: 

Äl.llsiilirrndlisdne Verurteihmgerrn 

§ 7. Ausländische Verurteilungen stehen tilgungs rechtlich inländischen Ver­
urteilungen gleich, wenn sie den Rechtsbrecher wegen einer Tat schuldig spre­
chen, die auch nach österreichischem Recht gerichtlich strafbar ist, und in 
einem den Grundsätzen des Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schut­
ze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBI. Nr. 210/1958, entspre­
chenden Verfahren ergangen sind. 

Sie gelten aber auch dann als getilgt, wenn sie nach dem Recht des Staates, in 
dem sie erfolgt sind, getilgt sind, sobald dies durch eine öffentliche Urkunde 
bescheinigt wird. 

Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g: 

b. JI))errn lFnmmzstll'mJl'iblelliöll'dlelTI Zl.llIInll Zwecke ernes well'wmllttllllillgsbellnöll'ldllllldnel!ll 
lFrnmrrnzstll'mlt'werl'mlnll'elTIs gegelTI dlerrn Vell'1rurt1eftUtterrn odlell' gegellll j ennnmmll, dlell' 
'o/ell'dlilidnJig ist, mIllI. dlel!'§eHbelTI sttll':nJl'ibI:nIl'errn IH[mlllldllllllillg bettemgtt Z1ll sehn, 

ÄunsRilillldliscilIe Vell'unrteiiHmugellll 

§ 7. (1) Ausländische Verurteilungen stehen tilgungsrechtlich inländischen 
Verurteilungen gleich, wenn sie den Rechtsbrecher wegen einer Tat schuldig 
sprechen, die auch nach österreichischem Recht gerichtlich strafbar ist, und in 
einem den Grundsätzen des Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBL Nr. 210/1958, entsprechen­
den Verfahren ergangen sind. 

(2) JI))ie TiHgnmgs[rist munslilimllisdnell' VeJl'llrurt1eillmngel!ll begilllllllltt OOtt dlem Tmg, 
dleir sidn ell'gibtt, wenm nnn:nllll dlem Tag weil' lRecllnttslkIr:nJl'1t dliie JI))mlIDell' dlell' 0011 illnll' 
munsges]plll'odnellllel!ll lFll'eilieits- odell' Ell'smtzlt'll'eilieittsstll':nlfe odlell' dlell' §lIDnnnnnne dliiesell' 
§tmlt'el!ll hlmmecllmet. Istt kerne lFll'emeitls- odlell' Ell'smtzfreillnentlsstll'mlt'e well'llnilillllgtt 
wOll'dlellll, so liJegilllllllltt me TiRgmngsft'Jl'istl OOtt lRecllnttslkIrmlt'tl dlell' VerurteHnmg. 

(3) Ausländische Verurteilungen gelten aber auch dann als getilgt, wenn sie 
nach dem Recht des Staates, in dem sie erfolgt sind, getilgt sind, sobald dies 
durch eine öffentliche Urkunde bescheinigt wird. 

Artikel VI 

Älllldlell'mugelTI dies §trll.fregistell'gesettzes 

Mittteilmugenn üben- Vell'1llrteilunnngenn, die rn §tlll'mlt'll'egistlell'mUllskfunlt'te I!lliidnt mellnll' 
atnJfgelTIonnnnnnenn well'dlenn 

§ U. (1) Die Bundespolizeidirektion Wien hat das Gericht, das in erster 
Instanz erkannt hat, zu benachrichtigen, wenn eine Verurteilung als getilgt 
(§ 2 Abs.1 Z4lit. mund § 11) in Strafregisterauskünfte nicht mehr aufgenom­
men wird. 

(2) Das Gericht, das in erster Instanz erkannt hat, hat die Mitteilung der 
Bundespolizeidirektion Wien (Abs.1) auf der Urschrift des Straferkenntnis­
ses anzumerken. 

cJ 

§ U. (entfällt) 
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Bis her i ge F ass u n g: 

lLösclhllllllIllg VOIIll Stmfregnstenll:illttenn 

§ Jl2a. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Eintritt der Tilgung sind die die 
getilgte Verurteilung und den Verurteilten betreffenden Daten im Strafregi­
ster zu löschen. 

.9 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

lLöscllullillg VOIIll StIralfIregnsteIr«llatelIll 

§ Jl2. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Eintritt der Tilgung sind die die 
getilgte Verurteilung und den Verurteilten betreffenden Daten im Strafregi­
ster zu löschen. 

Artilkel VlIll 

ÄllIli!llcJrllllmgelIll «lies §llldntgilftgcsetzes 

§ Jl2 ..... . 

(5) Neben der Freiheitsstrafe kann in den Fällen der Abs. 1 bis 4 auf eine 
Geldstrafe bis zu 1000000 S erkannt werden. Die Geldstrafe soll den Nutzen 
übersteigen, den der Täter durch die strafbare Handlung erzielt hat oder erzie­
len wollte. Reicht das gesetzliche Höchstmaß hiezu nicht aus, so kann es in den 
Fällen der Abs. 2 bis 4 überschritten werden, jedoch höchstens bis zum Betrag 
von 2000000 S. Soweit eine solcherart zu bemessende Geldstrafe die Wieder­
eingliederung eines dem Mißbrauch eines Suchtgiftes ergebenen Verurteilten 
gefährden würde, ist von ihrer Verhängung abzusehen. Die Ersatzfreiheits­
strafe für eine uneinbringliche Geldstrafe darf achtzehn Monate nicht über­
steigen. 

§16 ..... . 

(3) In den Fällen des Abs.2 Z 2 kann neben der Freiheitsstrafe auf eine 
Geldstrafe bis zu 250000 S erkannt werden. § 12 Abs.5 zweiter und vierter 
Satz gilt dem Sinne nach. Die Ersatzfreiheitsstrafe darf sechs Monate nicht 
übersteigen. In den Fällen der Abs. 1 und 2 ist das noch vorhandene Suchtgift 
einzuziehen. Diesbezüglich gilt § 13 Abs. 1 und 4 dem Sinne nach. 

§ B. (1) Das den Gegenstand der strafbaren Handlung nach § 12 bildende 
Suchtgift ist einzuziehen, es sei denn, daß eine an der strafbaren Handlung 
nicht beteiligte Person auf das Suchtgift einen Rechtsanspruch hat und 
Gewähr dafür bietet, daß mit dem Suchtgift den bestehenden Vorschriften 
entsprechend verfahren wird. 

(2) Kann das Suchtgift nicht eingezogen werden, obwohl die Einziehung 
nach Abs.1 zulässig wäre, so ist auf Verfall des Erlöses zu erkennen. Ist auch 
der Erlös nicht greifbar, so ist auf eine Geldstrafe in der Höhe des Wertes oder 
des Erlöses zu erkennen (Wertersatzstrafe). § 12 Abs.5 vierter Satz gilt dem 
Sinne nach. Die Ersatzfreiheitsstrafe darf nicht ein Jahr und zusammen mit 

§ Jl2 ..... . 

( entfällt) 

§16 ..... . 

(entfällt) 

§ B. (entfällt) 

§ 16:i1l. Suchtgift, das Gegenstand einer nach den §§ 12,141111 oi!lleIr 16 mit §tIrllllfe 
li:JedIrOlntelIll Handlung W:iIlIr, ist einzuziehen (§ 26 §tGIß). 
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Bis her i g e F ass u n g: 

der Ersatzfreiheitsstrafe für die im § 12 Abs.5 vorgesehene Geldstrafe nicht 
zwei Jahre übersteigen. Die Geldstrafe ist im Strafurteil, wenn sich aber die 
Unvollziehbarkeit des Verfalles erster später herausstellt, ohne mündliche 
Verhandlung mit Beschluß auszusprechen. Der Beschluß ist den Parteien 
kundzumachen und kann binnen 14 Tagen mit Beschwerde angefochten wer­
den. 

(3) Die zur Beförderung eines Suchtgiftes verwendeten, nicht einer öffent­
lich-rechtlichen Unternehmung gehörenden Fahrzeuge sind für verfallen zu 
erklären, wenn der Fahrzeughalter wußte, daß sein Fahrzeug zu dem verbote­
nen Zweck mißbraucht wird. Vom Verfall eines Fahrzeuges ist abzusehen, 
wenn er zur Bedeutung der Tat in einem auffallenden Mißverhältnis stünde. 

(4) Auf das Verfahren sind die §§443 und 444 und dem Sinne nach die 
§§ 445 und 446 StPO anzuwenden. Weitergehende Möglichkeiten des Verfal­
les oder der Einziehung nach anderen Rechtsvorschriften werden durch die 
vorstehenden Bestimmungen nicht berührt. 

§ 2321 •..... 

(2) Hat sich ein dem Mißbrauch eines Suchtgiftes ergebener Rechtsbrecher 
nach Rechtskraft eines gegen ihn gefällten Strafurteils mit Erfolg einer ärztli­
chen Behandlung unterzogen, so hat das Gericht, wenn ihm dies zur Kenntnis 
gelangt, von Amts wegen zu prüfen, ob eine nachträgliche Milderung der über 
ihn nach diesem Bundesgesetz verhängten Freiheitsstrafe gemäß § 410 StPO 
durch Gewährung einer bedingten Strafnachsicht vorzunehmen ist. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

§ 2321 •..... 

(2) Hat sich ein dem Mißbrauch eines Suchtgiftes ergebener Rechtsbrecher tJj 

nach Rechtskraft eines gegen ihn gefällten Strafurteils mit Erfolg einer ärztli- ~ 
ehen Behandlung unterzogen, so stellt dlnes enrnelID 1[Jmslumdl im §imn dies § 3b ~ 
Abs.li §tIGIß dlalJr. ][))ne 1ID1I.dlltJriliglidlJe §trallfllllllildlemmg ist durch Gewährung einer ::l 

bedingten Strafnachsicht vorzunehmen. 

ArtnKellvm 

ÄmlleJrlIDgeJIl dies lLebel1lsmnttelgesetzes 

§ 68. (1) Hat der Täter durch eine in den §§ 56 bis 64 mit Strafe bedrohte § 68. (entfällt) 
Handlung sich oder einem Dritten einen unrechtmäßigen Vermögensvorteil 
verschafft, so ist dieser für verfallen zu erklären. § 65 Abs. 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

(2) Vom Verfall kann abgesehen werden, wenn der Vermögensvorteil 
geringfügig ist oder wenn der Verfall den Betroffenen unbillig hart träfe. 

§ 69. (1) Der Betriebsinhaber haftet für die Geldstrafe, dlem VedaiH des VeJr­
mögel1lsvonienIs mJldl die Kosten der Urteilsveröffentlichung, auf die gegen 
einen Arbeitnehmer oder Beauftragten seines Betriebes wegen einer nach 

§ 69. (1) Der Betriebsinhaber haftet für Geldstrafen, die Kosten der Urteils­
veröffentlichung und :.llis IßereidJlenmg a1ilJgesdllöplf1te lGeldlbetrilige (§ 20 
§tIGIß), zu deren Z:.llltuhmg ein Arbeitnehmer oder Beauftragter seines Betrie-
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Bis her i g e F ass u n g: 

den §§ 56 bis 64 mit Strafe bedrohten Handlung erkannt worden ist, es sei 
denn, daß der Verurteilte die strafbare Handlung nicht im Rahmen der dienst­
lichen Obliegenheiten des Betriebes begangen hat. 

(2) Über die Haftung ist in der Regel (§ 68 Abs.1 zweiter Satz) im Strafur­
teil zu entscheiden. Der Betriebsinhaber, ist er aber eine juristische Person 
oder eine Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit, die zur Vertre­
tung nach außen befugten Personen sind zur Hauptverhandlung zu laden. 
Sie haben die Rechte des Beschuldigten; besonders steht ihnen das Recht 
zu, alle Verteidigungsmittel wie der Beschuldigte vorzubringen und das 
Urteil in der Hauptsache anzufechten. Doch werden das Verfahren und die 
Urteilsfällung durch ihr Nichterscheinen nicht gehemmt; auch können sie 
gegen ein in ihrer Abwesenheit gefälltes Urteil keinen Einspruch erheben. 
Die Entscheidung über die Haftung oder ihr Unterbleiben bildet einen Teil 
des Ausspruchs über die Strafe und kann von dem Betriebsinhaber und dem 
Ankläger mit Berufung angefochten werden. 

(3) Die Haftung ist in Anspruch zu nehmen, wenn die Geldstrafe, dler Ver­
fall oder die Kosten aus dem beweglichen Vermögen des Verurteilten nicht 
eingebracht werden können. Der Einbringungsversuch kann unterbleiben, 
wenn Einbringungsmaßnahmen offenkundig aussichtslos sind. Insoweit Ein­
bringungsmaßnahmen beim Haftenden erfolglos bleiben, ist, unbeschadet 
des § 19 Abs. 4 des Strafgesetzbuches, die entsprechende Ersatzfreiheitsstrafe 
am Verurteilten zu vollziehen. 

§ 70. Können die §§ 56 bis 64 nur deshalb nicht angewendet werden, weil 
sich die Tat als eine mit strengerer Strafe bedrohte Handlung darstellt, so 
ist dennoch auf die in den §§ 65 bis 68 vorgesehenen §trafell1l mull Maßnahmen 
und auf die Haftung zu erkennen. 

§ 71. Wird eine in den §§ 56 bis 64 mit Strafe bedrohte Handlung durch 
Ankündigen oder Werben in einem Druckwerk begangen, so sind die presse­
rechtlich verantwortlichen Personen nicht wegen Vernachlässigung der 
pflichtgemäßen Sorgfalt nach § 30 des Bundesgesetzes vom 7. April 1922, 
BGBI. NT. 218, strafbar, sofern die Ankündigung oder Werbung als entgelt­
lich deutlich zu erkennen ist. 

Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g: 

bes wegen einer nach den §§ 56 bis 64 mit Strafe bedrohten Handlung verur­
teilt worden ist, es sei denn, daß der Verurteilte die strafbare Handlung nicht 
im Rahmen der dienstlichen Obliegenheiten des Betriebes begangen hat. 

(2) Über die Haftung ist in der Regel im Strafurteil zu entscheiden. Der 
Betriebsinhaber, ist er aber eine juristische Person oder eine Personengemein­
schaft ohne Rechtspersönlichkeit, die zur Vertretung nach außen befugten 
Personen sind zur Hauptverhandlung zu laden. Sie haben die Rechte des 
Beschuldigten; besonders steht ihnen das Recht zu, alle Verteidigungsmittel 
wie der Beschuldigte vorzubringen und das Urteil in der Hauptsache anzu­
fechten. Doch werden das Verfahren und die Urteilsfällung durch ihr Nichter­
scheinen nicht gehemmt; auch können sie gegen ein in ihrer Abwesenheit 
gefälltes Urteil keinen Einspruch erheben. Die Entscheidung über die Haf­
tung oder ihr Unterbleiben bildet einen Teil des Ausspruchs über die Strafe 
und kann von dem Betriebsinhaber und dem Ankläger mit Berufung ange­
fochten werden. 

(3) Die Haftung ist in Anspruch zu nehmen, wenn die Geldstrafe, die 
Kosten odler dlie Geldlbeträge aus dem beweglichen Vermögen des Verurteil­
tcn nicht eingebracht werden können. Der Einbringungsversuch kann unter­
bleiben, wenn Einbringungsmaßnahmen offenkundig aussichtslos sind. 
Soweit Maßll1Iailllmern zm lEirnbrill1lglmg eiEllell' Geldlstll'afe beim Haftenden erfolg­
los bleiben, ist, unbeschadet des § 3h Abs.2 des Strafgesetzbuches, die ent­
sprechende Ersatzfreiheitsstrafe am Verurteilten zu vollziehen. 

§ 70. Können die §§ 56 bis 64 nur deshalb nicht angewendet werden, weil 
sich die Tat als eine mit strengerer Strafe bedrohte Handlung darstellt, so 
ist dennoch auf die in den §§ 65 bis 67 vorgesehenen Maßnahmen und auf 
die Haftung zu erkennen. 

§ 71. (entfällt) 
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